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Abbildungen: Der Gefallenengedenkstein auf dem Alten Friedhof in Flensburg 2021.150 

  

 
150 Quelle: Sebastian Lotto-Kusche. 
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Resümieren wir die Debatte um die Errichtung, dann ist festzustellen: dem Antrag wurde 
einstimmig zugestimmt, für den Gedenkstein wurden 4.500 DM bereitgestellt151; Gestaltung 

und Einweihung erfolgten noch im gleichen Jahr an dem von der WDF-Fraktion gewünschten 
Ort; keine Fraktion äußerte Bedenken zum Aufstellungsort oder zur Inschrift einer solchen 

„Gedächtnisstätte“, sondern es gab intensiven Austausch über Einzelheiten der Gestaltung 

und zum Zeitplan der Aufstellung. 

Der Hinweis des Ratsherren Schmidt zu Beginn der Sitzung vom 4. Mai 1956, das Thema 

nicht nach „nationalen“ Gesichtspunkten zu betrachten, war eine Spitze in Richtung des 
SSW, der allerdings nicht darauf einstieg. Grundsätzlich ist bei dieser Diskussion die 

Sachbezogenheit der kommunalpolitischen Diskussion besonders augenfällig, obwohl es um 
ein vergangenheitspolitisches Thema ging. 

Dieser breite Konsens ist vor dem zeitgenössischen Kontext des Kriegstotengedenken in der 
Bundesrepublik wenig überraschend.152 Allerdings ist die Einmütigkeit in der Debatte – auch 

über die „Nationalitätengrenzen“ und unterschiedlichen NS-Erfahrungen der Protagonisten 

hinweg – doch besonders. Es lässt sich im Umgang somit ein innerstädtischer 
Grundkonsens in dieser Frage erkennen, der in folgenden Untersuchungen im Hinblick auf 

weitere Themen und in der Tiefe der weiteren Erforschung lohnt. 

 

 

5. Schlussbetrachtung 

 

Flensburg hatte aufgrund von Zufällen und besonderen Rahmenbedingungen einen sehr 

spezifischen demokratischen Neustart nach 1945 – man kann von einem Sonderfall 
sprechen. Die Hypothek der Dönitz-Regierung, die vielen hochbelasteten Nationalsozialisten, 

die in deren Gefolge in die Stadt strömten, die Tausenden von Flüchtlingen, DPs und 

Vertriebenen waren eine zusätzliche Last. Gleichzeitig begann der Grenzkampf in kaum 

 
151 Im Gegensatz dazu hatte der Magistrat 1947 gegen die Bezuschussung des VVN-Ehrenmals gestimmt und 
hatte lediglich den Platz auf dem Friedenshügel in Flensburg zur Verfügung gestellt und über das Gartenamt die 
Pflege der Anlage übernommen. Vgl. Heiko Scharffenberg: Sieg der Sparsamkeit. Die Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts in Schleswig-Holstein. Bielefeld 2004, S. 37. 
152 Vgl. Alexandra Kaiser: Von Helden und Opfern. Eine Geschichte des Volkstrauertags. Frankfurt a. M./New 
York 2010, S. 296–332. 
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gekannter Schärfe von Neuem, was wiederum nationalistische Schockwellen auf deutscher 
und dänischer Seite erzeugte. Aber auch anderes, positives war in Flensburg besonders: 

eine traditionelle Industriebasis mit organisierter Arbeiterbewegung, ein selbstbewusstes 
meist binational eingestelltes Bürgertum, starke, emanzipierte Frauen waren eine gute Basis 

für den demokratischen Wiederaufbau. 

Dies spiegelt sich in den Ergebnissen unserer Untersuchung der NS-Belastung der 
Flensburger Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in unseren Auswahlgruppen. 

Besonders die vergleichende Betrachtung der Kommunalvertretung Flensburgs, der 
Kreisrepräsentanten Süderdithmarschens sowie der Schleswig-Holsteinischen Landespolitik 

offenbart, dass die gewählten Flensburgerinnen und Flensburger – vor allem in den 1950er 
Jahren – deutlich weniger ns-belastet waren als die Vergleichsgruppen. Während die 

Unterschiede in der Wahlperiode der 1940er Jahre noch marginal erscheinen, zeigt sich im 
zweiten betrachteten Zeitraum, dass die Landtagsabgeordneten mit über 20 Prozent und die 

Süderdithmarscher mit über 35 Prozent eine deutlich höhere NS-Belastung aufweisen als die 

Flensburger Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker mit etwas über 7 Prozent.153 

Bei der Verteilung der Typen in der Flensburger Kommunalpolitik sticht die offensichtlich 

hohe Zahl der „Protagonist_innen der Arbeiterbewegung“ hervor. Während wir von unserem 
Sample, bestehend aus 482 Personen, genau 18 in diesen Typ einordnen, stammen davon 

acht – also beinahe die Hälfte – aus der Flensburger Untersuchungsgruppe. So scheint sich 
unsere These, Flensburg wäre aufgrund der starken Arbeiterbewegung weniger drastisch 

von NS-Belastungen geprägt, zu bestätigen. Die biografische Vorstellung einzelner 
Mitglieder der Flensburger Kommunalpolitik offenbart die Vielfalt der möglichen 

Handlungsmuster während der NS-Zeit und bildet die bunte Zusammensetzung der 
Stadtvertretung ab. 

 

Der systematische Blick auf die Debatten der Ratsversammlung für die Wahlperiode 1955–
1959 hat zweierlei ergeben: zum einen wird die NS-Vergangenheit einzelner Mitglieder der 

 
153 Die Fraktionsprofile der Parteien in Flensburg und Dithmarschen werden hinsichtlich ihrer NS-
Grundorientierungen in einem anderen Beitrag dieser Studie vorgestellt; vgl. Danker: Geteilte Verstrickung; 
Beitrag in dieser Studie. 
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Ratsversammlung nicht in den Sitzungen als politisches Argument verwendet.154 Zum 
anderen wurde auch nicht über die Kollektiverfahrung Nationalsozialismus und deren Folgen 

für Anpasser, Verfolgte, Profiteure und Täter gesprochen. Dies war in dem untersuchten 
Zeitraum kein Thema in der Ratsversammlung, auch hier wurde geschwiegen. Ein 

sachbezogener Grundkonsens des demokratischen Neustarts ohne viel Zurückblicken – mit 

positiven und negativen Folgen für dessen Ergebnis – war die gemeinsame Basis. Insofern 
war Flensburg ein ganz normaler Sonderfall. 
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Süderdithmarschen – Kommunalpolitisches Agieren und personelle 

Strukturen zwischen NS-Belastung und demokratischem 

Wiederaufbau 

von Melanie Oertel und Leah Zeidler 

 

„Bekanntlich war der Kreis Süderdithmarschen in der damaligen Provinz Schleswig-Holstein 

die Hochburg der Nazis und der Terror gegen politisch Andersdenkende und mißliebige 
Personen war dort stärker als in den übrigen Landesteilen.“1 

Die Aussage entstammt dem Wiedergutmachungsverfahren Otto Ihms, der auf finanzielle 
Entschädigung klagte. Der Süderdithmarscher Kreistag hatte 1948 über seine 

Wiedereinstellung abgestimmt. Er selbst ist nicht Teil der Untersuchungsgruppe der 
„Landeskontinuitätsstudie II“, doch die Worte des Sozialdemokraten sind bezeichnend. 

Inwieweit spiegelt sich das nationalsozialistische Erbe dieser Region, hinsichtlich des 

demokratischen Wiederaufbaus nach 1945, in der personellen Zusammensetzung und dem 
politischen Agieren der Süderdithmarscher Kreistage und Kreisausschüsse wider? In diesem 

Beitrag stehen die Wahlperioden 1946 bis 1948 sowie 1955 bis 1959 im Fokus.2 Worin 
lassen sich die beiden Perioden in Bezug auf Vergangenheitsbewältigung und 

Zusammensetzung der Kreistagsmitglieder3 unterscheiden? Schon Frank Omland hat 2013 
nach den Folgen der nationalsozialistischen Hypothek und der Langlebigkeit daraus 

resultierender Muster in Dithmarschen gefragt.4 Während der Aufstieg Dithmarschens zu 
einer der erfolgreichsten NS-Regionen des Deutschen Reiches bis 1939 sowie die NS-Zeit 

an sich bereits ausführlich dargestellt worden sind, fehlten bislang systematische 

 
1 Wiedergutmachungsverfahren Klageschrift vom 29.09.1954, LASH Abt. 352.3/Nr. 14243. 
2 Die Auswahl der Untersuchungsgruppe, die Wahl des Stichjahres sowie Erläuterungen zur Quellenlage und 
Sicherheit der Personenstandsdaten (PSD) vgl. Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser Studie; 
Glienke/Lotto-Kusche: Personenstandsdaten; Beitrag in dieser Studie; Glienke/Lotto-Kusche: 
Recherchestrategien; Beitrag in dieser Studie. 
3 Vgl. Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 28. Juli 1948, LASH Abt. 320.20/Nr. 72; Alphabetisches 
Verzeichnis der Kreistagsabgeordneten, LASH Abt. 320.20/Nr. 73. 
4 Vgl. Frank Omland: Dithmarschen und der Aufstieg des Nationalsozialismus. In: Informationen für Schleswig-
Holsteinische Zeitgeschichte, Beiheft 4, S. 2–11, hier S. 11. 



frzph-Projekt: „Landeskontinuitätsstudie SH II: Landessozialverwaltung, Justizjuristen, Polizeioffizierskorps, Kom-
munalpolitik in Süderdithmarschen / Flensburg in den Nachkriegsjahrzehnten“. Gutachten © Autoren / Autorinnen 

 

 
 

 680 

Untersuchungen zu (kommunalpolitischen) Kontinuitäten nach 1945.5 Dies soll nun für die 
beiden Wahlperioden in vergleichendem Ansatz erstmalig erfolgen. Für die 

Kontextualisierung Süderdithmarschens nach 1945 liegen bereits Gesamtdarstellungen vor, 
die einen Überblick über die Nachkriegszeit, wie auch die Kommunalpolitik geben.6 Eine 

Zusammenschau dieser bildet den Ausgangspunkt des vorliegenden Beitrags. Im Anschluss 

folgt die vergleichende Betrachtung der realen Profile der Süderdithmarscher 
Kommunalpolitiker in der NS-Zeit. Grundlage hierfür stellt das bewährte „Typisierungsmodell“ 

der „Landtagskontinuitätsstudie I“ dar. Wir ordnen jede Person der Untersuchungsgruppe 
einer „Grundorientierung“ und einem „Typen“ zu. Die Ergebnisse der Einordnung werden 

anschließend, zusammengefasst nach Kreistagen und Kreisausschüssen, vorgestellt und 
innerhalb der beiden Wahlperioden sowie mit den Magistraten der Flensburger 

Kommunalpolitik – ebenfalls Teil der Gesamtuntersuchungsgruppe der 
Landeskontinuitätsstudie II – verglichen. Auch die erste und dritte Wahlperiode des Landtags 

– in der Landtagskontinuitätsstudie I untersucht – wird zum Vergleich herangezogen. Auf 

dieser Grundlage wird das Agieren beider Süderdithmarscher Kreistage mittels 
Kreistagsprotokollen untersucht. Der letzte Teil bietet schließlich einen exemplarisch 

biografischen Zugang. Für jede der vier Grundorientierungen, nämlich „exkludiert / 
oppositionell“, „angepasst / ambivalent“ „systemtragend / karrieristisch“ und „exponiert / 

nationalsozialistisch“ werden beispielhaft ausgewählt Kreistagsabgeordnete vorgestellt. 
Abschließend folgt auf Basis der Einordnung in das Typisierungsmodell, der Auswertung der 

Kreistagsprotokolle sowie des exemplarisch-biografischen Teils eine Gesamtbewertung. 

 

 

 
5 Eine Auswahl relevanter Darstellungen: vgl. Martin Gietzelt: Die Machtübernahme der Nationalsozialisten in 
Dithmarschen. In: Schleswig-Holstein (2005) Spezialheft 1-2, S. 37–38; Rudolf Heberle: Landbevölkerung und 
Nationalsozialismus. Eine soziologische Untersuchung der politischen Willensbildung in Schleswig-Holstein 1918 
bis 1932. Stuttgart 1963; Rudolf Heberle: Zur Vorgeschichte des Nationalsozialismus in Dithmarschen. In: Nis 
Rudolf Nissen (Hrsg.): Süderdithmarschen. 1581–1970. Heide 1970, S. 175–187; Ernst Schoof: Dithmarschen 
vor und nach 1945. In: Nis Rudolf Nissen (Hrsg.): Süderdithmarschen. 1581–1970. Heide 1970, S. 197–204; 
Ulrich Pfeil: Partikularismus, Sonderbewußtsein und Aufstieg der NSDAP. Kollektive Denkhaltungen und 
kollektive Erinnerungen in Dithmarschen 1866–1933. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische 
Geschichte 124 (1999), S. 135–164; Martin Gietzelt/Ulrich Pfeil: Dithmarschen im „Dritten Reich" 1933–1945. In: 
Martin Gietzelt (Hrsg.): Geschichte Dithmarschens. Heide 2000, S. 327–360. 
6 Eine Auswahl relevanter Darstellungen: vgl. Martin Gietzelt: Neubeginn und Wiederaufbau. In: Ders. (Hrsg.): 
Geschichte Dithmarschens. Heide 2000, S. 361–376; Carl Hannemann: Dithmarschen während der 
Besatzungszeit. In: Dithmarschen 4 (1964), S. 93–96; Schoof: Dithmarschen (Anm. 5), S. 197–204. 
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1. Süderdithmarschen im Historischen Kontext 

 

„Die Landschaft Dithmarschen, ungefähr zu gleichen Teilen in Marsch und Geest gegliedert, 
bildet keine natürliche wirtschaftsgeographische und soziale Einheit, wohl aber ein historisch 

gewordenes politisches Gebilde, das noch bis in die Neuzeit hinein ein Sonderleben führte 

als eine Republik freier Bauern, die nie die Leibeigenschaft gekannt haben und ihre 
öffentlichen Angelegenheiten in großer Unabhängigkeit vom Territorialherrn verwalteten.“7 

Mit diesen Worten beschreibt Rudolf Heberle die Besonderheiten der Entstehung sowie der 
Anfangszeit von Dithmarschen, die sich nachhaltig auf das Handeln in den kommenden 

Jahrhunderten auswirkten. Auch die Süderdithmarscher selbst nutzten die 
Regionalgeschichte immer wieder, um auf ihre Einzigartigkeit und Überlegenheit 

hinzuweisen.8 

Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sich die Süderdithmarscher klar gegen 

den „modernen“ Staat, gegen Preußen und die zunehmende Zentralisierung positioniert. Bei 

der Wahl zur Nationalversammlung im Jahr 1919 wählten sie noch mehrheitlich linke 
Parteien,9 zum Ende der 1920er Jahre verschob sich das Wählerspektrum immer weiter 

nach rechts. Hierfür zeichnete sich nicht zuletzt auch die Agrarkrise 1927 / 28 verantwortlich, 
in deren Folge die NSDAP regen Zulauf erhielt. Das Vertrauen in die etablierten Parteien war 

zerrüttet. Nicht nur ein für die Region vielversprechendes Agrarprogramm, sondern auch die 
völkische und antisemitische Ausrichtung der Partei schien die Süderdithmarscher 

anzusprechen. Bis 1933 galt der Landkreis als einer der erfolgreichsten Wahlregionen der 
NSDAP: Fast 60 Prozent der Stimmen erhielt die Partei bei den Reichstagswahlen 1932.10 

So verwundert es keineswegs, dass die Süderdithmarscher nach dem Amtsantritt Hitlers am 
30. Januar 1933 den Wahlsieg mit zahlreichen Glückwünschen und Fackelumzügen 

begingen. Bei den Kreistagswahlen im März erhielten die Nationalsozialisten die absolute 

Mehrheit. Noch im selben Jahr wurde die Kommunalverwaltung durch eine Verordnung 
aufgelöst: Ab jetzt setzte die NSDAP Amtsträger ein, Wahlen fanden nicht mehr statt. 

Süderdithmarschen war nicht nur eine Wählerhochburg der Partei, durch den Einsatz 

 
7 Heberle: Vorgeschichte (Anm. 5), S. 175. 
8 Vgl. Pfeil: Partikularismus (Anm. 5), S. 138. 
9 Vgl. Heberle: Landbevölkerung (Anm. 5), S. 53f.; Omland: Dithmarschen (Anm. 4), S. 3. 
10 Vgl. Heberle: Landbevölkerung (Anm. 5), S. 163; Gietzelt: Machtübernahme (Anm. 5), S. 37. 
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zahlreicher Kriegsgefangener in der Landwirtschaft Süderdithmarschens beteiligte sich die 
Region massiv am repressiven und menschenverachtenden nationalsozialistischen 

System.11 

Wie sich die Situation in Süderdithmarschen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 

gestaltete, wird hier nur kurz dargestellt. Weiteres zum Thema „demokratischer 

Wiederaufbau in Dithmarschen“ lässt sich im Beitrag von Willy Schulz in diesem Band 
nachlesen.12 Nach Kriegsende hatte Süderdithmarschen, wie alle Regionen im Land, vor 

großen Herausforderungen gestanden: Die Wirtschaft war zusammengebrochen, die 
Infrastruktur zerstört und die Lebensmittel knapp. Flüchtlinge und Vertriebene führten 

beinahe zu einer Verdoppelung der Bevölkerung. Zudem erklärte die britische 
Militärregierung Süderdithmarschen zum Internierungsgebiet für kriegsgefangene Soldaten – 

für die Bevölkerung Fluch und Segen zugleich. Soldaten übernahmen wichtige Aufgaben auf 
den Höfen, besetzten damit aber auch die so dringend benötigten Arbeitsplätze.13 

Die britische Militärregierung verfolgte kurz- und langfristige Ziele: Zunächst ging es vor 

allem darum, die Bevölkerung zu versorgen und Täterinnen und Täter zu bestrafen. Nach 
Bewerkstelligung der unmittelbar anstehenden Herausforderungen, wollten sich die Briten 

der Demokratisierung von Volk und Verwaltung zuwenden.14 Um möglichst wenig eigenes 
Personal aufwenden zu müssen, griffen sie auf das bereits in der Kolonialverwaltung 

erfolgreich angewandte indirect rule Prinzip zurück. Die Süderdithmarscher sollten sich 
demnach weitgehend selbst verwalten.15 So ließ die Militärregierung die kommunale 

Verwaltung größtenteils intakt, lediglich die Spitze, d. h. (Ober-)Bürgermeister oder Landräte, 
wurden ersetzt. Auch die Entnazifizierung bezog sich in der britischen Besatzungszone 

vornehmlich auf Personen in leitenden Positionen, z. B. in Verwaltung, Wirtschaft.16 

 
11 Vgl. Schoof: Dithmarschen (Anm. 5), S. 198–200; Gietzelt: Dithmarschen (Anm. 5), S. 329. 
12 Vgl. Schulz: Demokratischer Neuanfang; Beitrag in dieser Studie. 
13 Vgl. Gietzelt: Neubeginn (Anm. 5), S. 364; Hannemann: Dithmarschen (Anm. 5), S. 95; Herbert Maier: Die 
Entwicklung der kommunalen Politik und Organisation in den drei westlichen Besatzungszonen. In: Josef 
Becker/Theo Stammen/Peter Waldmann (Hrsg.): Vorgeschichte der Bundesrepublik zwischen Kapitulation und 
Grundgesetz. München 1979, S. 341–355, hier S. 341. 
14 Vgl. Jessica von Seggern: Alte und neue Demokraten in Schleswig-Holstein. Demokratisierung und Neubildung 
einer politischen Elite auf Kreis- und Landesebene 1945 bis 1950. Stuttgart 2005, S. 33. 
15 Vgl. ebd., S. 31. 
16 Vgl. Gietzelt: Neubeginn (Anm. 5), S. 363; Seggern: Demokraten (Anm. 14), S. 34–38. 
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Die britische Besatzungsmacht handelte nach der Maxime, neue Institutionen von unten 
nach oben wachsen zu lassen. Für die kommunale Ebene führte dies zu der Reihenfolge: 

Gemeinde-, Kreis- und dann Provinzial- bzw. Landesebene. So trat 1946 erst für Gemeinden 
eine neue Verfassung in Kraft, ein Jahr später dann auch für die Kreisebene. Bei der 

Erstellung orientierten sich die Briten an ihrem eigenen System: der völligen Trennung von 

Legislative und Exekutive. Für Süderdithmarschen bedeutete dies die Aufspaltung der 
Funktionen des Landrats in zwei Positionen: zum einen der Oberkreisdirektor als 

hauptamtlicher Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Kreistages, zum anderen der 
Landrat als ehrenamtlich tätiger, oberster politischer Repräsentant. Kritik und Unverständnis 

auf Seiten der deutschen Bevölkerung waren die Folgen. So wurde die Aufspaltung 1950, 
nur vier Jahre später, wieder rückgängig gemacht. Der Landrat war wieder hauptamtlich 

tätig.17 

 

 

2. Reale Profile der Süderdithmarscher Kommunalpolitiker in der NS-Zeit 

 

In diesem Abschnitt beschränkt sich die statistische Auswertung lediglich auf das zweistufige 
Modell, in das wir alle Personen der Untersuchungsgruppen einordnen. Die 

Grundorientierungen und „Typisierungen“ der Süderdithmarscher Kommunalpolitiker werden 
vorgestellt. Dabei vergleichen wir zwei Wahlperioden miteinander, wobei ein übergeordneter 

Vergleich zwischen den politischen Repräsentanten im Kreis Süderdithmarschen, in der 
Stadt Flensburg und im Bundesland Schleswig-Holstein zum entsprechenden Zeitraum 

angestrebt wird. Über die Süderdithmarscher Kreistagsmitglieder ist im Durchschnitt nur sehr 
wenig überliefert18, sodass teilweise nur Entnazifizierungsakten19 als Quellen dienen können. 

Der vergleichenden Betrachtung liegt die Frage zugrunde, ob Süderdithmarschen auch nach 

1945 hinsichtlich der NS-Belastung eine Sonderrolle spielte. 

 
17 Vgl. Gietzelt: Neubeginn (Anm. 5), S. 371–373; Hannemann: Dithmarschen (Anm. 5), S. 94; Maier: 
Entwicklung, S. 345, 349; Wolfgang Rudzio: Die Neuordnung des Kommunalwesens in der Britischen Zone. Zur 
Demokratisierung und Dezentralisierung der politischen Struktur: eine britische Reform und ihr Ausgang. Stuttgart 
1968, S. 51; Seggern: Demokraten (Anm. 14), S. 45–49. 
18 Quellendichte: gut: keine/r; befriedigend: sechs; ausreichend: 59; unzureichend: 13. 
19 Zu 32 von 78 Personen haben wir nur Entnazifizierungsakten gefunden. 
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Die Süderdithmarscher Kreistage und Kreisausschüsse 1946–1948 und 1955–1959 

Im Folgenden geht es um die Vorstellung der Untersuchungsgruppe und um das Aufzeigen 
der inneren Zusammenhänge zwischen den einzelnen Teilgruppen. Insgesamt umfasst die 

Untersuchungsgruppe zur Kommunalpolitik im Kreis Süderdithmarschen vier Teilgruppen mit 

78 Personen. Wir visieren zwei Wahlperioden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges an 
und nehmen dabei jeweils Kreistag und Kreisausschuss in den Blick. Zum einen betrachten 

wir die kommunalpolitische Vertretung, die am 13. Oktober 1946 in der ersten 
Kommunalwahl unter britischer Besatzung gewählt wurde. Jedoch werden hierbei nicht die 

Repräsentanten dieses Wahldatums zur Grundlage genommen, sondern diejenigen, die 
noch im Juli 1948 vertreten waren. Die Zusammensetzung veränderte sich in den zwei 

Jahren nur geringfügig. Zum anderen untersuchen wir die Abgeordneten, die am 24. April 
1955 für den Kreis Süderdithmarschen gewählt wurden. Somit sind sowohl eine 

Kreisvertretung vor der Reform 195020 als auch eine nach der neuen Verfassung 
Gegenstand der Untersuchung. 

In welcher Beziehung standen Kreistag und Kreisausschuss der beiden Wahlperioden 

zueinander? Der Kreistag wurde von der Bevölkerung als politische Repräsentation des 
Kreises gewählt – der Kreisausschuss hingegen durch die Abgeordneten in der ersten 

Sitzung des Kreistages, zur Wahl standen die Mitglieder aus eben diesem.21 Der 
Kreisausschuss war als exekutives Beschlussorgan für die Verwaltung zuständig.22 Der 

Landrat als politischer Repräsentant des Kreises Süderdithmarschen übte in beiden Gremien 
den Vorsitz aus. Fritz Bremer23, Hermann Schwieger24 und Carl Albers25 hatten diese 

 
20 Vgl. Gietzelt: Neubeginn (Anm. 5), S. 373. 
21 Vgl. Gietzelt: Neubeginn (Anm. 5), S. 371; Kreistagssitzung vom 21. Oktober 1946, DL: Niederschriften über 
die Sitzungen des 3. gewählten Kreistages. 
22 Vgl. Gietzelt: Neubeginn (Anm. 5), S. 371; Hannemann: Dithmarschen (Anm. 5), S. 94. 
23 Bremer, Fritz, geb. am 17.06.1882, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1948; Süderdithm. Kreisausschuss 1948; 
MdL, Beruf: Fabrikant, GO: angepasst ambivalent, Typ: Politisch Enttäuschte_r, Pol. Orient. WR: 
antirepublikanisch/rechts (DVP, DNVP/Völkische/NSDAP), Bruch 1945: Unklar/keine Infos, Quellendichte: 
Ausreichend. 
24 Schwieger, Hermann, geb. am 11.10.1908, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreisausschuss 1955; Süderdithm. 
Kreistag 1948/1955; MdL, Beruf: Gewerkschaftsangestellter, GO: exkludiert oppositionell, Typ: Protagonist_in 
Arbeiterbewegung, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch (USPD, SPD, DDP, Z), Bruch 1945: positive 
berufliche Zäsur, Quellendichte: Ausreichend. 
25 Carl Albers gehört nicht zum untersuchten Sample aufgrund seiner Position typisieren wir ihn dennoch nach 
unserem Modell und erstellen analog die Personenfußnote: Albers, Carl, geb. am 21.05.1888, U.-Gruppe: 
Landrat Süderdithmarschen, Beruf: Landwirt, GO: angepasst ambivalent, Typ: Angehörige_r traditioneller Eliten, 
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Position ehrenamtlich inne. Mit der Neugestaltung der Kreisverfassungen 1950 wurde der 
Posten des Landrates wieder hauptamtlich, sodass Carl Albers ab dem 15. April 1950 die 

Funktion noch sechs Jahre lang hauptamtlich innehatte.26 Der Oberkreisdirektor war vom 
Kreistag gewählt worden. Wolfgang Rudzio beschrieb ihn als „unpolitischen leitenden 

Kommunalbeamten“27. Bis 1950 besaß der Oberkreisdirektor nur eine beratende Funktion, 

danach auch eine Stimme im Kreisausschuss.28 In dem Zeitraum von 1946 bis 1950 war 
Robert Wohlers29 Oberkreisdirektor.30 

  

 
Pol. Orient. WR: antirepublikanisch/rechts (DVP, DNVP/Völkische/NSDAP), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, 
Quellendichte: Befriedigend.  
26 Vgl. Hannemann: Dithmarschen (Anm. 5), S. 94; Kreis Dithmarschen: Landräte seit 1868. URL: 
https://www.dithmarschen.de/Informationen-
beschaffen/Kreisverwaltung/Landrat/index.php?La=1&object=tx,2046.4850.1&kat=&kuo=2&sub=0%20) (zuletzt 
aufgerufen: 21.11.2020); Rudzio: Neuordnung (Anm. 16), S. 51. 
27 Rudzio: Neuordnung (Anm. 16), S. 51; Verfassung des Landkreises Süderdithmarschen, DL: Amtliches 
Nachrichtenblatt des Kreises Süderdithmarschen vom 30. September 1947. 
28 Vgl. Hannemann: Dithmarschen (Anm. 5), S. 94; Michael Ruck: 60 Jahre Selbstverwaltung in den Kreisen. 
Wiederaufbau – Modernisierung – Perspektiven. URL: https://www.uni-
flensburg.de/fileadmin/content/seminare/politik/bilder/personen/ruck/ruck-60-jahre-kreise-sh-vortrag-segeberg-
061029-preprint.pdf (zuletzt aufgerufen: 21.11.2020). 
29 Robert Wohlers gehört nicht zum untersuchten Sample aufgrund seiner Position typisieren wir ihn dennoch 
nach unserem Modell und erstellen analog die Personenfußnote: Wohlers, Robert, geb. am 01.06.1889, U.-
Gruppe: Oberkreisdirektor Süderdithmarschen, Beruf: Oberkreisdirektor, GO: exkludiert oppositionell, Typ: 
Protagonist_in Arbeiterbewegung, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch (USPD, SPD, DDP, Z), Bruch 
1945: positiver berufliche Zäsur, Quellendichte: Ausreichend. 
30 Vgl. Erich Ollenhauer: Die politische Lage. Sozialistische Mitteilungen Nr. 109/110 vom März/April 1948. URL: 
http://library.fes.de/fulltext/sozmit/1948-109.htm (zuletzt aufgerufen: 21.11.2020). 
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NS-Grundorientierungen und Typisierungen der Wahlperiode 1946–1948 

Diagramm 131 

 

 

Der Kreistag der Wahlperiode 1946 bis 1948 umfasste im Monat Juli 1948 43 Personen32. 

Von diesen 43 Politikern wurden sechs33 in den Kreisausschuss gewählt. Mittels der Lektüre 
des Diagramms 1 lässt sich über die Verteilung der Parteien nach 1945 folgendes festhalten: 

Die Mehrheit (24; 55,8 %) hat der SPD angehört. Rund ein Drittel der Kreistagsmitglieder 

sind CDU-Vertreter (16; 37,2 %) gewesen und die restlichen drei (6,9 %) Angehörige der 
FDP. In diesem Abschnitt wenden wir das Modell der Zuordnungen nach 

„Grundorientierungen“ in der NS-Zeit zunächst auf die Gruppe der Süderdithmarscher 
Kommunalpolitiker aus dieser Wahlperiode an. Abgesehen von zehn (10; 23,3 %) Personen, 

über deren Biografie wir in der NS-Zeit zu wenig für eine belastbare Zuordnung wissen. Die 
restlichen 33 ordnen wir – in strikter Nutzung der Definitionen und auf Basis der Quellen – 

jeweils einer der vier Grundorientierungen34 zu. 

Durchgängig nutzen wir hier – wie im Rest der Studie – als Darstellungsmittel das (Halb-

)Tortendiagramm. Blau steht für die Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“, grau für 

„angepasst / ambivalent“, grün für „systemtragend / karrieristisch“, braun für „exponiert / 

 
31 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 
32 Quellendichte: gut: keiner; befriedigend: einer; ausreichend: 32; unzureichend: 10. 
33 Quellendichte: gut: keiner; befriedigend: keine/r; ausreichend: sechs; unzureichend: keine/r. 
34 Die Kategorie „ns-sozialisiert“ hat in der Wahlperiode 1946–1948 aufgrund der Geburtsjahre keine Anwendung 
gefunden. 

Fraktionen / Parteien Gesamt SPD CDU FDP
Fraktionsmitglieder 43 24 16 3

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 1
Ausreichend 32
Unzureichend 10
Su / BezZ 43

Quellendichte

10

32

1
gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

                                      Diagramm 1: Fraktionsmitglieder Kreistag Süderdithmarschen 1948;  Σ 43

0

7,5

15

22,5

30

SPD CDU FDP

3

16

24

Fraktionsmitglieder

Eintritt in NSDAP bis 14.9.30: 

Eintritt in NSDAP 15.9.30-29.1.33: 

Eintritt in NSDAP 30.1.33-1.5.33: 

Eintritt in NSDAP 2.5.33-30.4.37: 

Eintritt in NSDAP 1.5.37-31.8.39: 

Eintritt in NSDAP 1.9.39-1.5.45: 

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 43
sehr wahrscheinlich 0
wahrscheinlich 0
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 43

PSD-Sicherheit

43

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar
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nationalsozialistisch“ und beige für die Gruppe der als „ns-sozialisiert“ gekennzeichneten 

Geburtsjahrgänge 1918–1928. In rosa werden schließlich die Akteure visualisiert, über deren 

Biografie in der NS-Zeit unsere Quellen zu wenig hergeben. Im Titel aller Diagramme findet 

sich jeweils die genaue Kennzeichnung der zugrunde liegenden Ausgangsgruppe, zudem 

ihre jeweilige Gesamtzahl. In der Legende werden jeweils die absoluten Zahlen der 

Teilgruppen benannt, sodass die Ausgangstabelle rekonstruierbar ist, während im 

Tortendiagramm selbst prinzipiell die relativen Anteile ausgewiesen werden. Die jeweilige 

Quellendichte für die ausgewählte Untersuchungsgruppe wird in einem zweiten (Halb-

)Tortendiagramm und die Personenstandsdatensicherheit in einem dritten offenbart.35 

 

Diagramm 236 

 

 

Hinsichtlich des Verhaltens in der NS-Zeit lässt sich die Gruppe der Süderdithmarscher 
Politiker des ersten gewählten Kreistages und damit der gesamten Kreisvertretung durch die 

Lektüre vom Diagramm 2 wie folgt charakterisieren: Über jeden fünften (10; 23,3 %) 
Süderdithmarscher wissen wir für eine belastbare Zuordnung zu wenig und keiner zählt zu 

den jungen „ns-sozialisierten“. Etwas weniger als jeder zehnte Vertreter (4; 9,3 %) hatte sich 

 
35 Vgl. Uwe Danker/Sebastian Lehmann-Himmel (Hrsg.): Landespolitik mit Vergangenheit. 
Geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung der personellen und strukturellen Kontinuität nach 1945 in der 
schleswig-holsteinischen Legislative und Exekutive. Husum 2017, S. 183. 
36 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 

Grundorientierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd’ 9,3 4
angepasst ambivalent 65,1 28
systemtragend karrieristisch 0 0
exponiert nationalsozialistisch 2,3 1
ns sozialisiert 0 0
unzuordenbar 23,3 10
Bezugszahl / Summe 100 43

Diagramm 2: Grundorientierung Kommunalpolitik Süderdithmarschen 1948 ;  Σ 43

23,3%

2,3%

65,1%

9,3%

exkludiert oppositionell                       4
angepasst ambivalent                        28
systemtragend karrieristisch                0
exponiert nationalsozialistisch             1
ns sozialisiert                                        0
unzuordenbar / geb. nach 1928         10

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 1
Ausreichend 32
Unzureichend 10
Su / BezZ 43

Quellendichte

10

32

1
gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 43
sehr wahrscheinlich 0
wahrscheinlich 0
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 43

PSD-Sicherheit

43

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

Grundorientierung 

oppositionell ,gemeinschaftsfremd’:


angepasst ambivalent:


systemtragend karrieristisch:


exponiert nationalsozialistisch:


ns sozialisiert:


unzuordenbar:
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während der Regierungszeit der Nationalsozialisten belegbar oppositionell verhalten oder 
wurde vom NS-Regime verfolgt. Mehr als jeder zweite Kommunalpolitiker (28; 65,1 %) hatte 

sich in den zwölf Jahren ambivalent, angepasst oder auch zurückhaltend verhalten. Keiner 
der Personen lässt sich der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, administrativen oder 

politischen Führungsgruppe zuordnen, die zum Funktionieren des NS-Staats wesentlich 

beigetragen hatten. Exakt ein Süderdithmarscher Repräsentant (1; 2,3 %) kann der 
Grundorientierung „exponiert / nationalsozialistisch“ zugeordnet werden. Damit wird von uns 

die Teilgruppe der verantwortlichen und / oder verstrickten ehemaligen NS-Akteure innerhalb 
der Süderdithmarscher Kommunalpolitik in der Wahlperiode 1946 bis 1948 auf eine Person 

bzw. 2,3 Prozent bemessen. 
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Diagramm 337 

 

 
37 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 

Typisierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd‘ Nicht_politisch Verfolgte_r 0

Widerstandleistende_r 0
Protagonist_in Arbeiterbewegung 3
Emigrant/in 0
Nonkonformist_in 1
Exkludierte_r Andere nz 0
technische Ausgleichzahl 1 39
technische Ausgleichzahl 2 43

angepasst ambivalent Innere_r Emigrant_in 13
Jongleur_in 3
Zurückhaltende_r Volksgenosse_in 10
Angehörige_r traditioneller Eliten 0
Politisch Enttäuschte_r 1
Politisch Angepasste_r 0
Inkludierte_r Volksgenosse_in nz 1
technische Ausgleichszahl 1 15
technische Ausgleichszahl 2 43

systemtragend karrieristisch Höherer Staatsbediensteter 0
(Höherer) Wehrmachtsakteur 0
(Höhere_r) Verbandsfunktionär_in 0
Funktionale_r Träger_in nz 0
technische Ausgleichszahl 1 43
technische Ausgleichszahl 2 43

exponiert nationalsozialistisch ,Alter Kämpfer‘ 1
Akteur_in der Volksgemeinschaft 0
NSDAP Parteifunktionär_in 0
Volkstumsakteur_in 0
Besatzungsakteur_in 0
Verfolgungsakteur_in 0
Exponierte_r Akteur_in 0
technische Ausgleichszahl 1 42
technische Ausgleichszahl 2 43

Nicht_politisch Verfolgte_r 	 	 0

Widerstandleistende_r	 	 	 0

Protagonist_in Arbeiterbewegung	 3

Emigrant/in	 	 	 	 	 0

Nonkonformist_in	 	 	 	 1

Exkludierte_r Andere nz	 	 	 0


exkludiert oppositionell: zugehörige Typen;  Σ 4

angepasst ambivalent: zugehörige Typen;  Σ 28

Innere_r Emigrant_in	 	 	 13

Jongleur_in 		 	 	 	 3

Zurückhaltende_r Volksgenosse_in	 10

Angehörige_r traditioneller Eliten	 0

Politisch Enttäuschte_r	 	 	 1

Politisch Angepasste_r	 	 	 0

Inkludierte_r Volksgenosse_in nz	 1


systemtragend karrieristisch: zugehörige Typen;  Σ 0

Höherer Staatsbediensteter	 	 0

(Höherer) Wehrmachtsakteur	 	 0

(Höhere_r) Verbandsfunktionär_in	 0

Funktionale_r Träger_in nz	 	 0

,Alter Kämpfer‘	 	 	 	 1

Akteur_in der Volksgemeinschaft	 0

NSDAP Parteifunktionär_in	 	 0

Volkstumsakteur_in	 	 	 0

Besatzungsakteur_in	 	 	 0

Verfolgungsakteur_in	 	 	 0

Exponierte_r Akteur_in	 	 	 0

exponiert nationalsozialistisch: zugehörige Typen;  Σ 1

Diagramm 3: Typisierung Kommunalpolitik Süderdithmarschen 1948; Σ 43

Verfolgungsakteure: 
Variante A 0 
Variante B 0

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 1
Ausreichend 32
Unzureichend 10
Su / BezZ 43

Quellendichte

10

32

1
gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 43
sehr wahrscheinlich 0
wahrscheinlich 0
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 43

PSD-Sicherheit

43

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

außerdem: 
ns sozialisiert 0 (0 typisiert) 
unzuordenbar/geb nach 1928 10



frzph-Projekt: „Landeskontinuitätsstudie SH II: Landessozialverwaltung, Justizjuristen, Polizeioffizierskorps, Kom-
munalpolitik in Süderdithmarschen / Flensburg in den Nachkriegsjahrzehnten“. Gutachten © Autoren / Autorinnen 

 

 
 

 690 

Nach diesem groben Überblick über die Einordnungen in die vier Grundorientierungen, 
erfolgt nun die Anwendung der Typisierung. Ebenso wie bei der Eingruppierung in die 

Grundorientierungen orientieren wir uns auch bei der Typisierung exakt an den Definitionen, 
um den individuell-biografischen Kern der Personen aufzuschlüsseln. Für den 1946 

gewählten Kreistag gilt die im Diagramm 3 visualisierte Verteilung der Typen. In der 

Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ dominieren drei „Protagonisten der 
Arbeiterbewegung“38 (3; 6,9 %), also Personen, die sich vor 1933 stark in der 

Arbeiterbewegung engagierten, außerdem findet sich ein „Nonkonformist“ (1; 2,3 %). Der 
Typ „Innerer Emigrant“ überwiegt in der Grundorientierung „angepasst / ambivalent“ mit 13 

Personen (13; 30,2%). Jedes fünfte Kreistagsmitglied (10; 23,2%) typisieren wir als 
„Zurückhaltenden Volksgenossen“. Wir ordnen drei Süderdithmarscher dem Typ „Jongleur“ 

(3; 6,9%) zu, d. h. ihnen können wir sowohl Anpassungsverhalten nachweisen als auch 
Distanzierung zum NS-Regime. Eine Person (1; 2,3 %) ist dem Typ „Politisch Enttäuschter“ 

zuzurechnen, eine weitere kommt in der Sammelkategorie des „Inkludierten Volksgenossen“ 

unter. Die Person der Grundorientierung „exponiert / nationalsozialistisch“ gehört dem Typ 
„Alter Kämpfer“ an, war also bereits vor 1930 / 31 Mitglied in der NSDAP und genoss 

aufgrund dessen während der NS-Zeit ein gewisses Prestige. 

  

 
38 Da die Untersuchungsgruppe der Süderdithmarscher Kommunalpolitik ausschließlich aus Männern besteht, 
werden im Beitrag nur die männlichen Formen der „Typen“ verwendet. 
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Diagramm 439 

 

 

Da sechs Politiker des Kreistages auch im Kreisausschuss vertreten waren, bildet dieser 

eine Teilgruppe des erstgenannten Gremiums. Somit kommt es zu keinen neuen 
Grundorientierungen oder Typen, aber einer anderen Verteilung. Die Mitglieder des 

Kreisausschusses (Diagramm 4) lassen sich zu einem Sechstel (1; 16,6 %) der 
Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ zu ordnen. Die restlichen fünf Vertreter (5; 83,3 

%) zeichnen sich durch ein unauffälliges, angepasstes oder ambivalentes Verhalten während 
der NS-Zeit aus. Im Kreisausschuss ordnen wir keinen der Repräsentanten in eine der 

Grundorientierungen, die eine reale Belastung spiegelt, ein. 

  

 
39 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 

Grundorientierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd’ 16,7 1
angepasst ambivalent 83,3 5
systemtragend karrieristisch 0 0
exponiert nationalsozialistisch 0 0
ns sozialisiert 0 0
unzuordenbar 0 0
Bezugszahl / Summe 100 6

Diagramm 4: Grundorientierung Kreisausschuss Süderdithmarschen 1948 ;  Σ 6

83,3%

16,7%

exkludiert oppositionell                        1
angepasst ambivalent                          5
systemtragend karrieristisch                0
exponiert nationalsozialistisch             1
ns sozialisiert                                        0
unzuordenbar / geb. nach 1928           0

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 0
Ausreichend 6
Unzureichend 0
Su / BezZ 6

Quellendichte

6

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 6
sehr wahrscheinlich 0
wahrscheinlich 0
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 6

PSD-Sicherheit

6

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

Grundorientierung 

oppositionell ,gemeinschaftsfremd’:


angepasst ambivalent:


systemtragend karrieristisch:


exponiert nationalsozialistisch:


ns sozialisiert:


unzuordenbar:
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Diagramm 540 

 

 
40 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 

Typisierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd‘ Nicht_politisch Verfolgte_r 0

Widerstandleistende_r 0
Protagonist_in Arbeiterbewegung 1
Emigrant/in 0
Nonkonformist_in 0
Exkludierte_r Andere nz 0
technische Ausgleichzahl 1 5
technische Ausgleichzahl 2 6

angepasst ambivalent Innere_r Emigrant_in 3
Jongleur_in 0
Zurückhaltende_r Volksgenosse_in 1
Angehörige_r traditioneller Eliten 0
Politisch Enttäuschte_r 1
Politisch Angepasste_r 0
Inkludierte_r Volksgenosse_in nz 0
technische Ausgleichszahl 1 1
technische Ausgleichszahl 2 6

systemtragend karrieristisch Höherer Staatsbediensteter 0
(Höherer) Wehrmachtsakteur 0
(Höhere_r) Verbandsfunktionär_in 0
Funktionale_r Träger_in nz 0
technische Ausgleichszahl 1 6
technische Ausgleichszahl 2 6

exponiert nationalsozialistisch ,Alter Kämpfer‘ 0
Akteur_in der Volksgemeinschaft 0
NSDAP Parteifunktionär_in 0
Volkstumsakteur_in 0
Besatzungsakteur_in 0
Verfolgungsakteur_in 0
Exponierte_r Akteur_in 0
technische Ausgleichszahl 1 6
technische Ausgleichszahl 2 6

Nicht_politisch Verfolgte_r 	 	 0

Widerstandleistende_r	 	 	 0

Protagonist_in Arbeiterbewegung	 1

Emigrant/in	 	 	 	 	 0

Nonkonformist_in	 	 	 	 0

Exkludierte_r Andere nz	 	 	 0


exkludiert oppositionell: zugehörige Typen;  Σ 1

angepasst ambivalent: zugehörige Typen;  Σ 5

Innere_r Emigrant_in	 	 	 3

Jongleur_in 		 	 	 	 0

Zurückhaltende_r Volksgenosse_in	 1

Angehörige_r traditioneller Eliten	 0

Politisch Enttäuschte_r	 	 	 1

Politisch Angepasste_r	 	 	 0

Inkludierte_r Volksgenosse_in nz	 0


systemtragend karrieristisch: zugehörige Typen;  Σ 0

Höherer Staatsbediensteter	 	 0

(Höherer) Wehrmachtsakteur	 	 0

(Höhere_r) Verbandsfunktionär_in	 0

Funktionale_r Träger_in nz	 	 0

,Alter Kämpfer‘	 	 	 	 0

Akteur_in der Volksgemeinschaft	 0

NSDAP Parteifunktionär_in	 	 0

Volkstumsakteur_in	 	 	 0

Besatzungsakteur_in	 	 	 0

Verfolgungsakteur_in	 	 	 0

Exponierte_r Akteur_in	 	 	 0

exponiert nationalsozialistisch: zugehörige Typen;  Σ 0

Diagramm 5: Typisierung Kreisausschuss Süderdithmarschen 1948; Σ 6

Verfolgungsakteure: 
Variante A 0 
Variante B 0

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 0
Ausreichend 6
Unzureichend 0
Su / BezZ 6

Quellendichte

6

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 6
sehr wahrscheinlich 0
wahrscheinlich 0
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 6

PSD-Sicherheit

6

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

außerdem: 
ns sozialisiert 0 (0 typisiert) 
unzuordenbar/geb nach 1928 0
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Im Diagramm 5 wird die Verteilung der Typen des 1946 gewählten Kreisausschusses 
graphisch dargestellt. In der Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ findet sich ein 

„Protagonist der Arbeiterbewegung“ (1; 16,6 %). Die „Inneren Emigranten“ (3; 50 %) 
überwiegen auch im Kreisausschuss in der Grundorientierung „angepasst / ambivalent“, also 

Personen, die sich in der NS-Zeit bewusst ins Privatleben zurückzogen und meist vor 1933 

politisch im Bereich demokratisch / republikanisch engagiert hatten. Zudem ist in dieser 
Grundorientierung auch ein „Zurückhaltender Volksgenosse“ (1; 16,6 %) und ein „Politisch 

Enttäuschter“ (1; 16,6 %). 

 

NS-Grundorientierungen und Typisierungen der Wahlperiode 1955–1959 

Diagramm 641 

 

 

Der Kreistag aus der Wahlperiode 1955 bis 1959 umfasste 3942 Personen, von denen neun43 

in den Kreisausschuss gewählt wurden. Mittels der Lektüre des Diagramms 6 lässt sich über 
die Verteilung der Parteien nach 1945 folgendes festhalten: Ein Drittel hatte der SPD 

angehört (13; 33,3 %), acht Personen (20,5 %) der CDU und vier (10,2 %) dem „Bund der 
Heimatvertriebenen und Entrechteten“ (BHE). Über das restliche Drittel (13; 33,3 %) können 

wir lediglich aussagen, dass sie Mitglied des Wahlblocks (WB) waren, der sich aus CDU, DP 

 
41 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 
42 Quellendichte: gut: keine/r; befriedigend: fünf; ausreichend: 31; unzureichend: drei. 

43 Quellendichte: gut: keine/r; befriedigend: drei; ausreichend: sechs; unzureichend: keine/r. 

Fraktionen / Parteien Gesamt SPD CDU FDP BHE WB fraktionslos
Fraktionsmitglieder 39 13 8 0 4 13 1

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 5
Ausreichend 31
Unzureichend 3
Su / BezZ 39

Quellendichte

3

31

5

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

Diagramm 6: Fraktionsmitglieder Kreistag Süderdithmarschen 1955;  Σ 39

0

3,5

7

10,5

14

SPD CDU FDP BHE WB fraktionslos

1

13

4

0

8

13

Fraktionsmitglieder

Eintritt in NSDAP bis 14.9.30: 

Eintritt in NSDAP 15.9.30-29.1.33: 

Eintritt in NSDAP 30.1.33-1.5.33: 

Eintritt in NSDAP 2.5.33-30.4.37: 

Eintritt in NSDAP 1.5.37-31.8.39: 

Eintritt in NSDAP 1.9.39-1.5.45: 

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 30
sehr wahrscheinlich 3
wahrscheinlich 6
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 39

PSD-Sicherheit

6
3

30

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar
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und FDP zusammengeschlossen hatte. Aufgrund mangelnder Quellen ist es nicht möglich 
aufzuschlüsseln, in welchen Parteien genau sie Mitglied gewesen sind.  

Ebenso wie für die Wahlperiode 1946 bis 1948 wird nun zunächst die Einordnung in die 
vier44 Grundorientierungen und anschließend in das „Typenmodell“ präsentiert. Eine 

Ausnahme besteht bei drei Personen (3; 7,6 %), über deren Biografie wir in der NS-Zeit zu 

wenig für eine belastbare Zuordnung wissen. Die übrigen 36 ordnen wir – genauso wie die 
Wahlperiode 1946 bis 1948 in strikter Anwendung der Definitionen und auf Basis der Quellen 

– jeweils in eine Grundorientierung ein. 

 

Diagramm 745 

 

 

Das Gesamtprofil der Süderdithmarscher Kommunalpolitiker (Diagramm 7) aus der 

Wahlperiode 1955 bis 1959 fällt deutlich anders aus, als dass der Vertreter aus der ersten 

zugelassenen Wahl.46 Insgesamt nur zwei Personen (2; 5,1 %) ordnen wir der 
Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ zu. Etwas mehr als die Hälfte der 

Repräsentanten (20; 51,2 %) zählen wir zur Kategorie „angepasst / ambivalent“. Knapp jedes 
zehnte Mitglied (4; 10,2 %) kennzeichnen wir als „systemtragend / karrieristisch“. Jeden 

 
44 Die Kategorie „ns sozialisiert“ hat in der Wahlperiode 1955–1959 aufgrund der Geburtsjahre keine Anwendung 
gefunden. 

45 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 
46 Näheres zum Vergleich im Kapitel Vergleich der Wahlperioden 1946–1948 und 1955–1959. 

Grundorientierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd’ 5,1 2
angepasst ambivalent 51,3 20
systemtragend karrieristisch 10,3 4
exponiert nationalsozialistisch 25,6 10
ns sozialisiert 0 0
unzuordenbar 7,7 3
Bezugszahl / Summe 100 39

Diagramm 7: Grundorientierung Kommunalpolitik Süderdithmarschen 1955;  Σ 39

7,7%

25,6%

10,3%
51,3%

5,1%

exkludiert oppositionell                       2
angepasst ambivalent                        20
systemtragend karrieristisch                4
exponiert nationalsozialistisch           10
ns sozialisiert                                       0
unzuordenbar / geb. nach 1928          3

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 5
Ausreichend 31
Unzureichend 3
Su / BezZ 39

Quellendichte

3

31

5

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 30
sehr wahrscheinlich 3
wahrscheinlich 6
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 39

PSD-Sicherheit

6
3

30

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

Grundorientierung 

oppositionell ,gemeinschaftsfremd’:


angepasst ambivalent:


systemtragend karrieristisch:


exponiert nationalsozialistisch:


ns sozialisiert:


unzuordenbar:
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vierten Süderdithmarscher (10; 25,6 %) erkennen wir als ehemals „exponiert / 
nationalsozialistisch“ agierende Person. Somit besteht die Teilgruppe der verantwortlichen 

und / oder verstrickten ehemaligen NS-Akteure innerhalb der Süderdithmarscher 
Kommunalpolitik in der Wahlperiode 1955–1959 aus 14 Personen bzw. macht 35,8 Prozent 

aus. 
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Diagramm 847 

 

 
47 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 

Typisierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd‘ Nicht_politisch Verfolgte_r 0

Widerstandleistende_r 0
Protagonist_in Arbeiterbewegung 2
Emigrant/in 0
Nonkonformist_in 0
Exkludierte_r Andere nz 0
technische Ausgleichzahl 1 37
technische Ausgleichzahl 2 39

angepasst ambivalent Innere_r Emigrant_in 5
Jongleur_in 2
Zurückhaltende_r Volksgenosse_in 3
Angehörige_r traditioneller Eliten 0
Politisch Enttäuschte_r 1
Politisch Angepasste_r 9
Inkludierte_r Volksgenosse_in nz 0
technische Ausgleichszahl 1 19
technische Ausgleichszahl 2 39

systemtragend karrieristisch Höherer Staatsbediensteter 0
(Höherer) Wehrmachtsakteur 3
(Höhere_r) Verbandsfunktionär_in 0
Funktionale_r Träger_in nz 1
technische Ausgleichszahl 1 35
technische Ausgleichszahl 2 39

exponiert nationalsozialistisch ,Alter Kämpfer‘ 6
Akteur_in der Volksgemeinschaft 3
NSDAP Parteifunktionär_in 1
Volkstumsakteur_in 0
Besatzungsakteur_in 0
Verfolgungsakteur_in 0
Exponierte_r Akteur_in 0
technische Ausgleichszahl 1 68
technische Ausgleichszahl 2 78

Nicht_politisch Verfolgte_r 	 	 0

Widerstandleistende_r	 	 	 0

Protagonist_in Arbeiterbewegung	 2

Emigrant/in	 	 	 	 	 0

Nonkonformist_in	 	 	 	 0

Exkludierte_r Andere nz	 	 	 0


exkludiert oppositionell: zugehörige Typen;  Σ 2

angepasst ambivalent: zugehörige Typen;  Σ 20

Innere_r Emigrant_in	 	 	 5

Jongleur_in 		 	 	 	 2

Zurückhaltende_r Volksgenosse_in	 3

Angehörige_r traditioneller Eliten	 0

Politisch Enttäuschte_r	 	 	 1

Politisch Angepasste_r	 	 	 9

Inkludierte_r Volksgenosse_in nz	 1


systemtragend karrieristisch: zugehörige Typen;  Σ 4

Höherer Staatsbediensteter	 	 0

(Höherer) Wehrmachtsakteur	 	 3

(Höhere_r) Verbandsfunktionär_in	 0

Funktionale_r Träger_in nz	 	 1

,Alter Kämpfer‘	 	 	 	 6

Akteur_in der Volksgemeinschaft	 3

NSDAP Parteifunktionär_in	 	 1

Volkstumsakteur_in	 	 	 0

Besatzungsakteur_in	 	 	 0

Verfolgungsakteur_in	 	 	 0

Exponierte_r Akteur_in	 	 	 0

exponiert nationalsozialistisch: zugehörige Typen;  Σ 10

Diagramm 8: Typisierung Kommunalpolitik Süderdithmarschen 1955; Σ 39

Verfolgungsakteure: 
Variante A 0 
Variante B 0

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 5
Ausreichend 31
Unzureichend 3
Su / BezZ 39

Quellendichte

3

31

5

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 30
sehr wahrscheinlich 3
wahrscheinlich 6
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 39

PSD-Sicherheit

6
3

30

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

außerdem: 
ns sozialisiert 0 (0 typisiert) 
unzuordenbar/geb nach 1928 3
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Die zwei Politiker des 1955 gewählten Kreistages, die wir in die Grundorientierung „exkludiert 
/ oppositionell“ einordnen, typisieren (Diagramm 8) wir beide als „Protagonisten der 

Arbeiterbewegung“ (2; 5,1 %). Die Mehrheit der Süderdithmarscher dieser Wahlperiode sind 
der Grundorientierung „angepasst / ambivalent“ zugeordnet, dementsprechend bunt ist die 

Verteilung der einzelnen Typen: Mehr als jedes zweite Mitglied (5; 12,8 %) zog sich während 

der NS-Zeit nachweislich ins Privatleben zurück und wird deshalb zum „Inneren Emigranten“. 
Zwei Politiker (2; 5,1 %) sind während der NS-Zeit sowohl durch Anpassungs- als auch 

Abgrenzungsverhalten gekennzeichnet und gehören deshalb dem Typ „Jongleur“ an. Drei 
Süderdithmarscher (3; 7,6 %) sind dem Typ „Zurückhaltender Volksgenosse“ und einer (1; 

2,5 %) dem Typ „Politisch Enttäuschter“ zuzurechnen. In dieser Grundorientierung dominiert 
der Typ des „Politisch Angepassten“ – mehr als jeder fünfte (9; 23 %) unternahm während 

der NS-Zeit erkennbare Anpassungsschritte. Drei Kommunalpolitiker (3; 7,6 %) entsprechen 
aufgrund ihrer Position in der Wehrmacht dem Typ „(höherer) Wehrmachtsakteur“ in der 

Grundorientierung „systemtragend / karrieristisch“. Eine Person (1; 2,5 %) ordnen wir der 

Sammelkategorie dieser Grundorientierung zu – dem Typ „Funktionaler Träger“. In der 
Grundorientierung „exponiert / nationalsozialistisch“ gehört die Mehrheit (6; 15,3 %) dem Typ 

„Alter Kämpfer“ an und war folglich bereits vor 1930 / 31 Mitglied der NSDAP. Knapp ein 
Drittel (3; 7,6 %) typisieren wir als „Akteur in der Volksgemeinschaft“, eine Person (1; 2,5 %) 

kennzeichnen wir als „NSDAP-Parteifunktionär“. 
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Diagramm 948 

 

  

 
48 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 

Grundorientierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd’ 11,1 1
angepasst ambivalent 33,3 3
systemtragend karrieristisch 33,3 3
exponiert nationalsozialistisch 22,2 2
ns sozialisiert 0 0
unzuordenbar 0 0
Bezugszahl / Summe 99,9 9

Diagramm 9: Grundorientierung Kreisausschuss Süderdithmarschen 1955;  Σ 9

22,2%

33,3%

33,3%

11,1%

exkludiert oppositionell                        1
angepasst ambivalent                          3
systemtragend karrieristisch                3
exponiert nationalsozialistisch             2
ns sozialisiert                                        0
unzuordenbar / geb. nach 1928           0

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 3
Ausreichend 6
Unzureichend 0
Su / BezZ 9

Quellendichte

6
3

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 4
sehr wahrscheinlich 0
wahrscheinlich 5
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 9

PSD-Sicherheit

54

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

Grundorientierung 

oppositionell ,gemeinschaftsfremd’:


angepasst ambivalent:


systemtragend karrieristisch:


exponiert nationalsozialistisch:


ns sozialisiert:


unzuordenbar:
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Diagramm 1049 

 

 
49 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 

Typisierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd‘ Nicht_politisch Verfolgte_r 0

Widerstandleistende_r 0
Protagonist_in Arbeiterbewegung 1
Emigrant/in 0
Nonkonformist_in 0
Exkludierte_r Andere nz 0
technische Ausgleichzahl 1 8
technische Ausgleichzahl 2 9

angepasst ambivalent Innere_r Emigrant_in 0
Jongleur_in 0
Zurückhaltende_r Volksgenosse_in 0
Angehörige_r traditioneller Eliten 0
Politisch Enttäuschte_r 0
Politisch Angepasste_r 3
Inkludierte_r Volksgenosse_in nz 0
technische Ausgleichszahl 1 6
technische Ausgleichszahl 2 9

systemtragend karrieristisch Höherer Staatsbediensteter 0
(Höherer) Wehrmachtsakteur 2
(Höhere_r) Verbandsfunktionär_in 0
Funktionale_r Träger_in nz 1
technische Ausgleichszahl 1 6
technische Ausgleichszahl 2 9

exponiert nationalsozialistisch ,Alter Kämpfer‘ 2
Akteur_in der Volksgemeinschaft 0
NSDAP Parteifunktionär_in 0
Volkstumsakteur_in 0
Besatzungsakteur_in 0
Verfolgungsakteur_in 0
Exponierte_r Akteur_in 0
technische Ausgleichszahl 1 7
technische Ausgleichszahl 2 9

Nicht_politisch Verfolgte_r 	 	 0

Widerstandleistende_r	 	 	 0

Protagonist_in Arbeiterbewegung	 1

Emigrant/in	 	 	 	 	 0

Nonkonformist_in	 	 	 	 0

Exkludierte_r Andere nz	 	 	 0


exkludiert oppositionell: zugehörige Typen;  Σ 1

angepasst ambivalent: zugehörige Typen;  Σ 3

Innere_r Emigrant_in	 	 	 0

Jongleur_in 		 	 	 	 0

Zurückhaltende_r Volksgenosse_in	 0

Angehörige_r traditioneller Eliten	 0

Politisch Enttäuschte_r	 	 	 0

Politisch Angepasste_r	 	 	 3

Inkludierte_r Volksgenosse_in nz	 0


systemtragend karrieristisch: zugehörige Typen;  Σ 3

Höherer Staatsbediensteter	 	 0

(Höherer) Wehrmachtsakteur	 	 2

(Höhere_r) Verbandsfunktionär_in	 0

Funktionale_r Träger_in nz	 	 1

,Alter Kämpfer‘	 	 	 	 2

Akteur_in der Volksgemeinschaft	 0

NSDAP Parteifunktionär_in	 	 0

Volkstumsakteur_in	 	 	 0

Besatzungsakteur_in	 	 	 0

Verfolgungsakteur_in	 	 	 0

Exponierte_r Akteur_in	 	 	 0

exponiert nationalsozialistisch: zugehörige Typen;  Σ 2

Diagramm 10: Typisierung Kreisausschuss Süderdithmarschen 1955; Σ 9

Verfolgungsakteure: 
Variante A 0 
Variante B 0

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 3
Ausreichend 6
Unzureichend 0
Su / BezZ 9

Quellendichte

6
3

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 4
sehr wahrscheinlich 0
wahrscheinlich 5
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 9

PSD-Sicherheit

54

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

außerdem: 
ns sozialisiert 0 (0 typisiert) 
unzuordenbar/geb nach 1928 0
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Äquivalent zur Wahlperiode 1946 bis 1948 sind auch in dieser Wahlperiode Politiker sowohl 
im Kreistag als auch im Kreisausschuss vertreten.50 Dementsprechend bestimmen wir keine 

neuen Grundorientierungen oder Typen (Diagramm 9), lediglich die Verteilung weicht leicht 
ab. Eine Person (1; 11,1 %) lässt sich der Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ zu 

ordnen. Den Kategorien „angepasst / ambivalent“ und „systemtragend / karrieristisch“ 

gehören jeweils drei Politiker (3; 33,3 %) an. Die zwei anderen finden sich in der 
Grundorientierung „exponiert / nationalsozialistisch“ wieder. Die Mitglieder des 

Kreisausschusses bilden eine deutlich weniger bunte Vielfalt an Typen (Diagramm 10) und 
verteilen sich, bis auf eine Ausnahme in der Grundorientierung „systemtragend / 

karrieristisch“, nur auf einen Typ. Das Kreisausschussmitglied (1; 11,1 %) mit der 
Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ zählt zum Typ „Protagonist Arbeiterbewegung“. 

Die „angepasst / ambivalenten“ Vertreter im Kreisausschuss typisieren wir als „politisch 
angepasst“. Zudem sind zwei „(höhere) Wehrmachtsakteure“ (2; 22,2 %) und ein 

„Funktionaler Träger“ (1; 11,1 %) aus der Grundorientierung „systemtragend / karrieristisch“ 

im Gremium vertreten. Zwei Akteure (2; 22,2 %) der Teiluntersuchungsgruppe gehören in 
der Grundorientierung „exponiert / nationalsozialistisch“ dem Typ „Alter Kämpfer“ an. 

  

 
50 Im Kreisausschuss 1955–1959 befinden sich neun Politiker. 
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Grundorientierungen der Wahlperioden 1946–1948 und 1955–1959 im Vergleich 

Diagramm 1151 

 

 

Diagramm 1252 

 

 

In den vorherigen beiden Abschnitten ist die Verteilung der Grundorientierungen sowie der 
Typen der Kreistage und -ausschüsse der Wahlperioden 1946 bis 1948 und 1955 bis 1959 

 
51 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 
52 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 

Grundorientierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd’ 12,1 4
angepasst ambivalent 84,8 28
systemtragend karrieristisch 0 0
exponiert nationalsozialistisch 3 1
ns sozialisiert 0 0
unzuordenbar 0 0
Bezugszahl / Summe 99,9 33

Diagramm 11: Grundorientierung Kommunalpolitik Süderdithmarschen 1948 (ohne 
unzuordenbare);  Σ 33

3%

84,8%

12,1%

exkludiert oppositionell                       4
angepasst ambivalent                        28
systemtragend karrieristisch                0
exponiert nationalsozialistisch             1
ns sozialisiert                                        0
unzuordenbar / geb. nach 1928           0

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 1
Ausreichend 32
Unzureichend 0
Su / BezZ 33

Quellendichte

32

1
gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 33
sehr wahrscheinlich 0
wahrscheinlich 0
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 33

PSD-Sicherheit

33

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

Grundorientierung 

oppositionell ,gemeinschaftsfremd’:


angepasst ambivalent:


systemtragend karrieristisch:


exponiert nationalsozialistisch:


ns sozialisiert:


unzuordenbar:

Grundorientierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd’ 5,6 2
angepasst ambivalent 55,6 20
systemtragend karrieristisch 11,1 4
exponiert nationalsozialistisch 27,8 10
ns sozialisiert 0 0
unzuordenbar 0 0
Bezugszahl / Summe 100,1 36

Diagramm 12: Grundorientierung Kommunalpolitik Süderdithmarschen 1955 (ohne 
unzuordenbare);  Σ 36

27,8%

11,1%55,6%

5,6%

exkludiert oppositionell                       2
angepasst ambivalent                        20
systemtragend karrieristisch                4
exponiert nationalsozialistisch           10
ns sozialisiert                                       0
unzuordenbar / geb. nach 1928          0

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 5
Ausreichend 31
Unzureichend 0
Su / BezZ 36

Quellendichte

31

5

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 28
sehr wahrscheinlich 3
wahrscheinlich 5
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 36

PSD-Sicherheit

5
3

28

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

Grundorientierung 

oppositionell ,gemeinschaftsfremd’:


angepasst ambivalent:


systemtragend karrieristisch:


exponiert nationalsozialistisch:


ns sozialisiert:


unzuordenbar:
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kursorisch beschrieben und bereits eine gewisse Differenz zwischen den 
Kommunalvertretungen angedeutet worden. Im Folgenden sollen die beiden Wahlperioden 

vergleichend betrachtet werden. Für eine bessere Vergleichbarkeit der beiden 
Legislaturperioden werden diejenigen Personen ausgeschlossen, über deren Biografie wir in 

der NS-Zeit zu wenig für eine belastbare Zuordnung wissen.53 Dieser Ausschluss führt dazu, 

dass sich die prozentualen Angaben ändern, weshalb wir sie nun in aller Kürze präsentieren 
und daraufhin vergleichen. Für die Wahlperiode 1946 bis 1948 gelten nun folgende Zahlen 

(Diagramm 11): Zur Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ zählen vier Personen, also 
12,1 Prozent, als „angepasst / ambivalent“ charakterisieren wir 28 Politiker, also 84,8 

Prozent und als „exponiert / nationalsozialistisch“ wird eine Person, also 3 Prozent, 
eingeordnet. Die Kommunalvertretung der Jahre 1955 bis 1959 kennzeichnet sich durch die 

folgende Verteilung (Diagramm 12): In der Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ 
versammeln sich zwei Vertreter (5,5 %), zu den „angepasst / ambivalenten“ zählen 20 

Politiker (55,5 %), als „systemtragend / karrieristisch“ erkennen wir vier Süderdithmarscher 

(11,1 %) und als „exponiert / nationalsozialistisch“ ordnen wir zehn Personen (27,7 %) ein. 

Es lässt sich eine deutliche Verschiebung der Grundorientierung hin zu den belasteten 

Kategorien festhalten. Die Anzahl derjenigen, die sich während der NS-Zeit oppositionell 
verhielten bzw. aus verschiedensten Gründen aus der NS-Volksgemeinschaft exkludiert 

wurden, hat sich halbiert.54 In beiden Wahlperioden haben wir die Mehrheit der Politiker in 
die Grundorientierung „angepasst / ambivalent“ eingeordnet. Offensichtlich ist jedoch, dass 

der prozentuale Anteil um fast 30 Prozent zurückgegangen ist. Während sich im ersten 
gewählten Kreistag fast 85 Prozent der Vertreter durch ein ambivalentes, angepasstes oder 

unauffälliges Verhalten in den zwölf Regierungsjahren der Nationalsozialisten auszeichnen, 
trifft das 1955 nur noch auf knapp über die Hälfte zu. Erst in der Kreisvertretung, die im 

Oktober 1955 gewählt worden ist, kategorisieren wir Vertreter in die Grundorientierung 

„systemtragend / karrieristisch“ ein. Da wir rund jedes zehnte Mitglied von uns so einordnen, 
ist diese Grundorientierung sogar häufiger vertreten als die Grundorientierung „exkludiert / 

 
53 In der Wahlperiode 1946–1948 betrifft das zehn Personen, sodass nur noch mit einer Gesamtgruppe von 33 
Personen gerechnet wird. In der Wahlperiode 1955–1959 betrifft das drei Personen, sodass nur noch mit einer 
Gesamtgruppe von 36 Personen gerechnet wird. Damit verändern sich die prozentualen Angaben im Vergleich 
zu den Kapiteln NS-Grundorientierungen und Typisierungen der Wahlperiode 1946–1948 und NS-
Grundorientierungen und Typisierungen der Wahlperiode 1955–1959. 
54 Unterschied der Häufigkeit der Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“: Von 12,1 Prozent in der 
Wahlperiode 1946–1948 auf 5,6 Prozent in der Wahlperiode 1955–1959. 
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oppositionell“.55 Die Grundorientierung „exponiert / nationalsozialistisch“ wenden wir für die 
Repräsentanten der Wahlperiode 1955 bis 1959 neunmal häufiger an als für die andere 

Teilgruppe.56 Damit kann konstatiert werden, dass sich die Teilmenge der verantwortlichen 
und / oder verstrickten ehemaligen NS-Akteure deutlich erhöht hat – sie ist nun dreizehnmal 

so groß. Während im ersten gewählten Kreistag lediglich eine einzige Person (3 %) dieser 

belasteten Gruppe angehört, sind es 1955 14 Politiker (38,8 %) und damit mehr als jeder 
dritte Vertreter des Kreises Süderdithmarschen. 

 

NS-Grundorientierungen in Kommunal- und Landespolitik im Vergleich57 

Wie ist die Verteilung der Grundorientierung in der Süderdithmarscher Kreisvertretung 

einzuordnen? Entspricht sie der „Norm“ oder fällt die prozentuale Verteilung bezüglich der 
NS-Belastung in der vergleichenden Betrachtung offensichtlich im negativen oder auch 

positiven Sinne aus der Reihe? Abschließend kann diese Frage in unserem Beitrag nicht 
beantwortet werden. Durch einen Vergleich mit der Flensburger Kommunalvertretung sowie 

des Landtages soll jedoch ein erster Schritt zur Einordnung stattfinden. Die Flensburger 

Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker stellen eine weitere Untersuchungsgruppe 
der Landeskontinuitätsstudie II dar und werden in einem anderen Beitrag explizit vorgestellt 

und untersucht.58 Für Flensburg werden die Wahlperioden 1948 bis 1951 und 1955 bis 1959 
betrachtet. Der schleswig-holsteinische Landtag stand im Fokus der 

Landtagskontinuitätsstudie I und um diesen mit den Süderdithmarschern und Flensburgern 
vergleichen zu können, wählen wir aufgrund der zeitlichen Schnittmenge die 1. Wahlperiode 

(1947–1950) sowie die 3. Wahlperiode (1954–1958) aus. Zunächst betrachten wir die 
Wahlperioden Ende der 1940er Jahre und stellen die Verteilung der Grundorientierungen 

kursorisch vor. 

 

 
55 Wahlperiode 1955–1959: 5,6 Prozent der Kreisvertretung ordnen wir in die Grundorientierung „exkludiert / 
oppositionell“ ein und 11,1 Prozent in die Grundorientierung „systemtragend / karrieristisch“. 
56 Unterschied der Häufigkeit der Grundorientierung „exponiert / nationalsozialistisch“: Von 3 Prozent in der 
Wahlperiode 1946-1948 auf 27,8 Prozent in der Wahlperiode 1955–1959. 
57 Vergleich der Wahlperioden 1946–1948 und 1955–1959 der Kreisvertretung Süderdithmarschens mit den 
Wahlperioden 1948–1951 und 1955–1959 der Kommunalvertretung Flensburgs und den Wahlperioden 1947–
1950 und 1954–1958 des Landtags. 
58 Vgl. Lotto-Kusche/Zeidler: Flensburger Kommunalpolitik; Beitrag in dieser Studie. 



frzph-Projekt: „Landeskontinuitätsstudie SH II: Landessozialverwaltung, Justizjuristen, Polizeioffizierskorps, Kom-
munalpolitik in Süderdithmarschen / Flensburg in den Nachkriegsjahrzehnten“. Gutachten © Autoren / Autorinnen 

 

 
 

 704 

Diagramm 1359 

 

 

Die Flensburger Kommunalpolitik der Jahre 1948 bis 195160 lässt sich folgendermaßen 
einordnen (Diagramm 13): Ein Viertel der Repräsentantinnen und Repräsentanten (10; 25 %) 

hatte sich während der NS-Zeit oppositionell verhalten oder war aus der NS-
Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Mehr als jeder zweite Flensburger (23; 57,5 %) zählt 

zur Grundorientierung „angepasst / ambivalent“. Keiner gehört den zwei Gruppen mit 
belegbaren NS-Belastungen an. Drei Personen (7,5 %) sind im Zeitraum zwischen 1918 und 

1928 geboren und demnach als „ns-sozialisiert“ zu kategorisieren. Zudem haben wir über 

jede/n zehnte/n Politiker/in (4; 10 %) nicht ausreichend Informationen, sodass wir diese in die 
Grundorientierung „unzuordenbar“ einordnen. 

  

 
59 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 
60 Quellendichte: gut: drei; befriedigend: zwölf; ausreichend: 19; unzureichend: sechs. 

Grundorientierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd’ 25 10
angepasst ambivalent 57,5 23
systemtragend karrieristisch 0 0
exponiert nationalsozialistisch 0 0
ns sozialisiert 7,5 3
unzuordenbar 10 4
Bezugszahl / Summe 100 40

Diagramm 13: Grundorientierung Kommunalpolitik Flensburg 1948 ;  Σ 40

10%

7,5%

57,5%

25%

exkludiert oppositionell                      10
angepasst ambivalent                        23
systemtragend karrieristisch                0
exponiert nationalsozialistisch             0
ns sozialisiert                                        3
unzuordenbar / geb. nach 1928           4

Quellendichte absolut
Gut 3
Befriedigend 12
Ausreichend 19
Unzureichend 6
Su / BezZ 40

Quellendichte

6

19
12

3
gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 31
sehr wahrscheinlich 6
wahrscheinlich 3
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 40

PSD-Sicherheit

3
6

31

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

Grundorientierung 

oppositionell ,gemeinschaftsfremd’:


angepasst ambivalent:


systemtragend karrieristisch:


exponiert nationalsozialistisch:


ns sozialisiert:


unzuordenbar:
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Diagramm 1461 

 

 

Hinsichtlich des Verhaltens in der NS-Zeit lässt sich die Gruppe Mitglieder des Landtages 

(MdL) der 1. Wahlperiode62 durch die Lektüre vom Diagramm 14 wie folgt charakterisieren: 
Mehr als die Hälfte zeichnet sich durch ein oppositionelles Verhalten in der NS-Zeit aus bzw. 

wurde von den Nationalsozialisten aus der „Volksgemeinschaft“ exkludiert. Rund jedes dritte 
MdL ordnen wir der Grundorientierung „angepasst / ambivalent“ zu. Zwei Politiker des 

Landtages (2,7 %) gehörten zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, administrativen oder 
politischen Führungsgruppe, die wesentlich zum Funktionieren des NS-Staates beitrugen. 

Eine Person ist im Zeitraum 1918–1928 geboren und gehört somit zu den „ns-sozialisierten“. 

Dazu kommen vier MdL (5,4 %), über die wir zu wenig für eine Einordnung wissen. 

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede stechen beim Vergleich der drei Teilgruppen 

hervor? In der Flensburger Kommunalpolitik sowie im Landtag zählen deutlich mehr 
Personen zur Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ als in der Süderdithmarscher 

Kreisvertretung. In allen drei Teilgruppen gehören viele Personen zur Grundorientierung 
„angepasst / ambivalent“; in Süderdithmarschen und Flensburg stellt diese sogar die größte 

 
61 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 
62 Quellendichte: gut: zwei; befriedigend: 20; ausreichend: 48; unzureichend: vier. 

Grundorientierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd‘ 55,4 41
angepasst ambivalent 35,1 26
systemtragend karrieristisch 2,7 2
exponiert nationalsozialistisch 0 0
ns sozialisiert 1,4 1
unzuordenbar 5,4 4
Bezugszahl / Summe 100 74

Diagramm 14: 1. Wahlperiode 1947-1950: Grundorientierung alle MdL (bis Jg. 
1928);  Σ 74

5,4%
1,4%
2,7%

35,1%55,4%

oppositionell ,gemeinschaftsfremd‘	 41
angepasst ambivalent	 	 	 26
systemtragend karrieristisch	 	 2
exponiert nationalsozialistisch	 	 0
ns sozialisiert	 	 	 	 1
unzuordenbar	 	 	 	 4

Quellendichte absolut
Gut 2
Befriedigend 20
Ausreichend 48
Unzureichend 4
Su / BezZ 74

Quellendichte

4

48
20
2

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend
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Gruppe dar. Während in keiner der Kommunalvertretungen die Grundorientierung 
„systemtragend / karrieristisch“ vertreten ist, gehören zwei MdL dieser an. 

Süderdithmarschen ist hingegen die einzige Volksvertretung, in der wir einen Politiker als 
„exponiert / nationalsozialistisch“ einordnen. Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass es 

nur geringe Unterschiede zwischen den drei Teilgruppen gibt. 

 

Diagramm 1563 

 

 

Wie sieht die Verteilung in den 1950er Jahren aus? Die Flensburger Kommunalpolitik in den 

Jahren 1955–195964 zeichnet folgendes Bild (Diagramm 15): Knapp jedes fünfte Mitglied (8; 
19,5 %) kennzeichnet sich durch oppositionelles Verhalten oder Verfolgungserfahrung 

während der NS-Zeit aus. Etwas weniger als die Hälfte (19; 46,3%) verhielt sich in den zwölf 
Herrschaftsjahren der Nationalsozialisten ambivalent, angepasst oder zurückhaltend. Eine 

Person (2,4 %) gehört der Grundorientierung „systemtragend / karrieristisch“ an und zwei 
(4,9 %) zählen als „exponiert / nationalsozialistisch“. Hinzukommen sechs Politikerinnen und 

Politiker (14,6 %), die im Zeitraum 1918–1928 geboren worden sind und fünf (12,2 %), die 
wir aufgrund mangelnder Quellen nicht einordnen können. 

 
63 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 
64 Quellendichte: gut: zwei; befriedigend: 13; ausreichend: 20; unzureichend: sechs. 

Grundorientierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd’ 19,5 8
angepasst ambivalent 46,3 19
systemtragend karrieristisch 2,4 1
exponiert nationalsozialistisch 4,9 2
ns sozialisiert 14,6 6
unzuordenbar 12,2 5
Bezugszahl / Summe 99,9 41

Diagramm 15: Grundorientierung Kommunalpolitik Flensburg 1955;  Σ 41

12,2%

14,6%

4,9%
2,4%

46,3%

19,5%

exkludiert oppositionell                       8
angepasst ambivalent                        19
systemtragend karrieristisch                1
exponiert nationalsozialistisch             2
ns sozialisiert                                       6
unzuordenbar / geb. nach 1928          5

Quellendichte absolut
Gut 2
Befriedigend 13
Ausreichend 20
Unzureichend 6
Su / BezZ 41

Quellendichte

6

20
13

2
gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 25
sehr wahrscheinlich 9
wahrscheinlich 7
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 41

PSD-Sicherheit

7

925

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

Grundorientierung 

oppositionell ,gemeinschaftsfremd’:


angepasst ambivalent:


systemtragend karrieristisch:


exponiert nationalsozialistisch:


ns sozialisiert:


unzuordenbar:
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Diagramm 1665 

 

 

Den schleswig-holsteinischen Landtag der dritten Wahlperiode (1954–1958)66 
charakterisieren wir folgendermaßen (Diagramm 16): Fast jedes dritte MdL (22; 27,2 %) 

gehört der Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ an. Die meisten Politikerinnen und 
Politiker (30; 37 %) ordnen wir als „angepasst / ambivalent“ ein. Drei MdL (3,7 %) gehörten 

der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, administrativen oder politischen Elite im NS-Staat an. 
Etwas weniger als jeder fünften Person (15; 18,5 %) können wir nationalsozialistische 

Belastungen nachweisen. Außerdem ist jedes zehnte MdL (8; 9,9 %) im Zeitraum von 1918 
bis 1928 geboren, über drei Politikerinnen und Politiker (3,7 %) wissen wir nicht genug, um 

eine Einordnung vornehmen zu können. 

In den 1950er Jahren lassen sich deutliche Unterschiede feststellen: Während in Flensburg 
knapp jede/r fünfte Politiker/in der Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ angehört und 

im Landtag sogar mehr als jede/r vierte, ist es in Süderdithmarschen nur rund jeder 20. In 
allen drei Teilgruppen verhielt sich allerdings die Mehrheit während der NS-Zeit ambivalent, 

angepasst oder zurückhaltend. Spannend erscheint die Teilgruppe der verantwortlichen und 

 
65 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 
66 Quellendichte: gut: sieben; befriedigend: 34; ausreichend: 34; unzureichend: sechs. 

Grundorientierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd‘ 27,2 22
angepasst ambivalent 37 30
systemtragend karrieristisch 3,7 3
exponiert nationalsozialistisch 18,5 15
ns sozialisiert 9,9 8
unzuordenbar 3,7 3
Bezugszahl / Summe 100 81

Diagramm 16: 3. Wahlperiode 1954-1958: Grundorientierung alle MdL (bis Jg. 
1928);  Σ 81

3,7%

9,9%

18,5%

3,7%
37%

27,2%

oppositionell ,gemeinschaftsfremd‘	 22
angepasst ambivalent	 	 	 30
systemtragend karrieristisch	 	 3
exponiert nationalsozialistisch	 	 15
ns sozialisiert	 	 	 	 8
unzuordenbar	 	 	 	 3

Quellendichte absolut
Gut 7
Befriedigend 34
Ausreichend 34
Unzureichend 6
Su / BezZ 81

Quellendichte

6

3434

7
gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend
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/ oder verstrickten ehemaligen NS-Akteure: Während diese Gruppe in Süderdithmarschen 
mehr als ein Drittel ausmacht (14; 35,9 %), gehört in Flensburg weniger als ein Zehntel (3; 

7,3 %) zu diesen Grundorientierungen. Im Landtag zählen zwar mit jedem fünften MdL (18; 
22,2 %) eindeutig mehr zu dieser belasteten Gruppe, jedoch sind es im Vergleich mit 

Süderdithmarschen auch hier offensichtlich weniger Personen. Somit lässt sich konstatieren, 

dass sich die Süderdithmarscher Kreisvertretung durch deutlich mehr NS-Belastung 
auszeichnet als die Flensburger Kommunalvertretung oder der schleswig-holsteinische 

Landtag. 

 

 

3. Politisches Agieren nach 1945 – Die Thematisierung der NS-Vergangenheit 

 

Die Zusammensetzung der Süderdithmarscher Kreistage 1946 bis 1948 und 1955 bis 1959 

ist höchst different. Unterscheiden sie sich auch hinsichtlich ihres vergangenheitspolitischen 

Agierens? Zur Beantwortung dieser Frage wären Kreistags- und Kreisausschussprotokolle 
zu vergleichen. Letztere sind allerdings für beide Wahlperioden nicht mehr zu ermitteln, auch 

Kreistagsprotokolle sind nicht in Gänze überliefert. Die noch vorhandenen sollen im 
Folgenden auf ihre vergangenheitspolitischen Bezüge hin befragt werden, wobei die 

Ergebnisse aufgrund der unvollständigen Überlieferungslage deutlich unter Quellenvorbehalt 
zu stellen sind. Um es vorwegzunehmen: Die vergleichende Zusammenschau der Protokolle 

ergibt ein ernüchterndes Bild. Während in der Wahlperiode 1946 bis 1948 eine Fülle von 
vergangenheitspolitischen Äußerungen hervortreten, fehlen diese für den Vergleichszeitraum 

fast vollständig. Lediglich die Antrittsrede des Kreistagspräsidenten ist hier erwähnenswert 
und soll mit jener von Hermann Schwieger67 1946 in Beziehung gesetzt werden. Der Fokus 

verschiebt sich somit auf den Kreistag 1946 bis 1948 und die zwölf für diesen Zeitraum 

überlieferten Sitzungen.68 Wortprotokolle liegen, bis auf wenige Ausnahmen, nicht vor. Es 

 
67 Schwieger, Hermann, geb. am 11.10.1908, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreisausschuss 1955; Süderdithm. 
Kreistag 1948/1955; MdL, Beruf: Gewerkschaftsangestellter, GO: exkludiert oppositionell, Typ: Protagonist_in 
Arbeiterbewegung, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch (USPD, SPD, DDP, Z), Bruch 1945: positive 
berufliche Zäsur, Quellendichte: Ausreichend. 
68 Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 21. Oktober 1946, DL: Niederschriften über die Sitzungen des 3. 
gewählten Kreistages; Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 16. Dezember 1946, DL: Amtliches 
Nachrichtenblatt des Kreises Süderdithmarschen vom 2. Januar 1947; Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 
02. April 1947, LASH Abt. 320.20 /Nr. 71; Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 17. Juni. 1947, DL: Amtliches 



frzph-Projekt: „Landeskontinuitätsstudie SH II: Landessozialverwaltung, Justizjuristen, Polizeioffizierskorps, Kom-
munalpolitik in Süderdithmarschen / Flensburg in den Nachkriegsjahrzehnten“. Gutachten © Autoren / Autorinnen 

 

 
 

 709 

kann somit kein Zusammenhang zwischen politischem Agieren Einzelner und ihrer 
Einordnung in Grundorientierung und Typ hergestellt werden – lediglich Aussagen über den 

ganzen Kreistag oder aber über einzelne Parteien sind möglich.  

 

1946 und 1955 – Zwei kommunalpolitische Antrittsreden im Vergleich 

Mit Hermann Schwieger wählte der Kreistag am 21. Oktober 1946 einen der 

Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ zugehörigen Landrat. In seiner kurzen Rede 
stand vor allem die Herausforderung der Nachkriegszeit im Mittelpunkt. Gleich dreimal 

rekurrierte Schwieger auf die „Schwere“69 der Zeit und des Amtes: „Ich danke für das 
Vertrauen, das sie mir durch die einstimmige Wahl entgegengebracht haben. Ich bin mir der 

Schwere der Aufgabe bewusst. Ich hoffe, daß Sie mich unterstützen werden und daß Sie 
gewillt sind, mir bei der Durchführung meiner Aufgaben ihre volle Unterstützung zuteil 

werden zu lassen. Sie wissen, wie schwer es ist in dieser Zeit ein solches Amt anzunehmen. 
Ich werde mich aber bemühen, mein Amt so zu führen, wie es mir meine Gesinnung eingibt. 

Wir müssen versuchen, diese schwere Zeit und den vor uns liegenden Winter hinter uns zu 

bringen.“70 In den Amtlichen Bekanntmachungen wurde die Rede leicht verändert abgedruckt 
und in einigen Punkten verschärft. So erschien ein viertes Mal der Bezug auf die „Schwere“ 

und statt der Eingabe seiner „Gesinnung“ zu folgen, will Schwieger hier das tun, was „mir 
mein Gewissen vorschreibt.“ Auch die „Zusammenarbeit aller“ zur Überwindung der 

„schweren Zeit“ wurde beschworen. Die Rede zeichnete die kommende Periode vor: 
Existenzielle Fragen nach Nahrung, Kleidung, Wohnraum, Heizmaterial und Arbeit, aber 

auch die Entnazifizierung bestimmten das kommunalpolitische Handeln. Dabei wird immer 
wieder deutlich und im Verlauf dieses Aufsatzes noch herausgearbeitet, wie der Kreistag, 

 
Nachrichtenblatt des Kreises Süderdithmarschen vom 21. Juni 1947; Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 
23. September 1947, DL: Amtliche Bekanntmachungen des Kreises Süderdithmarschen vom 20. September 
1947; Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 20. Januar 1948, LASH Abt. 320.20/Nr. 71; Kreistagssitzung 
Süderdithmarschen vom 09. März 1948, LASH Abt. 320.20/Nr. 71; Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 19. 
Mai 1948, LASH Abt. 320.20 /Nr. 71; Kreistagssitzung Süderdithmarschen 28. Juli 1948, LASH Abt. 320.20/Nr. 
72; Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 14. September 1948, LASH Abt. 320.20/Nr. 72; Kreistagssitzung 
Süderdithmarschen vom 15. Oktober 1948, LASH Abt. 320.20/Nr. 71. 
69 Vgl. Lommer: Parlamentarische Kommunikation; Beitrag in dieser Studie. 
70 Sitzung des Kreistages Süderdithmarschen vom 21. Oktober 1946, DL: Niederschriften über die Sitzungen des 
3. gewählten Kreistages. 
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gerade in der Außendarstellung, um die Wahrung des einheitlichen Zusammenwirkens 
bemüht gewesen war.  

1955 wählte der Kreistag Ernst Schoof71 zum Landrat. Schoof ist der Grundorientierung 
„angepasst / ambivalenten“ zuzurechnen und wird als „Politisch Angepassten“ typisiert. Die 

Wahl spiegelt die Verschiebung der Grundorientierungen von 1946 bis 1955 wider. Die Rede 

war um einiges länger als Schwiegers. Auszugsweise sei sie nur in den für die Fragestellung 
essentiellen Formulierungen wiedergegeben: „Sie wissen, dass es mir aus tiefster 

Überzeugung ein Bedürfnis ist, mich für die Gestaltung demokratischer und 
parlamentarischer Formen einzusetzen, die allmählich dazu führen sollen, dass in unserem 

Volke die demokratische Staatsform die Achtung und Anerkennung findet, die sie verdient, 
die sie aber auch gebraucht. ... Gegenseitige Achtung und Fairneß in der Debatte, schließen 

nicht aus, daß die Meinungen fachlich verschieden sind, daß die Meinungen gelegentlich 
hart aufeinanderprallen. ... Über unnützes Gerede mag sich gelegentlich mit Recht der Spott 

der Menschen ergießen. ... Auch in den nächsten Jahren wird unsere Arbeit im Schatten 

schwerer Sorgen stehen. ... Auch für unseren Kreis sind die Fragen noch nicht gelöst, die 
sich aus den Folgen des Krieges ergeben haben. Manche Vertriebenenfamilie lebt noch in 

hoffnungsloser Unzulänglichkeit. Ihrer Not, wie überhaupt allen sozialen Nöten, sollten wir 
unser besonderes Interesse entgegenbringen.“72 

Schoof benannte die Vertriebenen, die Lage der Landwirtschaft, das niedrige 
Steueraufkommen und den Zustand von Straßen und Wegen im Kreisgebiet als größte 

Herausforderungen. Auch hier klangen die Folgen des Krieges nach.73 Doch während 
Schwieger noch Einigkeit beschworen hatte, sprach Schoof herrschende 

Auseinandersetzungen und sogar sich daraus ergebende Häme öffentlich an. Hier fanden 
deutliche Veränderungen statt. Dies spiegelt sich nicht zuletzt auch in den verhandelten 

Themen wider. Während es in der ersten betrachteten Wahlperiode noch um existenzielle 

Fragen gegangen war, verschob sich der Fokus in den Jahren 1955 bis 1959 hin zu eher 
peripheren Belangen.  

 
71 Schoof, Ernst, geb. am 12.07.1901, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreisausschuss 1955; Süderdithm. Kreistag 1955; 
MdL; Regierungen, Beruf: Rechtsanwalt/Notar, GO: angepasst ambivalent, Typ: Politisch Angepasste_r, Pol. 
Orient. WR: antirepublikanisch/rechts (DVP, DNVP/Völkische/NSDAP), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, 
Quellendichte: Befriedigend. 
72 Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 13. Mai 1955, LASH Abt. 320.20/Nr. 73. 
73 Vgl. ebd. 
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NS-Bezüge: Küstenschutz, Kreisjägermeister und Verfassungszusatz 

Das vergangenheitspolitische Agieren in der Wahlperiode 1946–1948 zeigt sich vor allem 
dort, wo explizit auf die NS-Zeit Rekurs genommen worden ist. In dem Quellenkorpus der 

überlieferten Kreistagsprotokolle ist dies in drei Anträgen zu ganz unterschiedlichen Themen 

der Fall: Küstenschutz, Kreisjägermeister und Kreisverfassung – auf den ersten Blick keine 
genuin vergangenheitspolitischen Sujets. Welche Rolle spielen die NS-Bezüge hier? 

Am 19. November 1946 reichte die SPD einen Antrag zum Küstenschutz ein. Darin heißt es: 
„Die Nationalsozialisten haben in den verflossenen 12 Jahren ihrer Herrschaft nichts getan, 

um die so dringend notwendigen planmässigen Uferschutzarbeiten an unserer Westküste 
wirksam fortzuführen. Insbesondere ist während des Krieges auf diesem Gebiet nichts 

geschehen und alles vernachlässigt worden.“74 Tatsächlich waren die Deiche nach dem 
Krieg in einem desolaten Zustand. Spätestens seit der Hollandflut 1953, die sowohl an 

holländischen als auch an englischen Küsten zahlreiche Menschenleben forderte, wurden 
die Deiche auf ihre Tauglichkeit hin überprüft und notwendige Deichverstärkungen in Angriff 

genommen.75 Doch trotz der Vernachlässigungen des Küstenschutzes während der 

Kriegsjahre, wäre es unzulässig zu behaupten, die Nationalsozialisten hätten überhaupt 
nichts auf diesem Gebiet getan. Wenn auch propagandistisch ausgeschlachtet, so führte der 

ideologisierte Kampf gegen den „Blanken Hans“ sowohl zu Deich-
Instandhaltungsmaßnahmen, um das vom Meer erbeutete Land zu verteidigen und zu 

erhalten, als auch zur Fortführung von Landgewinnungsmaßnahmen – begleitet von 
Reformen in der Organisation des Deich- und Wasserwesens. Die Marschenbauämter 

Husum, Heide und Itzehoe übernahmen die Verantwortung für Küstenschutz, 
Landgewinnung und Vorland. Deich- und Hauptsielverbände wurden gegründet, die 

Küstensicherung zunehmend in staatliche Verantwortung gestellt. Dieser Prozess dauerte 
auch nach 1945 an. Erst seit 1971 fielen Deiche und Küstenschutz in Dithmarschen 

ausschließlich unter die Zuständigkeit des Landes Schleswig-Holstein. Die Landgewinnung 

mit dem Ziel der Besiedlung und landwirtschaftlichen Nutzung galt schon in der NS-Zeit als 
unrentabel. Schleswig-Holstein setzte mit Deichverstärkungen und Deichverkürzungen ab 

 
74 Antrag der SPD vom 19. November 1946, DL: Niederschriften über die Sitzungen des 3. gewählten Kreistages. 
75 Vgl. Landesamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer/Umweltbundesamt (Hrsg.): 
Umweltatlas Wattenmeer, Band 1. Nordfriesisches und Dithmarscher Wattenmeer. Stuttgart 1998, S. 154. 
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den 1950er Jahren neue Prioritäten im Küstenschutz76 – die SPD setzte mit ihrem Antrag 
also ein für die Dithmarscher existenzielles Thema auf die Agenda, das schließlich durch den 

Kreistag angenommen auch an das Land weitergetragen wurde.77 Der NS-Bezug scheint 
hier bewusst gewählt: Die Dramatik des Antrages sollte herausgestellt und Aufmerksamkeit 

erzeugt werden. Die zu vermittelnde Botschaft mag hier lauten: Weil die Nationalsozialisten 

Küstenschutzarbeiten sträflich vernachlässigten, ist es um so mehr die Aufgabe des 
demokratischen Neuaufbaus diese in Angriff zu nehmen.  

Der NS-Bezug als politisches Kalkül kann ebenso in dem SPD-Antrag vom 17. Juni 1947 zur 
Wahl des Kreisjägermeisters eine Rolle gespielt haben. Dort heißt es: „Heute mehr als 2 

Jahre nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Regierung ist immer noch das 
Reichsjagdgesetz von 1934 in Kraft, das dem eitlen, macht- und uniformsüchtigen 

Reichsjägermeister Hermann Göring auf den Leib zugeschnitten ist. Es scheint an der Zeit, 
dies Gesetz endlich seines autoritativen Charakters zu entkleiden und nach demokratischen 

Grundsätzen umzugestalten. Vor allem muss der Kreistag verlangen, dass er bei der 

Besetzung des Kreisjagdbehörde entscheidend mitwirkt. Es ist nicht länger tragbar, dass der 
Kreisjägermeister von der Militärregierung ohne Mitwirken des Kreistages eingesetzt wird. 

…“78 Die CDU-Fraktion gab zu dem SPD-Antrag eine Erklärung ab. Darin heißt es, dass der 
Kreisjägermeister nicht vom Kreistag bestimmt, sondern von den Jägern selbst gewählt 

werden sollte. Auch sei der Kreistag nicht für die Aufhebung des Reichsjagdgesetzes 
verantwortlich. Die CDU wies darauf hin, dass 80 Jäger im März 1947 in Meldorf den 

Landgerichtspräsidenten Dr. Henningsen zum Vorsitzenden gewählt hatten und der Antrag 
der SPD damit nichtig sei. Der Einzige, der eine Beschwerde gegen die Wahl vorgebracht 

habe, sei der letzte nationalsozialistische Kreisjägermeister gewesen. Die CDU machte 
deutlich, dass es nur einen sinnvollen Antrag an die Landesregierung gäbe, nämlich 

deutschen Jägern endlich wieder die Jagd zu gestatten79 – warum sprach die SPD von einer 

autoritativen Bestimmung des Kreisjägermeisters mit Verweis auf das Reichsjagdgesetz, 
während doch laut der CDU-Erklärung eine demokratische Wahl stattgefunden hatte? Im 

 
76 Vgl. Uwe Danker: „Deutscher Lebensraum und Landgewinnung...“. Das 20. Jahrhundert als Höhepunkt und 
Ende der Eindeichung an der Westküste. In: Ders.: Jahrhundertstory, Band 3. Flensburg 1999, S. 88–97, hier S. 
96f. 
77 Vgl. Kreistagssitzung vom 17. Juni 1947, DL: Amtliches Nachrichtenblatt des Kreises Süderdithmarschen vom 
21. Juni 1947. 
78 SPD-Antrag vom 17. Juni 1947, DL: Niederschriften über die Sitzungen des 3. gewählten Kreistages. 
79 Vgl. ebd.  
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Kreistagsprotokoll vom 17. Juni 1947 wird klar, dass die SPD sich auf den von der 
Militärregierung 1946 berufenen Kreisjägermeister bezog. Hier hat also scheinbar eine 

Veränderung stattgefunden. Sowohl das SPD-Gesuch wurde – unter Enthaltung der CDU-
Fraktion – angenommen als auch der von der CDU gestellte Antrag. Mehr lässt sich mit den 

überlieferten Quellen nicht rekonstruieren. Wie ist der NS-Bezug im SPD-Antrag zu werten? 

Nach Kriegsende hatte die britische Militärregierung bis auf wenige Ausnahmen alle 
deutschen Jäger entwaffnet. Nur den Angehörigen der Besatzungsmacht war das Jagen 

gestattet. Zusammenschlüsse von Jägern wurden aber bereits 1945 in Schleswig-Holstein 
gebilligt. Bis 1952 ein Bundesjagdgesetz und auf dessen Grundlage 1953 das 

Landesjagdgesetz in Kraft traten, herrschte vor allem Rechtsunsicherheit vor.80 Das 
Bundesjagdgesetz übernahm weitestgehend den Grundgedanken des 1934 erlassenen 

Reichsjagdgesetzes. Dies wurde – anders als der SPD-Antrag suggeriert – nicht als dezidiert 
nationalsozialistisch Hermann Göring auf dem Leib geschneidert. Dem Gesetz war ein 

langer, bereits in der Weimarer Republik begonnener, Prozess vorausgegangen. So forderte 

u. a. der 1928 gegründete Reichsjagdbund die Vereinheitlichung der regional differierenden 
Jagdgesetzgebungen. Bereits 1931 begannen die Vorarbeiten zu dem 1934 erlassenen 

Gesetz.81 Hermann Göring diente in seinem Amt als Reichsjägermeister zwar sicher als 
Sprungbrett, wesentlich mehr als die ideologisch durchsetzte Präambel trug er zu dem 

Gesetz aber nicht bei.82 Der NS-Bezug im SPD-Antrag kann verschiedene Gründe gehabt 
haben. Möglicherweise waren den Antragsstellern die jagdhistorischen Zusammenhänge des 

Reichsjagdgesetzes nicht klar oder sie haben den rhetorisch starken Bezug mit Blick auf ihre 
Wählerschaft als Mittel regionalpolitischer Profilierung genutzt. Was auch die Motive der SPD 

gewesen sein mögen, der Nationalsozialismus wird hier deutlich zum rhetorischen 
Kampfinstrument, das dem Anliegen besonderes Gewicht verlieh und dieses explizit in einen 

anti-nationalsozialistischen und deutlich demokratischen Kontext verortete. Letztlich ging es 

in dem Antrag auch nicht zuvorderst um die Änderung des Reichsjagdgesetzes. Ziel der 
Kritik war die Militärregierung und ihre autoritative Bestimmung des Kreisjägermeisters. Vor 

diesem Hintergrund gewinnt der NS-Bezug zusätzlich an Brisanz. 

 
80 Vgl. Hans Jessen: Jagdgeschichte Schleswig-Holsteins. Rendsburg 1958, S. 88f., 232. 
81 Vgl. Joachim Hamberger: Ein kurzer Abriss der Jagdgeschichte. Von Hirschen und Menschen. In: LWF 44 
(2004), S. 27–29, hier S. 29. 
82 Vgl. Joachim Reddemann: Jagdkultur als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklung. In: Schriftenreihe des 
Landesjagdverbandes Bayern e. V. 17 (2008), S. 9–10, hier S. 10. 
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Zuletzt ein weiterer Antrag der SPD, zu dem in diesem Fall keine Auseinandersetzung 
überliefert ist. Als der Kreistag am 16. Dezember 1946 über die neue Verfassung des 

Kreistages abstimmte, wurde auf Antrag der SPD im Teil V „Beamte, Angestellte und 
Arbeiter der Kreisverwaltung“ folgender Absatz in § 35 eingefügt: „... Sie sind verpflichtet, an 

der Verwirklichung einer demokratischen Verwaltung und damit am Neuaufbau … 

mitzuarbeiten. … Diese Verpflichtungen erfordern … Die absolute Absage an das 
Gedankengut des Faschismus und Militarismus in und außerhalb des Dienstes … die 

Verletzung dieser besonderen Pflichten gilt, unbeschadet der sonstigen Bestimmungen des 
Dienststrafrechts als Grund zur fristlosen Entlassung und schließt jeden Anspruch auf 

Zahlung eines Ruhegehalts oder die Anerkennung sonstiger erworbener Rechte aus.“83 Die 
Verfassung wurde en bloc mit 25 zu 19 Stimmen beschlossen.84 Ob das knappe Ergebnis im 

Zusammenhang mit dieser Änderung stand, kann nicht gesagt werden. Eine so deutliche 
Absage an den Faschismus in diesem konstitutionellen Rahmen sticht heraus. Es kann nur 

vermutet werden, dass dieses deutliche Bekenntnis Ausdruck einer Haltung war, die sich 

auch in den Einordnungen in das Typisierungsmodell dieser Studie widerspiegelt. 

 

Debatten und Anträge zur Entnazifizierung 

Auch die Entnazifizierung ist ein Thema in den Kreistagsprotokollen – wie sie überhaupt die 
öffentliche Debatte in Schleswig-Holstein zwischen 1946 und 1951 bestimmte. Am 23. 

September 1947 beantragte die CDU: „... Wie aus beigefügter Liste ersichtlich sind vom 
deutschen Entnazifizierungs-Ausschuss des Kreises Süderdithmarschen 15 Lehrkräfte 

positiv denazifiziert worden. Die Landesregierung sowie die Mil.-Reg. werden gebeten, diese 
nun zur Verfügung stehenden Lehrkräfte bei dem heutigen Mangel an Lehrpersonal und 

kulturellem Tiefstand der deutschen Jugend, möglichst sofort wieder einzusetzen.“85 Im 
Prozess der politischen Säuberung wurde in Schleswig-Holstein jede vierte Lehrkraft 

entlassen.86 Der Kreistag nahm den CDU-Antrag an und leitete diesen an die zuständigen 

 
83 Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 16. Dezember 1946, DL: Amtliche Bekanntmachung vom 2. Januar 
1947. 
84 Vgl. ebd. 
85 CDU-Antrag vom 23. September 1947, DL: Niederschriften über die Sitzungen des 3. gewählten Kreistages. 
86 Vgl. Uwe Danker: Vergangenheits“bewältigung“ im frühen Land Schleswig-Holstein. In: Landeszentrale für 
politische Bildung Schleswig-Holstein (Hrsg.): Die Anfangsjahre des Landes Schleswig-Holstein. Kiel 1998, S. 
26–43., hier S. 31. 



frzph-Projekt: „Landeskontinuitätsstudie SH II: Landessozialverwaltung, Justizjuristen, Polizeioffizierskorps, Kom-
munalpolitik in Süderdithmarschen / Flensburg in den Nachkriegsjahrzehnten“. Gutachten © Autoren / Autorinnen 

 

 
 

 715 

Stellen weiter. Geschehen war daraufhin offensichtlich nichts. Denn am 20. Januar 1948 
brachte die CDU das Anliegen erneut auf die Tagesordnung. Insgesamt ging es dabei um 

mindestens 39 Lehrkräfte, die den Schulen des Kreises fehlten. Die CDU unterstrich das 
Anliegen nochmals mit folgenden Argumenten: „Nachdem unsere Volksbildung durch den 

Krieg und durch die Zeit nach dem Krieg sehr gelitten hat, wird es an der Zeit, dass auf 

diesem Gebiet endgültig Wandel geschaffen wird. Zum anderen muss die wirtschaftliche Not 
in den Lehrerkreisen behoben werden, die nur als Mitläufer der NSDAP in Betracht 

kommen.“87 Die Unzufriedenheit über die Durchführung der Entnazifizierung spiegelte sich 
auch im SPD-Antrag vom 23. September 1947 wider, der eine „baldige Abwicklung der 

Entnazifizierung“ forderte, damit auch die „Mitläufer“88 des Nationalsozialismus „am 
Neuaufbau unseres zerstörten Vaterlandes teilnehmen können.“89 Der in dieser Sitzung 

gewählte Entnazifizierungsausschuss wurde aufgefordert: „daß die verworrenen 
Anordnungen des Gesetzes zur Bereinigung der Verwaltung, Wirtschaft und öffentlichen 

Körperschaften vom nazistischen Einflusse durch klare und sinnvolle Entscheidungen 

ausgeglichen werden.“90 Dass hier aber nicht nur Forderungen nach schneller 
Rehabilitierung und einer gewissen „Schlussstrich-Mentalität“ das politische Agieren prägten, 

zeigte der einstimmig angenommene Antrag der SPD-Fraktion vom 2. Januar 1947. Dort 
heißt es: „Es werden immer wieder Klagen laut, daß entnazifizierte Betriebe mit Treuhändern 

besetzt werden, die nicht entnazifiziert worden sind und die auch keine Gewähr dafür bieten, 
im demokratischen Staate mit aufzubauen. Wir fordern bei der Ernennung und Einsetzung 

von Treuhändern die Mitwirkung von überzeugten Demokraten, sodaß in Zukunft Treuhänder 
nicht diktatorisch von einzelnen und unzuverlässigen Personen bestimmt werden können. 

Die Sozialdemokratische Partei verlangt, daß für entlassene Nazis zuverlässige Demokraten 
eingesetzt werden und fordert die Bildung eines demokratisch gewählten Ausschusses.“91 

Der Antrag offenbart den deutlichen Anspruch an einen demokratischen Neubeginn in 

Süderdithmarschen. Die SPD kritisierte in diesem Zusammenhang die autoritative Praxis der 
Militärregierung und gab dieser somit eine Mitverantwortung für die unzureichende 

 
87 Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 20. Januar 1948, LASH Abt. 320.20/Nr. 71. 
88 Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 23. September 1947, DL: Amtliches Nachrichtenblatt des Kreises 
Süderdithmarschen vom 27. September 1947. 
89 Ebd. 
90 Ebd. 
91 Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 16. Dezember 1946, DL: Amtliches Nachrichtenblatt des Kreises 
Süderdithmarschen vom 2. Januar 1947. 
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Entnazifizierung der eingesetzten Treuhänder. Die britische Besatzungsmacht hatte zum 
Jahreswechsel 1945 / 1946 die ersten beratenden deutschen Entnazifizierungsausschüsse 

selbst eingesetzt.92 Mit der Kreistagssitzung vom 23. September 1947 erfolgte schließlich die 
erste Wahl des Entnazifizierungsausschusses für das Kreisgebiet.93 

 

Selbstdarstellung des Kreistages in der Öffentlichkeit 

Zwei Kreistagssitzungen und einige Fraktions-Anträge wurden sowohl in Sitzungsprotokollen 
als auch in den Amtlichen Bekanntmachungen überliefert.94 Wortlaut und Umfang sind bis 

auf kleinere Umformulierungen überwiegend identisch. In den wenigen Fällen, wo erhebliche 
oder inhaltlich brisante Abweichungen auftreten, zeigt sich, wie der Kreistag sein politisches 

Agieren in der öffentlichen Wahrnehmung dargestellt wissen wollte. Exemplarisch sollen hier 
zwei Sitzungen in den Fokus genommen werden. 

Die Diskussion um den Kreisjägermeister ist bereits vorgestellt worden. Es liegt hier zwar 
kein vollständiges Sitzungsprotokoll vor, aber die Anträge beider Fraktionen.95 Wie geben die 

Amtlichen Bekanntmachungen den Konflikt sowie die gegensätzlichen Anträge von SPD und 

CDU wieder? Zunächst: Das Gesuch der SPD wurde in vollem Umfang und Wortlaut 
abgedruckt. Der CDU-Antrag hingegen nur in dem Teil, in dem die Forderung enthalten ist, 

die Jagd wieder deutschen Jägern zu übertragen. Die kritischen Anmerkungen der Fraktion 
zu der Wahl des Kreisjägermeister fehlt.96 Die öffentliche Darstellung schien den Fokus auf 

eine harmonische Zusammenarbeit zu legen. Lediglich die Enthaltung der CDU bei der 
Abstimmung des SPD-Antrages mag eine Unstimmigkeit erkennen lassen.97 

Harmonisierungstendenzen lassen sich auch im zweiten Beispiel – der ersten Sitzung des 
Kreistages am 21. Oktober 1946 – aufzeigen. Gleich zwei prägnante Reden sind hier 

 
92 Vgl. Danker: Vergangenheits“bewältigung“ (Anm. 69), S. 31. 
93 Vgl. Amtliche Bekanntmachungen 40/1947. 
94 Vgl. Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 21. Oktober 1946, DL: Niederschriften über die Sitzungen des 3. 
gewählten Kreistages; Kreistagssitzung Süderdithmarschen 28. Juli 1948, LASH Abt. 320.20/Nr. 72: Anträge der 
CDU und SPD, DL: Niederschriften über die Sitzungen des 3. gewählten Kreistages. 
95 Siehe Kapitel NS-Bezüge: Küstenschutz, Kreisjägermeister und Verfassungszusatz 

96 Vgl. Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 17. Juni 1947, DL: Amtliches Nachrichtenblatt des Kreises 
Süderdithmarschen vom 21. Juni 1947. 
97 Vgl. ebd. 
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dokumentiert. Als erster Redner wird Alterspräsident Wilhelm Luther98 im Sitzungsprotokoll 
folgendermaßen wiedergegeben: „Er weist auf die Schwierigkeit der gegenwärtigen Lage 

und das Erbe hin, das uns von der vergangenen Epoche hinterlassen wurde. Es bedürfe 
intensiver Arbeit, um wieder aus dem Elend heraus zu kommen. Eine Arbeit sei die 

Unschädlichmachung von Elementen, die wir noch im Kreise zu verzeichnen haben. Wir 

wollen durch gemeinsame Arbeit lösen, was vor uns vernichtet worden ist und wieder 
aufbauen. Wir propagandieren dafür, daß unser deutsches Volk gemeinsam Hand anlegt. 

Wir aber wollen geloben, dieses zu vollziehen.“99 In den Amtlichen Bekanntmachungen fehlt 
ein entscheidender Satz: „Eine Arbeit sei die Unschädlichmachung von Elementen, die wir 

noch im Kreise zu verzeichnen haben.“100 Luther scheint hier auf vermutlich allgemein 
bekannte Nationalsozialisten im Kreisgebiet angespielt zu haben. Die Auslassung kann 

unterschiedliche Gründe gehabt haben. Möglicherweise war dem Kreistag als der erste 
gewählte die Akzeptanz und Integration möglichst aller Süderdithmarscher und 

Süderdithmarscherinnen ein Anliegen. Auch die unpopulären Entnazifizierungsmaßnahmen 

der Militärregierung könnten eine Rolle gespielt haben. Vielleicht haben die Repräsentanten 
sich aber auch einfach nicht so drastisch vorwagen und die Wählerschaft vergrämen wollen 

– das sagt möglicherweise aber auch mehr über die Süderdithmarscher Bevölkerung als 
über den Kreistag aus.  

Auch die Rede des Landrats Hermann Schwieger hatte, wie bereits der Vergleich mit der 
Antrittsrede Ernst Schoofs zeigte, eine leichte Veränderung in den Amtlichen 

Bekanntmachungen erfahren. Die „Zusammenarbeit aller“ zur Überwindung der „schweren 
Zeit“ wurde deutlicher beschworen, als es im Sitzungsprotokoll der Fall gewesen war.101  

Einen besonders großen Platz nahm in dieser Kreistagssitzung die Wahl des 
Wirtschaftsausschusses ein. Sieben Personen wurden von den drei Fraktionen 

vorgeschlagen und anschließend via Stimmzettel fünf von ihnen gewählt. Erst nach 

Abschluss dieser Wahl meldete sich der Geschäftsführer des Entnazifizierungsausschusses 

 
98 Wilhelm Luther ist nicht Teil der Untersuchungsgruppe, diese wurde mit Stand vom 28.07.1948 gebildet. 
99 Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 21. Oktober 1946, DL: Niederschriften über die Sitzungen des 3. 
gewählten Kreistages. 
100 Vgl. Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 21. Oktober 1946, DL: Amtliche Bekanntmachungen vom 31. 
Oktober 1946. 
101 Vgl. Sitzung des Kreistages Süderdithmarschen vom 21. Oktober 1946, DL: Niederschriften über die 
Sitzungen des 3. gewählten Kreistages; Sitzung des Kreistages Süderdithmarschen vom 21. Oktober 1946, DL: 
Amtliche Bekanntmachungen vom 31. Oktober 1946. 
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zu Wort und ließ verlauten, dass die „Militärregierung eine andere Zusammensetzung des 
Wirtschaftsausschusses wünsche. Sie verlange, daß die CDU einen Wirtschaftsführer und 

die SPD einen Gewerkschaftsführer in den Ausschuss berufen solle.“102 Nach einer kurzen 
Unterbrechung zur Beratung wurde bekannt gegeben, “daß die Militärregierung mit der 

vorgenommenen Wahl des Wirtschaftsausschusses grundsätzlich einverstanden sei, ihm 

sollen jedoch die Herren Jenssen, Dr. Nagel und ein Vertreter der CDU angehören.“103 Die 
SPD regte an, den Wirtschaftsausschuss bestehen zu lassen. Mit 22 zu 20 Stimmen 

entschied sich der Kreistag aber, die Wahl für nichtig zu erklären und mit den weiteren 
Ausschusswahlen erneut vorzunehmen.104 Der gesamte Vorgang füllte knapp die Hälfte des 

Sitzungsprotokolls. In den Amtlichen Bekanntmachungen hingegen wurde nur kurz darauf 
hingewiesen, dass die Wahl des Wirtschaftsausschusses vertagt worden sei. So enthielt die 

Sitzung in der öffentlichen Darstellung plötzlich nur noch vier Tagesordnungspunkte, obwohl 
die Wahl des Wirtschaftsausschusses eigentlich als offizieller fünfter Punkt mit abgehandelt 

worden war.105 Sollte der Eklat einer sich in die demokratische Ausschusswahl einmischende 

Militärregierung verschwiegen werden? Wieso wurden nicht vor der Wahl die Bedingungen 
der Militärregierung besprochen? Gab gerade der Einwand eines Mitgliedes des 

Entnazifizierungsausschusses den Anlass zur Auslassung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen? Wollte der Kreistag sich nach außen hin als einige und effizient 

funktionierende Exekutive darstellen?  

Die von der Militärregierung geforderten Personen „Dr. Nagel“ und „Jenssen“ gehörten zu 

dem Zeitpunkt der Sitzung nicht zu den Kreistagsmitgliedern. Es sei denn, mit „Jenssen“ ist 
eigentlich „Jessen“ gemeint, dies kann aber nicht weiter verifiziert werden.106 Auch zu den 

ursprünglich gewählten Mitgliedern können keine sicheren Aussagen getroffen werden, da 
zwei Personen „Behrends“ und „Offt“ ebenfalls nicht auf der Liste der Kreistagsmitglieder 

 
102 Sitzung des Kreistages Süderdithmarschen vom 21. Oktober 1946, DL: Niederschriften über die Sitzungen 
des 3. gewählten Kreistages. 
103 ebd.  
104 Vgl. ebd. 
105 Vgl. Sitzung des Kreistages Süderdithmarschen vom 21. Oktober 1946, DL: Amtliche Bekanntmachungen vom 
31. Oktober 1946. 
106 Vgl. Amtliche Bekanntmachungen vom 31. Oktober 1946; Die Personen gehörten auch am 28. Juli 1948 nicht 
zum Kreistag und sind darum nicht Teil der Untersuchungsgruppe vgl. Kreistagssitzung vom 28. Juli 1948, LASH 
Abt. 320.20/Nr. 72. 
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verzeichnet sind.107 Bei der dritten von fünf gewählten Personen liegt eine Namensdopplung 
vor. Da zwei „Loofts“ Kreistagsmitglieder zum entsprechenden Zeitpunkt gewesen sind, ist 

nicht klar, welcher von beiden gemeint ist.108 Zu dem SPD-Abgeordneten Wilhelm Kain109, 
Mitglied der Untersuchungsgruppe, kann gesagt werden, dass er in der Weimarer Republik 

Gewerkschaftsmitglied gewesen ist, dieser Anspruch der Militärregierung also eigentlich 

erfüllt war.110 Beim letzten gewählten Mitglied „Schirrbaum“ handelt es sich vermutlich um 
Gottlieb Schierbaum.111 Er war ebenfalls SPD-Mitglied. In seinen Entnazifizierungsunterlagen 

findet sich folgende Bewertung des Ausschusses: „Schierbaum ist dem Ausschuss 
persönlich als Anti-Nationalsozialist bekannt und besitzt eine politisch vorwurfsfreie 

Vergangenheit. Der Ausschuss befürwortet seine Tätigkeit als Arbeitsrichter eines 
Arbeitsgerichtes einstimmig.“112 Zumindest für diese zwei Personen ist nicht ersichtlich, 

welche Einwände der Entnazifizierungsausschuss oder die Militärregierung gehabt haben 
sollten. Dass die Angelegenheit der Öffentlichkeit verschwiegen wurde, lässt zumindest auf 

eine nicht unerhebliche Brisanz schließen. 

 

Abstimmung über die Wiedereinstellung von Otto Ihm 

Am 20. Januar 1948 stimmte der Kreistag über die Wiedereinstellung und damit verbundene 

Wiedergutmachung des Otto Ihms ab und beschloss mit 23 zu 19 Stimmen seine 
Wiedereinstellung. Mehr Informationen finden sich in den Kreistagsprotokollen nicht, auch ist 

Otto Ihm kein Mitglied der Untersuchungsgruppe.113 Die knappe Mehrheit in dem 
Wiedergutmachungsfall lässt aber aufhorchen. Wie ist das Ergebnis zu werten? Ein Blick in 

 
107 Vgl. Amtliche Bekanntmachungen vom 31. Oktober 1946; Die Personen gehörten auch am 28. Juli 1948 nicht 
zum Kreistag und sind darum nicht Teil der Untersuchungsgruppe vgl. Kreistagssitzung vom 28. Juli 1948, LASH 
Abt. 320.20/Nr. 72. 
108 Vgl. Amtliche Bekanntmachungen vom 31. Oktober 1946; Kreistagssitzung vom 28. Juli 1948, LASH Abt. 
320.20/Nr. 72. 
109 Kain, Wilhelm, geb. am 04.01.1910, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1948, Beruf: technischer Angestellter, 
GO: angepasst ambivalent, Typ: Innere_r Emigrant_in, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch (USPD, 
SPD, DDP, Z), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, Quellendichte: Ausreichend. 
110 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460/Nr. 7145. 
111 Schierbaum, Gottlieb, geb. am 19.12.1886, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1948, Beruf: unklar, GO: 
angepasst ambivalent, Typ: Innere_r Emigrant_in, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch (USPD, SPD, 
DDP, Z), Bruch 1945: Unklar/keine Infos, Quellendichte: Ausreichend. 
112 Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 64. 
113 Vgl. Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 20. Januar 1948, LASH Abt. 320.20/Nr. 71. 
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das Verfahren Ihms gibt Aufschluss über einen kontroversen Fall: 1896 in Schleswig 
geboren, arbeitete Ihm 1933 als Verwaltungsobersekretär bei der Verwaltung des Kreises 

Süderdithmarschen und lebte in Meldorf. Als Sozialdemokrat berichtete er in seinem 
Wiedergutmachungsantrag davon, wie in den Jahren 1931 bis 1933 Nationalsozialisten 

seine Fensterscheiben mehrfach einwarfen und einen Säureanschlag auf ihn verübten. Am 

6. Juli 1933 wurde Ihm aufgrund des „Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums“ gekündigt, seine Bezüge erhielt er allerdings noch bis zum 30. 

September 1933. Im selben Jahr wurde Ihm bis 1935 förderndes Mitglied der SS – laut 
seinen Angaben allerdings unter massivem Druck. 1934 stellte die Germania-Werft in Kiel 

Ihm ohne politische Bedenken als Lohnbuchhalter ein. 1941 wechselte er in die Position 
eines Angestellten der Stadtverwaltung Kiel, wo er bis zum 18. März 1948 beschäftigt blieb. 

Seit 1918 betätigte sich Ihm im Reichsbund, seit 1933 in der Nationalsozialistischen 
Kriegsopferversorgung (NSKOV), wo er ab 1937 die Position eines Blockwartes innehatte. 

Als solcher wurde er nach eigenen Angaben dazu gedrängt 1941 der NSDAP beizutreten. 

Nach dem Hitler-Attentat verhaftete die Gestapo den ehemaligen Sozialdemokraten und 
behielt ihn – im Rahmen der „Aktion Gewitter“114 – 36 Stunden in Haft. Weitere 

Konsequenzen folgten aber nicht. Ab dem 1. April 1948 arbeitete Ihm wieder als 
Kreisobersekretär bei seiner alten Dienststelle in Süderdithmarschen. Grund dafür: Ein 

Wiedergutmachungsbescheid vom 6. Januar 1948, der die Verwaltung des Kreises 
verpflichtet hatte, Ihm wiedereinzustellen.115 Dass dies trotzdem nur mit knapper Mehrheit 

geschehen und überhaupt zur Abstimmung gestellt worden war, scheint ob der klaren 
Anordnung des Bescheides doch verwunderlich. Ihm klagte über die Wiedereinstellung 

hinaus auf finanzielle Entschädigung. Sein Antrag wurde nach mehrmaliger Berufung am 7. 
März 1962 endgültig abgelehnt. Als Hauptgründe wurden seine Mitgliedschaften benannt – 

gerade für den NSDAP-Beitritt habe es keine zwingenden Gründe gegeben. Zudem habe 

Ihm zunächst seine SS-Mitgliedschaft verschwiegen. Und trotz seiner Entlassung 1933 sei 
ihm das berufliche Fortkommen ohne Probleme gelungen.  

Nur aufgrund des Wiedergutmachungsantrages würde Otto Ihm nach dem 
Zuordnungsmodell dieser Studie in der Grundorientierung „angepasst / ambivalent“ und hier 

 
114 Die „Aktion Gewitter“ war eine umfassende Verhaftungsaktion der Gestapo nach dem fehlgeschlagenen 
Attentat auf Hitler: Vgl. Detlef Korte: „Aktion Gewitter“ in Schleswig-Holstein. In: Demokratische Geschichte, Band 
3 (1988), S. 521–526. 
115 Vgl. Wiedergutmachungsverfahren, LASH Abt. 352.3/Nr. 14243. 
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im Typ als „Politisch Angepasster“ eingestuft werden. Die Kriterien sind hierfür belegbare 
Anpassungsschritte wie etwa Mitgliedschaften in NSDAP und NS-Organisationen ab 1933 

ohne glaubhafte Zwänge, also ein bewusstes „Dazugehören“-Wollen. Diese Einschätzung 
mögen auch einige Kreistagsmitglieder geteilt und darum mit „Nein“ gestimmt haben. Im 

Umgang mit dem ehemaligen Meldorfer können aber auch persönliche Gründe eine Rolle 

gespielt haben oder weitere Aspekte, die im Wiedergutmachungsverfahren nicht abgebildet 
sind. Auffallend bleibt aber die Ambivalenz, die sich sowohl in zwei unterschiedlichen 

Wiedergutmachungsbescheiden als auch in der knappen Abstimmung des Kreistages zeigt. 
Möglicherweise spielte auch der Wunsch eines wirklich demokratischen Neuaufbaus der 

Exekutive eine Rolle. 

 

 

4. Exemplarisch biografischer Teil 

 

Im Folgenden werden beispielhaft Biografien der Kreistagsabgeordneten beider 
Wahlperioden in den vier Grundorientierungen „exkludiert / oppositionell“, „angepasst / 

ambivalent“, „systemtragend / karrieristisch“ und „exponiert / nationalsozialistisch“ vorgestellt. 
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Kreistagsmitglieder in der Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ 

Hermann Schwieger116, Johannes Maaß117, Ferdinand Hinrichs118, Johannes Carsten 
Kuhrt119 und Jakob Becker120 – fünf Persönlichkeiten in den Kreistagen 1948 und 1955 sind 

der Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ zugeordnet. Bis auf den „Nonkonformisten“ 

Hinrichs – in Weimar Mitglied der DDP121 – verbindet die Kreistagsmitglieder vor allem ihre 
Zugehörigkeit zur Arbeiterbewegung. Diese bildet auch die Grundlage für die Typisierung als 

„Protagonisten der Arbeiterbewegung“. Hermann Schwieger, Abgeordneter des Landtages 
von 1947 bis 1971, außerdem Landrat des Kreises Süderdithmarschen und 1946 

Gründungsmitglied der SPD Marne und des Kreisvereins Süderdithmarschen, sticht 
heraus.122 In Weimar engagierte er sich in der Arbeiterjugend und wurde zum Mitbegründer 

des „Arbeiter Turn- und Sportvereins Marne“. Auch durch rege Publikationstätigkeit in 
gewerkschaftsnahen Blättern machte der gelernte Zimmerer auf sich aufmerksam. 1931 

entschied Schwieger sich für eine berufliche Veränderung. Er ging noch einmal zur Schule 
und trat dann im darauffolgenden Jahr eine Tätigkeit als Erziehungspraktikant bei der 

Arbeiterwohlfahrt an.123 Nach Verbot der Organisation verdingte Schwieger sich wieder als 

 
116 Schwieger, Hermann, geb. am 11.10.1908, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreisausschuss 1955; Süderdithm. 
Kreistag 1948/1955; MdL, Beruf: Gewerkschaftsangestellter, GO: exkludiert oppositionell, Typ: Protagonist_in 
Arbeiterbewegung, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch (USPD, SPD, DDP, Z), Bruch 1945: positive 
berufliche Zäsur, Quellendichte: Ausreichend. 
117 Maaß, Johannes, geb. am 25.02.1898, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1948, Beruf: Makler, GO: exkludiert 
oppositionell, Typ: Protagonist_in Arbeiterbewegung, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch (USPD, SPD, 
DDP, Z), Bruch 1945: Unklar/keine Infos, Quellendichte: Ausreichend. 
118 Hinrichs, Ferdinand, geb. am 06.01.1888, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1948, Beruf: Landwirt, GO: 
exkludiert oppositionell, Typ: Nonkonformist_in, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch (USPD, SPD, DDP, 
Z), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, Quellendichte: Ausreichend. 
119 Kuhrt, Johannes Carsten, geb. am 17.02.1891, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1955, Beruf: Arbeiter, GO: 
exkludiert oppositionell, Typ: Protagonist_in Arbeiterbewegung, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch 
(USPD, SPD, DDP, Z), Bruch 1945: Unklar/keine Infos, Quellendichte: Ausreichend. 
120 Becker, Jakob, geb. am 15.08.1884, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1948; Süderdithm. Kreisausschuss 
1948, Beruf: Maurer, GO: exkludiert oppositionell, Typ: Protagonist_in Arbeiterbewegung, Pol. Orient. WR: 
demokratisch/republikanisch (USPD, SPD, DDP, Z), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, Quellendichte: 
Ausreichend. 
121 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH 460.16/Nr. 86. 
122 Vgl. Ordensvorschlag, LASH Abt. 605/Nr. 15451; Landtagsinformationssystem (LIS-SH): Personenartikel von 
Schwieger, Hermann. URL: http://lissh.lvn.ltsh.de/cgi-
bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3D1039&format=WEBVOLLLANG (zuletzt 
aufgerufen: 26.06.2020); https://www.spd-geschichtswerkstatt.de/wiki/Hermann_Schwieger (zuletzt aufgerufen: 
25.11.2020). 
123 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 66; Ordensvorschlag, LASH Abt. 605/Nr. 15451; 
Landtagsinformationssystem (LIS-SH): Personenartikel von Schwieger, Hermann. URL: http://lissh.lvn.ltsh.de/cgi-
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Zimmerer, häufig wechselte er den Arbeitgeber. 1939 folgte die Einberufung zum 
Wehrdienst, wo er bis Kriegsende als Unterfeldwebel in der Marine diente. Bis auf einer 

Mitgliedschaft in der nationalsozialistischen Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ (KdF) von 
1934 bis 1939 trat Schwieger keiner NS-Organisation bei.124 Nach zwölf Jahren der 

Zurückhaltung und inneren Emigration erwies sich das Kriegsende für Schwieger als positive 

biografische Zäsur – er trat wieder in das öffentliche Leben ein. 1946 bis 1948 wirkte 
Schwieger als ehrenamtlicher Landrat. Auch am Landessozialgericht engagierte er sich in 

einer ehrenamtlichen Tätigkeit als Richter. 1946 bis 1964 war Schwieger Stadtrat in Marne, 
seit 1946 Mitglied des Kreistages. Für seinen vielfältiger Einsatz sollte ihm das 

Verdienstkreuz 1. Klasse verliehen werden, das Schwieger jedoch ablehnte.125 

Auch Jakob Becker engagierte sich politisch in der Weimarer Republik. Der gelernte Maurer 

war SPD- und Gewerkschaftsmitglied.126 Im Nationalsozialismus gehörte er bis auf der KdF 
keiner NS-Organisation an. Seinen Lebensunterhalt verdiente Becker als Maurer bei 

verschiedenen Bauunternehmen. Von seiner Tätigkeit für den Sicherheits- und Hilfsdienst 

(SHD) wurde er 1940 aus politischen Gründen entlassen, verbrachte vom 27. August bis 16. 
September 1944 sogar drei Wochen im Konzentrationslager Neuengamme.127 Nach 1945 

arbeitete Becker weiterhin als Maurer. 1946 bis 1948 wirkte er im Kreistag und 
Kreisausschuss Süderdithmarschens.128  

Johannes Maaß erlebte in der NS-Zeit ebenso Verfolgung. In Weimar war er Mitglied der 
SPD, fuhr als Steward zur See und arbeitete ab 1928 als Schiffsmakler. Von Dezember 1933 

bis Februar 1934 wurde Maaß wegen Landesverrats in Danzig129 inhaftiert und stand auch 
nach der Haft unter Bewachung der Gestapo. Der spätere Kreistagsabgeordnete erlebte 

 
bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3D1039&format=WEBVOLLLANG (zuletzt 
aufgerufen: 26.06.2020). 
124 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 66. 
125 Vgl. Ordensvorschlag, LASH Abt. 605/Nr. 15451; Landtagsinformationssystem (LIS-SH): Personenartikel von 
Schwieger, Hermann. URL: http://lissh.lvn.ltsh.de/cgi-
bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3D1039&format=WEBVOLLLANG (zuletzt 
aufgerufen: 26.06.2020). 
126 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 66. 
127 Vgl. ebd. 
128 Vgl. ebd. 
129 Die Verhaftung wegen Landesverrats ausgerechnet in Danzig ist brisant, schließlich stand die Stadt unter 
Völkerbundmandat vgl. Lothar Gruchmann: Justiz im Dritten Reich 1933–1940. Anpassung und Unterwerfung in 
der Ära Gürtner. München 2001, S. 862f. 
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wiederholte Vorladungen, Vernehmungen und Misshandlungen. Seinem Beruf konnte er 
nicht mehr nachgehen und arbeitete als kleiner Angestellter und Arbeiter.130 Wann genau er 

nach 1945 beruflich wieder Fuß fasste, ist unklar. Er schaffte es aber als selbstständiger 
Kaufmann bzw. selbstständiger Schiffsausrüster und Mitinhaber der Firma Oskar Negrin, an 

seinen Berufsweg der Weimarer Zeit anzuschließen.131 1946 wurde er schließlich Mitglied 

des Kreistages.132 

Ferdinand Hinrichs gehörte in Weimar zwar nicht der SPD an, ist aber als Mitglied der 

Deutschen Demokratischen Partei (DDP) dem republikanisch-demokratischen Spektrum 
zuzuordnen.133 Darüber hinaus erfahren wir nicht viel über den späteren 

Kreistagsabgeordneten. Als selbständiger Bauer in allen drei Systemen hinterließ er kaum 
Spuren in öffentlichen Akten. Er gehörte keiner NS-Organisation an und fiel auch sonst nicht 

weiter auf.134 Nur der Entwurf einer Sondergerichtsanklage gegen Hinrichs wegen 
Vergehens gegen § 2 II des Heimtückegesetzes enthält Hinweise darauf, dass er Verfolgung 

erlebte. Dort heißt es: „Seine Äußerungen, insbesondere über den Führer, sind überaus 

verwerflich und gemein. Aus ihnen muss geschlossen werden, daß der Beschuldigte 
staatsfeindlich eingestellt ist. Die Anzeige ist von dem Zeugen Hedde erstattet worden.“135 

Auf dieser Grundlage typisieren wir Hinrichs als „Nonkonformisten“. 

Mit Kuhrt Johannes Carsten136 ist der Einzige – neben Hermann Schwieger, der in beiden 

Wahlperioden vertreten war – „exkludiert / oppositionell“ grundorientierte Akteur in den 
Süderdithmarscher Kreistag 1955 gewählt worden. Dieser ist in Weimar nicht nur Mitglied 

der SPD gewesen, sondern übte für diese von 1929–1933 auch ein Mandat für in der 
Gemeindevertretung in Burg (Dithmarschen) aus. 1933 wurde er aus seiner Anstellung beim 

Kulturamt in Neumünster aus politischen Gründen entlassen. In der NS-Zeit trat er bis auf 

 
130 Vgl. Schreiben an das Landessozialgericht vom 13. August 1957, LASH Abt. 352.3/Nr. 13532. 
131 Vgl. Schreiben an das Landessozialgericht vom 13. August 1957, LASH Abt. 352.3/Nr. 13532; 

Antrag des Landesentschädigungsamtes auf Klageabweisung vom 09. August 1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 14190. 
132 Vgl. Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 28. Juli 1948, LASH Abt. 320.20/Nr. 72. 
133 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH 460.16/Nr. 86. 
134 Vgl. ebd. 
135 Ermittlungsverfahren von Oktober/November 1941, LASH Abt. 358/Nr. 4957. 
136 Kuhrt, Johannes Carsten, geb. am 17.02.1891, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1955, Beruf: Arbeiter, GO: 
exkludiert oppositionell, Typ: Protagonist_in Arbeiterbewegung, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch 
(USPD, SPD, DDP, Z), Bruch 1945: Unklar/keine Infos, Quellendichte: Ausreichend. 
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der Deutschen Arbeitsfront (DAF) und der NS-Kriegsopferversorgung (NSKOV) keiner 
Organisation bei.137 1946 schloss Carsten als Teil der Gemeindevertretung in Burg an sein 

kommunalpolitisches Engagement in Weimar an. Von Mai 1955 bis Dezember 1956 wirkte er 
als stellvertretender, anschließend als ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Burg und 

ab 1955 als Mitglied des Kreistages Süderdithmarschen.138 

 

Kreistagsmitglieder in der Grundorientierung „angepasst / ambivalent“ 

Die Grundorientierung „angepasst / ambivalent“ dominiert in der Untersuchungsgruppe 
Süderdithmarschen. Mehr als die Hälfte der Kommunalpolitiker (45; 57,6 %)139 zeichnete sich 

demnach während der NS-Zeit durch ein ambivalentes, angepasstes oder zurückhaltendes 
Verhalten aus. Auffallend viele Süderdithmarscher typisieren wir als „Innere Emigranten“ (16; 

20,5 %) und „Zurückhaltende Volksgenossen“ (12; 15,3 %). Jedes dritte Mitglied der 
Kreisvertretung ordnen wir einem der beiden Typen zu. Wie mussten Personen während der 

zwölf Regierungsjahre der Nationalsozialisten handeln und auftreten, damit wir sie als 

„Inneren Emigranten“ oder „Zurückhaltenden Volksgenossen“ typisieren? Der Typ des 
„Inneren Emigranten“ ist dadurch gekennzeichnet, dass sich Menschen erkennbar in ihr 

Privatleben zurückzogen, bis auf vereinzelten Massenorganisationen keine Mitgliedschaften 
besaßen und sich mitunter während der Weimarer Zeit im politischen Bereich Demokratie 

oder Republik engagiert hatten.140 „Zurückhaltende Volksgenossen“ zeichnen sich durch ihre 
Unauffälligkeit aus. Sie sind zumeist „kleine Leute“, also Arbeiter, Angestellte oder Bauern, 

die sich nicht erkennbar zum neuen NS-Staat positionieren und in der Regel auch vor 1933 
nicht politisch aktiv gewesen sind.141 Das Besondere an dem zuletzt genannten Typ ist, dass 

wir ihn in der Landeskontinuitätsstudie II neu geschaffen haben. Es hat besonders bei der 
Einordnung der Süderdithmarscher in die jeweiligen Typen einige Herausforderungen 

gegeben, da sich ihre Biografien deutlich von denen der MdL aus der 

 
137 Vgl. Verleihung des Verdienstordens der BRD vom 14. Februar 1961, LASH Abt. 605/Nr. 13835. 
138 Vgl. ebd.; Kreistagssitzung Süderdithmarschen vom 24. April 1955, LASH Abt. 320.20/Nr. 73; 
Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 72. 
139 Die Angaben in diesem gesamten Abschnitt beziehen sich auf die gesamte Untersuchungsgruppe 
Süderdithmarschen, also einer Gesamtzahl von 78 Personen. 
140 Vgl. Legende der Datenbank im Anhang, S. L16f. 
141 Vgl. ebd. 
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Landtagskontinuitätsstudie I unterscheiden, sodass wir neue Typen schaffen mussten, 
darunter den „Zurückhaltenden Volksgenossen“. 

Wegen des gehäuften Vorkommens dieser beiden Typen haben wir zunächst den Plan 
verfolgt, das Facettenreichtum darzustellen und zu offenbaren, welche unterschiedlichen 

Biografien in ein und denselben Typ eingeordnet werden. Bei der Beschäftigung mit den 

einzelnen Personen stellen wir jedoch für die Süderdithmarscher Untersuchungsgruppe fest, 
dass die von uns erwartete biografische Vielfalt nicht gegeben ist. Im Gegenteil es lässt sich 

für die beiden Typen jeweils eine gewisse „Musterbiografie“ erkennen, d. h., wenn wir die 
einzelnen Biografien übereinanderlegen, lässt sich eine große Schnittmenge feststellen. 

Genau das spricht für unser Typisierungsmodell – es schafft allgemeine Charaktere. 
Aufgrund dieser Erkenntnis stellen wir im Folgenden exemplarisch je einen „Inneren 

Emigranten“ und einen „Zurückhaltenden Volksgenossen“ vor.  

Alfred Franzke142 – Mitglied des Kreistages 1955 bis 1959 – präsentieren wir als Beispiel für 

die „Musterbiografie“ des „Inneren Emigranten“: Der im Jahr 1896 geborene Franzke war seit 

1922 Landwirt und gab in seinem Entnazifizierungsverfahren an während der Weimarer Zeit 
Mitglied der SPD gewesen zu sein. Seine berufliche Position änderte sich mit dem 

Systemwechsel 1933 nicht. Seine Tätigkeit als Landwirt führte dazu, dass er vom 
Militärdienst befreit wurde. Franzke war lediglich in der Deutschen Arbeitsfront Mitglied. 

Ansonsten gehörte er keinen NS-Organisationen an. Dieser Umstand führte dazu, dass er 
vom Entnazifizierungsausschuss als „nicht betroffen“ klassifiziert wurde. Nach dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges trat Franzke wieder der SPD bei.143 Eine Besonderheit seiner Biografie 
besteht darin, dass er 1947 bis 1950 Abgeordneter des Landtages gewesen war.144 

An Friedrich Dunkel145, der 1946 bis 1948 Kreistagsmitglied war, verdeutlichen wir die 
„Musterbiografie“ des „Zurückhaltenden Volksgenossen“: Seit 1914 war Dunkel Angehöriger 

 
142 Franzke, Alfred, geb. am 01.06.1896, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1955; MdL, Beruf: Landwirt, GO: 
angepasst ambivalent, Typ: Innere_r Emigrant_in, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch (USPD, SPD, 
DDP, Z), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, Quellendichte: Ausreichend. 
143 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 79. 
144 Vgl. Landtagsinformationssystem (LIS-SH): Personenartikel von Franzke, Alfred. URL: 
http://lissh.lvn.ltsh.de/cgi-
bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3D1348&format=WEBVOLLLANG (zuletzt 
aufgerufen: 27.11.2020). 
145 Dunkel, Friedrich, geb. am 23.12.1891, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1948, Beruf: Bauer, GO: angepasst 
ambivalent, Typ: Zurückhaltende_r Volksgenosse_in, Pol. Orient. WR: antirepublikanisch/rechts (DVP, 
DNVP/Völkische/NSDAP), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, Quellendichte: Ausreichend. 
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des Kyffhäuserbundes, ein Zusammenschluss deutscher Soldaten und ist damit während der 
Weimarer Zeit in das antirepublikanische / konservative Milieu einzuordnen. Ab 1930 war er 

Bauer mit eigenem Hof in Hemmingstedt (Dithmarschen) und wurde wie Alfred Franzke 
deshalb vom Militärdienst zurückgestellt. NS-Mitgliedschaften besaß er keinerlei 

ausschlaggebende, er war die gesamten zwölf Regierungsjahre der Nationalsozialisten 

lediglich Teil des NS-Kriegerbundes sowie der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV). 
Nach 1945 trat Dunkel der CDU bei und saß ab 1946 für diese im Süderdithmarscher 

Kreistag.146 

 

Kreistagsmitglieder in der Grundorientierung „systemtragend / karrieristisch“ 

Johannes Hahnkamm147, Paul Kock148, Hinrich Martens149 und Hans Tretter150 – vier 
Kommunalpolitiker aus der Wahlperiode 1955 bis 1959 – ordnen wir der Grundorientierung 

„systemtragend / karrieristisch“ zu. Martens typisieren wir als „funktionalen Träger“, demnach 
erfüllt er die Kriterien der Grundorientierung lässt sich aber keinem expliziten Typ zu 

sortieren. Die restlichen drei gehören alle dem Typ „(höherer) Wehrmachtsakteur“ an.  

Johannes Hahnkamm besuchte in den 1930er Jahren die Heeresfachschule für Verwaltung 
und Wirtschaft.151 Während der NS-Zeit zeichnete er sich vor allem durch seine Tätigkeit als 

Berufssoldat aus. Hahnkamm stieg bis zum Rang des Hauptmannes der Reserve auf.152 Seit 
1937 gehörte er der NSDAP an. Zudem besaß er den „Partei-Tornister“, was auf die Rolle 

 
146 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16//Nr. 83. 
147 Hahnkamm, Johannes, geb. am 24.09.1905, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1955; Süderdithm. 
Kreisausschuss 1955, Beruf: Bürgermeister, GO: systemtragend karrieristisch, Typ: Höherer Wehrmachtsakteur, 
Pol. Orient. WR: Unklar/keine Infos/zu jung, Bruch 1945: Unklar/keine Infos, Quellendichte: Ausreichend. 
148 Kock, Paul, geb. am 24.08.1892, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1955; Süderdithm. Kreisausschuss 1955, 
Beruf: Getreidekaufmann/Fabrikbesitzer, GO: systemtragend karrieristisch, Typ: Höherer Wehrmachtsakteur, Pol. 
Orient. WR: antirepublikanisch/rechts (DVP, DNVP/Völkische/NSDAP), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, 
Quellendichte: Befriedigend. 
149 Martens, Hinrich, geb. am 11.06.1896, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1955; Süderdithm. Kreisausschuss 
1955, Beruf: Landwirt, GO: systemtragend karrieristisch, Typ: Funktionale_r Träger_in (n.z.), Pol. Orient. WR: 
antirepublikanisch/rechts (DVP, DNVP/Völkische/NSDAP), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, Quellendichte: 
Ausreichend. 
150 Tretter, Hans, geb. am 14.03.1911, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1955, Beruf: Angestellter, GO: 
systemtragend karrieristisch, Typ: Höherer Wehrmachtsakteur, Pol. Orient. WR: Unklar/keine Infos/zu jung, Bruch 
1945: Behinderung im Fortkommen, Quellendichte: Ausreichend. 
151 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 370. 
152 Vgl. ebd. 
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als politischen Leiter hinweist, jedoch können wir dies nicht durch die überlieferten Quellen 
bestätigen.153 Darüber hinaus war Hahnkamm Mitglied des Reichsbundes der deutschen 

Beamten und bei der NSV.154 Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war Hahnkamm für 
drei Monate interniert worden. Danach hatte er sich kommunalpolitisch engagiert. Zunächst 

ab 1948 als ehrenamtlicher Bürgermeister von Burg und schließlich ließ er sich sowohl in 

den Kreistag als auch in den Kreisausschuss wählen.155 

Paul Kock hatte ab 1919 als Getreidekaufmann gearbeitet.156 Aufgrund seiner Mitgliedschaft 

in der DNVP und in einem deutschen Kriegerbund ordnen wir ihn während der Weimarer Zeit 
dem antirepublikanisch-rechten Milieu zu. Bis 1935 übte er die Position eines 

Kompanieführers beim Jungstahlhelm aus. Nach der Auflösung trat er aus diesem aus.157 
1933–1935 war Kock Fachschaftsleiter beim Reichsnährstand. Aus politischen Gründen 

wurde er abgesetzt. Ab 1935 verdiente Kock seinen Lebensunterhalt als Berufssoldat und 
stieg als Bataillonsführer bis zum Major der Reserve auf.158 Nach dem Zweiten Weltkrieg 

hatte sich Kock politisch betätigt und war deshalb sogar mit der Freiherr-vom-Stein-Medaille 

ausgezeichnet worden: 1948–1950 war er Bürgermeister in Meldorf (Dithmarschen) und 
1950–1957 Bürgervorsteher der Stadt. 1955 wurde er in Kreistag und -ausschuss gewählt. 

Kock nahm die Position des Vorsitzenden CDU-Fraktion im Süderdithmarscher Kreistag ein 
und erhielt zudem das Verdienstkreuz erster Klasse.159 

Hans Tretter absolvierte während der Weimarer Zeit eine Ausbildung zum Tischler und 
wurde im Oktober 1931 Berufssoldat. Zunächst war er bei der Marine tätig, dann absolvierte 

er eine Ausbildung zum Flugzeugführer. Tretter stieg bis zum Hauptmann auf.160 Am 2. 
Oktober 1945 wurde er aus der Wehrmacht entlassen, über seine berufliche Laufbahn nach 

 
153 Vgl. NSDAP-Mitgliederkartei, BArch R 9361-IX Kartei/13131668; Parteistatistische Erhebung, BArch R 9361-
I/1105. 
154 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 370; Parteistatistische Erhebung, BArch R 9361-I/1105. 
155 Vgl. Personalakte, BArch Pers 2/15370; Kreistagsprotokoll, LASH Abt. 320.20/Nr. 73. 
156 Vgl. Anneliese Peters: Meldorfer Charakterköpfe. Lebenswege im 20. Jahrhundert. Meldorf 2015, S. 21ff. 
157 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 273. 
158 Vgl. ebd. 
159 Vgl. Ordensvorschlag, LASH Abt. 605/Nr. 13813. 
160 Vgl. Personalakte, BArch Pers 6/166728; Antrag auf Gewährung von Fürsorge und Versorgung, LASH Abt. 
765.2/Nr. 830. 
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dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben wir keine Informationen. Es ist lediglich bekannt, 
dass er im April 1955 für die SPD in den Kreistag Süderdithmarschens einzog.161 

Hinrich Martens war 1924–1934 Bürgermeister in Belmhusen (Dithmarschen) und trat bereits 
im Dezember 1931 in die NSDAP ein.162 Darüber hinaus war er Mitglied des schleswig-

holsteinischen Bauernbundes und ab 1924 Vorsitzender der Spar- und Darlehenskasse 

Eddelak. Tätig war er ab 1931 als selbstständiger Landwirt. Dies blieb er auch nach dem 
Systemwechsel 1933.163 1933–1934 war Martens Bezirksbauernführer in Eddelak 

(Dithmarschen). Außerdem war er Mitglied im NS-Kriegerbund, im Reichsluftschutzbund und 
ab dem 1. Januar 1940 NSDAP Blockleiter.164 Den Beruf des Landwirts übte Martens auch 

nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Ab 1955 war er Mitglied im Kreistag und -ausschuss.165 

 

Kreistagsmitglieder in der Grundorientierung „exponiert / nationalsozialistisch“ 

Während die Zahl der in der Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ eingeordneten 
Personen vom Kreistag 1946 bis zum Kreistag 1955 abnimmt, steigt die Anzahl der 

„exponiert / nationalsozialistisch“ grundorientierten Abgeordneten von einem auf zehn 

erheblich an.166 Ein besonderer Fokus soll hierbei auf Otto Delfs167, als einziges „exponiert / 
nationalsozialistisches“ Kreistagsmitglied der Untersuchungsgruppe für die Wahlperiode 

1946 bis 1948, liegen. Sein sehr früher Beitritt in die NSDAP am 1. Mai 1929 begründet die 
Typisierung als „Alter Kämpfer“.168 Fünf Monate nach Parteieintritt wurde Delfs Mitglied der 

 
161 Vgl. Antrag auf Gewährung von Fürsorge und Versorgung, LASH Abt. 765.2/Nr. 830; Kreistagsprotokoll, LASH 
Abt. 320.20/Nr. 7. 
162 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 171; NSDAP-Mitgliederkartei, BArch R 9361-IX 
Kartei/27700919. 
163 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 171. 
164 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 171; NSDAP-Mitgliederkartei, BArch R 9361-IX 
Kartei/27700919. 
165 Vgl. Kreistagsprotokoll, LASH Abt. 320.20/Nr. 73; Landesministerium des Inneren (Hrsg.): Handbuch für 
Schleswig-Holstein. Kiel 1955, S. 222. 
166 Siehe Kapitel Grundorientierungen der Wahlperioden 1946–1948 und 1955–1959 im Vergleich. 
167 Delfs, Detlef Otto, geb. am 07.06.1904, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1948, Beruf: Firmenleiter eines 
Bauunternehmens, GO: exponiert nationalsozialistisch, Typ: „Alter Kämpfer“, Pol. Orient. WR: 
antirepublikanisch/rechts (DVP, DNVP/Völkische/NSDAP), Bruch 1945: Unklar/keine Infos, Quellendichte: 
Ausreichend. 
168 Vgl. NSDAP Gaukarteikarte Otto Delfs, BArch R 9361-VIII Kartei/5830100. 
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SA. Trotz seiner Mitgliedschaften erhielt er im Entnazifizierungsverfahren die Kategorie 5.169 
Während der NS-Zeit arbeitete der spätere Kreistagsabgeordnete als Firmenleiter eines 

Bauunternehmens. Hierbei geriet er 1933 in Konflikt mit einem Auftraggeber, der ihm 
Schwarzarbeit vorwarf. Die Auseinandersetzung führte zu einem Parteiausschlussverfahren, 

gegen das Delfs sich heftig wehrte: „Ich habe mich stets in höchstem Maße für die 

Interessen der Partei eingesetzt und alle Veranstaltungen, insbesondere der SA 
mitgemacht.“170 Delfs fürchtete um seinen Betrieb, der immerhin 15 Gesellen beschäftigte. 

Wie das Verfahren ausging, ist nicht bekannt.171 Im Entnazifizierungsverfahren sind 1946 
zwei gegensätzliche Bewertungen überliefert. Dort heißt es in der ersten Stellungnahme der 

vier Mitglieder, die positiv für Delfs stimmten: „Laut Fragebogen und nach dem, was 
einzelnen Ausschussmitgliedern über Delfs persönlich bekannt ist, sind seine Bindungen zur 

NSDAP nur nominell gewesen und aus weltanschaulichen Gegensätzlichkeiten 1933 gelöst 
worden. …“,172 und in der zweiten Stellungnahme der beiden unterlegenen 

Ausschussmitglieder dann: „Wir lehnen die Bestätigung Delfs’ ab, weil er sich, wie die 

Stellungnahme des zuständigen Unterausschusses zeigt, durch Ausnutzung der billigen 
Arbeitskräfte von Fremdarbeitern und Gefangenen als Kriegsgewinnler betätigt hat.“173 Aus 

dem Gaugerichtsverfahren geht deutlich  hervor, dass Delfs die NSDAP nicht freiwillig und 
schon gar nicht aus „weltanschaulichen Gründen“ verließ, sondern gegen seinen 

ausdrücklich erklärten Widerstand ausgeschlossen wurde.174 Die Einschätzung des 
Süderdithmarscher Entnazifizierungsausschusses erfolgte – wie die Stellungnahme zeigt – 

nicht zuletzt auch auf Grundlage persönlicher Bekanntschaften zum einen, zum anderen 
möglicherweise aber auch aufgrund von Unkenntnis über den Inhalt des Verfahrens. 

Inwieweit Delfs tatsächlich „Fremdarbeiter und Gefangene“ einsetzte und in welchem 
Ausmaß er zum „Kriegsgewinnler“ wurde, kann mangels Quellen nicht geklärt werden. 

Allerdings war die Zwangsarbeiterbeschäftigung derart verbreitet und selbstverständlich, 

 
169 Vgl. Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 381. 
170 Gaugerichtsverfahren, BArch R 9361-I/ 9095. 
171 Vgl. ebd.  
172 Entnazifizierungsakte, LASH Abt. 460.16/Nr. 381. 
173 ebd.  
174 Vgl. Gaugerichtsverfahren, BArch R 9361-I/ 9095. 
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dass der Vorwurf sehr wahrscheinlich zutreffen wird.175 Interessant wäre hier die Frage, 
warum die anderen Ausschussmitglieder die „Fremdarbeiter und Gefangenen“ nicht 

erwähnten. Hatte diese für sie weniger Gewicht als die vermeintliche Abkehr Delfs’ von der 
NS-Weltanschauung? Delfs wurde letztlich zur Kreistagswahl 1946 zugelassen.176 Den Weg 

in den Kreistag ermöglichte Delfs sich wohl vor allem dadurch, dass er sowohl während als 

auch nach der NS-Zeit in seinem Umfeld eine glaubwürdige Distanz, mindestens aber eine 
Ambivalenz zur vorherrschenden Weltanschauung aufzuweisen vermochte. Die geringe 

Bevölkerungsdichte und persönlichen Beziehungsgeflechte in diesem ländlich geprägten 
Gebiet mögen hierbei ebenfalls eine Rolle gespielt haben.  

 

 

5. Süderdithmarscher Kommunalpolitik – belastet aber nicht geprägt 

 

Inwieweit spiegelt sich das nationalsozialistische Erbe Süderdithmarschens, hinsichtlich des 

demokratischen Wiederaufbaus nach 1945, in der personellen Zusammensetzung und dem 
politischen Agieren der Kreistage und Kreisausschüsse wider? Die vergleichende 

Betrachtung der Kreisvertretung Süderdithmarschens, der Kommunalrepräsentanten und -
repräsentantinnen Flensburgs sowie der schleswig-holsteinischen Landesregierung offenbart 

unmissverständlich die deutlichen NS-Belastungen der Süderdithmarscher 
Kommunalpolitiker in den 1950er Jahren. Während die Unterschiede in der ersten 

betrachteten Wahlperiode Ende der 1940er Jahre noch marginal erscheinen, zeigt die 
spätere in den 1950er Jahren um so drastischer, dass Süderdithmarschen stark durch das 

Erbe – das Aufstiegsgebiet der Nationalsozialisten gewesen zu sein177 – beeinflusst 
gewesen ist. Während in der Flensburger Kommunalpolitik knapp ein Fünfzehntel zur 

Teilgruppe der verantwortlichen und / oder verstrickten ehemaligen NS-Akteure178 zählen 

 
175 Vgl. Harro Harder: „Fremdarbeiter“ und Kriegsgefangene in Dithmarschen 1939-1945. In: Uwe Danker u. a. 
(Hrsg.): Ausländereinsatz in der Nordmark. Zwangsarbeitende in Schleswig-Holstein 1939-1945. Bielefeld 2001, 
S. 377–393. 
176 Vgl. Kreistagsprotokoll Süderdithmarschen vom 14.09.1948, LASH Abt. 320.20/Nr. 72. 
177 Vgl. Omland: Dithmarschen (Anm. 4), S. 11. 
178 Diese Teilgruppe umfasst die beiden Grundorientierungen „systemtragend / karrieristisch“ und „exponiert / 
nationalsozialistisch“. 
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und im Landtag mit knapp einem Fünftel bereits entsprechend häufiger so eingeordnet wird, 
sticht Süderdithmarschen mit mehr als einem Drittel NS-belasteter Repräsentanten deutlich 

hervor. In diesem Beitrag muss jedoch offenbleiben, ob Süderdithmarschen die einzige 
Region in Schleswig-Holstein mit solch hoher NS-Belastung gewesen ist oder ob sich noch 

andere Kreise daneben einreihen müssten. 

Die Frage nach dem Einfluss auf das politische Agieren gestaltet sich deutlich komplexer. 
Wortprotokolle der Kreistagssitzungen sind nicht überliefert, Kreisausschuss-Dokumente 

liegen überhaupt nicht vor, sodass eine direkte Verbindung zwischen der Grundorientierung 
einer Person und ihrem politischen Handeln im Fall der Süderdithmarscher nicht untersucht 

werden kann. Die analysierten Kreistagsprotokolle zeigen aber äquivalent zu der Verteilung 
der Grundorientierungen eine deutliche Veränderung von der ersten zur zweiten 

betrachteten Wahlperiode – von vielfacher Thematisierung der NS-Zeit hin zu völligem 
Fehlen dieser. Das Bemühen um einen demokratischen Neuaufbau zeigt sich besonders in 

dem Antrag der SPD, die Verfassung des Kreises um einen Paragraphen zu ergänzen, der 

Angehörige der Verwaltung in die Pflicht nehmen sollte dem Militarismus und Faschismus 
sowohl dienstlich als auch privat unmissverständlich abzusagen. Auch der 

Wiedergutmachungsfall Otto Ihms könnte von der Tendenz zeugen, besonders demokratisch 
zuverlässige Mitarbeiter in der Exekutive auswählen zu wollen. Dies mag sich auch in dem 

Verweis auf noch nicht entnazifizierte Treuhänder widergespiegelt haben. Darüber hinaus 
wird aber auch deutlich, wie Bezüge auf die NS-Zeit als rhetorisches Mittel zum Zweck 

eingesetzt wurden, um Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen, wie etwa den Küstenschutz, 
lenken zu können. Auffällig erscheint die scheinbar schon 1947 / 48 einsetzende 

„Schlussstrich-Mentalität“, die sich in Form von Anträgen sowohl der CDU als auch der SPD 
hinsichtlich der Forderung nach einer schnelleren Abwicklung der 

Entnazifizierungsverfahren, sodass sich auch „Mitläufer“ am demokratischen Wiederaufbau 

beteiligen könnten, kennzeichnet.179 Hierbei ist allerdings auch die notwendige Pragmatik 
einer kommunalpolitischen Verwaltung zu bedenken, die nahe am Leben der Bevölkerung 

drängende Probleme der Nachkriegszeit – wie etwa den Lehrermangel – lösen musste. Dies 
scheint sich auf die Süderdithmarscher Kommunalvertretung viel stärker ausgewirkt zu 

 
179 Dies scheint sich auf Landesebene erst in den 1950er Jahren durchgesetzt zu haben, vgl. Heiko 
Scharffenberg: Kontinuität und Kosten – Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in Schleswig-
Holstein. In: Uwe Danker/Sebastian Lehmann-Himmel (Hrsg.): Landespolitik mit Vergangenheit. 
Geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung der personellen und strukturellen Kontinuität nach 1945 in der 
schleswig-holsteinischen Legislative und Exekutive. Husum 2017, S. 497–517, hier S. 513. 
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haben als mögliche NS-Belastungen – vor allem da im ersten gewählten Kreistag lediglich 
eine Person zur belasteten Teilgruppe zählt. Der Vergleich zwischen Kreistagsprotokollen 

und Amtlichen Bekanntmachungen macht deutlich, dass dem Kreistag 1946 bis 1948 auch 
an einer gezielten Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gelegen war: Zusammenhalt, Einigkeit 

und Handlungsfähigkeit sind vermutlich die Botschaften, die demonstriert werden sollten. Die 

Motive dahinter mögen hier aber auch eher den besonderen Erfordernissen der 
Nachkriegszeit geschuldet gewesen sein, als sie mit den Grundorientierungen 

zusammenhängen. Diese scheint also insgesamt einen eher geringen Einfluss auf das 
politische Agieren gehabt zu haben – wenngleich das Fehlen jeglicher NS-Bezüge in der 

zweiten untersuchten Wahlperiode auch in Abhängigkeit zur Einordnung der 
Kreistagsmitglieder gewertet werden könnte.  

Abschließend lässt sich sagen: In der Verteilung der Grundorientierungen lässt sich 
aufzeigen, wie die NS-Belastung der Region Süderdithmarschen im Verhältnis zum 

schleswig-holsteinischen Landtag und zur Stadt Flensburg auch nach 1945 in personellen 

Kontinuitäten fortwirkte – wenn auch mit einer deutlichen Verschiebung von 1946 bis 1948 
hin zu 1955 bis 1959. Das politische Agieren in der ersten Wahlperiode wirkt ambivalent, 

aber doch deutlich demokratisch ausgerichtet. Die Belastung Süderdithmarschens durch den 
im Nationalsozialismus eingeschlagenen „Sonderweg“ zeigt sich zwar noch deutlich in der 

personellen Zusammensetzung der Kreistage, ihr Handeln scheint durch diesen aber nicht 
geprägt gewesen zu sein. Die exemplarisch biografische Vorstellung einzelner 

Kreistagsmitglieder offenbart die Vielfalt möglicher Handlungsmuster und gebietet deutliche 
Vorsicht, die Kreistage zu pauschal aburteilen zu wollen.  
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Demokratischer Neuanfang der Kommunalpolitik Dithmarschens 

1945 / 19461 

Von Willy Schulz 

 

 

1. Kriegsende in Dithmarschen – Herausforderungen der britischen Besatzungsmacht 

 

In Schleswig-Holstein war manches anders. Schon ab dem 5. Mai 1945 acht Uhr galt hier 

eine Waffenruhe.2 Die Briten besetzten eine Provinz, die von Kämpfen verschont geblieben 
war. Nur die größeren Städte Kiel, Neumünster und Lübeck waren von schweren 

Luftangriffen getroffen worden.3 In Dithmarschen war die Erdölraffinerie in Hemmingstedt 
Ziel von Angriffen und die Bevölkerung hatte unter Fliegeralarm und fehlgeleiteten 

Bombenabwürfen gelitten.4 Im Rückzug befindliche Heeresverbände und vor allem 
Flüchtlinge kamen in Massen. Neben Ostholstein waren Dithmarschen und Eiderstedt von 

Mai bis November 1945 Sperrgebiete in Schleswig-Holstein, in denen sich über 400.000 

Soldaten drängten. Dafür waren ausländische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, 
Kriegsgefangene, Verschleppte, KZ-Häftlinge, Hilfswillige der deutschen Wehrmacht – von 

den Alliierten „Displaced Persons“ genannt – zuvor abgeschoben worden.5 Die 
Bevölkerungszahl in Dithmarschen betrug 1945 196.043 (davon in Süderdithmarschen: 

105.597, in Norderdithmarschen: 90.446) und hatte sich gegenüber 1939 verdoppelt (98.337, 

 
1 Willy Schulz stand als Gastautor die Datenbank des Projektes der Landeskontinuitätsstudie II nicht zur 
Verfügung und seine Informationen sind aus anderen Quellen bzw. anderer Literatur. Da es sich bei einigen der 
hier genannten Personen jedoch um solche handelt, die Teil der Landeskontinuitätsstudie II sind und für diese 
entsprechend unsere Methode angewandt worden ist sowie Personenfußnoten für sie existieren, werden diese, 
auch wenn sie nicht direkt mit dem Inhaltlichen korrespondieren, an angemessener Stelle gesetzt. 
2 Vgl. Jessica von Seggern: Alte und neue Demokraten in Schleswig-Holstein. Demokratisierung und Neubildung 
einer politischen Elite auf Kreis- und Landesebene 1945–1960. München 2005, S. 9. 
3 Vgl. Heinz Josef Varain: Parteien und Verbände. Eine Studie über ihren Aufbau, ihre Verflechtung und ihr 
Wirken in Schleswig-Holstein 1945–1958. Köln/Opladen 1964, S. 1. 
4 Vgl. Holger Piening: Westküste 1945. Nordfriesland und Dithmarschen am Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Heide 2000, S. 11–37. 
5 Verein für Dithmarscher Landeskunde (Hrsg.): Geschichte Dithmarschens. Das 20. Jahrhundert. Heide 2013, S. 
77; Uwe Danker/Astrid Schwabe: Schleswig-Holstein und der Nationalsozialismus. Neumünster 2005, S. 158f. 
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davon in Süderdithmarschen: 53.990, in Norderdithmarschen: 44.347).6 Noch am 1. Januar 
1950 entfielen auf je 100 Einheimische in Süderdithmarschen statistisch 83,8 und in 

Norderdithmarschen 82,6 Vertriebene und Evakuierte.7 Wohnungsnot und eine bedrohliche 
Ernährungslage kennzeichneten die erste Nachkriegszeit. 

Die Besetzung von Dithmarschen verlief kampflos; Widerstandsaktionen gegen die Besatzer, 

die diese befürchtet hatten, gab es nicht. In Marne rückte eine Panzerbatterie (ca. 150–200 
Mann) ein, Meldorf wurde von 600 Soldaten besetzt. In beiden Städten mussten die 

repräsentativen Häuser von den Bewohnerinnen und Bewohnern für die Offiziere geräumt 
werden, in Marne in der Claus-Harms-Straße, in Meldorf in der Hindenburgstraße. In Marne 

richtete der „Secret Service“ in der Bahnhofstraße eine Dependance ein, um die Bevölkerung 
zu kontrollieren. 

Die Soldaten durften wegen des Fraternisierungsverbotes nur bestimmte Gaststätten 
aufsuchen.8 Die Deutschen galten als gefährlich und sollten Denken und Verhalten der 

Militäreinheiten nicht beeinflussen.9 Die zivile Gewalt durch die Militärregierung übte für ganz 

Dithmarschen Lt. Colonel Morgans aus, ein älterer Kolonialoffizier, der als Gouverneur im 
Oberstrang seinen Sitz in Meldorf hatte. Der frühere Oberkreisdirektor Carl Hannemann 

vermutet im Rückblick, dass er vielleicht deshalb für ganz Dithmarschen vorgesehen war, 
„weil die Bevölkerung wegen ihrer zahlenmäßig starken Mitgliedschaft in der NSDAP als 

besonders schwierig galt“10. 

Nach Kriegsende wurden in Schleswig-Holstein „21 Oberbürgermeister und Landräte, 80 % 

der Bürgermeister, jeder vierte der 12 000 Lehrer und 10 % der Polizeiangehörigen, aus 
ihren Stellungen entlassen“11. Sie sollten durch politisch unbelastete Personen ohne NS-

 
6 Vgl. Carl H. Hannemann: Dithmarschen während der Besatzungszeit 1945 bis 1953. In: Dithmarschen 4 (1964), 
S. 93–96, hier S. 93. Hannemann war 1946–1950 Oberkreisdirektor und 1950–1970 Landrat in 
Norderdithmarschen. 
7 Vgl. Varain: Parteien (Anm. 3), S. 3. 
8 Vgl. Oskar Beber: Marne im Wandel der Zeit. Marne 1954, S. 75; Christian Kühl u. a. (Hrsg.): „Auch in meiner 
Stadt“ – Marne im Nationalsozialismus 1933–1945. Schulprojekt an der Reimer-Bull-Schule. Marne 2016; 
Piening: Westküste (Anm. 4), S. 197. 
9 Karl-Heinz Füssl: Die Umerziehung der Deutschen Jugend und Schule unter den Siegermächten des Zweiten 
Weltkrieges 1945–1955. Paderborn 1994, S. 74. 
10 Hannemann: Dithmarschen (Anm. 6), S. 94. 
11 Zit. n. Ulf B. Christen: Die Entnazifizierung im Schleswig-Holsteinischen Landtag 1946 bis 1951. In: 
Demokratische Geschichte, Band 6 (1991), S. 189–212, hier S. 191. 
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Vergangenheit ersetzt werden – möglichst Gegner, aber auf jeden Fall keine Förderer oder 
Unterstützer des NS-Regimes.12 Der vorliegende Artikel stellt vor, wie diese 

Herausforderungen in Meldorf und Marne sowie in den beiden Kreisvertretungen 
Dithmarschens umgesetzt wurden und auf welche Art und Weise die britische 

Besatzungsmacht den Neustart der kommunalpolitischen Selbstverwaltung in dieser Region 

vorbereitete. Hierbei werden auch die ersten kommunalen Wahlen 1946 und deren 
Ergebnisse betrachtet. Abschließend wird die Frage diskutiert, ob der verordnete Neustart im 

Rückblick als geglückt bezeichnet werden kann. 

 

 

2. Initiative, Gehorsam und britische Eingriffe – Neustart von unten nach oben 

 

In Meldorf amtierte seit dem 28. November 1938 Ferdinand Diekmann13, der Bürgermeister 

Willy Schmedtje (1926–1938) abgelöst hatte. Geboren 1897 im Wesselburener Koog, woher 

auch Kreisleiter Martin Matthiessen stammte, war Diekmann – Träger des „Goldenen 
Parteiabzeichens“ mit Beitrittsdatum 11. Juni 1926 in die NSDAP – von Anfang an ein 

fanatischer Aktivist und getreuer Gefolgsmann von Gauleiter Hinrich Lohse gewesen, den er 
1930 in der Auseinandersetzung zwischen Hitler und den Strasser-Nationalsozialisten und 

ihrem SA-Führer Emil Grantz in Albersdorf („Grantzisten“) unterstützt hatte.14 Albersdorf galt 
als eines der „ältesten und stärksten Zentren“15 der NSDAP auf der Dithmarscher Geest. 

Diekmann lebte dort als Buchdruckermeister und Papierwarenhändler, war ab 1933 
Kirchspielvertreter der Kirchengemeinde Albersdorf, ab 1934 Ortsgruppenleiter der NSDAP 

und ab 1935 Bürgermeister. In Personalunion war er dann als Meldorfer Bürgermeister auch 
kommissarischer Kreisleiter, weil Mathiessen (1939 bis März 1945) Aufgaben der Land- und 

Ernährungswirtschaft in Westfalen und ab 1941 / 1942 unter Lohse im Reichskommissariat 

 
12 Vgl. Seggern: Demokraten (Anm. 2), S. 56. 
13 Vgl. Piening: Westküste (Anm. 4), S. 195; Sebastian Lehmann: Kreisleiter der NSDAP in Schleswig-Holstein. 
Lebensläufe und Herrschaftspraxis einer regionalen Machtelite. Bielefeld 2007, S. 329, Fußnote 1402. 
14 Vgl. Lehmann: Kreisleiter (Anm. 13), S. 61f., Fußnote 240; Danker/Schwabe: Schleswig-Holstein (Anm. 5), S. 
19. 
15 Vgl. Rudolf Heberle: Landbevölkerung und Nationalsozialismus. Eine soziologische Untersuchung der 
politischen Willensbildung in Schleswig-Holstein 1918–1932. Stuttgart 1963, S. 160. 
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Ostland übernahm. Diekmann ordnete noch im April / Mai 1945 Schanzarbeiten an, und in 
Meldorf kursierten Gerüchte über Werwolf-Einheiten und eilig bewaffnete HJ-Mitglieder, 

darunter auch Schüler der Meldorfer Gelehrtenschule (MGS).16 

Aus Sorge um einen sinnlosen bewaffneten Widerstand und weil man einen Neuanfang 

mitgestalten wollte, ergriffen, einen Tag bevor eine britische Verwaltung in Meldorf eintreffen 

sollte, einige Bürger die Initiative und versammelten sich am 11. Mai um 17 Uhr bei dem 
Weingroßhändler Friedrich Jansen.17 Dieser war politisch weder in der Weimarer Republik 

noch in der NS-Zeit aktiv gewesen. Er war auf Vorschlag Bürgermeisters Schmedtjes von 
1929 bis 1933 in den Vorstand der Meldorfer Stadtsparkasse gewählt worden. Nachdem er 

nach der Kommunalwahl vom 12. März 1933 nicht wiedergewählt worden war, wurde er von 
Schmedtje in den Vorstand (1934–1938) berufen. 

Die Zahl der Personen und die Zusammensetzung der Gruppe, die sich bei Jansen traf, sind 
nicht mehr genau zu ermitteln. Es waren wohl 12 bis 13 Vertreter aus der Arbeiterbewegung 

und dem Bürgertum, die der britischen Militärverwaltung den Rechtsanwalt und Notar Dr. 

Ernst Nagel als neuen Bürgermeister vorschlagen wollten. Sie verstanden sich als neue 
Vertreter der Stadt und kamen aus allen politischen Richtungen: Unter ihnen waren je ein 

Vertreter der SPD und KPD, ein späteres FDP-Mitglied, zwei spätere CDU-Mitglieder und 
zwei ohne spätere Parteimitgliedschaft. Neben Jansen zählten zu dieser Gruppe der Tischler 

Friedrich Schröder, Ortsvorsitzender der KPD, Rechtsanwalt Ernst Nagel, der Kaufmann 
Max Nommensen, später FDP, der Kaufmann Ernst Reddig, später CDU, Gastwirt Friedrich 

Osnabrügge (SPD) und der Kaufmann Paul Kock18, bis 1933 DNVP, er gehörte später der 
CDU an. 

Jansen, Reddig, Schröder und Nommensen gingen zum Rathaus, um den bisherigen 
Bürgermeister Diekmann zum Rücktritt aufzufordern. Dieser wehrte sich und schoss auf 

Jansen. Am 15. Mai erlag der Weingroßhändler im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die 

drei anderen Mitglieder der Delegation flohen und alarmierten die Stadtwache. Bei dem 

 
16 Vgl. Bericht ehemaliger Schüler der Meldorfer Gelehrtenschule, Archiv der Meldorfer Gelehrtenschule. 
17 Darstellung nach: Jan Klabunde: Friedrich Jansen und Ferdinand Diekmann. In: Dithmarschen (2010) H. 1, S. 
17–25; vgl. auch Piening: Westküste (Anm. 4), S. 195–198. 
18 Kock, Paul, geb. am 24.08.1892, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1955; Süderdithm. Kreisausschuss 1955, 
Beruf: Getreidekaufmann/Fabrikbesitzer, GO: systemtragend karrieristisch, Typ: Höherer Wehrmachtsakteur, Pol. 
Orient. WR: antirepublikanisch/rechts (DVP, DNVP/Völkische/NSDAP), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, 
Quellendichte: Befriedigend. 
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nachfolgenden Schusswechsel wurde Diekmann von dem Wachführer Heinrich Kammrath 
getötet. Kammrath gehörte für die SPD der späteren Meldorfer Stadtvertretung bis 1947 an. 

Noch am gleichen Abend wurden 22 Nationalsozialisten, darunter auch Kreisleiter 
Matthiessen, verhaftet, der dann bis März 1948 im ehemaligen Lager Sandbostel in 

Niedersachsen interniert war.19 

Anders verliefen die Umbrüche in Marne. Dort wurde der am 1. Februar 1937 eingesetzte 
Bürgermeister Hans Wigger, von Beruf Bauer – er bewirtschaftete den vom damaligen 

Bürgermeister Wilhelm Stöfen im August 1933 verkauften Städtischen Hof in Marne – und 
NSDAP-Mitglied seit 1. Oktober 1929, SS-Sturmführer und Ortsgruppenleiter am 16. Mai 

1945 abgesetzt, verhaftet und interniert.20 Der kommissarische Landrat Dr. Karl Henningsen 
setzte nach Rücksprache mit einigen Bürgern den Rechtsanwalt und Notar Emil Jacobsen, 

der kein Nationalsozialist und bereits vom 15. April 1921 bis zum 4. Mai 1924 Stadtvertreter 
gewesen war, zum kommissarischen Bürgermeister ein. Da Jacobsen jedoch kein 

hauptamtlicher Bürgermeister werden und lieber seine Rechtsanwaltspraxis weiterführen 

wollte, schlug er Wilhelm Stöfen als Bürgermeister vor, der vom 16. Mai 1945 bis 15. 
September 1946 amtierte. Er war bereits vom 11. März 1919 bis 28. Dezember 1924 

Stadtvertreter sowie vom 28. Dezember 1924 bis 31. Januar 1937 Bürgermeister gewesen. 
Dr. Oskar Beber, der die Marner Oberschule ab 1909 leitete und Stadt- und Kreisvertreter für 

die DDP in der Weimarer Republik gewesen war, bis er 1933 entlassen wurde, nennt es in 
seiner Marner Chronik einen „Beweis seiner Schicklichkeit“, dass Stöfen bis 1937 amtieren 

konnte. Ursprünglich nämlich hatte Wigger das Amt bereits 1936 übernehmen sollen; da 
Stöfen aber erst nach zwölfjähriger Amtszeit volle Pensionsansprüche erwerben konnte, 

erfolgte der Amtswechsel mit Zustimmung von Kreisleiter Matthiessen erst zum 1. Februar 
1937. Die Gegenleistung Stöfens bestand darin, dass er den verwaltungsunerfahrenen 

NSDAP-Bürgermeister Wigger vom 1. Februar 1937 bis 15. Mai 1945 als 1. Beigeordneter 

 
19 Vgl. zu den Kreisleitern nach 1945: Lehmann: Kreisleiter (Anm. 13), S. 408–472, zu Nottelmann und 
Matthiessen S. 467f. und zu Hinrichsen S. 435. 
20 Vgl. Jens Binckebanck: Hans Wiggers Ehrenerklärung für die SS – eine Dekonstruktion. In: Dithmarschen 
(2018) H. 1, S. 2–10; Dietrich Stein: Lynchmord in der Südermarsch. Der Tod Adolf Bauers 1932 in Rösthusen 
bei Marne. Kiel 2018, S. 15. Die Forschungsergebnisse von Binckebanck und Stein führten dazu, dass die 
Stadtvertretung nach dreijähriger Diskussion, die durch das Schülerprojekt der Reimer-Bull-Schule (vgl. Anm. 8) 
ausgelöst worden war, beschloss, das Bild von Wigger im Rathaussaal abzuhängen und durch eine 
Informationstafel zu ersetzen. Eine erste wichtige Skizze der gewalttätigen Auseinandersetzungen 1932 lieferte 
Klaus Schwieger: Das Ende der Weimarer Republik in Süderdithmarschen. In: Nis Rudolf Nissen (Hrsg.): 
Süderdithmarschen 1581–1970. Heide 1970, S. 188–196. 
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unterstützte. Stöfen war am 1. Mai 1937 in die NSDAP eingetreten. Trotzdem setzten die 
Engländer ihn als Bürgermeister ein.21 Ein demokratischer Neuanfang mit Hypothek. 

 

Die beiden Kreise Süder- und Norderdithmarschen behielten je eine eigene Verwaltung mit 

zwei Landräten und je einer Vertretungskörperschaft. Aus ihrer Kolonialtradition heraus 

kannten die Briten das Prinzip der „indirect rule“, der indirekten Herrschaft mit einheimischen 
Eliten. 

Gouverneur Morgans setzte die zur jüngeren Gruppe der Kreisleiter gehörenden Hans 
Hinrichsen (geb. 1904; amtierend von September 1939 bis 8. Mai 1945) in 

Norderdithmarschen und Heinrich Nottelmann, Kreisleiter der letzten Kriegswochen (15. 
März bis 8. Mai 1945), ab. Beide gehörten zu den „aufgerückten Kreisamtsleitern“ und waren 

schon früh in der NS-Bewegung aktiv gewesen.22 Morgans setzte als kommissarischen 
Landrat in Süderdithmarschen den früheren Präsidenten des Altonaer Landgerichts und 

späteren Direktor am Landgericht Hamburg, Dr. Karl Henningsen, ein, er amtierte vom 11. 

Mai 1945 bis zum 30. April 1946. Ihm folgte der Kaufmann Fritz Bremer23, bisheriger 
Bürgermeister in Meldorf, vom 1. Mai bis 20. Oktober 1946 nach. In Norderdithmarschen 

hatte Rechtsanwalt und Notar Dr. Otto Postel aus Heide das Amt ab Mai 1945 bis zum 16. 
Februar 1946 inne. Auf ihn folgte Eduard Bartels vom 25. Februar bis zum 24. Oktober 

1946.24 Zur politischen Einstellung und Bindung von Postel und Henningsen können keine 
Aussagen gemacht werden.25 Henningsen war, wie der spätere Kreispräsident Ernst 

Schoof26 schrieb, ein Sohn des Landes, der mit den Verhältnissen bestens vertraut war.27 

 
21 Vgl. Beber: Marne (Anm. 8), S. 62f. 
22 Vgl. Lehmann: Kreisleiter (Anm. 13), S. 363, 370. 
23 Bremer, Fritz, geb. am 17.06.1882, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1948; Süderdithm. Kreisausschuss 1948; 
MdL, Beruf: Fabrikant, GO: angepasst ambivalent, Typ: Politisch Enttäuschte_r, Pol. Orient. WR: 
antirepublikanisch/rechts (DVP, DNVP/Völkische/NSDAP), Bruch 1945: Unklar/keine Infos, Quellendichte: 
Ausreichend. 
24 Vgl. Hannemann: Dithmarschen (Anm. 6), S. 94. 
25 Seggern: Demokraten (Anm. 2), S. 65, Fußnote 94. 
26 Schoof, Ernst, geb. am 12.07.1901, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreisausschuss 1955; Süderdithm. Kreistag 1955; 
MdL; Regierungen, Beruf: Rechtsanwalt/Notar, GO: angepasst ambivalent, Typ: Politisch Angepasste_r, Pol. 
Orient. WR: antirepublikanisch/rechts (DVP, DNVP/Völkische/NSDAP), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, 
Quellendichte: Befriedigend. 
27 Vgl. Ernst Schoof: Dithmarschen vor und nach 1945, In: Nis Rudolf Nissen (Hrsg.): Süderdithmarschen 1581–
1970. Heide 1970, S. 197–204, S. 202. 
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Henningsen, Jahrgang 1890, hatte 1912 an der MGS das Abitur gemacht, der Vater war 
Meiereiverwalter in Nindorf.28  

Henningsen bestellte am 12. Mai für Meldorf den – wie bei der Versammlung im Haus 
Jansen gewünschten – Rechtsanwalt und Notar Dr. Ernst Nagel zum ersten und den 

Kaufmann Paul Kock zum zweiten kommissarischen Bürgermeister. Beide wurden 

beauftragt, die Einberufung einer Stadtvertretung vorzubereiten. Bereits am 19. Juni schlug 
Nagel zwölf Personen vor, die alle bestätigt wurden. Am 4. August 1945 fand die erste 

Sitzung der Stadtvertretung in Meldorf statt. Aus der Gruppe, die sich bei Jansen getroffen 
hatte, waren in der Stadtvertretung Osnabrügge, Reddig und Schröder vertreten. Ferner 

gehörten zu den ernannten Stadtvertretern ein Buchdruckereibesitzer, ein Dachdecker- und 
ein Schmiedemeister, ein Kraftfahrer (vor 1933 erst SPD, dann KPD), ein Tischler, ein Bauer 

(Mitglied der NSDAP 1937–1945) und ein Fahrradhändler, zwei Kaufleute und ein 
Regierungsobersekretär (vor 1933 DNVP).29 Die englische Militärverwaltung regte an, den 

Kreis der Stadtvertreter um einige Frauen und einen Akademiker zu erweitern. An der 1. 

Sitzung der um zwei Frauen und einen Arzt erweiterten Stadtvertretung nahm auch 
Gouverneur Morgans teil und gab der Stadtvertretung grundsätzliche Hinweise zur Arbeit mit 

auf den Weg.30 

Bereits am 28. September 1945 wurde der Kaufmann Fritz Bremer von der Stadtvertretung 

als Nachfolger von Nagel berufen, weil die Militärregierung angeordnet hatte, dass Nagel 
nicht gleichzeitig seinen Beruf als Notar und Rechtsanwalt und sein Amt als Bürgermeister 

ausüben durfte. Nagel entschied sich für seinen Rechtsanwaltsberuf. Bremer wurde am 24. 
Mai 1946 zum ehrenamtlichen Landrat bestimmt, sein Nachfolger als ehrenamtlicher 

Bürgermeister war Paul Kock. Beide hatten in der Weimarer Republik zur DNVP gehört und 
bei der Kommunalwahl am 12. März 1933 für die Kampffront Schwarz-Weiß-Rot kandidiert, 

die die nationalbürgerlichen Restgruppen außerhalb der DNVP zu sammeln versuchte.31 

 
28 Vgl. Die Abiturienten der Meldorfer Gelehrtenschule. Von Herbst 1910 bis Ostern 1962, Nr. 11, S. 1, Archiv der 
Meldorfer Gelehrtenschule. 
29 Vgl. Stadtverordnete, Ratsherren, Bürgervorsteher, Oktober 1945–April 1950, Stadtarchiv Meldorf, Lfd. Nr. 93, 
Aktennummer 1.200, Band 1; Die Akte enthält nur einzelne Fragebögen des „Military Government of Germany“. 
30 Vgl. Karl-Wilhelm Lange: Meldorfer Selbstverwaltung nach 1945. In: Dithmarschen (1965) H. 4, S. 75–79. 
Lange war von 1962 bis 1966 Bürgermeister in Meldorf. 
31 Vgl. ebd.; Auf der Liste Schwarz-Weiß-Rot kandidierten Fritz Bremer auf Listenplatz 5 und Paul Kock auf Platz 
10. Die Liste errang drei Mandate, vgl. Dithmarscher Landeszeitung vom 28. Februar 1933. 
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Die verlangte Liste mit Namen von Bürgern für eine vorläufige Stadtvertretung, die das 
demokratische Bindeglied zur Bürgerschaft sein sollten, war in Marne nicht so schnell zu 

erstellen.32 Sie enthielt nur zehn Personen, die erst zum 1. September 1945, in Meldorf 
schon am 19. Juni, vom Landrat ernannt wurden und sich in der 1. Sitzung am 11. 

September 1945 mit den zentralen Aufgaben des Haushaltsplanes befassten. Neben Stöfen 

hatten von den zehn Mitgliedern drei kommunalpolitische Erfahrungen aus der Zeit der 
Weimarer Republik. Neben dem schon erwähnten Rechtsanwalt Jacobsen waren das der 

Tischlermeister und Innenarchitekt Hans Krämer (1924–1933) sowie mit der längsten 
kommunalpolitischen Erfahrung der Tischler Gustav Dempzin (SPD), der von 1919 bis 1924 

und wiederholt von 1929 bis 1933 aktiv war. Die anderen sechs Vertreter waren ein 
Bankvorsteher, ein Schulleiter, ein Zimmer- und ein Klempnermeister sowie ein Bauarbeiter 

und ein Maschinenbauer. 

Die britische Militärregierung verfügte am 23. November 1945, die Zahl der zu ernennenden 

Vertreter auf 21 zu erhöhen; in Marne mussten 14 neu hinzukommen, da drei von den ersten 

zehn Ernannten bis November 1945 schon ausgeschieden waren. Unter den 21 Vertretern 
waren zwei Frauen – diese hatten die Briten wie in Meldorf gefordert – eine Rentnerin und 

die namentlich bekannte Helene Vogelsang, deren Mann vom 17. November 1929 bis 20. 
Juli 1930 bereits Stadtvertreter gewesen war. Keine dieser Personen war ab 1933 

Stadtvertreter gewesen, dies hatten die Briten ausgeschlossen. 

Von den 36 Personen, die vom 1. September 1945 bis 15. September 1946 und vom 15. 

September 1946 bis 24. Oktober 1948 in Marne Stadtvertreter waren, amtierten über diesen 
Zeitraum hinaus nur noch neun. Dazu gehörten bis 1951 der Schulleiter Fleischer und der 

Kohlenhändler Otto von Böhlen33, über 1951 hinaus eine der zwei Frauen, Helene 
Vogelsang, Malermeister Gustav Bastian und der kurzfristig als Bürgermeister amtierende 

 
32 Für die folgende Darstellung vgl. Beber: Marne (Anm. 8), S. 75ff. sowie die Auswertung seiner Anhänge IV 4a: 
Verzeichnis der Stadtvertreter, Ratmänner, Beigeordneten, Stadträte, ehrenamtliche Bürgermeister und 
Bürgervorsteher vom 1. Oktober 1891 bis 1. Oktober 1951, S. 135–143 und IV 4c-e: Verzeichnis der besoldeten 
Leiter der Stadtverwaltung, der ehrenamtlichen Vorsitzenden des Stadtparlaments und der Magistratsmitglieder, 
S. 144f. 
33 von Böhlen, Otto, geb. am 21.01.1908, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1948, Beruf: Kohlehändler, GO: 
angepasst ambivalent, Typ: Innere_r Emigrant_in, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch (USPD, SPD, 
DDP, Z), Bruch 1945: Unklar/keine Infos, Quellendichte: Ausreichend. 
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Emil Jacobsen sowie der Bankvorsteher Claudius Esch34 (CDU), der von 1948 bis 1950 
ehrenamtlicher Bürgermeister, d. h. Vorsitzender der Stadtvertretung, und ab 1950 

hauptamtlicher Bürgermeister und oberster Verwaltungsbeamter war. Drei Sozialdemokraten 
ragen durch die Länge der Amtsdauer heraus: Bereits in der Weimarer Republik war der 

Tischler Gustav Dempzin Stadtverordneter. Der überzeugte Sozialdemokrat und 

Gewerkschafter war während der NS-Zeit im KZ inhaftiert; er wurde ab 1. September 1945 in 
die Stadtvertretung berufen und stand dieser als einstimmig gewählter ehrenamtlicher 

Bürgermeister vom 15. September 1946 bis zum 5. November 1948 vor. Am 19. Januar 
1946 hatte Dempzin den SPD-Ortsverein in Marne gegründet. Der Kaufmann August 

Sulimma35 gehörte bis 1966 der Stadtvertretung an, der Gewerkschafter Hermann 
Schwieger36 (1908–1976) bis 1964. Er war von 1946 bis 1964 Stadtrat, ab 1946 auch 

Kreistagsabgeordneter und von 1946 bis 1948 als ehrenamtlicher Landrat Vorsitzender des 
Kreistages sowie von 1947 bis 1950, 1953 / 54 und 1955 bis 1971 Mitglied des Landtags.37 

Politische Institutionen wurden neu organisiert. Ein Faktor der Kontinuität über die 

verschiedenen politischen Staatsordnungen hinweg war die Verwaltung, die 1945 intakt und 
auch arbeitsfähig blieb. An deren Erhalt und Arbeit hatten die Briten größtes Interesse 

angesichts der Flüchtlingszahlen, auch, um den eigenen Personalaufwand gering zu halten. 
Für Marne wurde diese Kontinuität in der Person Jakob Schröders sichtbar, der im 

Dezember 1970 als leitender Bürobeamter nach 40 Jahren im öffentlichen Dienst, davon 35 
in Marne, also seit 1935, in den Ruhestand verabschiedet wurde. Er war vom 16. September 

1946 bis zum 31. Mai 1950 leitender Verwaltungsbeamter und Stadtdirektor, bis nach der 
neuen Gemeindeordnung vom 24. Januar 1950 seine Position wieder in die eines 

 
34 Esch, Claudius, geb. am 25.08.1892, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1955, Beruf: Bürgermeister Marne, GO: 
angepasst ambivalent, Typ: Jongleur_in, Pol. Orient. WR: antirepublikanisch/rechts (DVP, 
DNVP/Völkische/NSDAP), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, Quellendichte: Ausreichend. 
35 Sulimma, August, geb. am 10.10.1896, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1955, Beruf: Kaufmann, GO: nicht 
zuordenbar/geb. nach 1928, Typ: nicht zuordenbar/geb. nach 1928, Pol. Orient. WR: Unklar/keine Infos/zu jung, 
Bruch 1945: Unklar/keine Infos, Quellendichte: Unzureichend. 
36 Schwieger, Hermann, geb. am 11.10.1908, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreisausschuss 1955; Süderdithm. 
Kreistag 1948/1955; MdL, Beruf: Gewerkschaftsangestellter, GO: exkludiert oppositionell, Typ: Protagonist_in 
Arbeiterbewegung, Pol. Orient. WR: demokratisch/republikanisch (USPD, SPD, DDP, Z), Bruch 1945: positive 
berufliche Zäsur, Quellendichte: Ausreichend. 
37 Vgl. Holger Martens: Die Geschichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Schleswig-Holstein 
1945 bis 1959, Band 1-2. Malente 1998, S. 98, 562. 
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Stadtoberinspektors umgewandelt wurde.38 Die angefügten Übersichten39 veranschaulichen 
die Besetzung von relevanten Positionen in den beiden Kreisen und in Meldorf sowie Marne 

durch die britische Einflussnahme im Detail. 

 
38 Vgl. Beber: Marne (Anm. 8), S. 144; Stadt Marne (Hrsg.): Chronik der Stadt Marne. Herausgegeben zum 100-
jährigen Stadtjubiläum. Marne 1991, S. 32, 38. 
39 Die Daten in den folgenden Übersichten werden wiedergegeben nach Hannemann: Dithmarschen (Anm. 6), S. 
94 und Nis Rudolf Nissen (Hrsg.): Süderdithmarschen 1581–1970. Heide 1970, S. 29f.; Peter Dohrn (CDU) 
gehörte zu den in der NS-Zeit abseits stehenden Unangepassten, da er unter anderem keine NS-Mitgliedschaft 
einging und nach der Studie von Danker und Lehmann als „Nonkonformist“ typisiert wird, vgl. Uwe 
Danker/Sebastian Lehmann-Himmel (Hrsg.): Landespolitik mit Vergangenheit. Geschichtswissenschaftliche 
Aufarbeitung der personellen und strukturellen Kontinuität in der schleswig-holsteinischen Legislative und 
Exekutive nach 1945. Husum 2017, S. 62, 184, 274, 578; Fritz Bremer (CDU) war Mitglied des zweiten ernannten 
Landtags. Nach eigenen Angaben war er zwischen Januar und März 1932 Mitglied der NSDAP sowie in der NS-
Zeit „einige Monate“ Fördermitglied der SS gewesen. Seine „Grundorientierung“ wird als „angepasst / ambivalent“ 
charakterisiert, d.h. strategisch oder reagierend angepasst, er gilt als politisch desillusioniert, ohne oppositionell 
zu werden, vgl. ebd, S. 97, Fußnote 249, 176, 184, 275, 579; vgl. auch Anm. 29 in diesem Beitrag; Hermann 
Schwieger wird der Studie von Danker/Lehmann-Himmel als „Protagonist der Arbeiterbewegung“ typisiert, da er 
als Gewerkschafter vor 1933 in der Arbeiterbewegung engagiert war. Seine Grundorientierung in der NS-Zeit wird 
als „exkludiert / oppositionell“ gekennzeichnet, vgl. ebd., S. 175, 274; Ernst Schoof (MdL 1950–1971) und Landrat 
Christoph Schücking, später Staatssekretär, hatten sich in der NS-Zeit angepasst, sie traten zwischen 1937–1939 
in die NSDAP ein. Bei Danker/Lehmann-Himmel wurden sie der Grundorientierung „angepasst / ambivalent“ 
zugerechnet, vgl. ebd., S. 118, 122, 185, 275, 318, 159, 162, 206; Schröder war NSDAP-Mitglied seit 1. April 
1933 und schon vor 1945 in der Stadtverwaltung tätig. Er wurde 1945 von den Engländern auf Betreiben von 
Bürgermeister Bremer entlassen, vgl. Archiv des Dithmarscher Landesmuseums, Mitgliederverzeichnis der 
NSDAP. Ich danke dem Leiter des Archivs des Dithmarscher Landesmuseums Herrn Schrum für diesen Hinweis 
und seine tatkräftige und geduldige Unterstützung. 
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Abbildung 1: Personelle und strukturelle Neuorganisation im Landkreis Norderdithmarschen. 
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Abbildung 2: Personelle und strukturelle Neuorganisation im Landkreis Süderdithmarschen. 
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Abbildung 3: Personelle und strukturelle Neuorganisation in der Stadt Meldorf. 
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Abbildung 4: Personelle und strukturelle Neuorganisation in der Stadt Marne. 

 

3. Aufbau der politischen Parteien und Reform der Kommunalverfassung 

 

Der wichtigste Grundsatz der Briten war, den demokratischen Prozess und die neuen 

Institutionen schrittweise von unten nach oben aufzubauen. Neben der Verwaltung auf 
Provinzebene standen die Gemeinden und die Kreise an erster Stelle. Die auf dem 

Führerprinzip beruhende Gemeinde- und Kreisordnung der NS-Zeit, nach der die 
Vertretungen lediglich beratende Funktion hatten, wurde nach britischem Vorbild 

umgestaltet: Die ernannten Stadtvertretungen und Kreistage wählten ehrenamtliche 

Bürgermeister, Landräte sowie hauptamtliche Stadt- und Oberkreisdirektoren. Das entsprach 
dem britischen System der personellen Trennung von Legislativ- und Exekutivfunktion. 

Die britische Besatzungsmacht war der Ansicht, dass nach der deutschen 
Kommunalverfassung der staatliche Landrat und hauptamtliche Bürgermeister gegenüber 

der politischen Vertretung ein erhebliches Übergewicht besaßen, das der Neigung Vorschub 
leistete, dem beamteten Fachmann zu folgen. Angelehnt an die britische 
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Kommunalverfassung sollten die ausführende Verwaltung und die von Vertretern der Stadt- 
und Kreisbevölkerung gebildete gesetzgebende Gewalt deutlich getrennt sein. Selbsttätigkeit 

und Verantwortung, nicht Gehorsam sollten die Grundlage der neuen Gemeindeordnung 
sein. Gemeinderat und Kreistag sollten eine von den Einwohnerinnen und Einwohnern 

gewählte Vertretung sein, der die lokale und regionale Verwaltung untergeordnet war. Diese 

von der englischen kommunalen Selbstverwaltung geprägten Vorstellungen, die nicht die 
Verhältnisse der Weimarer Republik wiederherstellten, waren durch den Wechsel zur 

Labour-Regierung unter Clement Attlee im Juli 1945 angebahnt worden. Sie gingen zurück 
auf den Verwaltungswissenschaftler Robson, der 1925 zusammen mit Attlee eine Schrift zur 

Kommunalpolitik verfasst hatte.40 

Die von den Briten eingeführten neuen Funktionen mit z. T. alter Bezeichnung stifteten 

Verwirrung, denn tradierte festgelegte Begriffe und Aufgaben für Funktionsträger wurden 
jetzt neu bestimmt: Bürgermeister und Landräte waren jetzt die Repräsentanten von 

Kommunen und Kreisen, die Leiter der Verwaltung hießen Stadt- oder Kreisdirektoren.41 

Während in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen die von den Briten auf kommunaler 
Ebene geschaffenen Verwaltungsstrukturen bis heute in Kraft geblieben sind, wurden sie in 

Schleswig-Holstein schon 1950 wieder abgeschafft. Nach der neuen Gemeinde- und 
Kreisordnung waren – den alten Amtsbezeichnungen entsprechend – Bürgermeister und 

Landräte hauptamtlich die leitenden Beamten der Verwaltung, die den Vorsitz in Magistrat 
und im Kreisausschuss hatten und kollegial mit gewählten Vertretern der Bürgerschaft und 

des Kreistages die kommunale Verwaltung leiteten, während die Vorsitzenden der 
politischen Vertretungen – gemeint sind Gemeindevertretung und Kreistag – die 

Bezeichnung Bürgervorsteher und Kreispräsident fortan führten. Richtig und wichtig blieb es, 
Verwaltung und politische Verantwortung voneinander zu trennen.42 

Für den Aufbau einer demokratischen Verfassungsordnung von unten nach oben mussten 

Versammlungsfreiheit, Presse- und öffentliche Redefreiheit und vor allem politische Parteien 
wieder zugelassen werden. Das Fraternisierungsverbot wurde am 15. September 1945 

 
40 Vgl. Seggern: Demokraten (Anm. 2), S. 45; Varain: Parteien (Anm. 3), S. 22; Herbert Maier: Die Entwicklung 
der kommunalen Politik und Organisation in den drei westlichen Besatzungszonen. In: Josef Becker/Theo 
Stammen/Peter Waldmann (Hrsg.): Vorgeschichte der Bundesrepublik zwischen Kapitulation und Grundgesetz. 
München 1979, S. 341–355, hier S. 346. 
41 Vgl. zur Veranschaulichung die Darstellungen der personellen und organisatorischen Veränderungen in den 
Kreisen und ausgewählten Kommunen am Ende dieses Aufsatzes. 
42 Vgl. Varain: Parteien (Anm. 3), S. 23, Fußnote 100. 
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aufgehoben und der Aufbau der Parteien zuerst auf Kreisebene genehmigt, „um die 
Abhaltung freier Wahlen … vorzubereiten“ und „um das Wachstum eines demokratischen 

Geistes in Deutschland zu fördern.“43 Dies galt es für ein Land umzusetzen, in dem es eine 
starke Abneigung gegenüber Parteien gegeben hatte. Interesse an Parteigründungen 

mussten die Siegermächte deshalb haben, weil es keine anderen politischen Organe gab, 

die koordiniert politische Willensvorstellungen sammeln und diese als Interessenvertreter bei 
den Besatzungsmächten vertreten konnten.44 

Die britische Militärregierung regelte die Zulassung und die dazu notwendigen Aktivitäten in 
der britischen Zone mit den Verordnungen Nr. 8 bis 12 vom 15. September 1945. Den 

Parteien war verboten, Krieg und Militarismus zu verherrlichen, eine nationalsozialistische 
Regierung anzustreben, benachteiligende Unterschiede wegen der Zugehörigkeit zu einer 

Rasse, einer Nation oder einem Glaubensbekenntnis einzuführen sowie die Autorität der 
Militärregierung zu untergraben. Um das Wiedererstehen nationalsozialistischer Kräfte zu 

verhindern, mussten die Parteien, bevor sie zugelassen wurden, der Militärregierung einen 

detaillierten Plan ihres Programms, ihrer Struktur und Organisation vorlegen, halbjährlich 
Bericht über Aktivitäten und Finanzen erstatten und jederzeit Einblick in die Mitgliederlisten 

gewähren.45 

Da sich die parteipolitische Zersplitterung am Ende der Weimarer Republik nicht wiederholen 

sollte, unterstützte die britische Militärregierung die geplante Sammlung und Gründung einer 
bürgerlichen Partei rechts von der Sozialdemokratie, um ein bürgerliches Gegengewicht 

gegen die linken Parteien SPD und KPD zu schaffen. Parteienentwicklung war auch eine 
„Funktion ihrer Deutschlandpolitik“ 46. Das Ergebnis war die Gründung der „Christlich 

Demokratischen Union“ (CDU). Am 4. Januar 1946 wurde in Rendsburg ein Landesverband 
der „Demokratischen Union“ gegründet, deren Vertreter am 15. Februar 1946, wieder in 

Rendsburg, beschlossen, sich der CDU anzuschließen. Die CDU und ihre regionalen 

Vorläufer in Segeberg, Lübeck, Kiel, Rendsburg – hier war Theodor Steltzer besonders aktiv 

 
43 Hans Georg Wieck: Die Entstehung der CDU und die Wiederbegründung des Zentrums im Jahre 1945. 
Düsseldorf 1953, S. 37. 
44 Allan Borup: Demokratisierungsprozess in der Nachkriegszeit. Die CDU in Schleswig-Holstein und die 
Integration demokratieskeptischer Wähler. Bielefeld 2010, S. 13. 
45 Vgl. Wieck: Entstehung (Anm. 43), S. 38, 96. 
46 Vgl. Rainer Kunz: Parteien- und Parlamentarismusentwicklung in den deutschen Ländern 1945 bis zur 
Gründung der Bundesrepublik. In: Josef Becker/Theo Stammen/Peter Waldmann (Hrsg.): Vorgeschichte der 
Bundesrepublik zwischen Kapitulation und Grundgesetz. München 1979, S. 357–379, hier S. 362. 
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– und Ostholstein waren eine Sammlungspartei, deren nach außen zu vermittelnde 
Grundlage ein nichtkonfessionell verstandenes Christentum sein sollte. In Schleswig-

Holstein war dies ohne Tradition.47 

Ab April 1946 wurden zwölf Zeitungen in der britischen Zone zugelassen. In Schleswig-

Holstein erschienen die CDU-nahen „Kieler Nachrichten“, die SPD-nahe „Schleswig-

Holsteinische Volks-Zeitung“ und das KPD-nahe „Norddeutsche Echo“. Pluralismus und 
Opposition gehörten zu den demokratischen Grundlagen. Vorgegeben war allein, 

Berichterstattung und Kommentar im Sinne der britischen Pressetradition zu trennen.48 

Zum Aufbau von unten gehörte, dass die Kreisgouverneure aufgefordert wurden, zwei 

Personen für einen einzuberufenden Provinz-Beirat zu benennen. Diese Beiräte sollten 
durch ihre Beratungsfunktion die Kluft zwischen der von der Militärregierung ernannten 

Verwaltung und der Bevölkerung überbrücken. Ihre Autorität bezogen sie, wie die 
Verwaltung, aus gleicher Quelle. Für Dithmarschen wurden der Heider Rechtsanwalt und 

Notar Dr. Max Frauböse, der auch Gründungsmitglied der CDU war, und der parteilose 

Rechtsanwalt und Notar Dr. Ernst Nagel aus Meldorf benannt. Dieser am 26. Februar 1946 
eröffnete Provinz-Beirat sollte die Rechte eines Provinziallandtages erhalten.49 

Auch den eingesetzten hauptamtlichen Landräten Henningsen (Süderdithmarschen) und 
Postel (Norderdithmarschen) wurde je ein Kreisausschuss – im Gegensatz zum Kreisbeirat 

im Dritten Reich – beigegeben, in den Persönlichkeiten der politischen Richtungen, die vor 
1933 in den Kreisen vertreten waren, berufen wurden. Nach der Bildung der politischen 

Parteien wurden im Februar 1946 die ersten ernannten Kreistage durch die Militärregierung 
berufen, deren Zusammensetzung orientierte sich an der Zeit vor 1933. Bürgermeister und 

Kirchspielvertreter hatten Personen vorzuschlagen, die nicht der NSDAP oder ihren 
Gliederungen angehört haben durften. Da man zweifelte, genügend Kandidaten zu finden, 

durften auch NSDAP-Mitglieder ernannt werden, wenn sie nach dem 1. April 1933 der Partei 

 
47 Vgl. Wieck: Entstehung (Anm. 43), S. 189–194; Peter Wulf: „Sammlung rechts von der Sozialdemokratie“. 
Geschichte der CDU in Schleswig-Holstein 1945/46. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische 
Geschichte 126 (2001), S. 119–156. 
48 Borup: Demokratisierungsprozess (Anm. 44), S. 58f. 
49 Vgl. zu Frauböse S. 47, 184, 274, 548 und zu Nagel S. 48, 139, 185, 274, 407, 554 in Danker/Lehmann-
Himmel: Landespolitik (Anm. 39). Beide Personen werden in der Studie der Grundorientierung „angepasst / 
ambivalent“ zugeordnet. 
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beigetreten waren.50 Der erste ernannte Kreistag Süderdithmarschens wurde am 12. Februar 
1946 einberufen. Er bestand aus 49 Mitgliedern: 29 Demokraten, 14 SPD, 5 KPD, 1 

Unabhängiger. Die Zusammensetzung in Norderdithmarschen war ganz ähnlich: 23 CDU, 12 
SPD, 6 KPD, 6 Unabhängige.51 

Der Fall des Rücktritts von Landrat Henningsen gibt einen Einblick, wie die britische 

Militärregierung die Verwaltungsarbeit des Kreises bestimmte.52 Henningsen hatte in einem 
Gespräch mit Morgans die der Kreisverwaltung zuvor gemachten Vorwürfe – der 

Entnazifizierungsausschuss habe nicht schnell genug seine Arbeit aufgenommen und die 13 
von den Briten entlassenen Fachkräfte in der Kreisverwaltung seien nicht zügig genug 

ersetzt worden – nicht ausräumen können und daraufhin am 10. April seinen Rücktritt 
mitgeteilt. Dieser berief daraufhin sofort am 11. April eine außerordentliche Sitzung des 

Kreistags für den 16. April 1946 ein, auf der er den Vorwurf der nicht zufriedenstellenden 
Arbeit der verschiedenen Abteilungen des Kreises wiederholte, auch wenn er einräumte, 

dass nicht in allen Abteilungen „bestgeeignete Kräfte“ arbeiteten. Da der Rücktritt mit der 

neuen Kommunalverfassung zusammenfalle, verwies Morgans darauf, dass der Kreistag mit 
Hilfe des neuen Oberkreisdirektors für die Verwaltung des Kreises verantwortlich sei. Für die 

Besetzung der neuen Position des Landrates gab Morgans klare Anweisungen vor: Bis zum 
31. Mai 1946 sei ein neuer Landrat einzusetzen, der Kreistag habe bis zum 1. Mai drei 

Kandidaten in der Reihenfolge der gewünschten Besetzung vorzulegen. Sollte der Kandidat 
von der Militärregierung bestätigt werden, sei bei der Auswahl der Personen darauf zu 

achten, dass die Kandidaten „nachweislich ANTI-Nazi“ seien und dass sie „ein hohes 
Ansehen bei der Überzahl aller Kreiseingesessenen genießen“ würden. Denn zukünftig sei 

der Landrat Vorsitzender des Kreistages und Hauptvertreter der Bevölkerung des Kreises. Er 
betonte noch einmal, dass der Kreistag über den neuen Oberkreisdirektor verantwortlich sei 

für die ordnungsgemäße Verwaltung des Kreises und dass der neue Landrat Kreistag und 

Oberkreisdirektor zu führen verstehen müsse. Unterbreite der Kreistag keinen Vorschlag, 
kämen Kandidaten von außen. In der folgenden Diskussion wurde Henningsen von einem 

Mitglied des Kreistages vergeblich aufgefordert, sich erneut vorschlagen zu lassen. Die 

 
50 Vgl. Schoof: Dithmarschen (Anm. 27), S. 202f. 
51 Vgl. Hannemann: Dithmarschen (Anm. 6), S. 94. 
52 Die folgende Darstellung und die Zitate sind dem Sitzungsprotokoll in der Form einer Verlaufsdokumentation zu 
entnehmen; vgl. Protokoll der fünften Sitzung des ersten ernannten Kreistages vom 16. April 1946, Dithmarscher 
Landesmuseum: Kreisakten Nr. 287. 
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Äußerungen Morgans, so Henningsen, ließen nicht erwarten, dass die Militärregierung eine 
positive Erklärung zu seiner Arbeit abgeben werde, die Henningsen als Voraussetzung für 

eine Weiterarbeit ansah. Dr. Bremer machte folgenden Formulierungsvorschlag: „Der 
Kreistag ist nach wie vor der Meinung, dass er keinen geeigneteren Kandidaten als Dr. 

Henningsen finden wird. Er spricht nochmals sein Bedauern über dessen Ausscheiden aus. 

Der Kreistag bedauert weiter, dass die Militärregierung keinen Weg gefunden hat, Herrn Dr. 
Henningsen in seinem Amte zu belassen.“ 

Der Kreistag schlug daraufhin Peter Umland (KPD) und Fritz Bremer (CDU) als Kandidaten 
vor und bestimmte mit 23:21 bei zwei ungültigen Stimmen die gewünschte Reihenfolge: 

erstens Umland und zweitens Bremer für die Besetzung. Die britische Militärverwaltung 
folgte nicht der vorgeschlagenen Reihenfolge und berief Bremer ab 1. Mai 1946 als 

ehrenamtlichen Landrat – ein kommunalpolitischer Eklat! Personalwechsel auf Kreis- und 
Stadtebene kamen in Süderdithmarschen und Norderdithmarschen in dieser Phase trotzdem 

vergleichsweise wenig vor. In Südtondern gab es von Mai 1945 bis März 1946 allein fünf 

Landräte und in Husum bis Ende 1946 nicht weniger als sechs Bürgermeister.53 

 

 

4. Kommunalwahl 1946 – der Neuanfang in den Kommunen und in den Kreisen 

 

Die Gemeindewahlen am 15. September und die ersten Kreistagswahlen am 13. Oktober 1946 

waren ein erster Test für die politische Orientierung der Bevölkerung. Die Wahlbeteiligung 
betrug 70 Prozent. Ehemalige aktive Nationalsozialisten (SS-Angehörige, Mitglieder der 

NSDAP, SA, HJ vor dem 1. März 1933 sowie die politischen Leiter in der NSDAP und anderer 
NS-Organisationen) hatten kein Wahlrecht. Wie aber wurde das lokal ermittelt? Für Marne 

findet sich der Hinweis, dass nach Auslage der Wählerlisten im Anzeigenanhang zur Marner 

Zeitung eine von Stadtdirektor Jakob Schröder unterzeichnete Aufforderung erschien, dass 
auf Anweisung der Militärregierung alle Mitglieder der NSDAP und ihrer Gliederungen sich 

zwischen dem 2. und 5. August 1946 zu registrieren hatten. 54  Das Wahlgesetz enthielt 

 
53 Vgl. Thomas Steensen: Geschichte Nordfrieslands von 1918 bis in die Gegenwart. Heide 2008, S. 123f. 
54 Vgl. Anzeigenanhang der Marner Zeitung vom 9. Juli 1946 und vom 29. Juli 1946, Archiv des 
Skatclubmuseums Marne, Filmrolle. Frau Gerson und Frau Reese danke ich für ihre Unterstützung. 
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wesentliche Elemente des britischen Mehrheitswahlrechts. Während in der französischen und 
amerikanischen Zone nach dem aus der Weimarer Republik vertrauten Verhältniswahlrecht 

gewählt wurde, wollten die Briten ihr System des einfachen Mehrheitswahlrechts in Ein-Mann-
Wahlkreisen anwenden. Die Kommunalpolitiker lehnten dies ab; Ergebnis war der 

Kompromiss, dass 60 Prozent der Sitze nach dem Mehrheitswahlrecht und 40 Prozent an die 

unterlegenen Parteien verteilt wurden, die wenigstens einen Wahlkreis errungen haben 
mussten.55 

Bei der Kommunalwahl in Marne am 15. September 1946 wurden 18 Abgeordnete gewählt, 
darunter zwei Frauen. Die SPD erhielt 9 Mandate, die CDU 8 und die FDP 1. Gustav 

Dempzin wurde einstimmig zum Bürgermeister, d. h. zum Repräsentanten der Vertretung 
gewählt. Von den 18 Abgeordneten hatten 9 bereits 1945 / 1946 in der Stadtvertretung 

gesessen. Von denen, die neu in die Vertretung gewählt wurden, sind vor allem der 
Kaufmann August Sulimma (SPD) und der Gewerkschaftssekretär Hermann Schwieger zu 

nennen. Bei der zweiten Kommunalwahl am 24. Oktober 1948 erhielt die SPD sechs 

Mandate, elf stellte die bürgerliche Mehrheit aus CDU und FDP. Bankvorsteher Esch 
repräsentierte die Stadtvertretung als Bürgermeister. Aus der Gruppe der Stadtvertreter 

während der NS-Zeit gab es nur einen, der ab 29. April 1951 wieder Stadtvertreter war.56 

Im September 1946 wurde in Meldorf die erste Stadtvertretung gewählt. Die SPD war die 

stärkste Fraktion, stellte von den 18 Vertretern elf, die CDU fünf, die FDP zwei. Während in 
Marne immerhin zwei Frauen unter den Stadtvertretern waren, gehörte in Meldorf keine Frau 

der gewählten Stadtvertretung an. Nach Vorgabe der Besatzungsmacht war keiner der 
Stadtvertreter bereits während der NS-Zeit in dieser Funktion gewesen. Neben Kock hatte 

nur der Holzarbeiter Friedrich Schröder (KPD) schon 1933 für die Kommunalwahl kandidiert. 
Die Parteien reichten für die Wahl Listen ein, von diesen wurden von der CDU fünf und von 

der FDP ein Name gestrichen. Politisch belastete Personen waren ausgeschlossen worden. 

Dazu gehörten alle, die vor dem 1. März 1933 Mitglied der NSDAP und ihrer Gliederungen 
waren sowie die, die hauptamtliche Stellungen oder Ämter in den angeschlossenen oder 

betreuten Verbänden der NSDAP inne hatten. Aus der vornationalsozialistischen Zeit, es sei 
denn, man war freiwillig ausgeschieden oder aus politischen Gründen ausgeschlossen 

worden, konnten Mitglieder folgender Organisationen nicht an der Wahl teilnehmen: 

 
55 Maier: Entwicklung (Anm. 40), S. 350f. 
56 Vgl. Beber: Marne (Anm. 8), S. 76, 135–142. 
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„Deutsch-Völkische Freiheitspartei“, „Völkisch-Soziale Arbeitsgemeinschaft“, „Bund 
Völkischer Frontkämpfer“, „Tannenbergbund“, „Wikingbund“, „Bund Wehrwolf“, „Organisation 

Roßbach“, „Bund Oberland“. Von den an den Ereignissen am 11. Mai 1945 Beteiligten 
wurden Reddig und Kammrath Mitglied der Stadtvertretung.57 

Bürgermeister und damit Vorsitzender der Stadtvertretung war vom 23. September 1946 bis 

zum 16. Oktober 1947 Magnus Petersen58, der am 10. Dezember 1945 in die SPD 
eingetreten war. Zu seinen besonderen Verdiensten zählten Patenschaften für bedürftige 

Kinder: Da ihre Eltern nicht den erforderlichen Betrag für die Schulspeisungen aufbringen 
konnten, übernahm er die Kosten. Diese Schulspeisungen sollten zeigen, dass die Briten mit 

der Sorge um das Wohl der Kinder „die deutsche Zukunft gestalten“59 wollten. Petersen 
baute die Volkshochschule auf, die am 15. Oktober 1947 in Meldorf gegründet wurde. Am 

16. Oktober 1947 trat er zurück, weil er seine Altersbezüge nicht verlieren wollte und kehrte 
in seine Stellung bei der Post wieder an, von der er für ein Jahr freigestellt worden war. 

Ehrenamtlicher Bürgermeister mit Aufwandsentschädigung (98,50 RM) war keine finanziell 

auskömmliche Position. Petersen war bis 15. Oktober 1947 Vorsitzender des 
Entnazifizierungsausschusses, im November 1946 wurde er schließlich in den Kreistag 

gewählt.60 

Die Gemeindewahlen aktivierten die örtlichen politischen Repräsentanten, es kam zu 

lebhaften und überfüllten Wahlversammlungen. Die erste freie Kreistagswahl in 
Süderdithmarschen brachte der SPD 23, der CDU 19 und der FDP drei Mandate,61 in 

Norderdithmarschen betrug das Verhältnis CDU 30 Mandate und SPD zwölf Mandate.62 
Nach der Kommunal- und Kreistagswahl kamen jetzt Abgeordnete in die Vertretungen, die 

parlamentarisch legitimierte Beschlüsse fassen konnten und deren Stellung nicht mehr allein 

 
57 Vgl. Stadtverordnetenwahlen Januar 1919 bis September 1946, Stadtarchiv Meldorf, Lfd. Nr. 109, 
Aktennummer 15.300, Band 1. 
58 Petersen, Magnus, geb. am 06.10.1889, U.-Gruppe: Süderdithm. Kreistag 1948, Beruf: Oberpostsekretär, GO: 
angepasst ambivalent, Typ: Inkludierte_r „Volksgenosse_in“ (n.z.), Pol. Orient. WR: Unklar/keine Infos/zu jung, 
Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, Quellendichte: Befriedigend. 
59 Vgl. Kurt Jürgensen: Schleswig-Holstein nach dem 2. Weltkrieg. Kontinuität und Wandel. In: Ulrich Lange 
(Hrsg.): Geschichte Schleswig-Holsteins. Neumünster 1996, S. 591–658, hier S. 601. 
60 Vgl. Anneliese Peters: Lebensläufe. Ehrenamtliche Bürgermeister und Bürgervorsteher in Meldorf zwischen 
1946 und 2005. Manuskript 2005. 
61 Vgl. Wahlergebnisse der Kreiswahlen im Kreis Süderdithmarschen, Amtliche Bekanntmachungen 44/1946. 
62 Vgl. Verein für Dithmarscher Landeskunde: Geschichte (Anm. 5), S. 87. 
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auf dem Rückhalt der Besatzungsmacht beruhte.63 Nach der Beschreibung der Ergebnisse 
und Entwicklungen in den Kreisen und ausgewählten Kommunen bleibt abschließend zu 

fragen, ob der demokratische Neuanfang als geglückt bezeichnet werden kann. 

 

 

5. Nabelschau eines Neuanfangs – oder die angeleitete Eigenverantwortung 

 

In den jeweiligen Besatzungszonen hatten die militärischen Oberbefehlshaber alle 
Befugnisse bis zur Gemeinde hinunter übernommen. Damit sollte eine Armee zivile 

Verwaltungsaufgaben übernehmen bzw. organisieren. Das hatte es, wenn überhaupt, noch 
nicht so oft gegeben.64 

Die britische Deutschlandpolitik war abwartend. Abgesehen von der Verfolgung der 
Verbrechen des NS-Regimes in den Nürnberger Prozessen gegen die 

Hauptkriegsverbrecher und in den Nachfolgeprozessen gegen exemplarisch ausgewählte 

Vertreter wichtiger Funktionseliten war die britische Besatzungspolitik von Anfang an wenig 
auf Strafe und Revanche ausgerichtet. Die Briten gingen von vornherein davon aus, dass die 

Besatzungspolitik nicht ohne deutsche Mithilfe gelingen könne. Die Rückrufprogramme für 
die Soldaten sollten nicht gefährdet werden. Arbeitsfähig, wenn auch eingeschränkt, waren 

die Provinz-, Kreis- und Kommunalverwaltungen. Die Briten folgten den Schritten, die die 
Amerikaner in ihrer Besatzungszone machten. Beide veranlassten die Lockerung des 

Fraternisierungsverbotes ab 15. Juli 1945, die Amerikaner richteten schon im Oktober 1945 
einen Länderrat für Bayern, Hessen und Württemberg ein. Der spätere Prozess der 

Länderbildung in der britischen Zone war also eine Reaktion auf die Entstehung der Länder 
in der amerikanischen Besatzungszone. Und auch die Gemeinde- und Kreistagswahlen von 

September / Oktober 1946 fanden ein Dreivierteljahr nach den Wahlen in ebendieser statt. 

Den Briten war besonders der Aufbau demokratischer Verwaltungseinrichtungen wichtig, 
weil sie Vorbehalte gegenüber dem preußisch-deutschen Staatsapparat hegten. Deshalb 

trennten sie Verwaltung und politische Leitung auf Kommunal-, Kreis- und Länderebene.65 

 
63 Vgl. Seggern: Demokraten (Anm. 2), S. 59. 
64 Vgl. Varain: Parteien (Anm. 3), S. 21; Maier: Entwicklung (Anm. 40), S. 341. 
65 Vgl. Seggern: Demokraten (Anm. 2), S. 27–50. 



frzph-Projekt: „Landeskontinuitätsstudie SH II: Landessozialverwaltung, Justizjuristen, Polizeioffizierskorps, Kom-
munalpolitik in Süderdithmarschen / Flensburg in den Nachkriegsjahrzehnten“. Gutachten © Autoren / Autorinnen 

 

 
 

 759 

Nicht auszuschließen ist auch eine gewisse Problemmüdigkeit im Laufe des Jahres 1946. 
Pragmatisch und realistisch formulierte der stellvertretende Militärgouverneur Sir Brian 

Robertson am 17. August 1946: „Demokratie und politische Verantwortung kann in 
Deutschland nicht aufgebaut werden, wenn wir die Verantwortlichkeit nicht den Deutschen 

selbst geben.“66 

Versorgungsprobleme, Realisierung eines politischen Systems, das von den Deutschen 
akzeptiert wird und damit Gewähr für eine dauerhafte Lösung bot, ließen das langfristige 

Programm der Umerziehung in den Hintergrund treten. Die Deutschen, die lernen sollten, 
eigene Entscheidungen zu treffen und Verantwortung in einem demokratischen Staat zu 

übernehmen, halfen damit auch den Briten, den eigenen Personalaufwand gering zu 
halten.67 Aufgrund begrenzter Kenntnisse über die deutsche Gesellschaft und ihre 

Verwaltung brauchte die Besatzungsmacht Deutsche mit Verwaltungserfahrung und wählte 
den Weg der schrittweisen Übertragung von Machtbefugnissen von unten nach oben. Bereits 

Ende 1946 zogen die Briten sich auf kontrollierende, beobachtende und beratende Aufgaben 

zurück.68 Der britische Einfluss sollte aber auch nicht unterschätzt werden. Weisungen an die 
Gemeinden und Kreise gaben nicht deutsche Behörden, sondern die lokalen 

Militäreinrichtungen. Allein die Anwesenheit und die bewaffnete Macht der Briten, z. B. durch 
die Präsenz bei Kontrollfahrten, hatten disziplinierende Wirkung und verhinderten Störungen 

des demokratischen Neuanfangs.69 

Die Errichtung einer demokratischen Ordnung und die Schaffung einer zivilen politischen 

Kultur hingen auch von den beteiligten Personen ab. Konnten Sieger und Besiegte das 
gemeinsame Ziel haben, einen demokratischen Neuanfang zu schaffen? Auf deutscher Seite 

gab es, wie gezeigt wurde, geeignete und genügend Personen, die bereit waren sich zu 
engagieren, Verantwortung zu übernehmen und auch von britischer Seite akzeptiert wurden. 

Von Anfang an war man auf britischer Seite bereit, Deutsche zu beteiligen und mehr 

Handlungsspielräume zuzugestehen, die während der Besatzungszeit erweitert wurden. Die 
Briten unterließen es – bis auf die Kommunalverfassung – Teile ihres politischen Systems zu 

übertragen, verzichteten auf Schikanen und auf Racheakte, ganz entgegen der erst kürzlich 

 
66 Zit. nach Kurt Koszyk: „Umerziehung“ der Deutschen aus britischer Sicht. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 29 
(1978), S. 3–12, hier S. 11. 
67 Vgl. Seggern: Demokraten (Anm. 2), S. 31. 
68 Vgl. Borup: Demokratisierungsprozess (Anm. 44), S. 57. 
69 Vgl. ebd., S. 36f. 
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verhallten NS-Propaganda, was die Glaubwürdigkeit des alten Regimes weiter minderte. 
Verantwortungsvolle Menschen auf beiden Seiten halfen, dass Hass und Bitterkeit in den 

Hintergrund rückten.70 

Es war nicht einfach, genügend Menschen für die Verwirklichung demokratischer und 

humaner Grundwerte zu finden, denn die Sieger trafen auf eine „Ohnmachtsgesellschaft der 

Nachkriegszeit“71, die durch eine weit verbreitete Politikmüdigkeit gekennzeichnet war. 1945 
erlebte die Bevölkerung innerhalb von 30 Jahren den dritten Wechsel der eigenen 

Staatsordnung, der letzte war erst zwölf Jahre her, davon sechs Kriegsjahre. Die Wenigen, 
die politisch aktiv waren, hatten einen stetig sich vergrößernden Handlungsspielraum, und 

schon mit der Kommunalwahl im September 1946 wurde in der britischen Zone ein Teil der 
politischen Macht an den künftigen Souverän zurückgegeben.72 Zusammenfassend kann der 

demokratische Neuanfang als geglückt bezeichnet werden. 
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Ankläger mit Vergangenheit. Gruppenbiografische Betrachtungen 

von Staatsanwälten1 in Schleswig-Holstein 1949-1966 

von Thomas Reuß 

 

Noch 1992 beklagte Klaus Bästlein, dass „Hinweise auf die personellen Kontinuitäten in der 

schleswig-holsteinischen Justiz nach wie vor als Tabu-Verletzung“ gelten.2 Das bis dahin 
auch in der breiten Öffentlichkeit rezipierte Standardwerk des Strafrechtlers Ingo Müller aus 

dem Jahre 1987 zur Justiz im „Dritten Reich“ und ihrer unbewältigten Vergangenheit in der 
Bundesrepublik bot vor allem einen allgemeinen Überblick. Es folgten zahlreiche 

Schwerpunkstudien zu einzelnen Gerichten und Gerichtstypen. Selbst das 
Bundesministerium der Justiz hat sich im Rahmen einer Ausstellung und einer erst in 

jüngster Zeit fertiggestellten Studie zur Gründungsphase des BMJ der eigenen Geschichte 
gestellt.3 Auch für das nördlichste Bundesland liegen, vor allem dank der Arbeiten von Klaus-

Detlev Godau-Schüttke, eine Reihe von Studien vor.4  Die hohe personelle Kontinuität 

zwischen „Drittem Reich“ und der Bundesrepublik, auch und insbesondere im Bereich der 
Justiz, gilt als gesicherter Stand der Forschung.5 Auf Grundlage der Auswertung der 

 
1 Das im Rahmen dieses Aufsatzes unterlassene Gendern ist nicht auf mangelnde Sensibilität, sondern schlicht 
auf den Umstand zurückzuführen, dass die Untersuchungsgruppe ausschließlich aus männlichen Juristen 
besteht. 
2 Klaus Bästlein: Zur „Rechts“-Praxis des Schleswig-Holsteinischen Sondergerichts 1937–1945. In: Heribert 
Ostendorf (Hrsg.): Strafverfolgung und Strafverzicht. Festschrift zum 125jährigen Bestehen der 
Staatsanwaltschaft Schleswig-Holstein. Köln u. a. 1992, S. 93–185, hier S. 166. In diesem Aufsatz weist Bästlein 
darauf hin, dass von den 22 Richtern und Staatsanwälten, die längere Zeit an diesem Sondergericht tätig 
gewesen waren und die nach dem Krieg noch zur Verfügung standen, nur einer keine weitere Beschäftigung in 
der Nachkriegsjustiz fand, vgl. hierzu ebd., S. 162. 
3 Vgl. Ingo Müller: Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit der deutschen Justiz. München 1987; 
Bundesminister der Justiz (Hrsg.): Im Namen des Deutschen Volkes. Justiz und Nationalsozialismus. Katalog zur 
Ausstellung des Bundesministers der Justiz. Köln 1989; Manfred Görtemake/Christoph Safferling: Die Akte 
Rosenburg. Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit. München 2016. 
4 Mit einem Schwerpunkt auf dem Wiederaufbau der Justiz und der Justizpersonalpolitik, vgl. Klaus-Detlev 
Godau-Schüttke: Integration und Restauration. Demokraten, Mitläufer, NS-Eliten: Justizpersonalpolitik in 
Schleswig-Holstein nach 1945. In: Informationen zur Schleswig-Holsteinischen Zeitgeschichte, Beiheft 10. Kiel 
2019; Klaus-Detlev Godau-Schüttke: Ich habe nur dem Recht gedient. Die „Renazifizierung“ der Schleswig-
Holsteinischen Justiz nach 1945. Baden-Baden 1993, für diese grundlegende Studie hatte sich der Verfasser 
noch gegenüber dem schleswig-holsteinischen Justizminister verpflichten müssen, personenbezogene 
Erkenntnisse in der Veröffentlichung zu anonymisieren, vgl. ebd., S. 10f. 
5 Vgl. hierzu Manfred Görtemaker: Die heile Welt der Rosenburg. Das Bundesministerium der Justiz und die NS-
Vergangenheit. In: Stefan Creuzberger/Dominik Geppert (Hrsg.): Die Ämter und ihre Vergangenheit. Ministerien 
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Karrieredaten von rund 34.000 Juristen, die zwischen 1933 und 1964 in der deutschen Justiz 
tätig waren, kommt der Rechtssoziologe Hubert Rottleuthner zu dem Ergebnis, dass die im 

Nationalsozialismus aktiven Justizkader in der Regel ihre Karriere auch in der 
Bundesrepublik fortgesetzt haben.6 Bezogen auf den Bezirk des Oberlandesgerichts 

Schleswig (und damit unter Einbeziehung der zugehörigen Land- und Amtsgerichte) kommt 

Rottleuthner zu dem Ergebnis, dass 78,2 Prozent der im Jahre 1953 aktiven Justizjuristen 
sich bereits während des Nationalsozialismus im aktiven Justizdienst befunden haben.7 Ihr 

Anteil sank dann auf 59,6 Prozent im Jahre 1960 und 48 Prozent im Jahre 1966.8 Im Jahr 
1953 kommt das Oberlandesgericht Schleswig auf eine Kontinuitätsquote von über 90 

Prozent und im Jahr 1964 noch auf über 80 Prozent.9 Insgesamt zieht Rottleuthner das 
Fazit, dass die alten Kader ihre Karriere nach dem Krieg fortsetzen konnten und die alten 

Beförderungsmuster bis in die 60er Jahre fortgeführt wurden.10 

Der überwiegende Teil der Studien, die Fragen der Kontinuität von Justizjuristen 

thematisieren, bilden ihre Untersuchungsgruppe auf Grundlage der Zugehörigkeit zu 

bestimmten Gerichten zur Zeit des Nationalsozialismus.11 Vorliegend soll der 

 
und Behörden im geteilten Deutschland 1949–1972. Bonn 2018, S. 47–69, hier insbesondere S. 47ff.; Edith 
Raim: Justiz zwischen Diktatur und Demokratie. Wiederaufbau und Ahndung von NS-Verbrechen in 
Westdeutschland 1945–1949. München 2013; Hubert Rottleuthner (Hrsg.): Karrieren und Kontinuitäten deutscher 
Justizjuristen vor und nach 1945. Mit allen Grund- und Karrieredaten auf beiliegender CD-ROM. Berlin 2010. 
6 Vgl. Rottleuthner: Karrieren (Anm. 5), insbesondere S. 7 und S. 91ff. Dieses Projekt beruht jedoch 
ausschließlich auf publizierten Quellen, vorwiegend Personalverzeichnissen und Handbüchern der Justiz, 
Archivalien, wie etwa Personalakten, wurden nicht herangezogen. Zudem bezieht sich Rottleuthner einzig auf 
eine Beschäftigung innerhalb der NS-Justiz, Kriterien, wie die Zugehörigkeit zur NSDAP oder ihren Gliederungen 
oder gar das tatsächliche Agieren finden keine Berücksichtigung, vgl. ebd., S. 52. 
7 Angabe nach der Abb. 9: Kontinuitäten – OLG-Bezirke und Bundesgerichte, ebd., S. 67. 
8 Angaben nach den Abb. 10: Kontinuitäten – OLG-Bezirke und Bundesgerichte 1960 und Abb. 11: Kontinuitäten 
– OLG-Bezirke und Bundesgerichte 1964, ebd. S. 68f. 
9 Angaben nach den Abb. 12a: Kontinuitäten an den Oberlandesgerichten und Bundesgerichten 1953 und Abb. 
12b: Kontinuitäten an den Oberlandesgerichten und Bundesgerichten 1964, ebd., S. 71f. 
10 Vgl. ebd., S. 91ff. 
11 Vgl. Bastian Fleermann/Peter Henkel/Hildegard Jakobs: „Im Namen des Volkes …“. Das Düsseldorfer 
Oberlandesgericht und die Justiz im Nationalsozialismus. Düsseldorf 2018; Helmut Irmen: Das Sondergericht 
Aachen 1941–1945. Berlin 2018; Theo Schiller: Entnazifizierung in der hessischen Justiz – am Beispiel der 
politischen Strafsenate der Oberlandesgerichte Kassel und Darmstadt. In: Wolfgang Form/Theo Schiller/Lothar 
Seitz (Hrsg.): NS-Justiz in Hessen. Verfolgung, Kontinuitäten, Erbe. Marburg 2015, S. 373–406; Maximilian 
Becker: Mitstreiter im Volkstumskampf. Deutsche Justiz in den eingegliederten Ostgebieten 1939–1945. 
München 2014; Norbert Haase: Die Richter am Reichskriegsgericht und ihre Nachkriegskarrieren. In: Joachim 
Perels/Wolfram Wette (Hrsg.): Mit reinem Gewissen. Wehrmachtrichter in der Bundesrepublik und ihre Opfer. 
Berlin 2011, S. 200–219; Hinrich Rüping: Rechtsanwälte im Bezirk Celle während des Nationalsozialismus. Berlin 
2010; Klaus-Detlev Godau-Schüttke: Entnazifizierung von Richtern und Staatsanwälten des Sondergerichts 
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entgegengesetzte Weg beschritten werden. Die Untersuchungsgruppe besteht aus allen 
leitenden Staatsanwälten, also den Ersten Staatsanwälten und den Oberstaatsanwälten, die 

in den Jahren 1949 bis 1966 an einer der Staatsanwaltschaften an den vier schleswig-
holsteinischen Landgerichten in Kiel, Flensburg, Lübeck und Itzehoe tätig waren.12 

Insgesamt ergibt sich auf diese Weise eine Gruppe von 28 Justizjuristen, die einer 

kollektivbiographischen Untersuchung unterzogen werden. Unter kollektiver Biographie wird 
dabei „die theoretisch und methodisch reflektierte, empirische, besonders auch quantitativ 

gestützte Erforschung eines historischen Personenkollektivs in seinem jeweiligen 
gesellschaftlichen Kontext anhand einer vergleichenden Analyse der individuellen 

Lebensläufe der Kollektivmitglieder“ verstanden.13 Auch wenn die Gruppe durch die 
Zugehörigkeit zum Justizdienst in den Jahren 1949 bis 1966 konstituiert ist, so liegt der 

Schwerpunkt der Untersuchung auf dem Handeln der Gruppenmitglieder zur Zeit des 
Nationalsozialismus und dem Übergang in den Justizdienst der Bundesrepublik. 

Welche – institutionell generierten – kollektivbiografischen Muster lassen sich hinsichtlich der 

Verstrickung der Akteure für die Untersuchungsgruppe nachweisen? Lässt sich die zu 
erwartende Homogenität in Herkunft, Karrierewegen – insbesondere dem Fortkommen nach 

dem Krieg – und kulminiert in der „Typisierung“ sichtbar machen?  

Die Grundlage der kollektivbiografischen Untersuchung bildet die Einordnung der 

Staatsanwälte in das Modell der „Grundorientierungen“ und „Typen“. Wie bereits in der 
„Landtagskontinuitätsstudie I“ geht es dabei nicht um die rein formale Zugehörigkeit von 

Akteuren zu nationalsozialistischen Institutionen und Organisationen. Es geht vielmehr 
darum, die konkreten Verhaltensweisen und tatsächlichen Entscheidungen der Mitglieder der 

Untersuchungsgruppe während der Zeit des Nationalsozialismus – soweit quellentechnisch 

 
Altona/Kiel. In: Robert Bohn/Uwe Danker (Hrsg.): „Standgericht der inneren Front“. Das Sondergericht Altona/Kiel 
1932–1945. Hamburg 1998, S. 325–347. 
12 Zur Generalstaatsanwaltschaft vgl. Klaus-Detlev Godau-Schüttke: Die gescheiterte Entnazifizierung in 
Schleswig-Holstein nach 1945 am Beispiel der Generalstaatsanwaltschaft. In: Heribert Ostendorf (Hrsg.): 
Strafverfolgung und Strafverzicht. Festschrift zum 125jährigen Bestehen der Staatsanwaltschaft Schleswig-
Holstein. Köln u. a. 1992, S. 187–222; zur Behandlung der Generalstaatsanwälte zwischen 1945 und 1973 vgl. S. 
212–221. 
13 Wilhelm Heinz Schröder: Kollektive Biographien in der historischen Sozialforschung: eine Einführung. In: Ders. 
(Hrsg.): Lebenslauf und Gesellschaft: zum Einsatz von kollektiven Biographien in der historischen 
Sozialforschung. Stuttgart 1985, S. 7–17, hier S. 8. Zur Sammel-, Kollektiv- oder Gruppenbiographie vgl. auch: 
Levke Harders/Hannes Schweiger: Kollektivbiographische Ansätze. In: Christian Klein (Hrsg.): Handbuch 
Biographie. Methoden, Traditionen, Theorien. Stuttgart u. a. 2009, S. 194–198 und Alexander Gallus: Biographik 
und Zeitgeschichte. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (2005) H. 1/2, S. 40–46. 
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leistbar – abzubilden.14 Es geht um das quellengestützt nachweisbare tatsächliche Handeln 
der Akteure, ihr sich Positionieren zum und ihr Agieren im nationalsozialistischen Staat.  

Im ersten Teil des Beitrags werden in schwerpunktmäßig quantitativer Auswertung die 
Ergebnisse der Typisierung vorgestellt und mit spezifischen biografischen Informationen wie 

u. a. fachlicher Qualifikation, Sozialprofil und regionaler Herkunft korreliert. Dem folgt ein 

Vergleich der leitenden Staatsanwälte der vier Landgerichtsbezirke mit einem Exkurs zu den 
Staatsanwälten des Landgerichts Kiel 1956. Zwei exemplarische Einzelbiografien ergänzen 

die Untersuchung im letzten Teil. 

 

 

1. Gruppenbiografische Betrachtungen 

 

A. Rollen und Handeln im Nationalsozialismus 

 

Diagramm 115 

 

 
14 Vgl. hierzu Uwe Danker/Sebastian Lehmann-Himmel (Hrsg.): Landespolitik mit Vergangenheit. 
Geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung der personellen und strukturellen Kontinuität in der schleswig-
holsteinischen Legislative und Exekutive nach 1945. Husum 2017, insbesondere S.174ff. 

15 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 

Grundorientierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd’ 36 0 0
angepasst ambivalent 7,1 2
systemtragend karrieristisch 50 14
exponiert nationalsozialistisch 42,9 12
ns sozialisiert 0 0
unzuordenbar 0 0
Bezugszahl / Summe 100 28

Diagramm 1: Grundorientierungen der Leitenden Staatsanwälte Landgerichte;  Σ 28

42,9%

50%

7,1%

exkludiert oppositionell                        0
angepasst ambivalent                          2
systemtragend karrieristisch               14
exponiert nationalsozialistisch            12
ns sozialisiert                                        0
unzuordenbar / geb. nach 1928           0

Quellendichte absolut
Gut 5
Befriedigend 17
Ausreichend 6
Unzureichend 0
Su / BezZ 28

Quellendichte

6

17

5

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 27
sehr wahrscheinlich 0
wahrscheinlich 1
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 28

PSD-Sicherheit

1

27

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar
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Auf Grundlage des tatsächlichen Handelns während des Nationalsozialismus ergibt die 

Typisierung die folgende Verteilung der 28 leitenden Staatsanwälte auf die 
Grundorientierungen: 14 (50 %)16 sind „systemtragend / karrieristisch“, 12 (42,8 %) 

„exponiert / nationalsozialistisch“ und nur zwei (7,1 %) „angepasst / ambivalent“.17 Kein 

Staatsanwalt kann der Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ zugeordnet werden. 

  

 
16 In Klammern gesetzte Prozentangaben beziehen sich im Folgenden, so nicht anderweitig ausgewiesen, auf die 
Gesamtgruppe von 28 leitenden Staatsanwälten. 
17 Bei diesen Zahlen ist zu berücksichtigen, dass sich unter den Typen der Grundorientierung 
„systemtragend/karrieristisch“ noch unentdeckte Vertreter der Grundorientierung „exponiert/nationalsozialistisch“ 
befinden können. Die Zuordnung ist zurückhaltend und nach dem Grundsatz erfolgt, in Zweifelsfällen eher von 
einer Einordnung als „exponiert/nationalsozialistisch“ abzusehen. Da ein gewichtiger Teil der genutzten Quellen 
aus nach dem Krieg bereinigten Personalakten und Eigenangaben in Entnazifizierungsverfahren besteht, war es 
insbesondere für die nach dem Krieg Zugezogenen möglich, Teile ihrer Vergangenheit zu verbergen. So finden 
sich unter den 15 Akteuren, die bereits vor 1945 einen Bezug zu Schleswig-Holstein aufweisen, sechs mit der 
Grundorientierung „systemtragend/karrieristisch“ und neun mit der der Grundorientierung 
„exponiert/nationalsozialistisch“. Unter den 13 Akteuren, die erst nach dem Krieg einen Bezug zu Schleswig-
Holstein aufweisen, findet sich die Grundorientierung „angepasst/ambivalent“ in zwei Fällen, die 
Grundorientierung „systemtragend/karrieristisch“ in acht Fällen und die Grundorientierung 
„exponiert/nationalsozialistisch“ nur in drei Fällen. Hier dürfte auch die für die Auswärtigen dünnere Quellenlage 
eine Rolle spielen (Quellendichte bei Bezug vor 1945: „gut“ in fünf Fällen, „befriedigend“ in acht, „ausreichend“ in 
zwei; Quellendichte bei Bezug nach 1945: kein „gut“, „befriedigend“ in neun Fällen, „ausreichend“ in vier). Wer 
erst nach dem Krieg in den Norden kam, konnte eine ihn inkriminierende Vergangenheit im 
Entnazifizierungsverfahren leichter verschweigen als ein den örtlichen Akteuren bekannter Jurist. Ob ein ehemals 
in Aachen, Rostock oder Königsberg tätiger Staatsanwalt in Einrichtungen des Maßnahmenstaats tätig war, ist 
mit vertretbarem Rechercheaufwand oft nicht abschließend zu bestimmen. Hingegen sind wir durch ein 
Datenbankprojekt in der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und Public History über die Akteure des 
Sondergerichts Altona/Kiel besonders gut informiert und können die Verfahrensbeteiligungen von Staatsanwälten 
über eine einfache Suchanfrage ermitteln. Somit ist zu vermuten, dass vertiefende Detailrecherchen zu den 
auswärtigen Akteuren, zu einer Erhöhung der Anzahl der „exponiert/nationalsozialistisch“ grundorientierten 
Staatsanwälte führen dürfte. 
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Diagramm 218 

 

 
18 Basis: Projektdatenbank. 

Typisierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd‘ Nicht_politisch Verfolgte_r 0

Widerstandleistende_r 0
Protagonist_in Arbeiterbewegung 0
Emigrant/in 0
Nonkonformist_in 0
Exkludierte_r Andere nz 0
technische Ausgleichzahl 1 28
technische Ausgleichzahl 2 28

angepasst ambivalent Innere_r Emigrant_in 0
Jongleur_in 1
Zurückhaltende_r Volksgenosse_in 0
Angehörige_r traditioneller Eliten 0
Politisch Enttäuschte_r 0
Politisch Angepasste_r 1
Inkludierte_r Volksgenosse_in nz 0
technische Ausgleichszahl 1 26
technische Ausgleichszahl 2 28

systemtragend karrieristisch Höherer Staatsbediensteter 9
(Höherer) Wehrmachtsakteur 4
(Höhere_r) Verbandsfunktionär_in 0
Funktionale_r Träger_in nz 1
technische Ausgleichszahl 1 14
technische Ausgleichszahl 2 28

exponiert nationalsozialistisch ,Alter Kämpfer‘ 0
Akteur_in der Volksgemeinschaft 0
NSDAP Parteifunktionär_in 1
Volkstumsakteur_in 0
Besatzungsakteur_in 0
Verfolgungsakteur_in 11
Exponierte_r Akteur_in 0
technische Ausgleichszahl 1 16
technische Ausgleichszahl 2 28

Nicht_politisch Verfolgte_r 	 	 0

Widerstandleistende_r	 	 	 0

Protagonist_in Arbeiterbewegung	 0

Emigrant/in	 	 	 	 	 0

Nonkonformist_in	 	 	 	 0

Exkludierte_r Andere nz	 	 	 0


exkludiert oppositionell: zugehörige Typen;  Σ 0

angepasst ambivalent: zugehörige Typen;  Σ 2

Innere_r Emigrant_in	 	 	 0

Jongleur_in 		 	 	 	 1

Zurückhaltende_r Volksgenosse_in	 0

Angehörige_r traditioneller Eliten	 0

Politisch Enttäuschte_r	 	 	 0

Politisch Angepasste_r	 	 	 1

Inkludierte_r Volksgenosse_in nz	 0


systemtragend karrieristisch: zugehörige Typen;  Σ 14

Höherer Staatsbediensteter	 	 9

(Höherer) Wehrmachtsakteur	 	 4

(Höhere_r) Verbandsfunktionär_in	 0

Funktionale_r Träger_in nz	 	 1

,Alter Kämpfer‘	 	 	 	 0

Akteur_in der Volksgemeinschaft	 0

NSDAP Parteifunktionär_in	 	 1

Volkstumsakteur_in	 	 	 0

Besatzungsakteur_in	 	 	 0

Verfolgungsakteur_in	 	 	 11

Exponierte_r Akteur_in	 	 	 0

exponiert nationalsozialistisch: zugehörige Typen;  Σ 11

Diagramm 2: Typisierung der Leitenden Staatsanwaltschaft; Σ 28

Verfolgungsakteure: 
Variante A 1 
Variante B 10

Quellendichte absolut
Gut 5
Befriedigend 17
Ausreichend 6
Unzureichend 0
Su / BezZ 28

Quellendichte

6

17

5

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 27
sehr wahrscheinlich 0
wahrscheinlich 1
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 28

PSD-Sicherheit

1

27

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

außerdem: 
ns sozialisiert 0 
unzuordenbar/geb nach 1928 0
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Bei den Typen dominieren der „Verfolgungsakteur“ mit elf (39,2 %), der „höhere 
Staatsbedienstete“ mit neun (32,1 %) und der „(höhere) Wehrmachtsakteur“ mit vier (14,2 %) 

Zuordnungen.  

Von den elf „Verfolgungsakteuren“ entfallen zehn (35,7 %) auf den „Verfolgungsakteur 

Variante B“. Diese waren somit nicht nur nachweislich und in relevantem Ausmaß in 

problematischen Einrichtungen des „Maßnahmenstaates“19 tätig, ihnen lassen sich dort 
zudem konkrete Verfolgungshandlungen zuordnen. 

Bezogen auf die Typisierung ist somit dreierlei festzuhalten: Erstens waren fast alle 
Staatsanwälte, die in Schleswig-Holstein zwischen 1949 und 1966 an einem der vier 

Landgerichtsbezirke eine leitende Funktion bekleideten, bereits während des 
Nationalsozialismus zumindest funktionale Stützen des (Justiz-)Systems. Zweitens war 

mindestens jeder Dritte von ihnen über die normale Tätigkeit im Rahmen der Strafjustiz 
hinaus aktiver Akteur im „Maßnahmenstaat“ und leistete mit konkreten persönlichen 

Handlungen einen individuellen Beitrag zum Funktionieren des NS-Verfolgungssystems. 

Drittens hat es im Umkehrschluss kein Jurist, der während des Nationalsozialismus aktiv 
Widerstand geleistet hatte oder selbst verfolgt worden war, geschafft, zwischen 1949 und 

1966 eine führende Position an einer der vier schleswig-holsteinischen Staatsanwaltschaften 
zu erreichen. 

Die überwiegenden Mitglieder der Untersuchungsgruppe waren Mitglieder der NSDAP. 
Insgesamt vollzogen 25 Staatsanwälte (89,2 %) den Eintritt in die Partei. Zur Interpretation 

ist dieses formale Belastungskriterium nach den Beitrittsphasen zu differenzieren. 

  

 
19 Vgl. Ernst Fraenkel: Der Doppelstaat. Frankfurt a. M. 1974 (Original: The Dual State, New York 1941). 
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Diagramm 320 

 

 

Lediglich in zwei Fällen (7,1 %) erfolgte der Parteieintritt vor der „Machtergreifung“.21 Zehn 
(35,7 %) traten der Partei zwischen „Machtergreifung“ und der Mitgliedersperre am 1. Mai 

1933 bei.22 Weitere 13 (46,4 %) schlossen sich der NSDAP erst nach Aufhebung der 
Mitgliedersperre ab Mai 1937 an, davon einer (3,5 %) erst während des Krieges. Das 

durchschnittliche Beitrittsalter lag bei 29,9 Jahren. Weisen die Juristen somit einen hohen 

Anteil an Parteigenossen auf, so fällt doch auf, dass ein offenes Bekenntnis zum 
Nationalsozialismus in der Regel erst nach dem 30. Januar 1933 erfolgte. Die Beitritte nach 

der „Machtergreifung“ und insbesondere die Beitritte nach Aufhebung der Mitgliedersperre 
lassen sich auch als karrierebedingte Anpassungsleistung interpretieren. Zwar ist in Bezug 

auf Mitgliedschaften in der Partei und ihren Gliederungen zunächst festzuhalten, dass diese 
auch für Justizjuristen grundsätzlich nicht verpflichtend waren.23 Gleichwohl wurde seitens 

der Partei, des Justizministeriums und teilweise durch örtliche Vorgesetzte durchaus Druck 

 
20 Basis: Projektdatenbank. 
21 Davon trat einer im April 1931 wieder aus und erst im Mai 1937 erneut ein. 
22 Zur Mitgliedersperre siehe: Björn Weigel: „Märzgefallene“ und Aufnahmestopp im Frühjahr 1933. Eine Studie 
über den Opportunismus. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Wie wurde man Parteigenosse? Die NSDAP und ihre 
Mitglieder. Frankfurt a. M. 2009, S. 91–109. 
23 Erst ab März 1939 war eine solche Zugehörigkeit für neue Bewerber auf die Beamtenlaufbahn obligatorisch, 
vgl. hierzu Lothar Gruchmann: Justiz im Dritten Reich 1933–1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära 
Gürtner. München 2001, hier S. 216; Gruchmann weist zudem darauf hin, dass durch die 
Justizausbildungsverordnung vom Juli 1934 ein solches Engagement de facto die Voraussetzung für die 
Zulassung zur ersten juristischen Staatsprüfung gewesen sei, vgl. hierzu ebd., S. 300. 

ehemalige Mitglieder der NSDAP Gesamt Eintritt in NSDAP 
bis 14.9.30 

Eintritt in NSDAP 
15.9.30-29.1.33

Eintritt in NSDAP 
30.1.33-1.5.33

Eintritt in NSDAP 
2.5.33-30.4.37

Eintritt in NSDAP 
1.5.37-31.8.39

 Eintritt in NSDAP 
1.9.39-1.5.45

Leitende Staatsanwälte 25 1 1 10 0 12 1

Quellendichte absolut
Gut 5
Befriedigend 14
Ausreichend 6
Unzureichend 0
Su / BezZ 25

Quellendichte

6

14

5

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

Diagramm 3: Ehemalige Mitglieder der NSDAP in allen Untersuchungsgruppen: Eintrittszeiträume absolut;  Σ 25 / 28

0

3

6

9

12

Eintritt in NSDAP bis 14.9.30 Eintritt in NSDAP 15.9.30-29.1.33 Eintritt in NSDAP 30.1.33-1.5.33 Eintritt in NSDAP 2.5.33-30.4.37 Eintritt in NSDAP 1.5.37-31.8.39  Eintritt in NSDAP 1.9.39-1.5.45

1

12

0

10

11

Anzahl der Beitritte

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 24
sehr wahrscheinlich 0
wahrscheinlich 1
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 25

PSD-Sicherheit

1

24

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar
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ausgeübt.24 Im Ergebnis erfolgte der Parteieintritt zwar freiwillig, ein Nichteintritt konnte sich 
aber ab 1942 negativ auf die weitere Karriere auswirken.25 

16 Juristen (57,1 %) waren Mitglied in der SA. Deutet dies zunächst auf eine hohe 
ideologische Nähe hin, so ist auch dieser Befund durch die individuellen Beitrittszeitpunkte 

zu relativieren. Kein Beitritt erfolgte in der „Kampfphase“. Acht (28,5 %) traten Partei und SA 

im Lauf des Jahres 1933 bei, sieben (25 %) traten der SA 1933 oder 1934 bei, der Partei 
aber erst nach Mai 1937 und einer (3,5 %) blieb parteilos und trat der SA im Jahre 1934 bei. 

Vor diesem Hintergrund sind die Beitritte zur SA vor allem als Loyalitätsbekundung für das 
sich neu etablierende Regime zu interpretieren.26 Gerade vor dem Hintergrund der ab Mai 

1933 verhängten Mitgliedersperre bot der Beitritt zur SA eine Möglichkeit, die eigene 
Verlässlichkeit im Sinne des neuen Systems zu dokumentieren. Einen ähnlichen Weg 

beschritten die beiden Juristen (7,1 %), die eine fehlende Parteimitgliedschaft durch eine 
Fördermitgliedschaft in der SS kompensierten.27 Keinem Juristen der Untersuchungsgruppe 

lässt sich eine reguläre Mitgliedschaft in der SS nachweisen. Dafür waren mindestens zehn 

Mitglieder der Untersuchungsgruppe (35,7 %) an einem nationalsozialistischen 
Sondergericht tätig. Diese, vom späteren Präsidenten des Volksgerichtshofs, Roland 

Freisler, als „Panzertruppe der Rechtspflege“ bezeichnete Ausnahmejustiz diente mit ihren 
verkürzten Verfahren und der Beschränkung der Verteidigung der Verfolgung all jener, die 

 
24 So forderte der Reichsstellenleiter für Reichsjustizbeamte im Hauptamt für Beamte der Reichsleitung der 
NSDAP in einem in der Zeitschrift „Deutsche Justiz“ veröffentlichten Aufruf vom 30. Januar 1937, dass eine reine 
Mitgliedschaft nicht genüge, vielmehr komme es auf „die tätige Mitarbeit“ an. An gleicher Stelle sekundierte ihm 
der Reichsjustizminister in einer in Teilen publizierten Rundverfügung an die höheren Reichsjustizbehörden, dass 
„vornehmlich von jüngeren Beamten erwartet werden (könne), daß sie ihre Einsatzbereitschaft für die 
nationalsozialistische Bewegung durch selbstlose Mitarbeit beweisen“ würden. Siehe der Aufruf des 
Reichstellenleiters 10 mit Auszug aus Rundverfügung des Reichsminiesters der Justiz. In: Deutsche Justiz 99 
(1937), S. 364. 
25 Stein-Stegemann stellt in seiner Untersuchung über ca. 370 Hamburger Justizjuristen fest, dass die 
Verweigerung des Parteibeitritts einen Beförderungsstopp zur Folge hatte, siehe: Hans-Konrad Stein-Stegemann: 
In der „Rechtsabteilung“ des „Unrechts-Staates“. Richter und Staatsanwälte in Hamburg 1933–1945. In: 
Justizbehörde Hamburg (Hrsg.): „Für Führer, Volk und Vaterland …“. Hamburger Justiz im Nationalsozialismus. 
Hamburg 1992, S. 146–215, hier S. 177 und S. 210; hierzu auch Fleermann/Henkel/Jakobs: Volkes (Anm. 11), S. 
18. 
26 Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Daniel Siemens, der über eine der zentralen Funktionen der SA in den 
Jahren 1933 und 1934 resümiert: „they provided millions of German men with the opportunity to join the Nazi 
camp and thereby benefit from the new pool of political and job opportunities.“ Daniel Siemens: Stormtroopers. A 
New History of Hitler’s Brownshirts. New Haven/London 2017, hier S. 335. 
27 Mit einer solchen Fördermitgliedschaft konnte das Ableisten eines aktiven Dienstes umgangen werden, 
erforderlich war lediglich die monatliche Begleichung eines Mitgliedsbeitrages, vgl. hierzu: Stein-Stegemann: 
„Rechtsabteilung“ (Anm. 25), S. 179. 
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vom nationalsozialistischen Staat als Gegner definiert wurden.28 Vier weitere Akteure (14,2 
%) leisteten längere Zeit aktiven Dienst in der Wehrmachtsjustiz.29 

 

B. Generationenstruktur, der Weg ins „Dritte Reich“, Sozialprofil, fachliche 

Qualifikation und Karriere im Nationalsozialismus 

 

Die Juristen der Untersuchungsgruppe wurden zwischen dem 30. September 1891 und dem 

5. Oktober 1913 geboren und wiesen zu Beginn des Nationalsozialismus ein 
Durchschnittsalter von 27,5 Jahren auf. Elf von ihnen (39,2 %) gehören der „politischen 

Generation Kaiserreich“ an.30 Sie wurden spätestens bis 1903 geboren und waren somit 
noch im Kaiserreich sozialisiert worden. Die übrigen 17 Juristen (60,7 %) entstammen den 

Geburtsjahrgängen 1904 bis 1917, sie waren in der Weimarer Republik sozialisiert worden 
und sind somit Teil der „politischen Generation Weimarer Republik“. Keiner der Juristen 

gehört den Geburtsjahrgängen 1918 bis 1930 und damit der „politischen Generation Drittes 

Reich“ an. Setzt man diese generationelle Zugehörigkeit in Verbindung zur Typisierung, so 
fällt auf, dass die Juristen der „Generation Kaiserreich“ überproportional viele Akteure der 

„Grundorientierung“ „exponiert / nationalsozialistisch“ hervorgebracht haben. Sieben 
„exponiert / nationalsozialistische“ Akteure stehen dort nur vier „systemtragend / 

karrieristischen“ gegenüber. Bei der „Generation Weimarer Republik“ dominieren hingegen 

 
28 Freisler zitiert nach Bästlein: >>Rechts<<-Praxis (Anm. 2), S. 118; zur Sondergerichtsbarkeit vgl. Robert Bohn: 
Die nationalsozialistische Sondergerichtsbarkeit in Schleswig-Holstein. In: Ders./Uwe Danker (Hrsg.): 
„Standgericht der inneren Front“. Das Sondergericht Altona/Kiel 1932–1945. Hamburg 1998, S. 13–37, 
insbesondere S. 15ff. 
29 Während, parallel zum Bild von der „sauberen Wehrmacht“, auch lange das Bild von der „sauberen 
Wehrmachtjustiz“ vorherrschte, hat die Forschung der letzten Jahrzehnte ihre Rolle als Repressionsinstrument 
nach innen und nach außen herausgearbeitet, vgl. hierzu den Überblick bei: Claudia Bade: Die Wehrmachtjustiz 
im Zweiten Weltkrieg: Forschungsüberblick und Perspektiven. Eine Einführung. In: Dies./Lars Skowronski/Michael 
Viebig (Hrsg.): NS-Militärjustiz im Zweiten Weltkrieg. Disziplinierungs- und Repressionsinstrument in europäischer 
Dimension. Göttingen 2015, S. 7–22, insbesondere S. 10ff.; zur Zugehörigkeit der Wehrmachtsjustiz zum 
Maßnahmenstaat vgl. auch Gerd Hankel: Militärgerichte – der Fall Krauss. Wie die Wehrmachtjustiz funktionierte 
und warum sie eine Unrechtjustiz war. In: Wolfgang Form/Theo Schiller/Lothar Seitz (Hrsg.): NS-Justiz in Hessen. 
Verfolgung, Kontinuitäten, Erbe. Marburg 2015, S. 149–165. 
30 Die generationelle Einteilung erfolgt nach dem Modell von Wilhelm Bürklin, vgl. hierzu Wilhelm Bürklin: 
Demokratische Einstellungen im Wandel. Von der repräsentativen zur plebiszitären Demokratie? In: Ders. u.a. 
(Hrsg.): Eliten in Deutschland. Rekrutierung und Integration. Opladen 1997, S. 391–419, insbesondere S. 393ff. 
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die „systemtragend / karrieristischen“ Juristen mit zehn Zuordnungen, nur fünf finden sich in 
der Gruppe „exponiert / nationalsozialistisch“, zwei sind gar „angepasst / ambivalent“. 

Ein weiteres, in der Forschung häufig genutztes, Konzept ist das der 
„Kriegsjugendgeneration“ zur Bezeichnung der Geburtsjahrgänge zwischen 1900 und 

1910.31 Diese durch das passive Erleben des ersten Weltkriegs geprägte Generation hat 

besonders viele nationalsozialistische Täter hervorgebracht.32 Überträgt man dieses Konzept 
auf die Untersuchungsgruppe, so ergibt sich, dass von den zwölf als „exponiert / 

nationalsozialistisch“ eingeordneten Juristen neun zwischen 1900 und 1910 geboren 
wurden, nur drei vor 1900 und keiner nach 1910. Damit gehören 75 Prozent der als 

„exponiert / nationalsozialistisch“ eingeordneten Staatsanwälte zur Kriegsjugendgeneration. 

Dass Staatsanwälte und Richter im Kaiserreich und in der Weimarer Republik von ihrer 

Grundhaltung in der Regel konservativ und national orientiert waren, ist bekannt.33 So 
wundert es nicht, dass in den 15 Fällen (53,5 %), in denen die Quellen eine Bestimmung der 

politischen Orientierung in der Weimarer Republik ermöglichen, 14 Juristen (50 %) als 

 
31 Dieser Begriff wird unter Bezugnahme auf Günther Gründel zur Bezeichnung der Jahrgänge zwischen 1900 
und 1910 genutzt. Diese Jahrgänge erlebten den Krieg bewusst als Heranwachsende, waren jedoch zu jung für 
einen aktiven Einsatz. In den Worten von Wildt wurde ihnen „der Krieg zum bohrenden Stachel der verpaßten 
Chance der Bewährung“, Michael Wildt: Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des 
Reichssicherheitshauptamtes. Hamburg 2015, S. 848; zum Begriff mit weiteren Nachweisen vgl. auch Ulrich 
Herbert: Werner Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, 1903–1989. 
Bonn 2001, S. 43ff. 
32 Für Angehörige der Kriegsjugendgeneration als klassische Gewalttäter vgl. Klaus-Michael Mallmann/Paul 
Gerhard: Sozialisation, Milieu und Gewalt. Fortschritte und Probleme der neueren Täterforschung. In: Dies. 
(Hrsg.): Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien. Darmstadt 2013, S. 1–32, hier S. 6; für 
exzessiv agierende Juristen siehe z.B. die Untersuchung von Thamer, der für das OLG Hamm und das 
Sondergericht Dortmund feststellte, dass dort gerade die Angehörigen der Kriegsjugendgeneration durch 
besonders harte Urteile aufgefallen seien. Thamer: „Auf Grund von vielfachen biographischen Beobachtungen 
lässt sich vermuten, dass sie ihre fehlende Fronterfahrung und damit die fehlende Gelegenheit zur Demonstration 
von soldatischer Härte und nüchterner Sachlichkeit nun an der inneren Front unter Beweis stellen wollten.“ Hans-
Ulrich Thamer: NS-Justiz und Täterforschung. Neuere Ansätze der NS-Forschung. In: Joachim Arntz/Hans-Peter 
Haferkamp /Margit Szöllösi-Janze (Hrsg.): Justiz im Nationalsozialismus. Positionen und Perspektiven. Hamburg 
2006, S. 11–29, hier S. 26. 
33 Vgl. Ernst Sigismund Carsten/Erardo Cristoforo Rautenberg: Die Geschichte der Staatsanwaltschaft in 
Deutschland bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zur Beseitigung ihrer Weisungsabhängigkeit von der Regierung im 
Strafverfahren. Baden-Baden 2012, hier S. 163; Ralph Angermund: Deutsche Richterschaft 1919–1945. 
Krisenerfahrung, Illusion, politische Rechtsprechung. Frankfurt a. M. 1996, hier S. 40f. 
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„antirepublikanisch / rechts“ eingestuft sind und nur einer (3,5 %) als „demokratisch / 
republikanisch“ eingeordnet ist.34 

27 Mitglieder der Untersuchungsgruppe (96,4 %) waren in der Weimarer Republik beruflich 
und gesellschaftlich integriert, nur in einem Fall ist das Quellenmaterial für eine Beurteilung 

unzureichend.  

Aussagen über die soziale Herkunft basieren vorwiegend auf den Angaben über den 
väterlichen Beruf in den Personalakten und sind somit nur näherungsweise möglich. 

Basierend auf den dort verzeichneten Informationen zu den Berufen der Väter ist zu 
entnehmen,35 dass die Juristen überwiegend der oberen Mittel- und der Oberschicht 

entstammten.36 Bei der konfessionellen Zugehörigkeit zeigt sich eine überwältigende 
Mehrheit von 23 evangelischen Juristen (83,1 %). Einer gehörte der katholischen Kirche an 

(3,5 %) und nur drei (10,7 %) zeigten durch die Verortung als „gottgläubig“ auf 
konfessioneller Ebene eine besondere Nähe zum nationalsozialistischen System.37 Alle 

Juristen traten im Laufe ihres Lebens in den Stand der Ehe38, fünf von ihnen blieben 

kinderlos. Die durchschnittliche Kinderzahl liegt bei 1,7. In Bezug auf die regionale Herkunft 
ist festzuhalten, dass sieben (25 %) bereits vor 1945 einen engen biografischen Bezug zu 

Schleswig-Holstein aufweisen und dort geboren wurden.39 Weitere acht (28,57 %) weisen 
einen Bezug zu Schleswig-Holstein vor Kriegsende auf. Die übrigen 13 (46,43 %) kamen erst 

nach 1945 in den Norden, davon sieben (25 %) als Flüchtlinge. 

 
34 In den verbleibenden 13 Fällen (46,4 %) kann eine Einstufung nicht vorgenommen werden, eine Einstufung als 
„antirepublikanisch/links“ erfolgte in keinem Fall. 
35 Vgl. zu diesem Vorgehen Ruth Federspiel: Soziale Mobilität im Berlin des zwanzigsten Jahrhunderts. Frauen 
und Männer in Berlin-Neukölln 1905–1957. Berlin 1999, insbesondere S. 31ff. 
36 Als Berufsangaben der Väter finden sich: Landrat, Bürgermeister, Fabrikant, Pfarrer, Hotelbesitzer, 
Gymnasialprofessor, Oberlehrer, Lehrer (zwei Nennungen), Marine-Intendantur-Amtmann, Vermessungsrat, 
techn. Eisenbahnobersekretär, Kaufmann (drei Nennungen), Brauereivertreter, kaufm. Angestellter, 
Buchhalter/Kaufmann, Malermeister, Elektromeister, Landwirt, Erbpächter u. Mühlenbesitzer (Landwirt), 
Marinesekretär, Postinspektor (zwei Nennungen), Postsekretär, Postassistent. In einem Fall finden sich keine 
Angaben zum Beruf des Vaters. 
37 Ein Kirchenaustritt ist nur in einem Fall vermerkt. In einem weiteren Fall liegen keine Angaben zur Konfession 
vor. Zur Gottgläubigkeit als Indikator für weltanschauliche Konformität mit dem Nationalsozialismus vgl. Becker: 
Mitstreiter (Anm. 11), hier S. 87f. 
38 Nur in einem Fall liegen hierzu keine Informationen vor. 
39 Vier in Kiel und je einer in Flensburg, Eckernförde und Hoyer (zum Geburtszeitpunkt gehörte Hoyer noch nicht 
zu Dänemark). 
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Als Maßstab für die fachliche Qualifikation von Juristen werden und wurden die Noten der 
beiden Staatsexamina herangezogen. Die hier beabsichtigte quantitative Auswertung sieht 

sich vor das Problem gestellt, dass eine reichsweite Vereinheitlichung des Notensystems 
erst durch die Justizausbildungsverordnung vom 22. Juli 193440 erfolgte und die einzelnen 

Länder zuvor mit höchst divergierenden und zudem nicht nummerischen Notensystemen 

operierten.41 Die Mitglieder der Untersuchungsgruppe legten ihre Examina in 
unterschiedlichen Ländern und über einen Zeitraum von 21 Jahren ab.42 Die Überführung in 

ein einheitliches nummerisches System ergibt für das erste Staatsexamen 
(Referendarsprüfung), das mit einem Durchschnittsalter von 23,6 Jahren absolviert wurde, 

eine Durchschnittsnote von 3,0 und für das zweite Staatsexamen (Assessorprüfung), das mit 
einem Durchschnittsalter von 27,4 Jahren abgelegt wurde, eine Durchschnittsnote von 2,8.43 

Bleibt man bei der zeitgenössischen Notenvergabe, so schlossen sechs Juristen (21,4 %) 
das erste Staatsexamen mit „vollbefriedigend“ oder besser ab, beim zweiten Staatsexamen 

gelang dies acht Juristen (28,5 %). Görtemaker und Safferling gehen in ihrer Studie zur NS-

Vergangenheit des Bundesministeriums der Justiz davon aus, dass nur etwa 15 Prozent der 
Examenskandidaten mit der Note „vollbefriedigend“ oder besser abschneiden.44 Bei aller 

Vorsicht gegenüber der Aussagekraft der Durchschnittsnoten lässt sich hier zumindest 

 
40 Siehe RGBl. 1934 I, S. 727–736, das System der Prüfungsnoten findet sich in § 18 auf S. 731. 
41 Einen kurzen Überblick über die Juristenausbildung vom Kaiserreich bis in den Nationalsozialismus bietet: 
Nicolas Lührig: Die Diskussion über die Reform der Juristenausbildung von 1945 bis 1995. Frankfurt a. M. 1997, 
hier S. 39–46. Zur Juristenausbildung im Nationalsozialismus vgl. Ralf Frassek: Juristenausbildung im 
Nationalsozialismus. In: Kritische Justiz 37 (2004) H. 1, S. 85–96; weitergehende Hinweise finden sich bei Stein-
Stegemann: „Rechtsabteilung“ (Anm. 25), hier S. 157 FN 16. Eine zeitgenössische Beschreibung der 
Juristenausbildung im Dritten Reich bietet Otto Palandt: Der Werdegang des jungen Juristen im 
nationalsozialistischen Staat. In: Deutsche Justiz 97 (1935), S. 586–589. 
42 Die Zeitpunkte der Ablegung des ersten Staatsexamens liegen zwischen März 1920 und November 1935, die 
des zweiten Staatsexamens zwischen März 1923 und April 1941. 
43 Das hier verwendete Notensystem orientiert sich an der für das gesamte Reich gültigen 
Justizausbildungsverordnung vom 22. Juli 1934. Dabei findet eine nummerische Überführung der Notenstufen 
wie folgt statt: „ausgezeichnet“ = 1, „lobenswert“ = 2, „gut“ = 2,5, „befriedigend“ = 3, „ausreichend“ = 4. Die 
Zuordnung der 2,5 zum neuen „gut“ ergibt sich aus dem Umstand, dass es das alte „voll befriedigend“ ersetzte. 
Die früheren Notensysteme wurden hier mit der Maßgabe integriert, dass die 3 die Schwelle für eine 
durchschnittliche Leistung bildet und die 2,5 die Schwelle für eine erheblich über dem Durchschnitt liegenden 
Leistung. 
44 Vgl. Manfred Görtemaker/Christoph Safferling: Die Akte Rosenburg. Das Bundesministerium der Justiz und die 
NS-Zeit. Bonn 2017, hier S. 262. 
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festhalten, dass die Examensnoten auf eine überdurchschnittliche Qualifikation der 
Untersuchungsgruppe hindeuten. Sieben Juristen (25 %) haben zudem noch promoviert.45 

Die erste Festanstellung auf einer Planstelle als Staatsanwalt in der Justiz erfolgte im 
Durchschnitt nach 1.349 Tagen, also fast vier Jahre nach dem zweiten Staatsexamen, in 

einem Alter von 31,1 Jahren.46 Mag dies zunächst auch nach einer langen Wartezeit 

aussehen, so ist zu berücksichtigen, dass sich die Übernahme in den Justizdienst wegen 
eines Überangebots an Assessoren, insbesondere in Preußen, bis Mitte der 1930er Jahre 

schwierig gestaltete.47 Rottleuthner geht unter Verweis auf Roland Freisler für das Jahr 1934 
von einer durchschnittlichen Wartezeit für Assessoren von über sechs Jahren aus.48 

Was die weitere Karriere im Nationalsozialismus angeht, so schafften es von den im 
regulären Justizdienst verbliebenen Juristen bis Mai 1945 elf zum Staatsanwalt (39,2 %), 

sechs zum Ersten Staatsanwalt (21,4 %) und fünf zum Oberstaatsanwalt (17,8 %).49 

Knapp die Hälfte der Untersuchungsgruppe ist somit während des „Dritten Reiches“ nicht nur 

in Justiz oder Wehrmachtsjustiz tätig gewesen, sondern hatte es zudem geschafft, im 

jeweiligen Bereich befördert zu werden. 

 

C. Übergang in die Nachkriegsordnung und Karriere in der BRD 

 

Dass die Entnazifizierung gerade im Bereich der Justiz als Fehlschlag zu werten ist, gilt als 
gesicherter Stand der Forschung.50 Nachdem sich die Einordnung in die Kategorien I bis V 

 
45 Da den Personalakten nur in zwei Fällen die Note der Promotion zu entnehmen war, sind weitergehende 
Aussagen hier nicht möglich. 
46 Sechs Mitlieder der Untersuchungsgruppe (21,4 %) schlugen alternative Karrierepfade ein und wurden als 
Richter (einer), bei der Post (einer), der Marineverwaltung (einer) oder in der Wehrmachtsjustiz tätig (drei). 
47 Siehe hierzu Gruchmann: Justiz (Anm. 23), S. 315ff.; vgl. auch Becker: Mitstreiter (Anm. 11), S. 77. 
48 Vgl. Rottleuthner: Karrieren (Anm. 4), S. 47; er bezieht sich dabei auf: Roland Freisler: Personalpolitik im 
höheren Justizdienst, volkspolitisch gesehen. In: Deutsche Justiz 101 (1939), S. 1342–1353, hier S. 1344. 
49 Die übrigen Mitglieder der Untersuchungsgruppe beendeten das „Dritte Reich“ als Postrat, Landgerichtsrat, 
Marineoberintendanturrat, Oberfeldrichter, Oberstrichter und Flottenrichter, somit wurden auch hier vier (14,29 %) 
befördert. 
50 Unter Rekurs auf einen Tagebucheintrag des schleswig-holsteinischen Innenministers Pagel von 1951 zog 
Godau-Schüttke für das nördlichste Bundesland sogar das Fazit einer „Renazifizierung“, siehe: Godau-Schüttke: 
Ich (Anm. 4), hier S. 19. Den Begriff auf Niedersachen übertragend: Volker Friedrich Drecktrah: Die Aufarbeitung 
der nationalsozialistischen Justiz in Niedersachsen. In: Eva Schumann (Hrsg.): Kontinuitäten und Zäsuren. 
Rechtswissenschaft und Justiz im „Dritten Reich“ und in der Nachkriegszeit. Göttingen 2008, S. 271–299, hier S. 
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zunächst an formalen Kriterien orientiert hatte, sollte mit dem „Gesetz zur Fortführung und 
zum Abschluß der Entnazifizierung“ vom 10. Februar 1948 zwar eine Einordnung auf 

Grundlage individueller Verantwortlichkeit erfolgen, bei Juristen wurde die Tätigkeit in der 
Justiz vor 1945 zur Beurteilung dieser Verantwortlichkeit aber nicht herangezogen.51 So 

wurde auch nur ein Mitglied der Untersuchungsgruppe (3,5 %) zunächst als „Belasteter“ in 

Kategorie III eingestuft und nur vier (14,2 %) als „Mitläufer“ in Kategorie IV. Die vom Gesetz 
eingeräumte Möglichkeit der turnusmäßigen Überprüfung führte dazu, dass der „Belastete“ 

und die „Mitläufer“ sich schließlich auch als „Entlastete“ in Kategorie V wiederfanden. Dass 
allen Mitgliedern der Untersuchungsgruppe eine Rückkehr in den Justizdienst gelang, ergibt 

sich vorliegend aber schon aus der Bildung der Untersuchungsgruppe. Spannender sind die 
Fragen, wie lange die Juristen nach dem Krieg auf eine Beschäftigung in der Justiz warten 

mussten und ob und wann ihnen das Wiedererreichen von Positionen gelang, die sie bereits 
im „Dritten Reich“ innegehabt hatten. Im Schnitt mussten die Juristen nach dem 8. Mai 1945 

knapp 707 Tage bis zur ersten Verwendung in der Nachkriegsjustiz warten, die in der Regel 

in einer Anstellung als Staatsanwalt auf Widerruf bestand.52 Eine Differenzierung der 
Wartezeit nach der Grundorientierung zeigt, dass diese für Juristen der Grundorientierung 

„exponiert / nationalsozialistisch“ mit durchschnittlich 877 Tagen am längsten war.53 Juristen 
der Grundorientierung „systemtragend / karrieristisch“ mussten im Schnitt nur 575 Tage auf 

eine Wiederbeschäftigung warten.54 Die Wartezeit der beiden der Grundorientierung 
„angepasst / ambivalent“ zugeordneten Juristen betrug 154 und 1059 Tage und entzieht sich 

wegen der geringen Gruppengröße einer vernünftigen statistischen Betrachtung. 

Bis die Mitglieder der Untersuchungsgruppe nach dem 8. Mai 1945 wieder eine Stelle 

einnehmen konnten, die vom Rang her der Position entsprach, die sie zuvor im 
Nationalsozialismus eingenommen hatten, vergingen im Schnitt 2.108 Tage.55 Der Vergleich 

der Grundorientierungen zeigt, dass die als „exponiert / nationalsozialistisch“ eingeordneten 

 
298. Zur Entnazifizierung von Justizangehörigen in der Britischen Zone allgemein siehe auch Raim: Justiz (Anm. 
5), hier S. 362–395. 
51 Siehe hierzu: Godau-Schüttke: Ich (Anm. 4), S. 14–17. 
52 Die individuelle Wartezeit reichte dabei von einer nahtlosen Weiterbeschäftigung bis zu 2138 Tagen.  
53 Die individuelle Wartezeit reichte dabei von einer nahtlosen Weiterbeschäftigung bis zu 2138 Tagen. 
54 Die individuelle Wartezeit reichte dabei von einer nahtlosen Weiterbeschäftigung bis zu 1407 Tagen. 
55 Als Kriterium der Ranggleichheit wird bei den erst nach 1945 in den Justizdienst einsteigenden Akteuren 
hilfsweise auf das Erreichen einer entsprechenden Besoldungsgruppe abgestellt. 
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Juristen mit durchschnittlich nur 1.852 Tagen besonders schnell in alte Positionen 
zurückfanden.56 „Systemtragend / karrieristisch“ Grundorientierte brauchten hierfür im Mittel 

2.276 Tage und damit über ein Jahr mehr. Die Wartezeit der beiden der Grundorientierung 
„angepasst / ambivalent“ zugeordneten Juristen betrug 1.485 und 2.946 Tage, eine 

durchschnittliche Betrachtung unterbleibt erneut wegen der geringen Gruppengröße. Auf 

dieser Datenbasis lässt sich der Schluss ziehen, dass in Bezug auf die 
Untersuchungsgruppe die Juristen mit einer höheren Belastung im Nationalsozialismus 

durchschnittlich zwar ein wenig mehr Zeit benötigten, um nach dem Krieg in der Justiz eine 
Anstellung zu finden, dafür gelang es ihnen danach deutlich schneller, ihre alten 

Karrierestufen wiederzuerlangen. Betrachtet man die Dauer der Rückkehr unter dem Aspekt 
der zu erreichenden Position, so ergibt sich für die elf ehemaligen Staatsanwälte eine 

durchschnittliche Wartezeit von 1.140 Tagen, bis sie erneut als Staatsanwalt tätig werden 
konnten. Die sechs ehemaligen Ersten Staatsanwälte benötigten im Schnitt 1.458 Tage. Von 

den fünf ehemaligen Oberstaatsanwälten gelang nach dem Krieg nur vier eine Rückkehr in 

diese Position.57 Die vier der fünf Oberstaatsanwälte, denen eine Rückkehr in diese Position 
gelang, brauchten hierfür durchschnittlich 1.410 Tage.58 Die längere Dauer der Rückkehr in 

höhere Positionen ist natürlich auch im Zusammenhang mit der geringeren Anzahl freier 
Planstellen zu sehen. 

Wie sieht es hinsichtlich der juristischen Verantwortung für eigenes Handeln aus? Nur zwei 
Akteure gerieten aufgrund ihrer Tätigkeiten innerhalb der nationalsozialistischen Justiz nach 

dem Krieg in den Fokus strafrechtlicher Ermittlungen.59 In einem Fall wurde bereits von der 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen, in dem anderen Fall wurde dieses 

eingestellt. Die Nachkriegskarrieren verliefen erfolgreich: Neben den vier Rückkehrern in die 
Position eines Oberstaatsanwalts wurden weitere 19 Mitglieder der Untersuchungsgruppe 

(67,8 %) zum Oberstaatsanwalt ernannt.60 Ein Zusammenhang zwischen Grundorientierung 

und Ernennungszeitpunkt ist nicht zu erkennen. Die Nachkriegsernennung der sieben als 

 
56 Zwei Mitglieder dieser Gruppe sind in dieser Statistik nicht enthalten, da ihnen die Rückkehr in eine ranggleiche 
Stelle nach dem Krieg nicht mehr gelang. Ein ehemaliger Oberstaatsanwalt schaffte es nach dem Krieg nur noch 
zum Ersten Staatsanwalt, ein Landesdirektor im Reichskommissariat „Ostland“ nur noch zum Oberstaatsanwalt. 
57 Der fünfte brachte es nach dem Krieg nur noch zum Ersten Staatsanwalt. 
58 Aufgeschlüsselt lag die Wartezeit bei 3.353, 1.303, 784 und 200 Tagen. 
59 Ein weiterer wurde lediglich als Zeuge vernommen. 
60 Zwei Ernennungen erfolgten noch in den 1940ern, drei Anfang der 1950er, neun in der ersten Hälfte der 
1960er und die letzten vier in den Jahren 1968 und 1969. 
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„exponiert / nationalsozialistisch“ eingeordneten Juristen erfolgte zwischen 1945 und 1969 
und zeigt in seiner zeitlichen Verteilung keine Unterschiede zu den Ernennungen der übrigen 

Grundorientierungen.61 Unter den fünf Staatsanwälten (17,8 %), die es nach dem Krieg nicht 
zum Oberstaatsanwalt schafften, ist die Grundorientierung „exponiert / nationalsozialistisch“ 

mit drei Staatsanwälten leicht überrepräsentiert.62 Auch je ein als „systemtragend / 

karrieristisch“ und als „angepasst / ambivalent“ kategorisierter Staatsanwalt erreichten diese 
Karrierestufe nicht. Bezogen auf die Gesamtgruppe der zwölf als „exponiert / 

nationalsozialistisch“ eingeordneten Staatsanwälte erreichten somit nach dem Krieg 75 
Prozent eine Ernennung zum Oberstaatsanwalt, nur 25 Prozent schafften diesen 

Karrieresprung nicht. Somit fanden auch die belasteten Staatsanwälte nach dem Krieg nicht 
nur eine Beschäftigungsmöglichkeit, sie konnten ihre Karriere auch, in der Regel nach kurzer 

Unterbrechung, fortsetzen. 

 

D. Vergleich der leitenden Staatsanwälte der vier Landgerichtsbezirke 

 

Wegen der Kürze des Untersuchungszeitraumes und der hohen personellen Kontinuität an 

den einzelnen Staatsanwaltschaften macht ein diachroner Vergleich vorliegend keinen Sinn, 
zwischen 1949 und 1966 machten die einmal in leitender Funktion eingesetzten 

Staatsanwälte weiter Karriere und schieden erst durch Erreichen der Altersgrenze aus dem 
aktiven Dienst aus. Abschließend soll deswegen lediglich ein kurzer vergleichender Blick auf 

die vier Staatsanwaltschaften geworfen werden.63 

An der Staatsanwaltschaft am Landgericht Kiel waren im Untersuchungszeitraum elf 

Mitglieder der Untersuchungsgruppe als leitende Staatsanwälte tätig, sieben mit der 
Grundorientierung „systemtragend / karrieristisch“ und vier mit der Grundorientierung 

„exponiert / nationalsozialistisch“ 64. Der Anteil an ehemaligen Parteigenossen lag bei 90,9 

Prozent, die Beitritte waren in drei Fällen vor und in den verbleibenden sieben Fällen nach 

 
61 Einer 1945, einer Anfang der 1950er, vier in der ersten Hälfte der 1960er und einer 1969. 
62 Einer dieser Staatsanwälte war bereit im Nationalsozialismus Oberstaatsanwalt gewesen, schaffte es in der 
BRD aber nur noch zum Ersten Staatsanwalt. 
63 Es erfolgten auch Stellenwechsel zwischen den Staatsanwaltschaften, sodass einige Mitglieder der 
Untersuchungsgruppe an mehreren Staatsanwaltschaften tätig waren. 
64 Alle vier als „Verfolgungsakteure Variante B“. 
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dem Aufnahmestopp erfolgt.65 Bezogen auf die Herkunft wiesen fünf bereits vor 1945 einen 
Bezug zu Schleswig-Holstein auf66, sechs kamen erst nach dem Krieg in den Norden, fünf 

davon als Flüchtlinge. 

An der Staatsanwaltschaft am Landgericht Flensburg waren im Untersuchungszeitraum acht 

Mitglieder der Untersuchungsgruppe als leitende Staatsanwälte tätig, einer mit der 

Grundorientierung „angepasst / ambivalent“, zwei mit der Grundorientierung „systemtragend 
/ karrieristisch“ und fünf mit der Grundorientierung „exponiert / nationalsozialistisch“67. Die 

Mitgliederquote in der NSDAP lag bei 100 Prozent. Die Beitritte waren in zwei Fällen vor der 
„Machtergreifung“ erfolgt, drei waren „Märzgefallene“ und die übrigen drei waren nach dem 

Aufnahmestopp beigetreten. Die Herkunft der Flensburger war homogener, nur ein 
Staatsanwalt kam erst nach dem Krieg in den Norden, sieben weisen vor 1945 einen Bezug 

zu Schleswig-Holstein auf, davon drei sogar einen engen. 

An der Staatsanwaltschaft am Landgericht Lübeck waren im Untersuchungszeitraum neun 

Mitglieder der Untersuchungsgruppe als leitende Staatsanwälte tätig, einer mit der 

Grundorientierung „angepasst / ambivalent“, fünf mit der Grundorientierung „systemtragend / 
karrieristisch“ und drei mit der Grundorientierung „exponiert / nationalsozialistisch“68. 88,8 % 

waren ehemalige Mitglieder der NSDAP. Vier Beitritte waren zwischen „Machtergreifung“ und 
Aufnahmesperre erfolgt und vier danach. Fünf Lübecker hatten bereits vor 1945 einen Bezug 

zu Schleswig-Holstein69, von den verbleibenden vier waren zwei als Flüchtlinge in den 
Norden gekommen. 

An der Staatsanwaltschaft am Landgericht Itzehoe waren im Untersuchungszeitraum nur fünf 
Mitglieder der Untersuchungsgruppe als leitende Staatsanwälte tätig, drei mit der 

Grundorientierung „systemtragend / karrieristisch“ und zwei mit der Grundorientierung 
„exponiert / nationalsozialistisch“70. Lediglich 60 Prozent der Itzehoer waren Mitglied in der 

Partei gewesen, einer als „Märzgefallener“, zwei nach Aufhebung des Aufnahmestopps. Nur 

 
65 Nur ein Beitritt erfolgte vor der „Machtergreifung“. 
66 Davon drei einen engen Bezug. 
67 Davon vier „Verfolgungsakteure Variante B“ und ein „Verfolgungsakteur Variante A“. 
68 Alle drei als „Verfolgungsakteur Variante B“. 
69 Davon aber nur einer einen engen Bezug. 
70 Ein Typ „NSDAP Parteifunktionär“ und ein „Verfolgungsakteur Variante B“. 
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ein Staatsanwalt hatte bereits vor dem Krieg einen Bezug zu Schleswig-Holstein, einer war 
als Flüchtling gekommen. 

Angesichts der geringen Gruppengrößen sind statistische Schlussfolgerungen mit 
besonderer Vorsicht zu formulieren. Gleichwohl gilt es vier Punkte festzuhalten. Erstens: Die 

Staatsanwaltschaften in Kiel, Flensburg und Lübeck weisen, bezogen auf die 

Grundorientierungen der an ihnen tätigen leitenden Staatsanwälte, eine vergleichbare NS-
Belastung auf. Einzig die kleinere Staatsanwaltschaft am Landgericht Itzehoe sticht durch 

ihre geringe NS-Belastung hervor. Der Einzige dort tätige „Verfolgungsakteur“ Ludwig 
Kuhnert71 wechselte zudem bereits 1953 an das Landgericht Essen.72 Zweitens: In Kiel und 

Lübeck ergibt sich in Bezug auf die Herkunft der Staatsanwälte ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen denen, die bereits vor 1945 einen Bezug zu Schleswig-Holstein aufweisen und 

denen, die erst nach dem Krieg in den Norden kamen. Kiel weist dabei einen besonders 
hohen Anteil an Flüchtlingen auf. Drittens: Die personelle Zusammensetzung der 

Flensburger Staatsanwaltschaft erweist sich in Bezug auf die regionale Herkunft als 

besonders homogen, nur ein Staatsanwalt kam erst nach 1945 in den Norden. Viertens: 
Neben der bereits erwähnten geringen NS-Belastung ist für die leitenden Staatsanwälte am 

Landgericht Itzehoe ebenfalls auffällig, dass nur ein Akteur vor 1945 einen Bezug zu 
Schleswig-Holstein aufwies. 

 

E. Exkurs: gruppenbiografische Kurzbetrachtungen der Staatsanwaltschaft am 

Landgericht Kiel im Jahre 1956 

 

Um die Perspektive im Sinne einer Tiefenbohrung zu erweitern, soll exemplarisch die 
Gesamtgruppe der 17 im Jahre 1956 am Landgericht Kiel in Planstellen beschäftigten 

Staatsanwälte einer verkürzten gruppenbiografischen Betrachtung unterzogen werden.73 

 

 
71 Kuhnert, Ludwig, geb. am 04.05.1910, U.-Gruppe: Leit.-Staatsanwälte Landgerichte, Beruf: Erster 
Staatsanwalt, GO: exponiert nationalsozialistisch, Typ: Verfolgungsakteur_in Variante B, Pol. Orient. WR: 
Unklar/keine Infos/zu jung, Bruch 1945: Unklar/keine Infos, Quellendichte: Ausreichend. 
72 Vgl. das Erlassungsgesuch von Ludwig Kuhnert an den Justizminister des Landes Schleswig-Holstein vom 27 
August 1953, LASH Abt. 351/Nr. 2032. 
73 Davon gehören sechs Personen auch der zuvor untersuchten Gruppe der leitenden Staatsanwälte an. 
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Diagramm 474 

 

 

Zwei Staatsanwälte (11,7 %75) gehören zur Grundorientierung „angepasst / ambivalent“, acht 
(47,0 %) sind „systemtragend / karrieristisch“ und sechs (35,2 %) „exponiert / 

nationalsozialistisch“. Ein Akteur (5,8 %) ist wegen seiner späten Geburt im Jahre 1921 als 
„ns-sozialisiert“ eingeordnet. Wie schon bei der Gruppe der leitenden Staatsanwälte kann 

auch hier kein Akteur der Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ zugeordnet werden. 
Auffällig ist zudem, dass von den sechs als „exponiert / nationalsozialistisch“ klassifizierten 

Akteuren, bis auf einen bereits 1898 Geborenen, alle der „Kriegsjugendgeneration“ 
zugehörig sind.76   

 
74 Basis: Projektdatenbank. Diagramm ebenfalls verwandt in: Danker: Geteilte Verstrickung; Beitrag in dieser 
Studie. 
75 In Klammern gesetzte Prozentangaben beziehen sich in diesem Abschnitt, so nicht anderweitig ausgewiesen, 
auf die Gesamtgruppe der 17 im Jahr 1956 an der Staatsanwaltschaft am Landgericht Kiel beschäftigten 
Staatsanwälte. 
76 Bei den „exponiert/nationalsozialistischen“ Akteuren liegt zudem kein einziger Fall einer doppelten 
Zugehörigkeit zu beiden Untersuchungsgruppen vor, sodass von gruppenübergreifend 18 
„exponiert/nationalsozialistischen“ Akteuren 14 der „Kriegsjugendgeneration“ entstammen. 

Grundorientierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd’ 36 0 0
angepasst ambivalent 11,8 2
systemtragend karrieristisch 47,1 8
exponiert nationalsozialistisch 35,3 6
ns sozialisiert 5,9 1
unzuordenbar 0 0
Bezugszahl / Summe 100,1 17

Diagramm 4: Grundorientierungen Staatsanwälte Landgericht Kiel;  Σ 17

5,9%

35,3%

47,1%

11,8%

exkludiert oppositionell                        0
angepasst ambivalent                          2
systemtragend karrieristisch                8
exponiert nationalsozialistisch             6
ns sozialisiert                                        1
unzuordenbar / geb. nach 1928           0

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 12
Ausreichend 5
Unzureichend 0
Su / BezZ 17

Quellendichte

5
12

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 16
sehr wahrscheinlich 1
wahrscheinlich 0
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 17

PSD-Sicherheit

1

16

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar
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Diagramm 577 

 

 
77 Basis: Projektdatenbank. 

Typisierung
oppositionell ,gemeinschaftsfremd‘ Nicht_politisch Verfolgte_r 0

Widerstandleistende_r 0
Protagonist_in Arbeiterbewegung 0
Emigrant/in 0
Nonkonformist_in 0
Exkludierte_r Andere nz 0
technische Ausgleichzahl 1 17
technische Ausgleichzahl 2 17

angepasst ambivalent Innere_r Emigrant_in 0
Jongleur_in 0
Zurückhaltende_r Volksgenosse_in 0
Angehörige_r traditioneller Eliten 0
Politisch Enttäuschte_r 0
Politisch Angepasste_r 1
Inkludierte_r Volksgenosse_in nz 1
technische Ausgleichszahl 1 15
technische Ausgleichszahl 2 17

systemtragend karrieristisch Höherer Staatsbediensteter 6
(Höherer) Wehrmachtsakteur 1
(Höhere_r) Verbandsfunktionär_in 0
Funktionale_r Träger_in nz 1
technische Ausgleichszahl 1 9
technische Ausgleichszahl 2 17

exponiert nationalsozialistisch ,Alter Kämpfer‘ 1
Akteur_in der Volksgemeinschaft 0
NSDAP Parteifunktionär_in 0
Volkstumsakteur_in 0
Besatzungsakteur_in 0
Verfolgungsakteur_in 5
Exponierte_r Akteur_in 0
technische Ausgleichszahl 1 11
technische Ausgleichszahl 2 17

Nicht_politisch Verfolgte_r 	 	 0

Widerstandleistende_r	 	 	 0

Protagonist_in Arbeiterbewegung	 0

Emigrant/in	 	 	 	 	 0

Nonkonformist_in	 	 	 	 0

Exkludierte_r Andere nz	 	 	 0


exkludiert oppositionell: zugehörige Typen;  Σ 0

angepasst ambivalent: zugehörige Typen;  Σ 2

Innere_r Emigrant_in	 	 	 0

Jongleur_in 		 	 	 	 0

Zurückhaltende_r Volksgenosse_in	 0

Angehörige_r traditioneller Eliten	 0

Politisch Enttäuschte_r	 	 	 0

Politisch Angepasste_r	 	 	 1

Inkludierte_r Volksgenosse_in nz	 1


systemtragend karrieristisch: zugehörige Typen;  Σ 8

Höherer Staatsbediensteter	 	 6

(Höherer) Wehrmachtsakteur	 	 1

(Höhere_r) Verbandsfunktionär_in	 0

Funktionale_r Träger_in nz	 	 1

,Alter Kämpfer‘	 	 	 	 1

Akteur_in der Volksgemeinschaft	 0

NSDAP Parteifunktionär_in	 	 0

Volkstumsakteur_in	 	 	 0

Besatzungsakteur_in	 	 	 0

Verfolgungsakteur_in	 	 	 5

Exponierte_r Akteur_in	 	 	 0

exponiert nationalsozialistisch: zugehörige Typen;  Σ 6

Diagramm 5: Typisierung der Staatsanwälte am Landgericht Kiel; Σ 17

Verfolgungsakteure: 
Variante A 1 
Variante B 4

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 12
Ausreichend 5
Unzureichend 0
Su / BezZ 17

Quellendichte

5
12

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 16
sehr wahrscheinlich 1
wahrscheinlich 0
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 17

PSD-Sicherheit

1

16

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar

außerdem: 
ns sozialisiert 1 
unzuordenbar/geb nach 1928 0
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Bei den Typen dominieren der „höhere Staatsbedienstete“ mit sechs (35,2 %) und der 
„Verfolgungsakteur“ mit fünf (29,4 %) Zuordnungen78. Auf je eine Zuordnung (je 5,8 %) 

bringen es der „Politisch Angepasste“, der „inkludierte Volksgenosse“, der „(höhere) 
Wehrmachtsakteur“, der „funktionale Träger“, der „Alte Kämpfer“. Zudem wurde eine Person 

zwischen 1918 und 1929 geborgen und entspricht damit dem Typ „ns-sozialisiert“. Acht 

Staatsanwälte (47,0 %) besaßen bereits vor 1945 einen Bezug zu Schleswig-Holstein79, 
neun (52,9) kamen erst nach dem Krieg in den Norden, davon sieben (41,1 %) als 

Flüchtlinge. Interessant ist erneut, dass nur einer der Flüchtlinge der Grundorientierung 
„exponiert / nationalsozialistisch“ zugeordnet werden kann. Der Anteil an ehemaligen 

Parteigenossen lag auch bei den Angehörigen der Kieler Staatsanwaltschaft von 1956 mit 15 
Staatsanwälten (88,2 %) extrem hoch.  

 

Diagramm 680 

 

 

Betrachtet man die genauen Zeitpunkte der Beitritte, so fällt auf, dass sich diese, anders als 

bei der Gruppe der leitenden Staatsanwälte, nicht hälftig auf die Zeit vor und nach der 
Aufnahmesperre verteilen. Zehn Staatsanwälte (58,8 %) schlossen sich der Partei vor dem 

1. Mai 1933 an81, nur fünf (29,4 %) nach dem 1. Mai 1937. Der deutlich höhere Anteil an 

 
78 Davon einer als „Verfolgungsakteur Variante A“ und vier als „Verfolgungsakteur Variante B“. 
79 Die Hälfte davon sogar einen engen Bezug. 
80 Basis: Projektdatenbank. 
81 Davon einer bereits im Juni 1929, die übrigen 9 als „Märzgefallene“. 

ehemalige Mitglieder der NSDAP Gesamt Eintritt in NSDAP 
bis 14.9.30 

Eintritt in NSDAP 
15.9.30-29.1.33

Eintritt in NSDAP 
30.1.33-1.5.33

Eintritt in NSDAP 
2.5.33-30.4.37

Eintritt in NSDAP 
1.5.37-31.8.39

 Eintritt in NSDAP 
1.9.39-1.5.45

Gesamtuntersuchungsgruppe 15 1 0 9 0 4 1

Quellendichte absolut
Gut 0
Befriedigend 11
Ausreichend 4
Unzureichend 0
Su / BezZ 15

Quellendichte

4
11

gut
befriedigend
ausreichend
unzureichend

Diagramm 6: Ehemalige Mitglieder der NSDAP Staatsanwaltschaft Landesgericht Kiel: Eintrittszeiträume absolut;  Σ 15/17

0

2,25

4,5

6,75

9

Eintritt in NSDAP bis 14.9.30 Eintritt in NSDAP 15.9.30-29.1.33 Eintritt in NSDAP 30.1.33-1.5.33 Eintritt in NSDAP 2.5.33-30.4.37 Eintritt in NSDAP 1.5.37-31.8.39  Eintritt in NSDAP 1.9.39-1.5.45

1

4

0

9

01

Anzahl der Beitritte 

Eintritt in NSDAP bis 14.9.30: 

Eintritt in NSDAP 15.9.30-29.1.33: 

Eintritt in NSDAP 30.1.33-1.5.33: 

Eintritt in NSDAP 2.5.33-30.4.37: 

Eintritt in NSDAP 1.5.37-31.8.39: 

Eintritt in NSDAP 1.9.39-1.5.45: 

PSD-Sicherheit absolut
sicher / sehr sicher 14
sehr wahrscheinlich 1
wahrscheinlich 0
unsicher / nicht ermittelbar 0
Su / BezZ 15

PSD-Sicherheit

1

14

sicher / sehr sicher
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich
unsicher / nicht ermittelbar
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„Märzgefallenen“ könnte auf das im Durchschnitt geringere Alter der Gruppe der 
Staatsanwälte am Landgericht Kiel82 und damit darauf zurückzuführen sein, dass diese sich 

aus Karrieregründen einem größeren Anpassungsdruck ausgesetzt sahen als ihre älteren 
Kollegen. Acht (47,0 %) Parteigenossen waren zudem noch der SA beigetreten83, einer (5,8 

%) wurde förderndes Mitglied der SS und einer (5,8 %) trat der Schutzstaffel als reguläres 

Mitglied bei. Soweit die Quellen und das Alter der Akteure eine Aussage über deren 
politische Orientierung in der Weimarer Republik zulassen, waren auch diese Staatsanwälte 

nahezu geschlossen „antirepublikanisch / rechts“ orientiert84 und geschlossen in die 
Gesellschaft der Weimarer Republik integriert85. In Bezug auf Examensnoten und 

Promotionen lässt sich festhalten, dass diese Gruppe mit einer durchschnittlichen 
Benotung86 von 3,1 im ersten Staatsexamen87 und 3,3 im zweiten Staatsexamen88 sowie mit 

nur einer Promotion leicht schlechter abschnitt als die Gruppe der leitenden Staatsanwälte. 
Auch für diese Gruppe verlief der Übergang in die Nachkriegsordnung weitgehend 

reibungslos und blieb das Entnazifizierungsverfahren bloße Episode. Acht Akteure (47 %) 

waren „kontinuierlich integriert“, nur neun (52,9 %) erlebten eine temporäre „Behinderung im 
Fortkommen“. Lediglich ein Staatsanwalt geriet wegen seiner Tätigkeit im 

Nationalsozialismus kurzzeitig in den Fokus der Strafjustiz.89 Auch diese Justizjuristen 
reüssierten in der Bundesrepublik, zwölf (70,5 %) brachten es in ihrer Karriere zumindest 

 
82 Diese waren zwischen August 1898 und März 1921 geboren worden und wiesen zum 30. Januar 1933 ein 
durchschnittliches Alter von 26,29 Jahren auf. 
83 Davon vier zeitnah zum vor Aufnahmestopp erfolgten Parteibeitritt und drei 1933 oder 1934 wahrscheinlich zur 
Kompensation des verpassten Parteibeitritts. 
84 Acht fallen in diese Kategorie, bei weiteren acht erlaubt die Quellenlage kein Urteil, nur einem Staatsanwalt 
kann eine „demokratisch/republikanische“ Haltung attestiert werden. Hierbei handelt es sich um denselben 
Akteur, der bereits bei den leitenden Staatsanwälten Erwähnung fand. 
85 Nur ein im März 1921 geborener Akteur ist für eine Verankerung in der Weimarer Republik als „zu jung“ 
eingestuft. 
86 Zur Berechnung der Durchschnittsnoten siehe die obigen Ausführungen. 
87 Hier schlossen nur drei Juristen (17,6 %) mit „vollbefriedigend“ oder besser ab, einer allerdings sogar mit „sehr 
gut“. 
88 Hier schafften vier Juristen (23,5 %) ein „vollbefriedigend“ oder besser. 
89 Es ging um ein im Jahre 1943 nach der sogenannten „Polenstrafrechtsverordnung“ ergangenes Todesurteil 
gegen einen damals siebzehnjährigen polnischen Landarbeiter, an welchem der Betreffende als Vertreter der 
Anklage beteiligt gewesen war. Die im Jahre 1987 aufgenommenen Ermittlungen wurden jedoch eingestellt, da 
der Betreffende bereits seit mehreren Jahren verstorben war, vgl. den Abschlussbericht im Ermittlungsverfahren 
der StA Stuttgart – 2 Js 26152/87 vom 3. Dezember 1987, BArch B 162/40875. 
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zum Ersten Staatsanwalt, sieben (41,1 %) wurden darüber hinaus auch noch zum 
Oberstaatsanwalt befördert90. 

 

 

2. Exemplarische Einzelbiografien91 

 

A. Dr. Kurt Ehlers – Staatsanwalt und „Verfolgungsakteur“92 

 

Der am 23. September 1908 als Sohn eines Buchhalters in Hamburg geborene Dr. Kurt 

Ehlers besuchte ab 1919 das Realgymnasium in Itzehoe und legte dort im März 1927 die 
Reifeprüfung ab.93 Während seines Studiums trat er bereits am 1. November 1929 im Alter 

von 21 Jahren in die NSDAP ein,94 schien aber vor der Machtübernahme politisch nicht 
weiter in Erscheinung getreten zu sein.95 Kein Mitglied der Untersuchungsgruppe trat der 

Partei früher bei. Am 27. Januar 1931 bestand Ehlers in Kiel die erste Staatsprüfung mit der 

Prädikatsnote vollbefriedigend. Über die Motive für den kurz darauf erfolgten Austritt aus der 
Partei lässt sich zwar nur spekulieren, das weitere Verhalten lässt einen politischen 

Sinneswandel aber eher als unwahrscheinlich erscheinen und deutet darauf hin, dass 
karrieretechnische Überlegungen eine Rolle gespielt haben dürften.96 In Preußen war den 

Justizbeamten die Mitgliedschaft in der NSDAP durch Runderlass des Justizministers vom 3. 

 
90 Die Beförderungen erfolgten zwischen Dezember 1949 und November 1971. 
91 Weitere biografische Skizzen zu schleswig-holsteinischen Staatsanwälten finden sich in den zahlreichen 
Publikationen von Godau-Schüttke. So etwa zum langjährigen Ankläger am Sondergericht und späteren 
Oberstaatsanwalt Dr. Paul Thamm bei Godau-Schüttke: Ich (Anm. 4), S. 149–160. 
92 Ehlers, Dr. August Wilhelm Kurt, geb. am 23.09.1908, U.-Gruppe: Leit.-Staatsanwälte Landgerichte, Beruf: 
Erster Staatsanwalt, GO: exponiert nationalsozialistisch, Typ: Verfolgungsakteur_in Variante B, Pol. Orient. WR: 
antirepublikanisch/rechts (DVP, DNVP/Völkische/NSDAP), Bruch 1945: Behinderung im Fortkommen, 
Quellendichte: Befriedigend. 
93 Vgl. Lebenslauf vom 4. Oktober 1948, LASH Abt. 352.3/Nr. 2416 Bd. 1. 
94 Vgl. ebd. 
95 Vgl. die beglaubigte Abschrift des vertraulichen Schreibens des stellvertretenden Gauleiters der Gauleitung 
Schleswig-Holstein an den Generalstaatsanwalt in Kiel vom 17. Dezember 1937, LASH Abt. 786/Nr. 752. 
96 Laut Personalborgen 1937 erfolgte der Austritt im Februar 1931, laut NSDAP-Mitgliederkartei und NSDAP-
Gaukartei am 1. April 1931, siehe Personalbogen 1937, LASH Abt. 786/Nr. 752; NSDAP-Mitgliederkartei, BArch 
R 9361-VIII Kartei/7651008; NSDAP-Gaukartei BArch R 9361-IX Kartei/7411092. 
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Juli 1930 untersagt worden und auch wenn dieses Verbot nicht durchgehend Beachtung 
fand, so scheint es doch wahrscheinlich, dass ein junger Referendar seine weitere Karriere 

nicht durch eine formal unzulässige Mitgliedschaft belasten wollte.97 

Den Treuenachweis zum neuen Staat erbrachte Ehlers während des Referendariats im 

Oktober 1933 durch den Eintritt in den „Reitersturm 1/16“ der SA, brachte es dort aber nur 

zum Rottenführer.98 Zudem trat er in den nächsten Jahren den für Juristen üblichen 
Massenorganisationen bei, dem „Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund“ und dem 

„Reichsbund der Deutschen Beamten“. Darüber hinaus engagierte er sich als 
stellvertretender Rechtsberater bei der Kreisamtsleistung der „Nationalsozialistischen 

Volkswohlfahrt“.99 Ehlers ist einer von nur drei Mitliedern der Untersuchungsgruppe, die 
durch das konfessionelle Bekenntnis „gottgläubig“ ihre Nähe zum Nationalsozialismus 

ausdrückten.100 Die große Staatsprüfung bestand Ehlers am 24. Juli 1934 ebenfalls mit der 
Prädikatsnote „vollbefriedigend“.101 Die nächsten knapp vier Jahre verbrachte der inzwischen 

promovierte102 Jurist als Hilfsarbeiter im höheren Dienst in Altona, Itzehoe und Flensburg.103 

Seine dienstlichen Beurteilungen lassen erkennen, dass er auch in der praktischen 
Rechtsanwendung, als leicht über dem Durchschnitt liegend, von seinen Vorgesetzten 

geschätzt wurde. So vermerkte der zuständige Oberstaatsanwalt 1935: „Ehlers ist gut 
beanlagt und verfügt über voll befriedigende Rechtskenntnisse.“104 Auch bestünden „keinerlei 

Bedenken gegenüber seiner Treue zum Staat und seiner Verbundenheit mit dem Volke.“105 
Zwei Jahre später wurden ihm dann „gute Rechtskenntnisse“ attestiert und zudem vermerkt: 

„Seine Treue zur Volksgemeinschaft und seine politische Zuverlässigkeit stehen ausser 
jedem Zweifel.“106 Nachdem Dr. Ehlers kurz nach Aufhebung der Mitliedersperre Ende Mai 

 
97 Vgl. hierzu mit weiteren Nachweisen: Angermund: Richterschaft (Anm. 33), S. 42f. 
98 Vgl. Personalbogen 1939, LASH Abt. 786/Nr. 752 und Karteikarte Ehlers, LASH Abt. 460/Nr. 1481. 
99 Vgl. die beglaubigte Abschrift des vertraulichen Schreibens des stellvertretenden Gauleiters der Gauleitung 
Schleswig-Holstein an den Generalstaatsanwalt in Kiel vom 17. Dezember 1937, LASH Abt. 786/Nr. 752. 
100 Vgl. Personalbogen 1939, LASH Abt. 786/Nr. 752. 
101 Vgl. Personalbogen 1939, LASH Abt. 786/Nr. 752. 
102 Zeitpunkt und Note der Promotion sind leider nicht bekannt. 
103 Vgl. Personalbogen 1939, LASH Abt. 786/Nr. 752. 
104 Beurteilung des OStA von 1935, LASH Abt. 786/Nr. 752. 
105 Ebd. 
106 Beurteilung des OStA von 1937, LASH Abt. 786/Nr. 752. 
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1937 erfolgreich einen erneuten Antrag auf Aufnahme in die NSDAP gestellt hatte107 und die 
Gauleitung Schleswig-Holstein die obligatorische Frage seitens der 

Generalstaatsanwaltschaft zur politischen Führung unter Hinweis auf Mitgliedschaften und 
Engagement positiv beschieden und eine Festanstellung befürwortet hatte,108 erhielt Dr. 

Ehlers ab August 1938 eine Planstelle als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft 

Flensburg.109  

Mit Kriegsbeginn im folgenden Jahr bemühte er sich vergeblich, um die Aufhebung der UK-

Stellung und die Einberufung zum aktiven Wehrdienst.110 So versah er zunächst weiter 
seinen Dienst bei der Flensburger Staatsanwaltschaft und wurde in diesem Rahmen 1942 in 

wenigstens sechs Fällen als Hilfskraft zum Sondergericht Kiel abgeordnet.111 Konkrete 
Handlungen im Rahmen dieser Abordnung lassen sich Ehlers nicht zuschreiben. Die 

Typisierung als „Verfolgungsakteur Variante B“ basiert vor allem auf einem aktenkundigen 
Fall aus dem Jahr 1940. Dort setzte Ehlers die Geheime Staatspolizei auf den Flensburger 

Rechtsanwalt Dr. T. an, der im Jahre 1935 zu 2 Jahren 4 Monaten Zuchthaus verurteilt 

worden war. Dieser hatte sich 1940 um die Wiederaufnahme seines Verfahrens bemüht. 
Dabei hatte er, in einer an das Reichsjustizministerium gerichteten Eingabe, in Aussicht 

gestellt, dass sich auch seine ausländischen Verwandten für das Verfahren interessieren 
könnten.112 Der Reichsjustizminister hatte den Fall zur weiteren Bearbeitung an den 

Generalstaatsanwalt Dr. Paul Kramberg in Kiel abgegeben, welcher wiederum den 
Oberstaatsanwalt Dr. Thamling damit beauftragte, die Gestapo über den Sachverhalt in 

Kenntnis zu setzten.113 Als zuständiger Sachbearbeiter wandte sich Dr. Ehrlers in Vertretung 
des Oberstaatsanwalts mit Schreiben vom 16. April an die Geheime Staatspolizei in 

 
107 Das Datum der Aufnahme wurde auf den 1. Mai 1937 rückdatiert, siehe NSDAP-Mitgliederkartei, BArch R 
9361-VIII Kartei/7651008. 
108 Vgl. die beglaubigte Abschrift des vertraulichen Schreibens des stellvertretenden Gauleiters der Gauleitung 
Schleswig-Holstein an den Generalstaatsanwalt in Kiel vom 17. Dezember 1937, LASH Abt. 786/Nr. 752. 
109 Vgl. Personalbogen 1939, LASH Abt. 786/Nr. 752. Seit der großen Staatsprüfung waren 1.469 Tage 
vergangen, damit brauchte er für diesen Karriereschritt 120 Tage mehr als der Durchschnitt der 
Untersuchungsgruppe. 
110 Vgl. das Schreiben von Dr. Ehlers an den Generalstaatsanwalt in Kiel vom 12. September 1942, LASH Abt. 
352.3/Nr. 2416 Bd. 1. 
111 Vgl. die Schreiben des Generalstaatsanwalts an den Oberstaatsanwalt in Flensburg vom 24. Januar, 17. 
Februar, 25. Februar, 7. Mai, 28. Oktober und 2. Dezember 1942, LASH Abt. 352.3/Nr. 2416 Bd. 1. 
112 Vgl. die Abschrift der Erklärung von Hans T. vom 28. Mai 1947, LASH Abt. 354/Nr. 772. 
113 Vgl. den Entwurf der Anklage gegen Dr. Paul Kramberg aus dem Juni 1948, LASH Abt. 354/Nr. 772. 
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Flensburg.114 Bei T., so das Schreiben, handele es sich „um einen Querulanten übelster Art“, 
dessen Eingaben wegen der durch sie verursachten Arbeit „gerade jetzt in Kriegszeiten … 

nicht mehr tragbar“ seien.115 Dr. Ehlers beendete seine Ausführungen an die Gestapo mit der 
Bitte „zu prüfen, ob die zahlreichen unbegründeten Eingaben und insbesondere die in ihnen 

enthaltenen Verdächtigungen und Drohungen Veranlassung geben, gegen T. Maßnahmen 

zu ergreifen.“116 In der Folge wurde Dr. T. am 18. April 1940 von der Gestapo in Schutzhaft 
genommen und am 25. Januar 1941 in das Konzentrationslager Sachsenhausen überführt, 

wo er bis zum 22. Dezember 1942 interniert blieb.117 Auch wenn Dr. Ehlers weder die 
Verhängung der Schutzhaft noch die Internierung im Konzentrationslager selber angeordnet 

hatte und das in dieser Sache nach dem Krieg gegen ihn eingeleitete Ermittlungsverfahren 
wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit eingestellt wurde,118 so ist doch davon 

auszugehen, dass ein Staatsanwalt im Jahre 1940 darum wissen musste, dass eine Bitte an 
die Gestapo, zu überprüfen, ob gegen einen Querulanten weitere Maßnahmen zu ergreifen 

seien, diesen Menschen der willkürlichen Verfolgung durch den Maßnahmenstaat aussetzen 

würde. Die Konsequenzen für den Betroffenen, Schutzhaft und anschließende Internierung 
im KZ, wurden von Ehlers somit billigend in Kauf genommen. Auch ein im Raume stehendes 

Handeln auf Weisung entbindet nicht von der eigenen Verantwortung. Im September 1942 
suchte Dr. Ehlers, nachdem er im März geheiratet hatte,119 erneut um Aufhebung der UK-

Stellung und Freistellung für den Wehrdienst nach. Zunächst in einem Schreiben an den 
Generalstaatsanwalt und, nach dessen unter Verweis auf die angespannte Personallage 

 
114 Vgl. die Abschrift des Schreibens von Dr. Ehlers an die Geheime Staatspolizei Grenzpolizeistelle Flensburg 
vom 16. April 1940, LASH Abt. 354/Nr. 772. 
115 Ebd. 
116 Ebd. 
117 Vgl. den Entwurf der Anklage gegen Dr. Paul Kramberg aus dem Juni 1948, LASH Abt. 354/Nr. 772. 
118 Ermittelt wurde auch gegen Dr. Kramberg, Dr. Thamling und weitere Beteiligte. Einzig gegen Dr. Kramberg 
wurde Anklage erhoben, die Anordnung der Hauptverhandlung aber abgelehnt. Die Einstellung im Verfahren 
gegen Dr. Ehlers wurde damit begründet, dass diesem nicht nachzuweisen sei, dass er mit einer Einweisung von 
T. in ein Konzentrationslager gerechnet oder diese gewollt habe, vgl. hierzu den Bericht im Ermittlungsverfahren 
gegen Orsin u. Gen. wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit vom 11. Juni 1947, LASH Abt. 354/Nr. 772 
und den Entwurf des Schreibens des Oberstaatsanwalts Flensburg vom 13. Oktober 1958 an Herrn H. T., LASH 
Abt. 354/Nr. 772. 
119 Am 21. März 1942 erfolgte die Hochzeit mit Hildegard, geb. Holm. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, 
geb. im August 1943 und im Februar 1948, vgl. hierzu den Lebenslauf vom 4. Oktober 1948, LASH Abt. 352.3/Nr. 
2416 Bd. 1. 
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erfolgten Ablehnung, in einem direkten Schreiben an das Reichsjustizministerium.120 Obwohl 
sich der Generalstaatsanwalt weiter gegen eine Aufhebung der UK-Stellung aussprach, 

erreichte Dr. Ehlers sein Ziel: Im April 1943 erfolgte die Einberufung zur Wehrmacht. Bis zur 
Kapitulation diente er als Gefreiter mit Einsätzen in Italien, Ungarn und Österreich.121 Über 

die Motive lässt sich nur spekulieren. Auch wenn durch die zeitliche Nähe zu den 

Abordnungen zum Sondergericht ein bewusstes Ausweichen vor dieser Aufgabe nicht 
auszuschließen ist, so scheint es wahrscheinlicher, dass sich der 1908 geborene Jurist die 

Chance der Bewährung an der Front nicht entgehen lassen wollte. Ehlers kehrte der Justiz 
jedenfalls mit Lob den Rücken. Noch am 14. April 1943 hatte ihn der Generalstaatsanwalt 

„zur vorzugsweisen Beförderung zum Ersten Staatsanwalt“ als geeignet befunden.122 

Nach dem Krieg entließ die britische Militärregierung Ehlers am 20. August 1945 aus dem 

Justizdienst. Nach erfolglosem Einspruch hiergegen und der durch die Briten verweigerten 
Erlaubnis zumindest als Hilfsarbeiter bei einem Rechtsanwalt tätig werden zu dürfen, 

bereitete ihm erst die am 8. Juni 1948 erfolgte Einstufung in die Gruppe V der Entlasteten 

den Weg zurück in den Justizdienst.123 Diese Einstufung erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu 
welchem das bereits erwähnte Ermittlungsverfahren gegen Dr. Ehlers wegen dessen 

Beteiligung im Fall T. noch anhängig war. Die Einstellung dieses Verfahrens erfolgte erst im 
Juli 1948.124 Nach der Einstufung in Gruppe V sah das Landesministerium der Justiz „keine 

Bedenken mehr“, Dr. Ehlers zu beschäftigen.125 Nach der Bestätigung durch die Briten 
erfolgte am 4. Oktober 1948 die Einstellung als Staatsanwalt auf Widerruf und am 1. Februar 

 
120 Vgl. das Schreiben von Dr. Ehlers an den Generalstaatsanwalt in Kiel vom 12. September 1942, LASH Abt. 
352.3/Nr. 2416 Bd. 1 und das Schreiben von Dr. Ehlers an den Reichsminister der Justiz vom 24. September 
1942, LASH Abt. 786/Nr. 752. 
121 Vgl. die Notiz Dr. Kramberg vom 6. Oktober 1942, LASH Abt. 786/Nr. 752 und die Personal- und 
Befähigungsnachweisung vom 17. September 1951, LASH Abt. 352.3/Nr. 2416 Bd. 2. Die Einsatzorte nach den 
Angaben im Lebenslauf vom 4. Oktober 1948, LASH Abt. 352.3/Nr. 2416 Bd. 1 
122 Abschrift der Beurteilung des Generalstaatsanwalts vom 14. April 1943, LASH Abt. 352.3/Nr. 2416 Bd. 1. 
123 Vgl. das Schreiben des Landesministers der Justiz an das britische HQ vom 6. August 1948, LASH Abt. 
786/Nr. 752 und das Entlastungszeugnis des Entnazifizierungs-Hauptausschusses des Landes Schleswig-
Holstein vom 8. Juni 1948, LASH Abt. 786/Nr. 752. 
124 Vgl. den Entwurf des Schreibens des Oberstaatsanwalts Flensburg vom 13. Oktober 1958 an Herrn H. 
Trenkner, LASH Abt. 354/Nr. 772. 
125 Schreiben des Landesministers der Justiz an das britische HQ vom 6. August 1948, LASH Abt. 786/Nr. 752. 
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1949 die Festanstellung auf einer Planstelle an der Staatsanwaltschaft Flensburg.126 Dr. 
Ehlers Rückkehr in den Justizdienst ließ nach dem Krieg 1.245 Tage auf sich warten, seine 

Wartezeit lag somit 538 Tage über dem Durchschnitt der Untersuchungsgruppe. Dafür hatte 
er bereits 1.365 Tage nach der Kapitulation und damit 743 Tage vor dem Durchschnitt der 

Untersuchungsgruppe seine alte Position erreicht. Es folgte die Beförderung zum Ersten 

Staatsanwalt am 1. August 1954127  und zum Oberstaatsanwalt am 1. Juli 1969128. 

 

B. Walter Rosga – Freikorpskämpfer, Republikaner und verstrickungsfreier 
Karrierejurist im Nationalsozialismus129 

 

Der am 3. September 1898 als Sohn eines Oberlehrers im ostpreußischen Eichhöhe 

geborene Walter Rosga meldete sich, nach Erhalt des Reifezeugnisses am humanistischen 
Reformgymnasium in Rastenburg, am 15. Juni 1915 als Kriegsfreiwilliger.130 Im Weltkrieg 

erreichte der mit dem Eisernen Kreuz I. und II. Klasse dekorierte Frontkämpfer den Rang 

eines Leutnants der Reserve. Nach der im März 1919 erfolgten Demobilisierung war Rosga 
ab April 1919 in Oberschlesien zunächst im „Freikorps Kühme“, dann im „Freikorps 

Paulssen“ aktiv.131 Beide Freikorps unterstützen im März 1920 von Schlesien aus aktiv den 
„Kapp-Putsch“.132 Nach der Auflösung des Freikorps Paulssen Ende Mai 1920 engagierte 

sich Rosga bis Ende 1923 im aus dem „Freikorps Oberland“ hervorgegangenen „Bund 

 
126 Vgl. Personalbogen, undatiert, LASH Abt. 352.3/Nr. 2416 Bd. 1. Zur Bestätigung vgl. das Schreiben des 
Headquarters Land Schleswig-Holstein an das Landesministerium der Justiz vom 16. August 1948, LASH Abt. 
786/Nr. 752. 
127 Vgl. Personalbogen, undatiert, LASH Abt. 352.3/Nr. 2416 Bd. 1. 
128 Entwurf des Nachrufs vom 8. Mai 1972, LASH Abt. 352.3/Nr. 2416 Bd. 2. 
129 Rosga, Walter, geb. am 03.09.1898, U.-Gruppe: Leit.-Staatsanwälte Landgerichte; Staatsanwälte Landgericht 
Kiel, Beruf: Oberstaatsanwalt, GO: systemtragend karrieristisch, Typ: Höherer Staatsbediensteter, Pol. Orient. 
WR: demokratisch/republikanisch (USPD, SPD, DDP, Z), Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, Quellendichte: 
Befriedigend. 
130 Diese und die folgenden Angaben nach dem undatierten Personalbogen aus der Personalakte des 
Reichsjustizministeriums, LASH Abt. 786/Nr. 480 und dem Lebenslauf vom 31. März 1949, LASH Abt. 786/Nr. 
245. 
131 Seine Einsätze für die Freikorps in Oberschlesien finden im Lebenslauf von 1949 keine Erwähnung mehr. 
132 Vgl. hierzu und zu den Kämpfen in Oberschlesien: Bernhard Sauer: „Auf nach Oberschlesien“. Die Kämpfe der 
deutschen Freikorps 1921 in Oberschlesien und den anderen ehemaligen deutschen Ostprovinzen. In: Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft 58 (2010) H. 4, S. 297–320, hier S. 303f. 
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Oberland“.133 Zu Beginn der Weimarer Republik zählte Rosga somit zu den die Republik von 
rechts bekämpfenden antidemokratischen Kräften. Auch wenn er ab 1921 Mitglied der 

Königsberger Burschenschaft Alemannia wurde und dieser bis zu ihrer Auflösung 1937 
verbunden blieb, scheint sich seine Einstellung im Verlauf der 1920er Jahre gewandelt zu 

haben. Im Juni 1920 begann Rosga eine Lehre bei der Bank der Ostpreußischen Landschaft 

in Königsberg und war nach deren Abschluß für diese und für die Dresdner Bank in 
Königsberg tätig.134 Parallel zu dieser Tätigkeit nahm er 1921 das Studium der Rechts- und 

Staatswissenschaften auf.135 Die erste juristische Staatsprüfung bestand er im Juni 1925 in 
Königsberg mit „ausreichend“, die große Staatsprüfung im August 1929 in Berlin mit 

„vollbefriedigend“. Mit dieser Prädikatsnote erhielt Rosga bereits im Dezember 1930 eine 
Festanstellung als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht III in Berlin, 

im September 1931 wechselte er an die Staatsanwaltschaft beim Landgericht I in Berlin. 
Bereits nach dem Bestehen der großen Staatsprüfung war Rosga 1929 der „Deutschen 

Demokratischen Partei“ beigetreten und anfänglich als Schriftführer der Ortsgruppe in Lyck 

aktiv.136 In Berlin wurde er dann im August 1931 Mitglied im „Republikanischen 
Richterbund“.137 Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich beim 

„Republikanischen Richterbund“ nicht um eine Standesvertretung für Richter, sondern um 
einen Verfassungsverein, der allen republiktreuen Juristen offenstand.138 Wegen dieser 

späten Bekenntnisse zur Weimarer Republik ist Rosga der einzige Jurist der 
Untersuchungsgruppe, dessen politische Orientierung in der Weimarer Republik als 

„demokratisch / republikanisch“ eingeordnet werden kann.139  

 
133 Der „Bund Oberland“ war zwar am Hitler-Ludendorf-Putsch beteiligt, eine Teilnahme Rosgas ist aber extrem 
unwahrscheinlich, da er eine solche im Dritten Reich nicht unerwähnt gelassen hätte. 
134 Vgl. den undatierten Personalbogen aus der Personalakte des Reichsjustizministeriums, LASH Abt. 786/Nr. 
480 und den Lebenslauf vom 31. März 1949, LASH Abt. 786/Nr. 245. 
135 Vgl. den Lebenslauf vom 31. März 1949, LASH Abt. 786/Nr. 245 und den Fragebogen vom 1. April 1949, 
LASH Abt. 786/Nr. 245. 
136 Angaben nach dem Lebenslauf vom 31. März 1949, LASH Abt. 786/Nr. 245. 
137 Die Personalakte des Reichsjustizministeriums vermerkt einen Austritt aus dem Republikanischen 
Richterbund im März 1932, die Eigenangabe im Lebenslauf aus dem März 1949 behauptet eine Mitgliedschaft bis 
zur Auflösung des Bundes durch die Nationalsozialisten. 
138 Vgl. Birgit Schulz: Der Republikanische Richterbund (1921–1933). Frankfurt a. M. 1982, hier S. 31f. und S. 38. 
Zum Republikanischen Richterbund und der ihm von der Mehrheit der Weimarer Justizjuristen 
entgegengebrachten Ablehnung vgl. ebd., S. 42 und Angermund: Richterschaft (Anm. 33), S. 41. 
139 Die von Godau-Schüttke konstatierte Distanzierung Rosgas vom Republikanischen Richterbund im Juli 1933 
im Kontext eines Fragebogens zur Durchführung des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ 
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Größere Anpassungsleistungen im „Dritten Reich“ sind nicht erkennbar, Rosga trat weder 
der NSDAP noch einem ihrer Kampfverbände bei.140 Mitglied wurde er lediglich in den 

üblichen Massenorganisationen.141 Obwohl ihm in Beurteilungen überdurchschnittliche 
Leistungen attestiert wurden142 und er im Januar 1937 an die Staatsanwaltschaft des Berliner 

Kammergerichts wechselte, erfolgte eine Ernennung zum Ersten Staatsanwalt erst am 12. 

Oktober 1939, als Rosga bereits zum Kriegsdienst einberufen worden war.143 Rosga selbst 
beklagte sich nach dem Krieg, dass er „bei Beförderungen bewußt übergangen“ worden sei, 

weil aufgrund seiner bekannt gewordenen früheren Mitgliedschaft im Republikanischen 
Richterbund Zweifel hinsichtlich seiner politischen Zuverlässigkeit bestanden hätten.144 Zwar 

wurde ihm in seinen dienstlichen Beurteilungen politische Zuverlässigkeit attestiert, der 
Hinweis auf die ehemalige Mitgliedschaft im „Republikanischen Richterbund“ blieb aber auch 

dort präsent.145 Zudem zeigt der Vergleich zu den anderen Mitliedern der 
Untersuchungsgruppe, dass Rosgas Beförderung überdurchschnittlich lange auf sich warten 

ließ. Neben ihm wurden neun weitere Staatsanwälte der Untersuchungsgruppe während des 

Nationalsozialismus zu Ersten Staatsanwälten ernannt. Das durchschnittliche Alter zum 
Zeitpunkt der Ernennung lag bei 37,6 Jahren, die durchschnittliche Wartezeit zwischen erster 

Festanstellung und Ernennung bei 2.173 Tagen. Rosga wurde erst im Alter von 40 Jahren 
und nach einer Wartezeit von 3.150 Tagen zum Ersten Staatsanwalt ernannt. In Anbetracht 

seiner guten fachlichen Leistungen liegt somit der Schluß nahe, dass Rosga in der Tat in 

 
diente der Sicherung der Karriere und erlaubt keinen Rückschluss auf Rosgas tatsächliche Einstellung gegen 
Ende der Weimarer Republik, vgl. Godau-Schüttke: Ich (Anm. 4), S. 141f. 
140 Vgl. die beglaubigte Abschrift der Bestätigung des öffentlichen Klägers beim Entnazifizierungs-Hauptausschuß 
der Stadt Lübeck vom 4. November 1949, LASH Abt. 786/Nr. 245. Zudem brachten die Recherchen in den 
Mitgliederkarteien keine Treffer. 
141 Namentlich im NS-Rechtswahrerbund 1934, in der NSV 1934, im Reichsluftschutzbund 1934 und im NS-
Altherrenbund 1938, vgl. den Fragebogen vom 1. April 1949, LASH Abt. 786/Nr. 245. 
142 Beurteilung 1934: „Seine Leistungen ragen über den Durchschnitt.“, LASH Abt. 786/Nr. 480; Beurteilung 
November 1936: „Seine Arbeitskraft, sein Können und seine Leistungen liegen bedeutend über dem 
Durchschnitt.“, LASH Abt. 786/Nr. 480; Beurteilung Mai 1939: „Seine Leistungen liegen ganz erheblich über dem 
Durchschnitt und sind als gut zu bezeichnen.“, LASH Abt. 786/Nr. 480. 
143 Die Ernennung erfolgte rückwirkend zum 1. August 1939, vgl. den undatierten Personalbogen aus der 
Personalakte des Reichsjustizministeriums, LASH Abt. 786/Nr. 480. 
144 So seine Äußerung im Lebenslauf vom 31. März 1949, LASH Abt. 786/Nr. 245. 
145 In der Beurteilung vom 7. November 1936 heißt es etwa: „an seiner politischen Zuverlässigkeit habe ich trotz 
seiner vorübergehenden Zugehörigkeit zu dem Republikanischen Richterbund mit Rücksicht auf seine ganze 
Vergangenheit und seine gegenwärtige Einstellung keinen Zweifel.“, Beurteilung vom 7. November 1936, LASH 
Abt. 786/Nr. 480. 
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Folge seiner demokratischen Betätigung in der Weimarer Republik und seinem fehlenden 
Engagement in der Partei während des Nationalsozialismus langsamer Karriere machte. 

Festzuhalten bleibt gleichwohl, dass das Fallbeispiel Rosga auch zeigt, dass die Karriere 
innerhalb der Justiz auch unter Wahrung einer gewissen Distanz zur Partei möglich war. 

Bezüglich der konkreten Tätigkeit im staatsanwaltschaftlichen Dienst führte Rosga nach dem 

Krieg aus, dass er „ausschließlich Wirtschafts- und Banksachen“ bearbeitet habe und „im 
politischen Dezernat und Sondergerichtssachen … nie tätig gewesen“ sei.146 Auch wenn 

Eigenangaben im Kontext von Entnazifizierungsverfahren kritisch zu hinterfragen sind, so 
wird diese Aussage durch die zeitgenössischen Beurteilungen bestätigt, in welchen Rosga 

regelmäßig für sein Verständnis für wirtschaftliche Fragen Lob findet.147 Zudem erscheint ein 
solcher Einsatz vor dem Hintergrund seiner vorherigen Ausbildung und Tätigkeit im 

Bankwesen plausibel. 

Nach seiner Einberufung am 27. August 1939 verbrachte Rosga den gesamten Weltkrieg im 

aktiven Wehrmachtsdienst bei diversen Einheiten.148 Am 21. April 1945 geriet er, inzwischen 

zum Major der Reserve befördert, in amerikanische Kriegsgefangenschaft aus welcher er im 
September 1945 entlassen wurde.149 Er folgte seiner in den Harz evakuierten Familie150 und 

war vom 23. Januar 1946 bis zum 31. Dezember 1948 als Oberregierungsrat und 
Abteilungsleiter im Finanzministerium in Sachsen-Anhalt tätig. Politisch engagierte er sich ab 

1945 in der „Liberal-Demokratischen Partei“. Aus Angst vor politischer Verfolgung in der 
Sowjetzone floh er zunächst in den Westsektor Berlins und fand dort ab 15. März 1949 eine 

Beschäftigung als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht in Berlin-
Moabit. Da er sich auch in Berlin nicht sicher wähnte, versuchte er über einen alten 

Bekannten in Hamburg eine Anstellung in der britischen Zone zu finden.151 Ab 1. September 
1949 wurde Rosga als Erster Staatsanwalt in Lübeck eingestellt, zwei Monate später 

bestätigte ihm der Entnazifizierungs-Hauptausschuß der Stadt Lübeck, dass er keinerlei 

 
146 So seine Äußerung im Lebenslauf vom 31. März 1949, LASH Abt. 786/Nr. 245. 
147 Vgl. die Beurteilungen in LASH Abt. 786/Nr. 480. 
148 Vgl. hierzu die Stammkarte, BArch Pers 6/300527. 
149 Dies und das Folgende nach den Personalbögen der Personalakte und dem Lebenslauf vom 31. März 1949, 
LASH Abt. 786/Nr. 245. 
150 Im September 1932 hatte er geheiratet, im Juli 1933 wurde die erste und einzige Tochter geboren. 
151 Vgl. das Schreiben von Rosga an Kramer vom 1. April 1949 und das Schreiben von Kramer an das Zentral-
Justizamt Hamburg vom 21. April 1949, LASH Abt. 786/Nr. 245. 
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Bindungen zur NSDAP oder einer ihrer Gliederungen gehabt habe und deswegen nicht vom 
Gesetz betroffen sei.152 Der weiteren Karriere in Schleswig-Holstein stand somit nichts mehr 

im Wege. Bereits drei Monate später wurde er zum Oberstaatsanwalt befördert, wechselte 
von Juli 1954 bis September 1956 in dieser Funktion nach Kiel und verbrachte seine 

restliche Laufbahn bis zur Pensionierung am 1. Oktober 1963 als Behördenleiter der 

Lübecker Staatsanwaltschaft. 

 

 

3. Fazit 

 

Welche – institutionell generierten – kollektivbiografischen Muster lassen sich hinsichtlich der 

Verstrickung der Akteure für die Untersuchungsgruppe nachweisen? Lässt sich die zu 
erwartende Homogenität in Herkunft, Karrierewegen – insbesondere dem Fortkommen nach 

dem Krieg – und kulminiert in der „Typisierung“ sichtbar machen?  

Zunächst am auffälligsten ist wohl die Konzentration der leitenden Staatsanwälte in den 
Grundorientierungen „systemtragend / karrieristisch“ (14 Personen) und „exponiert / 

nationalsozialistisch“ (12 Personen). 26 von 28 leitenden Staatsanwälten trugen aktiv zum 
Funktionieren des Systems bei und bekannten sich somit deutlich zum 

nationalsozialistischen Staat. Knapp die Hälfte von ihnen verließ den Boden des 
„Normenstaates“ und betätigte sich als „Verfolgungsakteure Variante B“ in sehr 

problematischen Einrichtungen des Maßnahmenstaates wie der Sondergerichtsbarkeit – 
wobei individuelle Taten nachweisbar oder persönliche Verantwortlichkeiten mindestens 

wahrscheinlich sind.153 

Von der Gesamtgruppe traten nur drei der Juristen der NSDAP nicht bei. War eine 

Zugehörigkeit zur Partei auch keine zwingende Voraussetzung für eine Karriere in der 

nationalsozialistischen Justiz, so waren solche und ähnliche Anpassungsleistungen und 
Loyalitätsbekundungen dem beruflichen Fortkommen doch äußerst zuträglich. Die 

Beitrittszeitpunkte deuten darauf hin, dass die leitenden Staatsanwälte wohl vordringlich aus 

 
152 Vgl. die beglaubigte Abschrift der Bestätigung des öffentlichen Klägers beim Entnazifizierungs-Hauptausschuß 
der Stadt Lübeck vom 4. November 1949, LASH Abt. 786/Nr. 245. 
153 Vgl. Legende der Datenbank im Anhang, L19. 
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karrieristischen Überlegungen in die Partei strebten. Auch der Beitritt von immerhin 60 
Prozent der Untersuchungsgruppe zur SA scheint denselben Motiven zu entspringen. Die 

untersuchten Staatsanwälte wurden bei nur leicht besseren Examensnoten im Durchschnitt 
zwei Jahre früher zu Staatsanwälten befördert als üblich – ein Engagement in NS-

Organisationen zahlte sich also aus.  

Von Karrierismus und Pragmatismus geleitete Justizjuristen, die sich bewusst und aktiv in 
den Dienst des NS-Staates stellten, bis hin zu ausgewiesenen Nationalsozialisten und 

individuell verantwortlichen Verfolgungsakteuren bietet die Untersuchungsgruppe in der Tat 
ein recht homogenes Bild. Dies ist für Beamte der NS-Zeit kein überraschender Befund. 

Bedenkt man aber, dass die Stichprobe aus Staatsanwälten besteht, die in den ersten knapp 
20 Jahren des Bestehens der Bundesrepublik den Anklagebehörden an den Landgerichten 

des nördlichsten Bundeslandes vorstanden, so erscheint das Ergebnis dramatisch: Kein 
Einziger weist die Grundorientierung „exkludiert / oppositionell“ auf. Juristen, die im 

Nationalsozialismus als nicht zugehörig galten, haben es hier auch nach dem Krieg nicht in 

den die höheren Ebenen der Justiz geschafft.154  

Die vor 1945 begonnenen Karrieren wurden, nach entnazifizierungsbedingter kurzer 

Verzögerung, in nahezu allen Fällen nahtlos fortgesetzt. Die eigene Vergangenheit stellte für 
die Nachkriegskarriere höchstens ein temporäres Hindernis dar, strafrechtliche 

Konsequenzen folgten für keinen der Staatsanwälte. Im Gegenteil: Die exponierten Akteure 
brauchten zwar länger, um wieder in den Justizdienst zurückzukehren, stiegen dann aber 

schneller auf als die weniger belasteten Kollegen.  

In der exemplarisch biografischen Betrachtung wurde deutlich, wie Juristen, die sich im 

„Dritten Reich“ zum Mitmachen entschieden, es selbst in der Hand hatten, in welchen 
konkreten Rollen dieses Mitmachen erfolgte und in welchen tatsächlichen Handlungen es 

sich realisierte. So konnten sie, wie Dr. Helmut Frohberg155, versuchen der Strafjustiz den 

Rücken zu kehren und auf andere juristische oder außerjuristische Tätigkeitsfelder 
auszuweichen.156 Sie konnten sich, wie die Hälfte der Untersuchungsgruppe, für eine 

 
154 Wie der Exkurs zur Staatsanwaltschaft am Landgericht Kiel im Jahr 1956 gezeigt hat, lässt sich diese 
Aussage zumindest auch auf diese weitere Momentaufnahme ausweiten. 
155 Frohberg, Dr. Gustav Helmut, geb. am 31.10.1910, U.-Gruppe: Leit.-Staatsanwälte Landgerichte, Beruf: 
Staatsanwalt, GO: angepasst ambivalent, Typ: Jongleur_in, Pol. Orient. WR: Unklar/keine Infos/zu jung, Bruch 
1945: Behinderung im Fortkommen, Quellendichte: Befriedigend. 
156 Frohberg hatte als Gerichtsassessor die Staatsanwaltschaft in Halle im September 1938 auf eigenen Antrag 
verlassen, um in den Verwaltungsdienst der Deutschen Reichspost zu wechseln. Ob dies, wie nach dem Krieg 
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systemtragende Rolle innerhalb des nationalsozialistischen Justizsystems entscheiden und 
dabei versuchen sich mit den eigenen Handlungen im Rahmen des „Normenstaates“ zu 

bewegen. Wie das Beispiel von Walter Rosga zeigt, konnte hierbei sogar auf 
Anpassungsleistungen, wie den Beitritt zur Partei, verzichtet werden. Möglich war es aber 

auch, die Grenzen des „Normenstaates“ zu überschreiten und situativ oder grundsätzlich im 

„Maßnahmenstaat“ zu agieren. Knapp 43 Prozent der Untersuchungsgruppe schlugen 
diesen Weg ein. Einige, wie Dr. Paul Thamm, indem sie als langjährige Ankläger am 

Sondergericht maßlose Todesurteile beantragten157, andere, wie Dr. Kurt Ehlers, indem sie 
Menschen der Willkür von Terrororganisationen wie der Gestapo auslieferten. 
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Zum strafrechtlichen und politischen Umgang mit NS-

Justizverbrechen. 

Rhode, Bellmann und Albrecht – drei Fälle aus Schleswig-Holstein, 

Niedersachsen und dem Saarland im Vergleich 

Von Stephan Alexander Glienke 

 

 

1. Die Sondergerichte 

 

Am 19. Mai 1944 urteilte das Sondergericht am Deutschen Landgericht Prag gegen die 

Schneiderin Anna Kovář. Die Tschechin hatte sich wiederholt mit dem aus dem Ghetto 
geflohenen Juden Franz Guempel zum Kaffee, zum Essen oder zu Spaziergängen getroffen. 

Beide kannten sich seit Jahren. Kovář hatte bis 1938 in der Schneiderei Guempels 

gearbeitet. Nach Auffassung des Gerichts waren aus dem Ghetto geflüchtete Juden 
grundsätzlich als „Reichsfeinde“ anzusehen, da sie „ihr Leben im Protektorat nur illegal 

fristen können“. Das Treffen der Schneiderin mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber stellte eine 
Unterstützungsleistung dar. Die „Tat“ wurde als Verbrechen gemäß § 1 der Verordnung des 

Reichsprotektors in Böhmen und Mähren vom 3. Juli 1942 zur Abwehr der Unterstützung 
reichsfeindlicher Handlungen bewertet. Die Angeklagte wurde zum Tode verurteilt. Den 

Vorsitz führte Landgerichtsdirektor Dr. Kurt Bellmann. Anklagevertreter war Staatsanwalt 
Werner Rhode.1 

 

Die Sondergerichte2 waren für drakonische Strafen bekannt. Im Reichsgebiet waren sie auf 

Grundlage der „Verordnung der Reichsregierung über die Bildung von Sondergerichten“ vom 

 
1 Vgl. Urteil gegen Anna Kovář vom 19. Mai 1944, LASH Abt. 352.3/Nr. 924. 
2 Hierzu liegen inzwischen zahlreiche Studien und Dokumentationen vor. An dieser Stelle sei auf eine Auswahl 
verwiesen: Hans-Ulrich Ludewig: Das Sondergericht Braunschweig 1933–1945. In: Klaus Erich Pollmann (Hrsg.): 
Der schwierige Weg in die Nachkriegszeit. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig 1945–
1950. Göttingen 1994, S. 264–290; Klaus Bästlein: Zur „Rechts“-Praxis des Schleswig-Holsteinischen 
Sondergerichts 1937–1945. In: Heribert Ostendorf (Hrsg.): Strafverfolgung und Strafverzicht. Festschrift zum 



frzph-Projekt: „Landeskontinuitätsstudie SH II: Landessozialverwaltung, Justizjuristen, Polizeioffizierskorps, Kom-
munalpolitik in Süderdithmarschen / Flensburg in den Nachkriegsjahrzehnten“. Gutachten © Autoren / Autorinnen 

 

 
 

 804 

21. März 1933 an allen Oberlandesgerichten als Schnellgerichte außerhalb der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit eingerichtet worden.3 Mit dem Münchner Abkommen vom 30. September 

1938 begann die Eingliederung des deutsch-tschechischen Grenzgebiets, die schließlich mit 
dem Gesetz vom 14. April 1939 und der Einrichtung des „Reichsgau Sudentenland“ 

abgeschlossen wurde. Es folgte die Einverleibung von Tschechien in Form des „Protektorats 

Böhmen und Mähren“. Ab 1938 wurde zunächst in den deutschen Landesteilen und mit 
Wirkung vom 17. April 1939 im besetzten Tschechien die deutsche und mit Gerichtsbarkeit 

und damit die Sondergerichte eingeführt.4 Die Zahl der von deutschen Gerichten erlassenen 
Todesurteile wird auf mindestens 35.0005 geschätzt, zwischen 11.0006 und 15.0007 davon 

 
125jährigen Bestehen der Staatsanwaltschaft Schleswig-Holstein. Köln 1992, S. 93–185; Michael P. Hensle: Die 
Todesurteile des Sondergerichts Freiburg 1940–1945. Eine Untersuchung unter dem Gesichtspunkt von 
Verfolgung und Widerstand. München 1996; Hans-Ulrich Ludewig/Dietrich Kuessner: „Es sei also jeder gewarnt“. 
Das Sondergericht Braunschweig 1933–1945. Braunschweig 2000; Robert Bohn/Uwe Danker (Hrsg.): 
„Standgericht der inneren Front“. Das Sondergericht Altona/Kiel 1932–1945. Hamburg 1998; Wolf-Dieter Mechler: 
Kriegsalltag an der Heimatfront. Das Sondergericht Hannover im Einsatz gegen „Rundfunkverbrecher“, 
„Schwarzschlachter“, „Volksschädlinge“ und andere „Straftäter“ 1939–1945. Hannover 1997; Gerd Weckbecker: 
Zwischen Freispruch und Todesstrafe. Die Rechtsprechung der nationalsozialistischen Sondergerichte. Frankfurt 
a. M./Bromberg/Baden-Baden 1998; Helmut Irmen: Das Sondergericht Aachen 1941–1945. München 2018; Can 
Bozyakali: Das Sondergericht am Hanseatischen Oberlandesgericht. Eine Untersuchung der NS-Sondergerichte 
unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung der Verordnung gegen Volksschädlinge. Frankfurt a. M. 
2005. 
3 Vgl. RGBl 1933 I S. 136. Zur Einrichtung der Sondergerichte siehe Mechler: Kriegsalltag (Anm. 2), S. 31–35. 
4 Vgl. Peter Lutz Kalmbach: Das System der NS-Sondergerichtsbarkeiten. In: Kritische Justiz 50 (2017) H. 2, S. 
226–235, hier S. 230; Jarimír Tauchen: Zum Verfahren vor deutschen Strafgerichten im Protektorat Böhmen und 
Mähren. In: Jog-Állam-Politika 4 (2012) H. 1, S. 125–135, hier S. 125; Monika Glettler/Lubomir Lipták/Alena 
Mišková: Geteilt, besetzt, beherrscht. Die Tschechoslowakei 1938–1945: Reichsgau Sudetenland, Protektorat 
Böhmen und Mähren, Slowakei. Düsseldorf 2004. 
5 Vgl. Axel von der Ohe: Der Bundesgerichtshof und die NS-Justizverbrechen. In: Stephan Alexander 
Glienke/Volker Paulmann/Joachim Perels (Hrsg.): Erfolgsgeschichte Bundesrepublik? Die Nachkriegsgesellschaft 
im langen Schatten des Nationalsozialismus. Göttingen 2008, S. 293–318, hier S. 294. 
6 Vgl. Birgit Sack: FREMD. Widerstand und Verfolgung im ‚Protektorat Böhmen und Mähren‘ und der Justizort 
Dresden. Zur aktuellen Ausstellung in der Gedenkstätte Münchner Platz Dresden. In: GedenkstättenRundbrief 
109 (2002) H. 10, S. 27–34, hier S. 29. 
7 Vgl. Helmut Kramer: Richter vor Gericht: Die juristische Aufarbeitung der Sondergerichtsbarkeit. In: 
Justizministerium des Landes NRW (Hrsg.): „… eifrigster Diener und Schützer des Rechts, des 
nationalsozialistischen Rechts …“. Nationalsozialistische Gerichtsbarkeit. Ein Tagungsband. Düsseldorf 2007, S. 
122–172, hier S. 122, 131. Noch immer liegen über zahlreiche Strafgerichte der NS-Zeit keine abschließenden 
Studien vor, zu einzelnen Gerichten, wie dem Kammergericht Berlin, stehen nur fragmentarische Informationen 
zur Verfügung, so dass keine abschließenden Angaben über die Zahl der erlassenen Todesurteile gemacht 
werden können. Siehe dazu Johannes Tuchel: Die Todesurteile des Kammergerichts 1943 bis 1945. Eine 
Dokumentation. Berlin 2016, S. 9. 
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entfallen auf die über 70 Sondergerichte. Allein das Sondergericht Prag verhängte 
mindestens 1.328 Todesurteile.8 

 

 

2. Die frühe Strafverfolgung 

 

Noch während des Krieges versammelten sich die Vertreter der von Deutschland besetzten 

Staaten im Londoner St. James Palace. In der „St. James Palace Declaration“ vom 13. 
Januar 1942 erklärten sie ihren Willen zur strafrechtlichen Verfolgung der an ihren Bürgern 

verübten Kriegsverbrechen.9 Kurz nach Kriegsende begannen die ehemals besetzten 
Staaten mit der Umsetzung ihrer Selbstverpflichtungserklärung. Engagiert zeigte sich die 

Tschechoslowakei. Am 19. Juni 1945 wurde im Rahmen der Beneš-Dekrete das sogenannte 
Restributionsdekret über „die Bestrafung nazistischer Verbrecher, Verräter und ihrer 

Helfershelfer sowie über die außerordentlichen Volksgerichte“ erlassen. 

Zunächst wurden die von den Deutschen und ihren Kollaborateuren in Tschechien 
begangenen Verbrechen von an den Kreisgerichten angesiedelten Volksgerichten 

abgeurteilt. Ab 1949 wurde die Aburteilung von NS-Verbrechen der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit übertragen. Insgesamt wurden in der Tschechoslowakei 33.463 Personen 

wegen der Beteiligung an NS-Verbrechen verurteilt, davon schätzungsweise 16.000 
Deutsche.10 

 

 
8 Vgl. Sack: FREMD … (Anm. 6), S. 29. 
9 Vgl. Norbert Frei: Nach der Tat. Die Ahndung deutscher Kriegs- und NS-Verbrechen in Europa – eine Bilanz. In: 
Ders. (Hrsg.): Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Göttingen 2006, S. 7–36, hier S. 7. 
10 Vgl. Claudia Kuretsidis-Haider: Die von der Moskauer Konferenz am 1. November 1943 verabschiedete 
„Erklärung über die Verantwortlichkeit der Hitleranhänger für begangene Gräueltaten“. Referat auf dem 
Symposium der Alfred Klahr Gesellschaft „60 Jahre Moskauer Deklaration“ am 25. Oktober 2003 in Wien. URL: 
http://www.klahrgesellschaft.at/Referate/Kuretsidis_2003.html (zuletzt aufgerufen: 05.08.2020); zu den 
Volksgerichten siehe: Kateřina Kočová: Die Tätigkeit der Außerordentlichen Volksgerichte in den böhmischen 
Ländern 1945–1948 und die Ahndung von Holocaust-Verbrechen. In: Heimo Halbrainer/Claudia Kuretsidis-
Haider: Kriegsverbrechen, NS-Gewaltverbrechen und die europäische Strafjustiz von Nürnberg bis Den Haag. 
Graz 2007, S. 192–200. 
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Früh gingen die tschechoslowakischen Behörden gegen die Beteiligten an den 
Justizverbrechen vor. Am 3. Mai 1947 wurde Kurt Bellmann, der ehemalige Vorsitzende der 

III. Strafkammer des Sondergerichts Prag, zu lebenslangem schweren Kerker verurteilt. 

Das im Mai 1944 unter seinem Vorsitz geführte Verfahren gegen die Schneiderin Anna 

Kovář11 lag inzwischen drei Jahre zurück. Während Bellmann der Prozess gemacht wurde, 

saß der damals als Vertreter der Staatsanwaltschaft beteiligte Werner Rhode bereits in 
Haft.12 Rhode war am 15. April 1947 in Schleswig-Holstein von der britischen 

Militärverwaltung festgenommen und an die tschechoslowakischen Behörden überstellt 
worden. Obschon auf der Kriegsverbrecherliste der Tschechoslowakei aufgeführt, hatte er 

seit Januar 1946 als Hilfsarbeiter im Rang eines Staatsanwalts auf Wiederverwendung für 
die Staatsanwaltschaft am Landgericht Kiel gearbeitet. Vor dem Kreisstrafgericht Prag wurde 

gegen ihn Anklage erhoben wegen des Verdachts der Beteiligung an nationalsozialistischen 
Justizverbrechen. Mit Urteil vom 13. Januar 1948 sprach ihn das Gericht frei. Rhode wurde 

aus der Untersuchungshaft entlassen und kehrte nach Deutschland zurück.13 Am 8. März trat 

er wieder seinen Dienst bei der Staatsanwaltschaft am Landgericht Kiel an. Am 19. April 
1948 folgte die Ernennung zum planmäßigen Staatsanwalt.14 

Vier Jahre später – die Strafverfolgung von NS-Verbrechen war inzwischen vollständig der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit übergeben worden – erließen die tschechoslowakischen 

Behörden einen Haftbefehl gegen Erwin Albrecht. Als Landgerichtsrat war Albrecht an 
demselben Sondergericht tätig gewesen wie Bellmann und Rhode. Insbesondere mit Rhode 

war er in Sondergerichtsverfahren wiederholt zusammengetroffen. Am 23. September 1943 
hatte Albrecht beispielsweise in dem Verfahren gegen die Lehrlinge Edmund Škarda, 

Ladislaus Petr und Ladislaus Fail den Vorsitz geführt, in dem Rhode die Anklage vertrat. 
Wegen fortgesetzten und zum Teil unter Ausnutzung der Verdunkelung begangenen 

einfachen und schweren Diebstahls war einer der Angeklagten zum Tode und die anderen 

 
11 Vgl. Stephan Alexander Glienke: Die Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ (1959–1962) – Zur Geschichte der 
Aufarbeitung nationalsozialistischer Justizverbrechen. Baden-Baden 2008, S. 216ff. 
12 Vgl. OStA Kiel an Wolfgang Koppel, Schreiben vom 12. November 1960 (hier als Entwurf), LASH Abt. 786/Nr. 
2449. 
13 Vgl. Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945? Frankfurt a. M. 
2003, S. 494; Generalstaatsanwalt Kiel an Legal Branch Land Schleswig-Holstein, Schreiben vom 29. Januar 
1948, LASH Abt. 786/Nr. 6764. 
14 Vgl. Lebenslauf Werner Rhode als Anlage zum Vorschlag zur Ernennung zum Leitenden Ministerialrat vom Juli 
1968, LASH Abt. 786/Nr. 6764. 
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zwei zu sieben und drei Jahren Zuchthaus verurteilt worden.15 An weiteren Verfahren hatte 
Albrecht als Beisitzer an Verhandlungen teilgenommen. Insgesamt war er an den 

Sondergerichten Brünn und Prag an mindestens 31 Todesurteilen gegen die 
Zivilbevölkerung beteiligt gewesen.16 

 

Am 23. Juni 1952 stellte die tschechoslowakische Militärmission bei der französischen 
Abteilung des alliierten Verbindungs- und Protokollausschusses in Berlin einen Antrag auf 

Auslieferung von Erwin Albrecht aus dem damals noch teilautonom unter französischer 
Aufsicht verwalteten Saarland, wegen des Verdachts der Beteiligung an Kriegsverbrechen. 

Am 27. Juni 1952 wurde der Militärmission mitgeteilt, dass Haftbefehl und 
Auslieferungsgesuch den saarländischen Behörden übersandt worden seien. In der 

Zwischenzeit bemühte sich die ČSR beim Chef der US-Abteilung des alliierten Verbindungs- 
und Protokollausschusses um die Genehmigung des Transits von Albrecht durch die 

amerikanische Besatzungszone.17 

Haftbefehl und Auslieferungsersuchen verdanken ihr Zustandekommen einem zufälligen 
Treffen der zwei ehemaligen KZ-Häftlinge Lothar Sennewald18 und Jiří Hájek19. Sennewald 

 
15 Vgl. Sondergericht Prag, Strafsache gegen Škarda, Petr und Fail, Verfahrensprotokoll vom 23. September 
1943, BArch R 137-II/66. 
16 Vgl. Erich Später: Mord nach Paragraphen. Die NS-Vergangenheit des CDU-Politikers Dr. Erwin Albrecht. In: 
Saarbrücker Hefte 91 (2004), S. 13–18, hier S. 17. 
17 Vgl. Gisela Tascher: Staat, Macht und ärztliche Berufsausübung 1920–1956. Gesundheitswesen und Politik: 
Das Beispiel Saarland. Paderborn 2010, S. 312f. Erst zum 1. Januar 1957 trat das Saarland der Bundesrepublik 
Deutschland bei. Zum Thema siehe Gabriele B. Clemens: Schlüsseljahre – Zäsuren und Kontinuitäten an der 
Saar 1850 – 1935 – 1955. Saarbrücken 2017; Herbert Elzer: Die deutsche Wiedervereinigung an der Saar. Das 
Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen und das Netzwerk der prodeutschen Opposition 1949 bis 1955. 
St. Ingbert 2007. 
18 Sennewald, Lothar, geb. 23. Januar 1906 in Borna (Leipzig), verst. Frühjahr 1978, Dr. med. habil. Dr. phil., 
Facharzt für Augenerkrankungen, Anfang 1944: verhaftet wegen Verstoß gegen das Verbot der ärztlichen 
Behandlung von Juden und wegen illegaler Beschäftigung von Juden. Kurzzeitige Haft im Konzentrationslager. 
Ende 1944: Übersiedlung nach Dresden, Februar 1945: Übersiedlung nach Flensburg. Nach Kriegsende 
sozialdemokratischer Stadtrat in Flensburg. Mai 1947: Umzug ins Saarland. 1948–1955: Dozent für Geschichte 
der Medizin an der Medizinischen Fakultät Homburg. 1953: Verfahren gegen Sennewald vor dem 
Ärztegerichtshof des Saarlandes wegen des Vorwurfs falscher Beschuldigungen gegen Erwin Albrecht, Entzug 
der Professur. 1955: Auswanderung nach Kanada, später Mexiko und erneut Kanada. Vgl. Tascher: Staat (Anm. 
17), S. 369f. 
19 Hájek, Jiří, geb. 6. Juni 1913 in Krhanice/Böhmen, verst. 22. Oktober 1993 in Prag/Tschechische Republik. 
Jurist, tschechischer Widerstandskämpfer, unter deutscher Besatzung inhaftiert, nach Kriegsende Politiker, 
Abgeordneter der tschechoslowakischen Nationalversammlung, Botschafter in London und bei der UNO, Minister 
für Schulwesen und Kultur, Außenminister während des Prager Frühlings. Angehöriger der tschechoslowakischen 
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war 1944 von der Gestapo verhaftet und in ein Konzentrationslager verbracht worden, weil er 
jüdische Patienten behandelt und jüdische Kollegen unterstützt hatte. Im Lager lernte er den 

tschechischen Widerstandskämpfer Hájek kennen. 1951 traf Sennewald, inzwischen Dozent 
für Geschichte der Medizin an der Medizinischen Fakultät Homburg, zufällig auf Hájek. 

Dieser berichtete von Erwin Albrecht, der als „Blutrichter von Prag“ bekannt war und auf der 

Kriegsverbrecherliste der Tschechoslowakei geführt wurde. Der ehemalige Sonderrichter 
Albrecht war nach seiner Flucht aus Prag im April 1945 nicht wieder in den Justizdienst 

zurückgekehrt. Er arbeitete zunächst als Anwaltsvertreter und später im kaufmännischen 
Bereich, ab 1948 als Syndikus der ärztlichen und zahnärztlichen Standesorganisationen und 

Geschäftsführer des Verbandes der freien Berufe im Saarland. Der Medizinhistoriker 
Sennewald setzte sich nachdrücklich für die Strafverfolgung des Verbandsfunktionärs 

Albrecht ein und es ist wohl nicht zuletzt seinem Engagement zu danken, dass das 
Auslieferungsersuchen an die saarländischen Behörden auf den Weg gebracht wurde.20 

Albrecht wurde weder festgenommen noch ausgeliefert. Der amtierende saarländische 

Justizminister Erwin Müller von der Christlichen Volkspartei (CVP) bat ihn zum Gespräch, 
informierte ihn über den Haftbefehl und das Auslieferungsgesuch und versicherte ihm, er 

werde dem Ersuchen der tschechoslowakischen Behörden nicht nachkommen.21 Für 
Albrecht blieb dieses Intermezzo folgenlos, für Sennewald nicht. 

Max Obé, der Präsident der Ärztekammer Saar, strengte 1953 ein Berufsgerichtsverfahren 
vor dem Ärztegerichtshof des Saarlandes gegen ihn an. Sennewald wurde 1955 der 

Lehrauftrag und die Professur für Geschichte der Medizin an der Medizinischen Fakultät 
Homburg entzogen.22 Über seine Nachfolge entschied als Mitglied des Universitätsrates der 

 
Reformbewegung der „Charta 77“ und gemeinsam mit Václav Havel und Jan Patočka deren Sprecher. Vgl. Petr 
Pospíchal: Jiří Hájek, 1913–93. In: Biografisches Lexikon Widerstand und Opposition im Kommunismus 1945–91. 
Herausgegeben von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED Diktatur. URL: 
https://www.dissidenten.eu/laender/tschechien/biografien/jiri-hajek/ (zuletzt aufgerufen: 20.11.2020); Eintrag: 
„Hájek, Jiří“. In: Munzinger – Internationales Biographisches Archiv. URL: 
http://www.munzinger.de/document/00000011252 (zuletzt aufgerufen: 20.11.2020). 
20 Vgl. Maik Tändler: Die NS-Belastung saarländischer Landtagsabgeordneter. Vorstudie und 
Forschungsempfehlung. Jena 2016, S. 57. 
21 Vgl. Erwin Albrecht (MdL), Landtag des Saarlandes, Stenographischer Bericht, 3. Wahlperiode, 63. Sitzung, 3. 
März 1959, S. 1793. 
22 Vgl. Gisela Tascher: Die politisch und ideologisch ausgerichtete „Gleichschaltung“ der ärztlichen 
Standesorganisationen ab 1933 und deren Auswirkung auf die ärztliche Berufsausübung vor und nach 1945. In: 
Mathias Rischel/Mathias Schmidt/Dominik Groß (Hrsg.): Medizinische Fachgesellschaften im 
Nationalsozialismus. Bestandsaufnahme und Perspektiven. Berlin 2016, S. 19–30. Der damalige saarländische 
Justizminister Erwin Müller (CVP) war über seine Ehefrau mit dem Vorsitzenden der „Ärztekammer Saar“, Dr. 
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Universität des Saarlandes ausgerechnet Albrecht mit.23 Die Wahl fiel im Wintersemester 
1956 / 1957 auf Dr. Joseph Gottlieb, einen der führenden Medizinhistoriker der NS-Zeit.24 

 

In der Folgezeit machten alle drei Juristen Karriere. Werner Rhode, seit 15. Juli 1954 Erster 

Staatsanwalt in Kiel, wechselte nur ein halbes Jahr später, am 9. Februar 1955, als 

Oberregierungsrat in das schleswig-holsteinische Justizministerium.25 Erwin Albrecht zog es 
in die Politik. Im August 1955 wurde er zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der CDU-

Saar gewählt und zog am 18. Dezember 1955 als Abgeordneter in den saarländischen 
Landtag ein. Am 25. Januar 1957 brachte er es, wenn auch nur kurzzeitig, bis zum 

Fraktionsvorsitzenden.26 Kurt Bellmann wurde am 19. November 1955 aus der Haft 
entlassen und den westdeutschen Behörden „als nicht amnestierter“ Kriegsverbrecher 

überstellt.27 Am 19. März 1956, nur wenige Wochen nach Entlassung aus der Haft, trat 

 
Max Obé, verwandt, auf dessen Betreiben das Verfahren gegen Sennewald vor dem „Ärztegerichtshof des 
Saarlandes“ geführt wurde; Tascher: Staat (Anm. 17), S. 312. Die Auseinandersetzung um die Auslieferung 
Albrechts fand noch in den Jahren statt, als das Saarland eine Teilautonomie unter französischer Aufsicht 
genoss. Erst zum 1. Januar 1957 trat das Gebiet als Land der Bundesrepublik Deutschland bei. Zum Thema vgl. 
Clemens: Schlüsseljahre (Anm. 17). 
23 Vgl. Tascher: Staat (Anm. 17), S. 314. 
24 Der ehemalige SS-Sturmbannführer hatte ab 1941 als Leiter des Instituts für Geschichte der Heilkunde beim 
Reichsarzt-SS fungiert und ab 1943 als Dozent an der SS-Ärztlichen Akademie Graz, zu deren Kommandeur er 
1945 ernannt worden war, die vor allem SS-Ärzte zum späteren Einsatz in den Konzentrationslagern ausbildete. 
Vgl. ebd., S. 249f. 
25 Vgl. Personalakte Werner Rhode, LASH Abt. 786/Nr. 6764. 
26 Vgl. Luidwin Bies: Mehr als braune Flecken. Zum Umgang der CDU und ihrer Jungen Union mit historischen 
Vorgängen. Saarbrücken 2009, S. 13; Tascher: Staat (Anm. 17), S. 311–316. 
27 Mechler: Kriegsalltag (Anm. 2), S. 57; niedersächsischer Justizminister (i. A. Langeheine) an Ministerpräsident 
Heinrich Hellwege (DB), Schreiben vom 10. März 1956, Personalakte Kurt Bellmann, niedersächsisches 
Justizministerium, Az. 4 B 95. 
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Bellmann auf Betreiben des niedersächsischen Justizministers Richard Langeheine (DP)28 
die Stelle des Landgerichtsdirektors in Hannover an.29 

 

 

3. Neue alte Vorwürfe 

 

Die Frage der Spätfolgen und Belastungen des Nationalsozialismus geriet zunächst in Teil-

Öffentlichkeiten des linken politischen Spektrums, gegen Ende der 1950er Jahre zunehmend 
in der breiten medialen und politischen Öffentlichkeit in den Blick. Details über die belasteten 

Juristen wurden zunächst durch eine Propagandakampagne der DDR bekannt. Seit 1957 
veröffentlichte der Ost-Berliner „Ausschuss für Deutsche Einheit“ im Rahmen seiner 

„Blutrichter“-Kampagne Informationen zur politischen Belastung westdeutscher 
Justizjuristen.30 In rascher Folge brachte der Ausschuss immer neue Propaganda-

 
28 Richard Langeheine (DP, CDU), geb. 16. Februar 1900 in Eixe, verst. 29. Dezember 1995 in Peine, Studium 
der Rechts- und Staatswissenschaften in Göttingen und Kiel, 1925: Referendar, 1928: Gerichtsassessor, 1930–
1934: politischer Dezernent der Staatsanwalt beim Landgericht Stettin, Oktober 1933 bis Oktober 1934: 
Oberbürgermeister der Stadt Stolp (während Dienstfreistellung), Okt. 1935 bis April 1945: Wirtschaftsgruppe 
Steine und Erden Berlin, zuletzt Hauptgeschäftsführer. NDSAP: 1. Mai 1933, Oktober 1935 bis Oktober 1934: 
NSDAP-Kreisleiter Stolp-Stadt. Ab 1945: Rechtsanwalt in Peine. 1948–1955 und ab 1961: Mitglied im Stadtrat 
Peine. 1948–1955: Mitglied Kreistag Peine. 1951: Landrat. 1952–1955, 1961–1964 und ab 1970: Bürgermeister 
Stadt Peine. 1955–1956: niedersächsischer Justizminister. 1956–1959 und 1965–1970: niedersächsischer 
Kultusminister. 1965–1970: Stellvertretender Ministerpräsident. Mai 1955 bis Juni 1974: Mitglied des 
Niedersächsischen Landtags, zunächst DP, später CDU. Vgl. Stephan Alexander Glienke: Die NS-Vergangenheit 
späterer niedersächsischer Landtagsabgeordneter. Abschlussbericht zu einem Projekt der Historischen 
Kommission für Niedersachsen und Bremen im Auftrag des Niedersächsischen Landtages. Hannover 2012, S. 
176f. 
29 Vgl. Niedersächsischer Minister der Justiz an Niedersächsische Staatskanzlei, Schreiben vom 10. März 1956. 
Nds. Justizministerium, Personalakte Kurt Bellmann Az. 4 B 95. Ernennungsurkunde vom 19. März 1956, ebd. 
Helmut Kramer schreibt die Wiedereinstellung fälschlich Arvid von Nottbeck zu. Ab 26. Mai 1955 amtierte jedoch 
Justizminister Richard Langeheine. Arvid von Nottbeck übernahm das Amt erst wieder ab 3. Oktober 1956. Vgl. 
Kramer: Richter (Anm. 7), S. 132. Zu den Biografien siehe: Unbekannter Autor: Eintrag „Langeheine, Richard“. In: 
Munzinger Online/Personen – Internationales Biographisches Archiv, URL: 
http://www.munzinger.de/document/00000011107 (zuletzt aufgerufen: 11.11.2020). Eintrag „Nottbeck, Arvid von“. 
In Munzinger Online/Personen – Internationales Biographisches Archiv, URL: 
http://www.munzinger.de/document/00000008854 (zuletzt aufgerufen: 11.11.2020). 

30 Siehe hierzu Klaus Bästlein: „Nazi-Blutrichter als Stützen des Adenauer-Regimes“. Die DDR-Kampagnen 
gegen NS-Richter und -staatsanwälte, die Reaktionen der bundesdeutschen Justiz und ihre gescheiterte 
„Selbstreinigung“ 1957–1968. In: Ders./Klaus Bästlein/Johannes Tuchel u. a. (Hrsg.): Die Normalität des 
Verbrechens. Berlin 1994, S. 408–443, hier S. 415. Mechler: Kriegsalltag (Anm. 2), S. 14f.; Klaus Bästlein: „Nazi-
Blutrichter als Stützen des Adenauer- Regimes“. Die DDR-Kampagnen gegen NS-Richter und -staatsanwälte, die 
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Broschüren heraus. Sie wurden zum Teil in englischer und französischer Übersetzung auf 
Pressekonferenzen präsentiert, über ostdeutsche Hotels unter internationalen Gästen in 

Umlauf gebracht oder direkt an Multiplikatoren im westlichen Ausland geschickt, an 
kommunistische Verbände, Politiker, Publizisten und Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens.31 Die darin enthaltenen Namenslisten von durch ihre Tätigkeit zur Zeit des 

Nationalsozialismus belasteten Richtern und Staatsanwälten wurden ständig ergänzt und 
aktualisiert.32 

Durch die Skandalisierung der NS-Vergangenheit von in Westdeutschland amtierenden 
Juristen sollte die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik auf internationaler Ebene 

herabgesetzt werden. Ziel war es, die Stellung der DDR im Warschauer Pakt als 
antifaschistischem Staat im Gegensatz zum als militaristisch und revanchistisch 

dargestellten Weststaat zu festigen. Zudem verband die ostdeutsche Führung mit der 
Kampagne die Hoffnung, im westlichen Ausland die Bereitschaft zu fördern, der DDR die 

staatliche Anerkennung zu gewähren.33 

Größte Aufmerksamkeit erregten die Publikationen zunächst in Großbritannien. Nur wenige 
Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Broschüren mit sogenannten „Blutrichter“-

Listen durch den Ostberliner „Ausschuss für Deutsche Einheit“ am 23. Mai 1957 richteten 
Unterhausabgeordnete erste parlamentarische Anfragen zum Thema an die britische 

Regierung. Im Juni 1957 forderte der Abgeordnete Sydney Silverman eine Stellungnahme, 
was die Regierung angesichts der politisch belasteten ehemaligen Richter und 

 
Reaktionen der bundesdeutschen Justiz und ihre gescheiterte „Selbstreinigung“ 1957–1968. In: Ders./Annette 
Rosskopf/Falco Werkentin: Beiträge zur juristischen Zeitgeschichte der DDR. Berlin 2000, S. 53–94, hier S. 65f. 
31 Siehe u. a. Ausschuß für deutsche Einheit an Senatspräsident Sieveking, Schreiben vom 4. Juni 1957, 
Staatsarchiv Hamburg (StAHH) Generalakten Justizverwaltung, Az. 241-1 II Justizverwaltung II Abl. 2000/1 
2200/3-1 (Band 1) Walter Strauß an Gerhard Leibholz, Schreiben vom 5. Juli 1957, Institut für Zeitgeschichte (IfZ) 
München, Sammlung Walter Strauß, ED 94/213a. Gerd Leibholz an Walter Strauß, Schreiben vom 11. Juni 1957, 
ebd., ED 94/213a; Justizministerium Rheinland-Pfalz an Bundesminister der Justiz, Schreiben vom 1. November 
1958, StAHH Generalakten Justizverwaltung, Az. 241-1 II Justizverwaltung II Abl. 2000/1 2200/3-2 (Band 2). 
32 Vgl. dazu Mark von Miquel: Ahnden oder Amnestieren. Westdeutsche Justiz und Vergangenheitspolitik in den 
sechziger Jahren. Göttingen 2004, S. 32; Michael Lemke: Kampagnen gegen Bonn. Die Systemkrise der DDR 
und die West-Propaganda der SED 1960–1963. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 41 (1993) H. 2, S. 153–174. 
33 Vgl. zur Anerkennungspolitik der DDR Michael Lemke: Der nahe Osten, Indien und die Grotewohlreise von 
1959. Zur Anerkennungspolitik der DDR in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre. In: asien afrika lateinamerika 
20 (1993), S. 1027–1042; Bert Becker: Die DDR und Großbritannien 1945/49 bis 1973. Politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Kontakte im Zeichen der Nichtanerkennungspolitik. Bochum 1985. 
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Staatsanwälte des NS-Regimes zu tun gedenke.34 Das Auswärtige Amt versicherte, das 
Bundesjustizministerium unternehme alles, die Vorwürfe zu untersuchen. Tatsächlich war 

das Ministerium gar nicht aktiv geworden. Auf Rückfrage des Auswärtigen Amtes erklärte 
Bundesjustizminister Hans-Joachim von Merkatz (DP) im Sommer 1957, bei den 

Publikationen des Ostberliner Ausschusses handle es sich um die „üblichen östlichen 

Verleumdungen“, die sein Ministerium auch in Zukunft ignorieren werde. Überprüfungen 
werde man nur dann durchführen, wenn „unabhängig von der sowjetzonalen Quelle 

Anhaltspunkte für eine vorwerfbares Verhalten bekannt werden“.35 In der Folgezeit wurde in 
weiteren parlamentarischen Anfragen im britischen Unterhaus immer wieder nachgehakt. Im 

November 1957 richtete der Abgeordnete Arthur Lewis eine ähnliche Anfrage an die 
Regierung.36 Weitere Anfragen folgten, jeweils genau beobachtet von der deutschen 

Botschaft und vom Auswärtigen Amt.37 Im August 1958 beklagte das Bonner 
Außenministerium in einem Schreiben an den Bundesjustizminister, die Parlamentsanfragen 

zur NS-Belastung von Richtern und Staatsanwälten hätten „leider bis jetzt kein Ende 

genommen. Das Interesse der britischen Öffentlichkeit an einer abschließenden Klärung 
dieser Frage hält vielmehr unvermindert an.“38 Im November 1958 wandte sich der 

„Deutsche Richterbund“ an die Minister und Senatoren der Justiz und beklagte die 
zunehmenden Angriffe gegen Richter und Staatsanwälte wegen ihres beruflichen Wirkens 

zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Standesvertretung sah darin eine Gefährdung des 
Ansehens der Rechtspflege und forderte die Regierungen von Bund und Ländern auf, sich 

„schützend vor die Organe der Rechtspflege“ zu stellen.39 Zwar hatten sich die 
westdeutschen Justizverwaltungen zunächst erfolgreich des Vorwurfs erwehrt, eine große 

Zahl politisch belasteter NS-Juristen sei in ihren Reihen tätig. Intern wurden die Vorwürfe 
keineswegs ignoriert. Auch in der politischen Auseinandersetzung kamen die Vorwürfe aus 

 
34 Hansard. Oral Answers. Col. 351–352, 10. Juli 1957; Hansard. Written Answers Col. 32. 20. November 1957. 
35 Hans-Joachim von Merkatz, zit. nach von Miquel: Ahnden (Anm. 32), S. 33f. 
36 Vgl. Hansard. Oral Answers. Col. 351–352, 10. Juli 1957; Hansard. Written Answers Col. 32, 20. November 
1957. 
37 Vgl. von Miquel: Ahnden (Anm. 32), S. 42. 
38 Vgl. Auswärtiges Amt an Bundesminister der Justiz, Schreiben vom 1. August 1958. StAHH Az. 241-1 II. 
Justizverwaltung II Abl. 2000/1 2200/3-1 (Bd. 1). 
39 Zit. n. Bästlein: Nazi-Blutrichter (Anm. 30), S. 416; Bästlein: „Nazi-Blutrichter“ (Anm. 30), S. 416. 
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Ost-Berlin mehr und mehr zum Tragen.40 Bald holte die Vergangenheit die drei Juristen vom 
Sondergericht Prag wieder ein. Als ersten traf es Erwin Albrecht. 

 

 

4. Erwin Albrecht 

 

1958 war kein gutes Jahr für Erwin Albrecht. Im Mai und Juni 1958 berichtete die 

Wochenzeitung „Saarlandbrille“ über die NS-Vergangenheit des Abgeordneten, in der 
parteiinternen Auseinandersetzung um die Fusion der CDU-Saar mit der CVP unterlag er 

und wurde im Dezember aus der CDU-Fraktion ausgeschlossen.41 Albrecht hospitierte 
daraufhin bei der Fraktion der „Deutschen Partei Saar“ (DPS). 1959 trat er der Partei bei.42 

Anfang 1959 wurde er als einer von 800 ehemaligen Justizjuristen der NS-Judikatur in der 
jüngsten Propaganda-Broschüre aus Ost-Berlin gelistet.43 

Bald sah sich Albrecht zu einer Rechtfertigung seiner ehemaligen Tätigkeit an der II. 

Strafkammer des Sondergerichts Prag genötigt. In der Sitzung vom 3. März 1959 des 
saarländischen Landtags hatte der Abgeordnete Werner Scherer (CVP) auf die NS-

Vergangenheit Albrechts Bezug genommen und auch das Auslieferungsgesuch der 
Tschechoslowakei aus dem Jahre 1952 angesprochen. Albrecht sah sich daraufhin zu einer 

weit ausholenden Stellungnahme veranlasst. Die Auslieferung von Saarländern an eine 
fremde Macht sei mit der Landesverfassung von 1947 nicht vereinbar. Unter den 800 in der 

jüngsten Propaganda-Broschüre der DDR gelisteten Richter und Staatsanwälte sei nicht nur 

 
40 So wurde z. B. im Rahmen der Justizministerkonferenz in Berlin 1957 zu einer ad-hoc-Sitzung der 
Personalreferenten bzw. deren Stellvertreter geladen, um die Maßnahmen der Landesjustizverwaltungen als 
Reaktion auf die von der DDR übersandten „Blutrichter“-Listen abzustimmen. Vgl. AGR Dr. Stiebeler, Vermerk 
vom 1. November 1957, Generalakten Justizverwaltung, StAHH Az. 241-1 II Justizverwaltung II Abl. 2000/1 
2200/3-1 (Bd. 1). 
41 Es gibt hier zwei Darstellungen. Eine, wonach Albrecht aus der Fraktion ausgeschlossen wurde, eine andere, 
wonach er aus der Fraktion ausgetreten ist. Fest steht: Ab Dezember 1958 gehörte Erwin Albrecht nicht mehr der 
CDU-Fraktion im saarländischen Landtag an. Siehe Tändler: NS-Belastung (Anm. 20), S. 53f. Am 9. März 1959 
erklärte er gemeinsam mit Dr. Hubert Ney und Karl Steinhauer den Austritt aus der CDU. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung vom 10. März 1959. 
42 Vgl. Tascher: Staat (Anm. 17), S. 314f. 
43 Vgl. Ausschuß für Deutsche Einheit (Hrsg.): Wir klagen an! 800 Nazi-Richter – Stützen des militaristischen 
Adenauer-Regimes. Berlin (Ost) 1959, S. 48f. 
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sein Name aufgeführt, sondern ebenfalls die Namen anderer saarländischer Richter. Wer 
ihm, Albrecht, seine vormalige Tätigkeit zur Zeit des Nationalsozialismus zum Vorwurf 

mache, wer ihm Ermittlungen aus Osteuropa vorhalte, der müsse dies „auf alle ausdehnen, 
auch auf diejenigen, die als Kriegsverbrecher im Osten verurteilt worden sind und die nun 

1955 / 1956 zurückkehrten.“44 Nur wenige Tage später traf die erste von fünf Strafanzeigen 

gegen Erwin Albrecht ein. Den Anfang machte am 12. März 1959 die Anzeige des 
Landesvorstands der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“ (VVN). Es folgten zwei 

Anzeigen von Joseph P. Krause45 am 28. April und am 3. November 1959.46 Am 20. Januar 
1960 erstatteten die beiden Studenten Reinhard Strecker47 und Wolfgang Koppel48 im 

 
44 Landtag des Saarlandes, Stenographischer Bericht, 3. Wahlperiode, 82. Sitzung, 13. Juni 1960, S. 1793. 
45 Joseph P. Krause hatte bereits zwischen April bis Dezember 1959 zahlreiche Strafanzeigen wegen des 
Verdachts auf Beteiligung an NS-Verbrechen gestellt, u. a. auch gegen wiederamtierende Richter und 
Staatsanwälte. Sein Hintergrund ist etwas unklar. Er wird zeitweise als Student, an anderer Stelle als 
Schriftsteller aus Gelsenkirchen bezeichnet. In der ersten Hälfte der 1960er Jahre wanderte Krause für gewisse 
Zeit nach Israel aus und legte sich den Namen „Joseph Israel Ben Gal“ zu, den er seither zusätzlich zu seinem 
Namen „Joseph P. Krause“ in seinen Schriftsätzen führte. Die frühesten bekannten Aktionen reichen bis in das 
Jahr 1958 zurück, wo er sich zunächst in Kommentaren in der Zeitschrift „konkret“ mit den Fällen Zind und 
Reinefarth befasste. Später richtete er sich in Schreiben direkt an die Justizverwaltungen. Ähnlich publizistisch im 
Selbstverlag aktiv wie Wolfgang Koppel (s. Anm. 48). Vgl. Joseph P. Krause: J’accuse: Brief an den Präsidenten 
der Bundesrepublik Deutschland. (Hektografiert, Selbstverlag) o.O. 1965; Ders.: Unser Bruder Zind. In: konkret 
17 (1958); Ders.: Strafanzeige gegen Robert Schmelzer wegen Verdachts auf Beleidigung, der Ehrabschneidung, 
der Verleumdung und der üblen Nachrede. In: Blätter für deutsche und internationale Politik (1960), S. 202–207; 
OStA Peisker (OLG Stuttgart) an Amtsgericht Esslingen/Neckar, Antrag auf Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens vom 26. April 1960, SfJ Berlin Az. 2200/1-I/B.14 (Bd. II). Kurzbericht des Joseph P. 
Krause: Kurzbericht zu Deganyah Aleph. URL: http://www.gelsenzentrum.de/kurzbericht_deganyah_aleph.htm 
(zuletzt aufgerufen: 14.12.2020). 
46 Vgl. Die Tat vom 30. Januar 1960; Süddeutsche Zeitung vom 23. Januar 1960. 
47 Reinhard Strecker, geb. 8. Sept. 1930 in Zehden/Oder, deutscher politischer Aktivist, bekannt für die 
maßgeblich von ihm initiierte Aktion „Ungesühnte Nazijustiz“ und die gleichnamige Wanderausstellung mit 
Dokumenten der NS-Justiz in den Jahren 1959–1962, Ende Januar 1960: erstattete gemeinsam mit Wolfgang 
Koppel im Auftrag des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) mindestens 43 Strafanzeigen gegen 
wiederamtierende Justizjuristen wegen des Verdachts der Rechtsbeugung in Tateinheit mit Totschlag. 2015: 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, 2016: Arnold-Freymuth-Preis. 
Vgl. Der Spiegel vom 8. Februar 2019; DW vom 25. November 2019. URL: https://www.dw.com/de/schuld-ohne-
sühne-ein-student-jagt-ns-richter/a-51107749 (zuletzt aufgerufen: 13.11.2020); Michael Kohlstruck: Reinhard 
Strecker – „Darf man seinen Kindern wieder ein Leben in Deutschland zumuten? In: Claudia Fröhlich/Michael 
Kohlstruck (Hrsg.): Engagierte Demokraten. Vergangenheitspolitik in kritischer Absicht. Münster 1999, S. 185–
212; Gottfried Oy/Christoph Schneider: Gespräch mit Reinhard Strecker. In: Dies.: Die Schärfe der Konkretion. 
Reinhard Strecker, 1968 und der Nationalsozialismus in der bundesdeutschen Historiografie. Münster 2013, S. 
17–92. 
48 Wolfgang Koppel, politischer Aktivist, um 1960 Vorsitzender der Karlsruher Hochschulgruppe des 
Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) an der Technischen Hochschule Karlsruhe, dem linken 
Spektrum des SDS zugehörig, enger Mitarbeiter des SDS-Bundesvorsitzenden Oswald Hüller, unterhielt enge 
Kontakte zu DDR-Funktionären, engagierte sich für die politische Zusammenarbeit mit FDJ-Hochschulgruppen. 
November 1959: gemeinsam mit Reinhard Strecker Organisation der Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ in 
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Auftrag des „Sozialistischen Deutschen Studentenbundes“ (SDS) Strafanzeige wegen des 
Verdachts auf Rechtsbeugung in Tateinheit mit Totschlag.49 Den Abschluss bildete am 15. 

März 1960 der tschechische „Verband antifaschistischer Widerstandskämpfer“.50 

 

Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig. Als Abgeordneter des saarländischen Landtags 

genoss Albrecht parlamentarische Immunität. Vor der Einleitung weiterer Schritte wandte 
sich der Generalstaatsanwalt am 11. Juli 1959 direkt an Albrecht, legte ihm die gegen ihn 

erhobenen Vorwürfe dar und bot ihm Gelegenheit zu einer Stellungnahme. In zwei 
Antwortschreiben vom August 1959 und Januar 1960 äußerste sich der Abgeordnete. Er 

vertrat die Auffassung, die ihm zur Last gelegten Vorwürfe seien nicht konkret genug. Sie 
seien den saarländischen Justizbehörden ebenso wie seine vormalige Tätigkeit aus seiner 

Personalakte und seit dem Eingang des Auslieferungsersuchens der tschechoslowakischen 
Regierung aus dem Jahre 1952 bekannt. Es sei „nicht anzunehmen, dass die saarländischen 

Justizbehörden unter Verletzung ihrer Pflichten die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 

versäumt haben würden, wenn der Verdacht einer strafbaren Handlung gegen ihn gegeben 
wäre“. Vehement bestritt Albrecht den Vorwurf der Rechtsbeugung. „Es werde seit einiger 

Zeit eine Hetze gegen ihn betrieben, die politischen, persönlichen und parteipolitischen 
Motiven entspringe.“51 

Zum Jahreswechsel 1959 / 1960 wurde die Debatte um Albrechts NS-Vergangenheit 
verstärkt in den Medien, insbesondere in der CDU-nahen „Saarbrücker Landeszeitung“ und 

in der DPS-Zeitung „Deutsche Saar“ ausgetragen. Den Anfang machte Franz-Lorenz von 
Thadden, Chefredakteur der „Saarbrücker Landeszeitung“. In der Ausgabe vom 12. / 13. 

Dezember 1959 forderte er die Klärung der gegen Albrecht im Raum stehenden Vorwürfe. 
Sei etwas „dran an dem, was geredet wird, dann gehört dieser Mann vor den Richter und 

 
Karlsruhe. Januar 1960: gemeinsam mit Reinhard Strecker Erstattung von 43 Strafanzeigen gegen 
wiederamtierende ehemalige NS-Justizjuristen wegen des Vorwurfs der Rechtsbeugung in Tateinheit mit 
Totschlag. Januar 1960 Ausschluss aus der SPD. Publikationen im Selbstverlag (Auswahl): Wolfgang Koppel 
(Hrsg.): Ungesühnte Nazijustiz. Hundert Urteile klagen ihre Richter an. (Hektrografiert) Karlsruhe 1960; Ders.: 
Justiz im Zwielicht. Dokumentation. (Hektografiert) Karlsruhe 1963; Ders./Karl Sauer: Führer durch das Braune 
Bonn. Frankfurt 1968; Ders.: Heinrich Lübke. Präsident der Deutschen? (Hektografiert) Karlsruhe 1967. Zu 
Koppel vgl. von Miquel: Ahnden (Anm. 32), S. 51f.; Glienke: Ausstellung (Anm. 7), S. 76. 
49 Vgl. Unbekannter Autor: Nazirichter (Anm. 46); Unbekannter Autor: Strafanzeige (Anm. 46). 
50 Vgl. Tascher: Staat (Anm. 17), S. 314. 
51 Erwin Albrecht (MdL), Stellungnahme vom 9. Januar 1960, zit. nach Landtag des Saarlandes, Stenografischer 
Bericht, 3. Wahlperiode, 82. Sitzung, 13. Juni 1960, S. 2258. 
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nicht an die Spitze des Saarländischen Rundfunks“.52 Von Thadden bezog sich auf das Amt 
des Vorsitzenden des Rundfunkrates des Saarländischen Rundfunks (SR), das Albrecht seit 

Mai 1957 innehatte.53 Die „Deutsche Saar“ veröffentlichte daraufhin am 8. Januar 1960 eine 
persönliche Erklärung Albrechts, zusammen mit einem Gutachten aus seinem 

Entnazifizierungsverfahren. In diesem hatte der öffentliche Ankläger auf Einstufung Albrechts 

in die Kategorie V als „entlastet“ plädiert. Während seiner Tätigkeit am Landgericht 
Mönchengladbach sei Albrecht „zu keiner Zeit aktivistisch oder propagandistisch 

hervorgetreten“. Seinen Richterberuf habe er „objektiv und gewissenhaft“ ausgeübt. Um die 
Stelle bei den Sondergerichten Brünn und Prag habe er sich nicht freiwillig beworben. 

Zudem sei OLG-Präsident Wilhelm Schwister, der Albrecht zum Dienst an die 
Sondergerichte abgeordnet hatte, kein Parteigenosse gewesen. Es sei bekannt, dass er nur 

solche Richter an die Sondergerichte geschickt habe, „von denen er wußte, daß sie eine 
menschenwürdige Haltung vor den Sondergerichten ausüben würden“.54 

Tatsächlich war die Haltung Schwisters nicht so eindeutig wie die Stellungnahme Albrechts 

suggeriert. Zwar war er nicht der NSDAP beigetreten, doch auch schwer belastete Juristen 
hatten nicht zwangsläufig der Partei angehört.55 Die Parteimitgliedschaft war zur Ernennung 

als Richter nicht zwingend vorgeschrieben. Voraussetzung für die Zulassung zum ersten 
juristischen Staatsexamen war ab Juli 1934 die Mitgliedschaft in einer Gliederung der Partei. 

Erst ab März 1939 war die Mitgliedschaft in der Partei vorgeschrieben. Ab August 1942 war 
die Parteimitgliedschaft zwar Voraussetzung für weitere Beförderungen im Justizdienst,56 

doch hatte der 1878 geborene Schwister bereits 1933 mit der Ernennung zum Präsidenten 
des Oberlandesgerichts Düsseldorf seine höchste Karrierestufe erreicht. Im Juli 1943 stand 

seine Pensionierung an. Für eine Mitgliedschaft in der NSDAP bestand für Schwister keine 

 
52 Vgl. Tändler: NS-Belastung (Anm. 20), S. 54. 
53 Vgl. Marc Zirlewagen: Erwin Albrecht. Saarländischer Politiker (1900–1985). In: Portal Rheinische Geschichte. 
URL: http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/erwin-albrecht/DE-
2086/lido/57a9de9e39fbc4.78139483 (zuletzt aufgerufen: 02.09.2020); Später: Mord (Anm. 16), S. 18. 
54 Deutsche Saar vom 8. Januar 1960, nach Tändler: NS-Belastung (Anm. 20), S. 57. 
55 Vgl. Klaus-Detlev Godau-Schüttke: Der Bundesgerichtshof. Justiz in Deutschland. Berlin 2006, S. 95ff. 
56 Vgl. Klaus-Detlev Godau-Schüttke: Integration und Restauration. Demokraten, Mitläufer, NS-Eliten: 
Justizpersonalpolitik in Schleswig-Holstein nach 1945. Informationen zur Schleswig-Holsteinischen 
Zeitgeschichte, Beiheft 10. Kiel 2019, S. 5. 
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Notwendigkeit. Allerdings gehörte er einigen NS-Gliederungen an, war Fördermitglied der 
SS, unterstützte die SS also finanziell, ohne Dienstpflicht.57 

Verbürgte Konflikte könnten zwischen OLG-Präsident Schwieger und dem Gauleiter in 
Düsseldorf als Hinweis auf eine zumindest reservierte Haltung gegenüber dem 

Nationalsozialismus gedeutet werden. Dessen ungeachtet setzte er die Vorgaben des 

Reichsjustizministeriums im OLG-Bezirk Düsseldorf unwidersprochen um.58 Albrecht selbst 
war NSDAP und SA bereits 1936 beigetreten.59 In seiner Stellungnahme vom Januar 1960 

erklärte er dies mit dem „erheblichen Druck“, der diesbezüglich auf junge Juristen ausgeübt 
worden sei.60 Ohnehin bezogen sich die Vorwürfe nicht auf seine Mitgliedschaft in der Partei 

oder ihren Gliederungen, sondern auf seine Amtszeit am Sondergericht Prag. Über diese, so 
Albrecht, sei die Regierung Hoffmann seit 1952 über den tschechoslowakischen Haftbefehl 

informiert gewesen. Die betreffenden Anschuldigungen seien von der CVP-nahen Presse 
erst 1955 mit dem Eintritt Albrechts in die Politik und im Rahmen des Saar-Referendums 

publik gemacht worden. Zudem habe er sich 1956 beim Justizminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen selbst angezeigt, um eine endgültige rechtliche Klärung zu erreichen.61 
Ein Verfahren sei gegen ihn nicht eingeleitet worden. Das Auslieferungsersuchen von 1952 

sei zudem, so Albrecht, auf Betreiben eines „aus der Ostzone stammenden Agenten“ 
zustande gekommen, der als „Arzt im Saarland“ tätig gewesen sei.62 Ein klarer Seitenhieb 

auf den geschassten Medizinhistoriker Lothar Sennewald. 

Am 30. März 1960 teilte der saarländische Justizminister Julius von Lautz (CDU) den 

Justizministern des Bundes und der Länder mit, dass in seinem Zuständigkeitsbereich zwei 
dienstaufsichtliche Prüfungen und zwei Ermittlungsverfahren wegen richterlicher und 

staatsanwaltlicher Tätigkeit zur Zeit des Nationalsozialismus aufgenommen worden seien. 

 
57 Vgl. Bastian Hein: Elite für Volk und Führer? Die Allgemeine SS und ihre Mitglieder 1925–1945. München 
2012, S. 164–168. 
58 Wilhelm Schwister, geb. 20. Juli 1878, verst. 31. Dezember 1947. 1907: Landrichter, Kriegsdienst im Ersten 
Weltkrieg, 1918: OLG-Rat am OLG Düsseldorf, 1920: Geheimer Justizrat im preußischen Justizministerium, 
1927. Ministerialdirektor, Präsident des jur. Landesprüfungsamtes, 1. Dezember 1933: Präsident des OLG 
Düsseldorf, Fördermitglied der SS, Mitglied von NSV, VDA und NS-Kulturgemeinde. Juli 1943: Eintritt in den 
Ruhestand. Vgl. Arthur von Gruenewaldt: Die Richterschaft des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main in der Zeit 
des Nationalsozialismus. Tübingen 2015, S. 341. 
59 Vgl. Tascher: Staat (Anm. 17), S. 311. 
60 Unbekannter Autor: Albrecht, nach Tändler: NS-Belastung (Anm. 20, 54), S. 57. 
61 Zu dieser angeblichen Selbstanzeige konnten keine weiteren Hinweise ermittelt werden. 
62 Unbekannter Autor: Albrecht, nach Tändler: NS-Belastung (Anm. 20, 54), S. 57. 



frzph-Projekt: „Landeskontinuitätsstudie SH II: Landessozialverwaltung, Justizjuristen, Polizeioffizierskorps, Kom-
munalpolitik in Süderdithmarschen / Flensburg in den Nachkriegsjahrzehnten“. Gutachten © Autoren / Autorinnen 

 

 
 

 818 

Bei einer der betroffenen Personen handle es sich um einen Landtagsabgeordneten. Der 
Generalstaatsanwalt habe daher beim saarländischen Landtag die Aufhebung der 

parlamentarischen Immunität zwecks Durchführung eines strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahrens beantragt.63 Gemeint war Erwin Albrecht, mit dessen Fall sich der 

Ausschuss für Geschäftsordnung und Immunität inzwischen eingehend befasste. In zwei 

Sitzungen wurde ausführlich der Antrag des Generalstaatsanwalts behandelt, ohne zu einem 
Ergebnis zu kommen. Eine Minderheit im Gremium vertrat die Auffassung, dass es sich bei 

den Anklagen gegen ehemalige Richter um eine Aktion der Ostzone handle, um das 
Verhältnis der Bundesrepublik zu seinen westlichen Verbündeten zu schädigen. Die 

Mehrheit des Ausschusses erachtete die Prüfung des Falles und eine umfassende 
Beweiswürdigung zur Feststellung des Sachverhaltes als notwendig, da nur durch diese 

überhaupt Aussagen darüber getroffen werden könnten, ob die Vorwürfe berechtigt seien 
oder nicht.64 

In der Sitzung vom 13. Juni 1960 wurde der Fall dem Plenum des Landtags vorgelegt. 

Zunächst wurde der Vorgang vorgestellt, die Stellungnahmen Albrechts zusammengefasst 
und die Einschätzung des Generalstaatsanwalts präsentiert. Dieser fand die Ausführungen 

Albrechts nicht überzeugend. Seiner Ansicht nach waren sie „zu allgemein gehalten und 
nicht mehr als ein bloßes Bestreiten, sich strafbar gemacht zu haben.“ Wenn dem 1952 

gestellten Auslieferungsersuchen der tschechoslowakischen Regierung keine Maßnahmen 
gefolgt seien, dann nur deswegen, weil „außer der Behauptung, Abgeordneter Dr. Albrecht 

habe Kriegsverbrechen begangen, nichts vorgelegen habe, was den gestellten Antrag zu 
stützen geeignet gewesen wäre.“ Durch die Strafanzeigen seien mittlerweile Urteile bekannt, 

„die zur Begründung des Vorwurfes einer Rechtsbeugung als geeignet bezeichnet werden 
könnten.“ Dass die Beschuldigungen „aus dem Osten“ kämen, „berechtige nicht, von einer 

Überprüfung Abstand zu nehmen“. Die Staatsanwaltschaft verwies zudem auf weitere 

Ermittlungsverfahren gegen an den fraglichen Urteilen beteiligte Justizjuristen, so auf die 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft beim Landgericht München I gegen Senatspräsident Dr. 

Karl Pörtl und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Koblenz gegen 
Amtsgerichtsrat Kohlstadt.65 

 
63 Vgl. Tändler: NS-Belastung (Anm. 20), S. 58. 
64 Vgl. Landtag des Saarlandes, Stenografischer Bericht, 3. Wahlperiode, Sitzung, 13. Juni 1960, S. 2258f. 
65 Landtag des Saarlandes, 3. Wahlperiode, Stenographischer Bericht, Drucksache Abt. I Nr. 82, Sitzung vom 13. 
Juni 1960, S. 2258f. U. a. waren Albrecht und Kohlstadt als Beisitzer an den Verfahren des Sondergerichts Prag 
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Es entspann sich eine heftige Debatte. Besonders ereiferte sich Heinrich Schneider, der 
Fraktionsvorsitzende der DPS und ehemalige Gauredner der NSDAP.66 Er erklärte: „Meine 

Damen und Herren! Ich muß Ihnen sagen, daß der Begriff ‚Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit‘ kein geltendes Strafrecht ist – leider –, denn sonst würden nicht nur die 

angeklagt, die für die KZ verantwortlich waren oder in Sondergerichten gesessen haben, 

sondern dann würden auch diejenigen angeklagt, die die Bombenschächte geöffnet und 
Millionen deutscher Frauen und Kinder auf dem Gewissen haben. Dann würden auch die 

angeklagt, die zehn Millionen Deutsche vertrieben haben, wobei drei Millionen umgekommen 
sind.“67 Derartige Argumente hatten im Plenum keine Aussicht auf Erfolg. Mit Beschluss vom 

13. Juni 1960 hob der saarländische Landtag die parlamentarische Immunität von Erwin 
Albrecht auf. Nur die dreizehn Abgeordneten der DPS stimmten gegen den Antrag.68 Das 

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.69 

 

 

5. Werner Rhode 

 

Als die DDR 1957 ihre „Blutrichter“-Kampagne gegen wiederamtierende ehemalige NS-
Justizjuristen in Westdeutschland startete, war Werner Rhode bereits Oberregierungsrat im 

Landesjustizministerium in Kiel.70 In seiner Funktion als Personalreferent betraf ihn die 
Kampagne mindestens mittelbar. Es war eine Thematik, mit der er zunächst von Berufs 

wegen beschäftigt war. Als sich die Personalreferenten der Landesjustizverwaltungen am 
Rande der 26. Justizministerkonferenz im Oktober 1957 in Berlin mit den Vorwürfen 

 
in der Strafsache gegen Bartos, Rauer u. a. vom 14. Dezember 1943 und in der Strafsache gegen Marie 
Kaneziecky vom 2. Dezember 1943 als Beisitzer beteiligt. In der Strafsache gegen Skarda, Petz und Fail vom 23. 
Dezember 1943 amtierte Albrecht als Vorsitzender Richter und Kohlstadt als Beisitzer. Werner Rhode vertrat die 
Anklage. BArch R 137-II/66. 
66 Vgl. Erich Später: Das Wort des Führers ist unser Befehl. Heinrich Schneider ein deutscher Patriot. In: 
Saarbrücker Hefte 89 (2003), S. 95–103. 
67 Heinrich Schneider (MdL/DPS), Landtag des Saarlandes, Stenografischer Bericht, 3. Wahlperiode, 82. Sitzung, 
13. Juni 1960, S. 2264. 
68 Vgl. Später: Mord (Anm. 16), S. 13; Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14. Juni 1960. 
69 Vgl. Tascher: Staat (Anm. 17), S. 315. 
70 Vgl. Lebenslauf: Werner Rhode, LASH Abt. 786/Nr. 6764. 
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befassten und erste Erfahrungen untereinander austauschten, war auch Rhode als Vertreter 
des Kieler Ministeriums beteiligt.71 Es dauerte nicht lange und Rhode wurde von seiner 

eigenen Vergangenheit eingeholt. 

Am 17. November 1958 erhob der Labour-Abgeordnete Arthur Lewis im britischen Unterhaus 

erneut Vorwürfe gegen den westdeutschen Umgang mit den NS-Justizverbrechen und der 

Wiederverwendung ehemaligen NS-Justizpersonals im Justizdienst. Als einen von durch 
seine vormalige Tätigkeit in der NS-Judikatur belasteten Juristen nannte er ausdrücklich 

Werner Rhode.72 Erst wenige Wochen zuvor war Rhodes Name auf der vom „Ausschuss für 
Deutsche Einheit“ auf einer Pressekonferenz in Ostberlin präsentierten „Liste von 600 

Nazijuristen im Dienste Adenauers“ aufgeführt worden.73 Mit Schreiben vom 29. November 
1958 setzte die Deutsche Botschaft in London die Landeskanzlei des Landes Schleswig-

Holstein davon in Kenntnis, dass Oberregierungsrat Rhode in der Unterhausdebatte vom 17. 
des Monats als Beispiel für die Belastung der westdeutschen Justiz genannt worden war. Die 

Staatskanzlei leitete den Schriftverkehr mit der Deutschen Botschaft zusammen mit 

zusätzlichem Material zu Rhode dem Auswärtigen Amt in Bonn weiter.74 

Im Vorjahr hatte das Bundesjustizministerium unter Leitung von Hans-Joachim von Merkatz 

noch versucht, die Anfragen im britischen Unterhaus durch die prinzipielle Ausblendung aller 
auf Hinweisen aus Ostdeutschland herrührenden Vorwürfe quasi auszusitzen. Unter dem 

 
71 Vgl. Niederschrift über die 26. Konferenz der Justizminister in Berlin vom 23.–26. Oktober 1957, 
niedersächsisches Justizministerium, Generalakten betreffend Zusammenkünfte der Justizminister. Az. 3131/1 
Band 4. 
72 Vgl. Chef der Landeskanzlei des Landes Schleswig-Holstein an Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 
London, Schreiben vom 10. Dezember 1958, LASH Abt. 786/Nr. 6042. Darin auch ein Auszug der Ausführungen 
von Silverman vor dem Unterhaus. Neben Werner Rhode sind hier weitere belastete Juristen benannt, u. a. 
Eduard Dreher, ein ebenfalls durch seine Tätigkeit in der NS-Judikatur belasteter Jurist, der in der 
Ministerialbürokratie des Bonners Justizministeriums Karriere machte und maßgeblich an der Ausarbeitung des 
Strafrechtsänderungsgesetzes von 1968 beteiligt war, dessen neuer § 50 Abs. II StGB die Einstellung hunderter 
Verfahren gegen nationalsozialistische Schreibtischtäter wegen einer verkürzten Verjährungsfrist zur Folge hatte. 
Set a war criminal to catch a war criminal. Deutsche Botschaft London Pr. 700–81, LASH Abt. 786/Nr. 6042. Zum 
Fall Dreher und den Folgen des Strafrechtsänderungsgesetzes für die Strafverfolgung siehe Stephan Alexander 
Glienke: Ein „Musterbeispiel vorbildlicher Sachaufklärung“ – Die Berliner Ermittlungen gegen die Angehörigen 
des Reichssicherheitshauptamtes – Geschichte eines Scheiterns. In: Sonja Begalke/Claudia Fröhlich/Stephan 
Alexander Glienke (Hrsg.): Der halbierte Rechtsstaat. Demokratie und Recht in der frühen Bundesrepublik und 
die Integration von NS-Funktionseliten. Baden-Baden 2015, S. 133–155. 
73 Vgl. Justizminister des Landes Schleswig-Holstein an Bundesminister der Justiz, Schreiben vom 15. Dezember 
1958, LASH Abt. 786/6042 I. 
74 Vgl. Chef der Landeskanzlei des Landes Schleswig-Holstein an Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, 
Schreiben vom 15. Dezember 1958, LASH Abt. 786/Nr. 6042. Siehe dazu auch Justizminister des Landes 
Schleswig-Holstein an Bundesminister der Justiz, Schreiben vom 15. Dezember 1958, ebd. 
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neuen Justizminister Fritz Schäffer sah sich das Ministerium dazu gezwungen, auf die 
Kritiker und Vorwürfe einzugehen. In Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt sammelte 

das Ministerium Material zur Entkräftung der von den Labour-Abgeordneten erhobenen 
Vorwürfe gegen die bundesdeutsche Justiz.75 

Anfang 1959 folgte eine weitere Anfrage des Abgeordneten Lewis.76 Am 28. April 1959 erhob 

Joseph P. Krause in einer Eingabe an die Staatsanwaltschaft Essen Vorwürfe gegen Richter 
und Staatsanwälte wegen ihrer früheren Tätigkeit bei Sondergerichten. In dem 

umfangreichen Schriftsatz wurde neben zahlreichen anderen Richtern und Staatsanwälten 
auch Werner Rhode genannt und eine Anzahl von Verfahren des Sondergerichts Prag 

aufgeführt, die mit dem Todesurteil endeten und an denen er als Vertreter der Anklage 
beteiligt war.77 Die Landesjustizverwaltung Schleswig-Holstein wurde von der Korrespondenz 

durch die Staatsanwaltschaft Essen mit Schreiben vom 4. Dezember 1959 unterrichtet.78 

Während sich die Vorwürfe gegen Rhode häuften, befasste sich dieser als Referent 

weiterhin mit Fragen des Umgangs mit der NS-Vergangenheit. An der 28. 

Justizministerkonferenz im Oktober 1959 in Hamburg nahm ORR Rhode als Teil des Stabes 
von Landesjustizminister Bernhard Leverenz teil. Ebenso wie bereits zwei Jahre zuvor in 

Berlin fand auch dieses Mal am Rande der Konferenz eine Besprechung der Referenten 
statt. Erneut wurde der Frage nachgegangen, wie mit den gegen wiederamtierende Richter 

und Staatsanwälte erhobenen Vorwürfen umgegangen werden sollte. Schließlich einigten 
sich die Referenten darauf, dass diesen nur im Einzelfall nachgegangen werden solle, wenn 

konkretes Material für eine Überprüfung zur Verfügung stehe. Angesichts „der Sach- oder 
Rechtslage“, so heißt es im Ergebnisbericht der Besprechung, lägen „die Voraussetzungen 

für ein strafrechtliches oder disziplinäres Einschreiten nicht vor“.79 Auch in den 
Hauptsitzungen wurde die Frage der belasteten Justizjuristen auf Ministerebene behandelt. 

 
75 Vgl. Chef der Landeskanzlei des Landes Schleswig Holstein an Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in 
London, Schreiben vom 10. Dezember 1958, LASH Abt. 786/Nr. 6042 I. 
76 Vgl. von Miquel: Ahnden (Anm. 32), S. 42; siehe Ministry of Defence, Written answer, 21. Januar 1960. URL: 
https://api.parliament.uk/historic-hansard/written-answers/1959/jan/21/germany-former-nazi-judges-and (zuletzt 
aufgerufen: 27.10.2020). 
77 Vgl. Joseph P. Krause an OStA Dr. Tillmann (Essen), Schreiben vom 28. April 1959, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 
I. 
78 Vgl. OStA Essen an OStA Kiel, Schreiben vom 4. Dezember 1959, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 I. 
79 Ergebnis der Besprechung der Referenten am 12. und 13. Oktober 1959, niedersächsisches Justizministerium, 
Generalakten betreffend Zusammenkünfte der Justizminister, Az. 3131/1, Band 5. 
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Noch immer gingen die anwesenden Justizminister und Ministerialräte von einer sehr 
geringen Anzahl von Richtern und Staatsanwälten aus, deren Belastung sie für den aktiven 

Justizdienst als untragbar erscheinen ließ. Nichtsdestotrotz wurden Möglichkeiten einer 
Entfernung besonders belasteter Juristen bereits angesprochen. Minister Leverenz betonte, 

die Zugehörigkeit eines amtierenden Richters zum Volksgerichtshof oder zu einem 

Sondergericht allein biete noch keinen Anlass für eine Überprüfung. Es habe auch „aufrechte 
Richter am Volksgerichtshof gegeben“.80 

In einer dienstlichen Erklärung am 2. Januar 1960 bezog Oberregierungsrat Rhode endlich 
Stellung zu den Vorwürfen: „Wegen meiner gesamten dienstlichen Tätigkeit während des 

Krieges bei der deutschen Staatsanwaltschaft in Prag und wegen der damit in 
Zusammenhang stehenden Vorwürfe gegen mich – und zwar auch wegen und anhand 

solcher in der Eingabe Krauses vom 28. April 1959 aufgeführten Fälle – hatte ich mich 
bereits vor fast 12 Jahren (Januar 1948) vor einem tschechoslowakischen Gericht in Prag zu 

verantworten“ (sic.).81 Im Urteil vom 13. Januar 1948 sei das Kreisstrafgericht Prag zu dem 

Schluss gekommen, dass er mit seinen Strafanträgen den Rahmen seiner Pflichten nicht 
überschritten habe und „eine Schuld nicht festgestellt werden könne.“82 Rhode sah sich 

durch den Freispruch vollumfänglich entlastet. Seine Stellungnahme gibt Hinweise darauf, 
dass vor dem Kreisstrafgericht Prag nicht alle inzwischen bekannt gewordenen Urteile 

berücksichtigt worden waren. So führte er zwar eine Anzahl von „auch in der Schrift von 
Krause genannten“ Todesurteilen auf, schrieb aber an anderer Stelle, dass das Prager 

Gericht die im Zusammenhang mit seiner staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit „anhand solcher 
in der Eingabe Krauses“ aufgeführten Fälle geprüft habe.83 

Eine förmliche Strafanzeige gegen Rhode, Voraussetzung für die Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens, lag der Staatsanwaltschaft am Landgericht Kiel erst seit dem 19. 

Januar 1960 vor. Die Studenten Reinhard Strecker und Wolfgang Koppel hatten im Auftrag 

des „Sozialistischen Deutschen Studentenbundes“ (SDS) gegen Rhode und 42 weitere 
ehemalige NS-Justizjuristen Anzeige wegen des Verdachts auf Rechtsbeugung in Tateinheit 

 
80 Bernhard Leverenz, Niederschrift über die 28. Justizministerkonferenz vom 13.–15. Oktober 1959 in Hamburg, 
niedersächsisches Justizministerium, Generalakten betreffend Zusammenkünfte der Justizminister, Az. 3131/1, 
Band 5. 
81 ORR Rhode, dienstliche Erklärung vom 2. Januar 1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 I. 
82 Ebd. 
83 Ebd. 
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mit Totschlag erstattet. Sie führten sieben konkrete Todesurteile auf, in denen Rhode die 
Anklage vertreten hatte, baten um strafrechtliche Prüfung der Fälle und boten Kopien der 

Verfahrensakten an.84 Am 24. März 1960 folgte eine Strafanzeige des tschechoslowakischen 
Verbandes der antifaschistischen Widerstandskämpfer. Der Verband führte insgesamt 28 

Verfahren auf, an denen der ehemalige Staatsanwalt des Sondergerichts Prag beteiligt 

gewesen war.85 

Erst nach Vorliegen der Strafanzeigen begann die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kiel 

gegen den ehemaligen Staatsanwalt vom Sondergericht Prag zu ermitteln. Dem 
Landesjustizministerium in Kiel hatten die Vorwürfe schon lange zuvor vorgelegen. Seit 

Beginn der DDR-„Blutrichter“-Kampagne war der Fall Rhode wiederholt aufgegriffen worden, 
sei es in den Broschüren des „Ausschusses für Deutsche Einheit“, in Anfragen von Labour-

Abgeordneten im britischen Unterhaus oder in der ministeriellen Korrespondenz mit dem 
Bundesjustizministerium und der Deutschen Botschaft in London. Aus Anlass einer Anfrage 

der Münchner Kindler-Verlages, zu dem auch die Zeitschrift „Revue“ gehörte, befassten sich 

erneut die Justizminister mit der Frage wiederamtierender Richter auf ihrer Konferenz vom 
12. Februar 1960 in Wiesbaden. Dabei bat Minister Leverenz nachdrücklich darum, „die 

Frage der Nachprüfung von Urteilen, die in Prag vom Sondergericht ergangen sind“ zu 
erörtern.86 Die Diskussion liegt nicht im Wortlaut vor. Nach einem Aktenvermerk vertraten die 

anwesenden Minister die Ansicht, dass angebotenes Material geprüft werden müsse, „und 
zwar auch dann, wenn tschechische Dienststellen und Gerichte frühere Richter und 

Staatsanwälte aus der Gefangenschaft entlassen oder freigesprochen hätten.“87 

Am 29. März 1960 bezog der schleswig-holsteinische Justizminister Bernhard Leverenz88 

(FDP) in einem Schreiben an Bundesjustizminister Fritz Schäffer (CDU) zu den bisherigen 

 
84 Vgl. Reinhard Strecker und Wolfgang Koppel an die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kiel, undatiertes 
Schreiben mit Eingangsstempel vom 19. Januar 1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 I; Glienke: Ausstellung (Anm. 
11), S. 174–188. 
85 Vgl. Verband der antifaschistischen Widerstandskämpfer, Strafanzeige gegen Werner Rhode vom 24. März 
1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 I. 
86 Bernhard Leverenz, Aktenvermerk über die Konferenz der Justizminister in Wiesbaden am 12. Februar 1960, 
niedersächsisches Justizministerium, Az. 4110-III AI.35. 
87 Aktenvermerk über die Konferenz der Justizminister in Wiesbaden am 12. Februar 1960, niedersächsisches 
Justizministerium, Az. 4110-III AI.35. 
88 Leverenz, Dr. Bernhard, geb. am 15.02.1909, U.-Gruppe: Justizministerium; MdL; Regierungen, Beruf: 
Justizminister, GO: exponiert nationalsozialistisch, Typ: Verfolgungsakteur_in Variante B, Pol. Orient. WR: 
Unklar/keine Infos/zu jung, Bruch 1945: Behinderung im Fortkommen, Quellendichte: Gut. 
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Ermittlungen und zur möglichen Beteiligung ehemaliger NS-Justizjuristen an 
Justizverbrechen Stellung. Der Hinweis, wonach benannte Richter oder Staatsanwälte an 

einem Sondergericht gewirkt hätten, sei zu allgemein. In keinem Fall hätte die Durchsicht der 
zur Verfügung stehenden Akten konkrete Vorwürfe feststellen lassen.89 Leverenz, 

ehemaliger Marinerichter und seit 1954 Justizminister in Schleswig-Holstein, machte hier 

gegenüber Bundesminister Schäffer unrichtige Angaben. Richtig ist: Das Vorliegen einer 
förmlichen Strafanzeige und die Erhebung konkreter Vorwürfe sind Voraussetzung für die 

Einleitung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen. Die Strafanzeigen von Strecker und Koppel, 
ebenso wie die vom tschechischen „Verband antifaschistischer Widerstandskämpfer“ 

enthielten konkrete Vorwürfe. Sie führten einzelne Verfahren mit Verfahrensnummer auf. Der 
tschechoslowakische Verband ging ausführlich auf jeden aufgeführten Fall ein, Strecker und 

Koppel boten Kopien der Verfahrensunterlagen an.90 Leverenz verteidigte die Juristen im 
Land vehement gegen jegliche wegen ihrer vormaligen Tätigkeit in der NS-Judikatur 

erhobenen Vorwürfe. Im Fall Rhode ließ er zumindest nach außen Zweifel an seinem 

Mitarbeiter nicht aufkommen. Intern wies er im Frühjahr 1960 Abteilung 3 des 
Landesjustizministeriums an, Rhode bis auf weiteres nicht mehr mit der Überprüfung von 

Einzelstrafsachen zu betrauen, um keinen Anlass für eine mögliche Anfechtung von 
Entscheidungen zu bieten.91 

 

 
Ab 1. Mai 1933: Mitarbeiter im Gaurechtsamt der NSDAP, ab 10. März 1934: Gerichtsassessor am LG Schwerin 
und Neustrelitz, ab 1. Oktober 1935: Rechtsanwalt, zus. ab 20. April 1943: Notar, ab 1937: Gerichtsassessor LG 
Schwerin, ab 1939: erneut Rechtsanwalt, ab 19. Mai 1940: Wehrmacht, ab 1. September 1941: Hilfsrichter am 
LG Güstrow, ab 15. Januar 1942 bis Kriegsende: Militärjustiz, Marinekriegsgerichtsrat, zuletzt Oberstabsrichter 
und Anklagevertreter, 1945–1947: Steuerberater in Rostock, ab 1949: Steueranwalt, ab Februar 1949: 
Fachanwalt für Wirtschafts- und Steuerfragen, ab 1950 auch Notar, ab 1954: Mitglied des schleswig-
holsteinischen Landtags, Oktober 1954 bis 23. April 1967: Justizminister Schleswig-Holstein, vgl. LASH Abt. 
352.3/Nr. 2433; MfS HA IX/11 PA 3057; BArch RW 60/4242; LASH Abt. 399.1380/Nr. 1; BArch Pers. 15/88567; 
BArch Pers. 15/91622; BArch Pers 15/174970; BArch Pers 15/176074; BArch Pers 15/183365; BArch RW 
60/4242; Klee: Personenlexikon (Anm. 13), S. 369; Eintrag: Leverenz, Bernhard in: Munzinger Online/Personen – 
Internationales Biographisches Archiv. URL: 
https://www.munzinger.de/search/document?id=00000006509&type=text%2fhtml&template=%2fpublikationen%2f
personen%2fdocument.jsp&key=&terminate= (zuletzt aufgerufen: 18.12.2020). 
89 Vgl. Bernhard Leverenz an den Bundesjustizminister, Schreiben vom 29. März 1960, Senatsverwaltung für 
Justiz Berlin (SfJ Berlin) 2200/1-I/B. 14 (Bd. II) Bl. 29. 
90 Vgl. Verband der antifaschistischen Widerstandskämpfer, Strafanzeige gegen Werner Rhode vom 24. März 
1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 I; Reinhard Strecker und Wolfgang Koppel, Strafanzeige (ohne Datum), 
Eingangsstempel vom 19. Januar 1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 I. 
91 Vgl. Abteilungsleiter 3 (LMJ SH), Aktenvermerk vom 14. April 1961, LASH Abt. 786/Nr. 2449. 
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Am 11. Mai 1960 wurde Rhode zu den Anschuldigungen vernommen. Erneut erklärte er, 
seine Tätigkeit am Sondergericht sei von der Staatsanwaltschaft Prag 1948 geprüft und er 

von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Auskünfte darüber, ob es sich bei den 
überprüften Verfahren um die gleichen handle, die ihm aktuell zur Last gelegt wurden, könne 

er nicht geben.92 In seiner dienstlichen Stellungnahme vom Januar 1960 war er noch in der 

Lage gewesen, genau anzugeben, an welchen der von Joseph P. Krause aufgeführten 
Sondergerichtsverfahren er beteiligt gewesen war. Zudem räumte er ein, dass Krause 

darüber hinaus Fälle nannte, die von der Art mit denen im Jahre 1948 geprüften Verfahren 
vergleichbar waren. Die Frage, ob die aktuell vorgebrachten Sondergerichtsverfahren bereits 

Gegenstand der Verhandlung vor dem Kreisstrafgericht Prag 1948 gewesen waren, 
veranlasste das Landesjustizministerium, durch den Generalstaatsanwalt am 

Oberlandgericht Schleswig bei der tschechoslowakischen Militärmission in Berlin die 
Übersendung der Verfahrensakten des Kreisstrafgerichts in Prag zu erbitten.93 Wenige 

Wochen zuvor hatte sich das Ministerium selbst an die Militärmission gewandt und um 

Unterstützung bei der Ermittlung von Verfahrensakten der Sondergerichte Prag, Brünn und 
Mährisch-Ostrau gebeten.94 Über diesem Umweg versuchten westdeutsche Behörden, 

zwischenstaatliche Kontakte auf regierungsamtlicher Ebene zu umgehen. 

Bislang war die Kontaktaufnahme in Sachen Rechtshilfeverkehr mit Verweis auf die 

Hallstein-Doktrin vermieden worden, die – mit Ausnahme der Sowjetunion als einer der vier 
für Deutschland als Ganzes verantwortlichen Mächte – keine zwischenstaatlichen 

Beziehungen zu den Bündnispartnern der DDR gestattete. Die völkerrechtliche Anerkennung 
der DDR durch Drittstaaten wurde als „unfreundlicher Akt“ gewertet. Als Jugoslawien 1957 

und Kuba 1963 diplomatische Beziehungen zur DDR aufnahmen, brach die Bundesrepublik 
im Gegenzug ihre diplomatischen Beziehungen zu diesen Staaten ab. Im Laufe der 1960er 

Jahre wurde die Doktrin auch in der Bundesregierung zusehends in Frage gestellt.95 Mit 

 
92 Vgl. Werner Rhode, Protokoll vom 11. Mai 1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 I. 
93 Vgl. GStA Schleswig an Militärmission ČSR, Schreiben vom 19. Mai 1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 II. 
94 Vgl. LMJ Schleswig-Holstein an Militärmission ČSR, Schreiben vom 1. April 1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 II. 
95 Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bonn und Moskau 1955 hatte die Regierung der 
ČSR eine Normalisierung und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen angeboten. Sämtliche 
tschechoslowakischen Vorschläge blieben unbeantwortet. Vgl. Rudolf Hilf: Deutsche und Tschechen. Symbiose – 
Katastrophe – Neue Wege. Opladen 1995, S. 120f; Adolf Müller/Bedrich Utitz: Deutschland und die 
Tschechoslowakei. Freudenstadt 1972, S. 122. Erst ab März 1960 kam es zu rudimentären 
Rechtshilfebeziehungen zu osteuropäischen Stellen, zunächst zwischen der Zentralen Stelle der 
Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg und der Warschauer 
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seiner Regierungserklärung vom 20. Oktober 1969 sprach Bundeskanzler Willy Brandt von 
zwei Staaten einer Nation in Deutschland96 – ein erster Schritt, der bereits in Richtung der 

von der Regierung Brandt verfolgten Entspannungspolitik mit der DDR und Osteuropa 
wies.97 

1960 lag die Normalisierung der Beziehungen zu den Staaten jenseits des „Eisernen 

Vorhangs“ noch in weiter Ferne. Direkter Kontakt zu tschechoslowakischen 
Regierungsstellen sollte nicht aufgenommen werden. Als im Oktober 1959 die Minister und 

Senatoren der Justiz auf der 28. Justizministerkonferenz in Hamburg berieten, ob die 
Ermittlungsarbeit der „Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung 

nationalsozialistischer Verbrechen“ in Ludwigsburg sich durch Vereinbarungen mit Polen und 
der Tschechoslowakei beschleunigen ließen, wandte sich das Bundesjustizministerium 

energisch gegen diesen Vorschlag.98 Im Auswärtigen Amt wurde befürchtet, die beiden 
osteuropäischen Staaten könnten aus einem entsprechenden Ersuchen der Bonner 

Regierung um Übersendung von Akten schließen, „dass die Bundesregierung bereit sei, 

Gegenseitigkeit zu gewähren. … Schon der Eindruck einer solchen Bereitschaft muss aber 
vermieden werden, weil sonst unerwünschte außenpolitische Folgerungen daran geknüpft 

werden könnten.“99 

Angesichts der großen öffentlichen Aufmerksamkeit, die Broschüren wie „Verbrecher in 

Richterroben“ und die Berichterstattung über die NS-Vergangenheit amtierender 
Justizjuristen erregten, erkannte man im Bundesjustizministerium, dass zumindest ein 

partieller Kurswechsel notwendig war. Mangels diplomatischer Kontakte gestand Walter 

 
Hauptkommission. Aufgrund des Festhaltens an der Doktrin konnten erste Archivreisen bundesdeutscher 
Strafverfolger nach Polen nicht vor Februar 1965 stattfinden. Zur den Auswirkungen der Befolgung der Doktrin 
auf die strafrechtliche Ahndung von NS-Verbrechen sei insbesondere verwiesen auf die Arbeit von Annette 
Weinke: Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten Deutschland. Vergangenheitsbewältigungen 1949–1969 
oder: Eine deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte im Kalten Krieg. Paderborn u. a. 2002, S. 158. 
96 Brandt formulierte in seiner Regierungserklärung noch vorsichtig. Einerseits versicherte er, eine 
völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch die Bundesregierung komme nicht in Betracht, andererseits stellte 
er fest, dass „zwei Staaten in Deutschland existieren“. Abgedruckt in Klaus Stüwe (Hrsg.): Die großen 
Regierungserklärungen der deutschen Bundeskanzler von Adenauer bis Schröder. Opladen 2002, S. 163–179, 
hier S. 164. 
97 Wolfgang Schmidt: Willy Brandts Ost- und Deutschlandpolitik. In: Bernd Rother (Hrsg.): Willy Brandts 
Außenpolitik. Wiesbaden 2014, S. 161–257, hier 206. 
98 Vgl. Niederschrift über die 28. Justizministerkonferenz vom 13.–15. Oktober 1959 in Hamburg. 
niedersächsisches Justizministerium, Az. 3131/1, Band 5 Anlage. 
99 Zit. nach Der Spiegel vom 10. März 1965, S. 40. 



frzph-Projekt: „Landeskontinuitätsstudie SH II: Landessozialverwaltung, Justizjuristen, Polizeioffizierskorps, Kom-
munalpolitik in Süderdithmarschen / Flensburg in den Nachkriegsjahrzehnten“. Gutachten © Autoren / Autorinnen 

 

 
 

 827 

Strauß, der Staatssekretär im Bundesjustizministerium, den Landesjustizverwaltungen zu, 
sich mit ihren Anfragen ersatzweise an die polnischen und tschechoslowakischen 

Militärmissionen in Berlin zu wenden.100 Alle Hürden schienen damit umschifft. Den 
„Ausschuss für Deutsche Einheit“, das zentrale Organ der Ost-Propaganda, ließ man ebenso 

außen vor wie den „Verband antifaschistischer Widerstandskämpfer“ aus Prag. Den 

Generalstaatsanwalt der DDR mit seinen wiederholten Forderungen nach Übersendung von 
„Beauftragten“ der westdeutschen Behörden konnte man meiden und Anfragen an die 

Tschechoslowakei richten, ohne sich direkt mit der Prager Regierung auseinandersetzen zu 
müssen. Dem selbst auferlegten außenpolitischen Korsett war Genüge getan. Trotzdem 

konnte man den Willen zur Aufklärung der gegen westdeutsche Richter und Staatsanwälte 
erhobenen Vorwürfe durch Aktionen belegen und so entweder an das angefragte Material 

gelangen, oder zumindest auf die eigenen Bemühungen um das Material verweisen. Die 
Militärmission der ČSR regierte jedoch nicht wie erhofft. Sie verwies an den „Verband 

antifaschistischer Widerstandskämpfer“ in Prag und das umfangreiche Aktenmaterial in 

dessen Besitz.101 

 

 

6. Kurt Bellmann 

 

Kurt Bellmann war der Letzte der drei ehemaligen Kollegen vom Sondergericht Prag, den die 

Vergangenheit einholte.102 Bis zum Frühjahr 1960 war er in der Öffentlichkeit kaum bekannt. 
Zwar waren seine Urteilsprotokolle im Rahmen der Wanderausstellung „Ungesühnte 

Nazijustiz“ in Karlsruhe und Westberlin ausgestellt worden,103 doch war sein Fall immer von 
den Fällen anderer Justizjuristen überdeckt worden, die jeweils von größerem lokalen 

 
100 Vgl. Strauß an Landesjustizverwaltungen, Schreiben vom 24. März 1960, nach von Miquel: Ahnden (Anm. 32), 
S. 79. 
101 Vgl. Glienke: Ausstellung (Anm. 11), S. 163. 
102 Im November 1959 hatte die linke Zeitschrift „Konkret“ unter dem Titel „Ungesühnte Naziverbrechen“ von der 
breiten Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet das Faksimile des Sondergerichtsurteils gegen Karl und Anna Fejk 
veröffentlicht. Die Eheleute waren am 12. Juli 1944 vom Sondergericht Prag wegen Beherbergung eines 
Reichsfeindes zum Tode verurteilt worden. Den Vorsitz führte Dr. Kurt Bellmann. Vgl. Konkret 23–24 (1959), S. 
13–14. 
103 Vgl. Wolfgang Koppel: Ungesühnte Nazijustiz. Hundert Urteile klagen ihre Richter an. (Hektografiert) Karlsruhe 
1960, S. 13, 15, 19, 24, 27, 33ff. 
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Interesse zu sein schienen als der Direktor des Landgerichts Hannover. Ausführlich war er 
bislang vorwiegend in der linken Presse, wie den Zeitschriften „Konkret“ und „Die Tat“ 

behandelt worden.104 Am 5. März 1960 erschien der erste größere Artikel zu Bellmann in 
einer auflagenstarken Zeitschrift, die nicht ausdrücklich dem linken Spektrum zuzuordnen 

war. Unter dem Titel „Im Namen des Teufels“ berichtete die Boulevardzeitschrift „Revue“ 

über die Tätigkeit des Prager Sondergerichts und ging ausführlich auf den Fall des 
ehemaligen Sonderrichters Bellmann ein.105 Der Bericht veranlasste Ministerialdirigent Dr. 

Wilhelm Dallinger106 vom Bundesjustizministerium zu einer telefonischen Nachfrage beim 
niedersächsischen Justizministerium. Dort bat er mit Hinweis auf den Revue-Artikel um 

Unterrichtung über gegen Bellmann ergriffene Maßnahmen. In einem nachfolgenden 
Gespräch bat Dallinger, den Fall bei der nächsten Besprechung der Landesjustizminister zu 

behandeln.107 

Am 10. März 1960 stellte der „Verband antifaschistischer Widerstandskämpfer“ auf einer 

zentralen Pressekonferenz im tschechoslowakischen Außenministerium in Prag die 

Broschüre „Verbrecher in Richterrobe“ vor, in der 136 Seiten Belastungsmaterial zu 230 
ehemaligen NS-Justizjuristen zusammengefasst war, die in der Bundesrepublik erneut im 

Justizdienst tätig waren. Noch am gleichen Tag fanden ähnliche Veranstaltungen der 
Botschaften in Ostberlin, London, Wien, Brüssel, Den Haag, Helsinki, Stockholm, 

 
104 Vgl. Konkret 23–24 (1959), S. 13–14. 

Die Tat vom 20. Februar 1960. 
105 Vgl. Revue vom 5. März 1960. 
106 Wilhelm Dallinger, geb. 6. Juli 1908 in Bad Kissingen, verst. 5. April 1981, Dr. jur., 1. Mai 1937: NSDAP, Amt: 
ehrenamtlicher Blockhelfer, Oktober 1938 bis Januar 1939: Wehrdienst, Dienst im RMJ, uk gestellt, April 1942: 
Kriegsdienst in Dolmetscher-Kompanie 7 in München, Einsatz in Nordafrika, höchster bekannter Rang: 
Feldwebel, Mai 1943–1946: Kriegsgefangenschaft, Internierung in Camp Concordia Kansas/USA, nach dem 
Krieg zunächst Rechtsanwalt in Traunstein, als „131-er“ in den Beamtendienst übernommen, 14. November 
1949: ORR im BMJ, 1950: Regierungsdirektor, 1951: Ministerialrat, 1958: Ministerialdirigent und Leiter der 
Unterabteilung II B, 1. Dezember 1965: vorzeitiger Ruhestand auf eig. Antrag aus gesundheitlichen Gründen. Als 
Leiter der Unterabteilung II B im BMJ war er für Strafgerichtsverfassung und Strafverfahren einschließlich 
Strafvollstreckung zuständig und ab 1954 zusätzlich für die Modernisierung der Strafgesetzgebung. Im März 1961 
verfasste Dallinger eine „Übersicht über die Verfolgung nationalsozialistischer Straftaten in der Bundesrepublik 
Deutschland“, in der er zu dem Ergebnis kam, die Verfolgung dieser Straftaten sei von Besatzungsmächten und 
deutscher Justiz nachdrücklich betrieben worden. Für den Abschluss der ausstehenden Verfahren visierte er zwei 
bis drei Jahre an. Vgl. Christoph Safferling: Wilhelm Dallinger: NS-Kontinuität in der frühen Bundesrepublik und 
die Auswirkungen auf die Reform des Jugendstrafrechts. In: Ders. u. a. (Hrsg.): Festschrift für Franz Streng zum 
70. Geburtstag. Heidelberg 2017, S. 603–616, hier S. 604f; Manfred Görtemaker/Christoph Safferling: Die Akte 
Rosenburg. Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit. München 2016, S. 237, 251f., 321. 
107 Vgl. Vermerk Dr. Wilkerling vom 5. März 1960. Niedersächsisches Justizministerium, Az. 4110-III A1.35. 
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Kopenhagen, Oslo, Paris, Rom und Sofia statt. In London wurde die Pressekonferenz von 
Botschafter Miroslav Galuška eingeleitet, in Ostberlin im „Haus der tschechoslowakischen 

Kultur“ am Bahnhof Friedrichstraße von Botschafter Otto Klička, in Prag kamen 
Hinterbliebene von Justizopfern und ein Vertreter der westdeutschen VVN zu Wort. Die 230 

ehemaligen NS-Juristen waren namentlich und mit einem kurzen Lebenslauf versehen 

aufgeführt, ergänzt um Faksimiles von Dokumenten der NS-Justiz. Als eines der 
hervorstechendsten Beispiele belasteter ehemaliger NS-Justizjuristen wurde der Fall Kurt 

Bellmann präsentiert.108 In London erklärte Botschafter Galuška, die jüngsten 
antisemitischen Zwischenfälle in der Bundesrepublik und Westberlin hätten ihren Ursprung 

darin, dass zahlreiche prominente Nationalsozialisten in einflussreichen Positionen säßen.109 
In Ostberlin sprach Botschafter Klička von einer „Durchsetzung des Staatsapparates 

Westdeutschlands mit Nazis von oben bis hinunter“.110 Als „besonders krasses Beispiel“ 
(Frankfurter Rundschau) führte Klička den Fall Bellmann an. Im Jahre 1946 als 

Kriegsverbrecher wegen Beteiligung an vier nachgewiesenen Todesurteilen zu lebenslanger 

Kerkerhaft verurteilt, sei der ehemalige Vorsitzende des Sondergerichts Prag der 
Bundesregierung 1955 als nicht amnestierter Kriegsverbrecher überstellt worden. Erst 

später, so Klička, seien neue Dokumente aufgefunden worden, aus denen der ganze 
Umfang seiner Verbrechen hervorging. So habe Bellmann nachweislich an mindestens 110 

Todesurteilen mitgewirkt. Kurz nach seiner Auslieferung sei er in einer hohen Funktion 
wieder in die westdeutsche Justiz eingestellt und sei zum Landgerichtsdirektor ernannt 

worden,111 „obwohl sein Name auf der Kriegsverbrecherliste steht und er als solcher zu 
lebenslänglicher Haft verurteilt worden ist, oder gerade, weil dies der Fall ist?“112 

Auch in London hob Botschafter Galuška den Fall Bellmann explizit hervor. Auf der 
Pressekonferenz in Prag wurden den anwesenden Journalisten Fotokopien der Urteile der 

Richter und andere Dokumente aus tschechoslowakischen Archiven vorgelegt. Die Originale 

 
108 Vgl. Deutsche Zeitung vom 11. März 1960; Neue Württembergische Zeitung (NWZ Göppingen) vom 11. März 
1960; Frankfurter Rundschau vom 11. März 1960; Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11. März 1960. 
109 Vgl. Deutsche Zeitung vom 11. März 1960. 
110 Vgl. Neues Deutschland vom 11. März 1960. 
111 Frankfurter Rundschau vom 11. März 1960; vgl. Neue Württembergische Zeitung (NWZ Göppingen) vom 11. 
März 1960; Frankfurter Rundschau vom 11. März 1960. 
112 Otto Klička zit. nach Neues Deutschland vom 11. März 1960. 
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der Unterlagen lagen im Konferenzsaal zur Einsichtnahme bereit.113 Westdeutsche 
Tageszeitungen berichteten ausführlich, hoben insbesondere die in der Vergangenheit 

behandelten prominenten Fälle hervor und befassten sich seither mit dem Fall Bellmann. Die 
Zahl der ihm zugeschriebenen „110 Todesurteile“ tauchte in zahlreichen Beiträgen auf. Die 

„Deutsche Volkszeitung“ berichtete über den ehemaligen Vorsitzenden der III. Strafkammer 

am Sondergericht Prag: „Seine Kammer wurde die ‚Reichsfeindekammer‘ genannt. Unter 
100 Straffällen befanden sich im Durchschnitt 90 Todesurteile. Diese Todesurteile wurden 

sehr oft lediglich wegen Abhören von Auslandssendern, Fluchtbegünstigung von 
Widerstandskämpfern, wegen eines politischen Witzes, wegen der kritischen Predigt eines 

Geistlichen oder wegen eines Stückchen Brotes, das man heimlich einem Kriegsgefangenen 
zusteckte, ausgesprochen.“114 

Ausführlich widmete sich die linke Presse dem Fall. „Die Tat“ berichtete unter dem Titel „Die 
Schuld des Dr. Bellmann“ und druckte Auszüge aus den Gerichtsunterlagen.115 Die Presse 

aus der DDR griff den Fall auf und titelte mit Schlagzeilen wie „110mal sagte Bellmann: ‚Tod 

durch den Strang‘“.116 Das niedersächsische Justizministerium beeilte sich zu versichern, 
Bellmanns frühere Verurteilung in Prag habe „keine nach deutschem Recht strafbare 

Handlung zugrunde gelegen“ und erklärte fälschlich, Bellmann sei in der Tschechoslowakei 
1955 begnadigt worden.117 

Gegen den ehemaligen Vorsitzenden des Sondergerichts Prag wurden von insgesamt vier 
Seiten Strafanzeigen wegen des Vorwurfs der Beteiligung an nationalsozialistischen 

Justizverbrechen gestellt. Den Anfang machte am 5. März 1960 eine Anzeige aus 
Hannoversch-Münden. Sie war am Erscheinungstag des Revue-Artikels über das 

Sondergericht Prag in Form einer Postkarte an die Oberstaatsanwaltschaft Göttingen 
geschickt worden. Ohne Hinweise auf den Verdacht strafbarer Handlungen oder weiterer 

Ausführungen fand diese Anzeige keine Berücksichtigung.118 

 
113 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11. März 1960. 
114 Deutsche Volkszeitung (Düsseldorf) vom 18. März 1960. 
115 Vgl. Die Tat vom 26. März 1960. 
116 Vgl. Berliner Zeitung (Ost) vom 11. März 1960. 
117 Vgl. Hannoversche Presse vom 12./13. März 1960. 
118 Vgl. Oberstaatsanwalt Landwehr, Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Hannover, Aktenvermerk vom 27. 
September 1960. Hauptstaatsarchiv Hannover (HStA) NDS 711 Acc. 131/83 Nr. 23. 
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Am 30. März 1960 erstattete der „Verband antifaschistischer Widerstandskämpfer“ 
Strafanzeige in Form einer umfangreichen Eingabe an den niedersächsischen 

Landesminister der Justiz. Eine Abschrift wurde am 4. April 1960 an den 
Generalstaatsanwalt in Braunschweig gesandt. Beigefügt waren Kopien von 

Sondergerichtsakten, Urteilen, Verhandlungsprotokollen und Urteilsbegründungen.119 Es 

folgte am 19. April 1960 eine Anzeige des Landesverbandes Niedersachsen der Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes (VVN) bei der Zentralen Stelle Ludwigsburg sowie am 29. 

Juni 1960 eine Strafanzeige von Joseph P. Krause.120 

Mit dem Ermittlungsverfahren gegen Bellmann wurde OStA Wilhelm Landwehr von der 

Staatsanwaltschaft am Landgericht Hannover beauftragt. Als ehemaliger 
Oberkriegsgerichtsrat verfügte er selbst über einschlägige Berufserfahrung in der NS-

Judikatur.121 Zunächst wurden die Hinweise auf die unter Beteiligung von Bellmann geführten 
Verfahren ermittelt und die zum Teil von den Anzeigeerstattern übermittelten sowie aus 

weiteren Quellen erreichbaren Aktenkopien gesichtet und auf Vollständigkeit geprüft. Zehn 

Urteile wurden in der Ausstellungsdokumentation von Wolfgang Koppel genannt,122 einzelne 
Dokumente waren in verschiedenen Zeitschriften abgedruckt.123 Der „Verband 

 
119 Vgl. ebd. Bemerkenswert erscheint, dass die Strafanzeige gegen Kurt Bellmann sich nicht in den 
Namenslisten der vom Verband antifaschistischer Widerstandskämpfer präsentierten Namenslisten der 36 
Juristen findet, gegen die gelegentlich der Broschüre „Verbrecher in Richterrobe“ Strafanzeigen angekündigt 
worden sind. S. u. a. Der Tag vom 19. März 1960.  
120 Vgl. Oberstaatsanwalt Landwehr, Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Hannover, Aktenvermerk vom 27. 
September 1960, HStA NDS 711 Acc. 131/83 Nr. 23. 
121 Vgl. Wilhelm Landwehr, geb. 1. Juli 1903, Oberkriegsgerichtsrat, u. a. Einsatz im besetzten Dänemark, Urteile 
gegen dänische Widerstandskämpfer, nach dem Krieg im Justizdienst des Landes Niedersachsen, höchster 
bekannter Rang: Oberstaatsanwalt am Landgericht Hannover, u. a. mit Ermittlungen gegen LG-Dir. Kurt 
Bellmann, Endler, AG-Rat Hellmuth Kühne und LG-Rat Blankenburg wegen Verdachts auf Beteiligung an 
Justizverbrechen betraut, Anfang 1967: Eintritt in den Ruhestand. Koppel: Justiz (Anm. 48), Nr. 0691. Wilhelm 
Landwehr an Niedersächsischen Justizminister, Schreiben vom 30. Mai 1962, niedersächsisches 
Justizministerium, Personalakte Wilhelm Landwehr, Az. 4L9. Bundesjustizminister an Niedersächsischen Minister 
der Justiz, Schreiben vom 16. August 1962, ebd., Wilhelm Landwehr, Vermerk vom 27. Juli 1962, ebd., 
Personalbogen Wilhelm Landwehr, ebd. 
122 Vgl. Koppel: Nazijustiz (Anm. 103), S. 71. 
123 Beispielsweise der Fall Josef Kratina, Todesurteil wegen des Erzählens reichsfeindlicher Witze. Vorsitzender 
Richter: Dr. Kurt Bellmann, Beisitzer Dr. Johann Dannegger und Dr. Wolfgang von Zeynek. Dokumente 
abgedruckt in: Blätter für deutsche und internationale Politik (1960), S. 174–178. 
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antifaschistischer Widerstandskämpfer“ übersandte Kopien zu 59 Verfahren, in denen 
insgesamt 82 Tschechen zum Tode verurteilt worden waren.124 

 

 

7. Die Fälle überschneiden sich 

 

Zunehmend wurde deutlich, dass sich die im gesamten Bundesgebiet durch die inzwischen 

zahlreich eingegangenen Strafanzeigen angeregten Ermittlungen in Teilen überschnitten. 
Strecker und Koppel hatten Ende Januar 1960 gegen Oberregierungsrat Werner Rhode, 

Landtagsabgeordneten Erwin Albrecht und 41 weitere wiederamtierende Juristen 
Strafanzeige wegen des Verdachts auf Rechtsbeugung in Tateinheit mit Totschlag gestellt,125 

der tschechoslowakische „Verband antifaschistischer Widerstandskämpfer“ Ende März 1960 
gegen mindestens 36 ehemalige NS-Justizjuristen, u. a. gegen Rhode, Albrecht und 

Bellmann.126 Joseph P. Krause gegen eine unbekannte Anzahl ehemaliger NS-Juristen, 

unter ihnen ebenfalls Rhode, Albrecht und Bellmann.127 Staatsanwaltschaften im gesamten 
Bundesgebiet ermittelten zu ehemaligen Justizjuristen der NS-Judikatur. Wolfgang Koppel 

führte in seiner Dokumentation „Justiz im Zwielicht“ aus dem Jahre 1962 insgesamt 173 
Ermittlungsverfahren gegen ehemalige NS-Juristen auf.128 

Die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe führte die Ermittlungen gegen den 
Oberregierungsrat Walter Eisele,129 der u. a. am 19. April 1943 als Amtsgerichtsrat am 

 
124 Vgl. Verband antifaschistischer Widerstandskämpfer, Strafanzeige gegen Kurt Bellmann vom 30. März 1960, 
BStU, MfS HA IX-11 RHE 34/86 Band 10. 
125 Vgl. hierzu die Aufstellungen in Die Tat vom 30. Januar 1960; Telegraf vom 26. Januar 1960. Verband 
antifaschistischer Widerstandskämpfer, Strafanzeige gegen Werner Rhode vom 24. März 1960, BStU, MfS HA 
IX/11 RHE 34/86 Band 29. Verband antifaschistischer Widerstandskämpfer, Strafanzeige gegen Kurt Bellmann 
vom 30. März 1960, BStU, MfS HA IX/11 RHE 34/86 Band 10. 
126 Vgl. die Ankündigung in Unbekannter Autor: CSR stellt Strafantrag gegen 36 Richter. In: Die Tat vom 19. März 
1960; OStA Landwehr, Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Hannover, Aktenvermerk vom 27. September 
1960, HStA NDS 711 Acc. 131/83 Nr. 23. 
127 Vgl. Glienke: Ausstellung (Anm. 11), S. 184; Joseph P. Krause an OStA Dr. Tillmann (Essen), Schreiben vom 
28. April 1959, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 I. 
128 Vgl. Koppel: Justiz (Anm. 48), S. 180. 
129 Vgl. Glienke: Ausstellung (Anm. 11), S. 225. Allein die Stuttgarter Ermittlungen gegen Walter Eisele betrafen 
auch Dr. Bellmann, LGR Berner, StA Dr. Blackert, LGR Einwag, LGR Dr. Fuchs, LGR Dr. Grund, AGR Dr. Heine, 
StA Honecke, LGR Littmann, StA Martin, StA Müschen, LGR Dr. Nemetz, LGR Dr. Odehaal, LGR Pieconka, StA 
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Sondergericht Prag den Vorsitz im Verfahren gegen den Landwirt Josef Lorenc geführt und 
ihn wegen Versteckens von Getreid gemäß §1 der Kriegswirtschaftsverordnung zum Tode 

verurteilt hatte. Staatsanwalt Werner Rhode hatte die Anklage vertreten.130 Gegen ihn 
ermittelte inzwischen die Staatsanwaltschaft am Landgericht Kiel wegen des Verdachts auf 

Beteiligung an NS-Justizverbrechen. Rhode hatte ebenfalls die Anklage im Verfahren gegen 

den Lehrling Edmund Škarde vertreten, der am 23. September 1943 wegen fortgesetzter 
einfacher und schwerer Diebstähle vor der IV. Kammer des Sondergerichts Prag unter dem 

Vorsitz von Landgerichtsrat Dr. Erwin Albrecht zum Tode verurteilt worden war.131 Gegen 
Albrecht führte inzwischen der Generalstaatsanwalt in Saarbrücken die Ermittlungen und der 

Fall beschäftigte den saarländischen Landtag. Auch im Verfahren gegen den 
Maschinenschlosser Josef Fligr und seinen Vater hatte Werner Rhode als Beamter der 

Staatsanwaltschaft die Anklage vertreten. Fligrs Vater hatte ihm zur Selbstverstümmelung 
geraten, um dem Arbeitseinsatz im Deutschen Reich zu entgehen. Beide wurden am 19. Mai 

1944 wegen Arbeitssabotage zum Tode verurteilt. Den Vorsitz führte Kurt Bellmann,132 

gegen den inzwischen der Oberstaatsanwalt am Landgericht Hannover ermittelte. 

 

Auf der Suche nach Dokumenten aus den Sondergerichtsverfahren entspann sich alsbald 
ein reger Austausch zwischen den ermittelnden Staatsanwaltschaften. Die Suche nach 

Informationen und Unterlagen verlief dabei zunächst erstaunlich unstrukturiert. Am 23. Mai 
1960 übersandte der bayerische Generalstaatsanwalt seinem niedersächsischen 

Amtskollegen drei Kopien und eine Abschrift von Verfahrensunterlagen des Sondergerichts 
Prag. Joseph P. Krause hatte sie zusammen mit seiner Strafanzeige gegen OLG-Rat Erhard 

Heinke übermittelt. Später wurde sie von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth im Rahmen 

 
Dr. Pörtl, Gerichtsassessor Dr. Pokorny, StA Dr. Prebeck, den ehem. StA und amtierenden ORR Rhode, StA Dr. 
Rogner, Gerichtsassessor Dr. Rolleri, LGR Dr. Schuh, LGR Sperling, LGR Dr. Strach, LGR Strempel, StA Dr. 
Törnig, LGR Dr. Weinelt, LGR Dr. Woratschek, StA von Zeynek. Vgl. Staatsanwaltschaft beim OLG Stuttgart an 
Amtsgericht Esslingen/Neckar, Antrag auf Einleitung eines Ermittlungsverfahrens vom 26. April 1960, StAHH Az. 
241-1 II Justizverwaltung II Abl. 2000/1 2000/3 Band 8. 
130 Vgl. I. Kammer des Sondergerichts bei dem Deutschen Landgericht in Prag, Verfahren gegen Josef Lorenc 
vom 19. April 1943, BArch R 137/II 64. 
131 Vgl. IV. Kammer des Sondergerichts bei dem Deutschen Landgericht in Prag, Verfahren gegen Edmund 
Škarde, Ladislaus Petr und Ladislaus Fail vom 23. September 1943, BArch R 137/II 64. 
132 Vgl. III. Kammer des Sondergerichts bei dem Deutschen Landgericht in Prag, Verfahren gegen Josef Fligr 
(geb. 20. August 1920) und Josef Fligr (geb. 2. Juli 1893) vom 19. Mai 1944, BStU, MfS HA IX/11 RHE 34/86 
Band 10. 
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der dortigen Ermittlungen gegen Wolfgang von Zeynek, dem ehemaligen Staatsanwalt beim 
Sondergericht Prag, ausgewertet. Zuletzt waren sie beim Generalstaatsanwalt von Bayern 

gelandet. Dieser hatte sie den Kollegen in Niedersachsen weitergeleitet, nachdem Krause 
mitgeteilt hatte, dort werde gegen Kurt Bellmann und Arthur Riechelmann ermittelt, die in den 

Unterlagen genannt wurden. So landeten die Dokumente beim Generalstaatsanwalt in 

Celle.133 Riechelmann war jedoch als Landgerichtsrat am Landgericht Hagen in Nordrhein-
Westfalen tätig. Die Ermittlungen lagen daher nicht im Zuständigkeitsbereich der 

niedersächsischen Justizverwaltung.134 Da Riechelmann und Bellmann zudem an 
verschiedenen Kammern des Sondergerichts Prag tätig waren, kam er für die Ermittlungen 

gegen Bellmann als Zeuge nicht in Frage.135 

Am 21. April 1960 übersandte der hessische Regierungsdirektor Mädrich dem schleswig-

holsteinischen Justizminister Aktenkopien zum Verfahren des Sondergerichts Prag gegen 
die Eheleute Limbursky. An dem Verfahren waren Kurt Bellmann als Vorsitzender Richter, 

Landgerichtsrat Thüsing als Beisitzer und Werner Rhode als Vertreter der 

Staatsanwaltschaft beteiligt gewesen. Das Verfahrensprotokoll war dem 
Generalbundesanwalt von Beauftragten des Generalstaatsanwalts der DDR übergeben 

worden.136 Kopien der Unterlagen hatte Mädrich vom Bundesjustizministerium erhalten und 

 
133 Vgl. GStA Bayern an GStA Niedersachsen, Schreiben vom 23. Mai 1960, HStA NDS 711 Acc. 131/83 Nr. 23. 
Der Fall Richelmann ist im Zusammenhang mit Bellmann nicht von Bedeutung, da er einer anderen Kammer am 
Sondergericht Prag vorsaß. Vgl. OStA Landwehr, undatierter Aktenvermerk (wahrscheinlich Herbst 1960). 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Hannover, Ermittlungen gegen Kurt Bellmann, 2 Js 209/60, HStA NDS 
711 Acc. 131/83 Nr. 23, Bl. 40. Der Fall Wolfgang von Zeynek weist Parallelen zum Fall Bellmann auf, war er 
1948 doch ebenfalls von einem tschechoslowakischen Gericht verurteilt (15 Jahre Haft) und ebenso wie 
Bellmann 1955 aus der Haft entlassen und den westdeutschen Behörden überstellt worden. Ein aufgrund einer 
Strafanzeige angeregtes Ermittlungsverfahren wegen Beteiligung an Justizverbrechen wurde 1959 eingestellt. 
Wolfgang von Zeynek (30. September 1908 bis 13. Mai 1995) war ab Februar 1940 als Staatsanwalt am Landes- 
und Sondergericht Prag und ab 1960 als Landgerichtsrat am Landgericht Nürnberg-Fürth tätig. Vgl. Klee: Das 
Personenlexikon (Anm. 13), S. 693. 
134 Vgl. Koppel: Nazijustiz (Anm. 103), S. 73. Angaben über Ermittlungen gegen Arthur Riechelmann waren nicht 
zu ermitteln. 
135 Vgl. Einschätzung OStA Landwehr, undatierter Aktenvermerk (wahrscheinlich Herbst 1960). 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Hannover, Ermittlungen gegen Kurt Bellmann, 2 Js 209/60, HStA NDS 
711 Acc. 131/83 Nr. 23, Bl. 40. 
136 Es handelt es sich um die beiden Staatsanwälte Carlos Foth und Heinz Winkelbauer, deren Kommen GStA 
Melsheimer in einem Schreiben an den Generalbundesanwalt zuvor angekündigt hatte. Vgl. Generalstaatsanwalt 
Melsheimer (DDR) an Generalbundesanwalt Max Güde, Schreiben vom 26. Februar 1960 (Abschrift). 
Niedersächsisches Justizministerium Az. 4110-III A1.35; detaillierter Bericht der Generalbundesanwaltschaft 
(durch Loesdau), Aktenvermerk vom 3. März 1960. SfJ Berlin Az. 2200/I-1/B.14 (Bd. II). 
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nach Schleswig-Holstein weitergeleitet.137 Nur wenige Wochen später, am 1. Juni 1960, traf 
im Landesjustizministerium in Kiel erneut Post von den Kollegen aus Wiesbaden ein. 

Regierungsdirektor Mädrich teilte darin mit, der Generalstaatsanwalt in Frankfurt a. M. habe 
im Rahmen der Ermittlungen zum Sondergerichtsverfahren vom 15. November 1944 gegen 

die Eheleute Limbursky Ermittlungen gegen die beteiligten Richter und Vertreter der Anklage 

aufgenommen, auch gegen den schleswig-holsteinischen Oberregierungsrat Werner 
Rhode.138 Oberstaatsanwalt Dr. Eduard Nehm139 von der Generalstaatsanwaltschaft am OLG 

Schleswig nahm das Schreiben zum Anlass, die Generalstaatsanwälte im gesamten 
Bundesgebiet über die Kieler Ermittlungen gegen Oberregierungsrat Werner Rhode in 

Kenntnis zu setzen und Auskunft darüber zu erbitten, ob Rhode andernorts Gegenstand 
eines Verfahrens sei und Informationsaustausch anzubieten.140 Die erste Antwort ließ nicht 

lange auf sich warten. Am 30. Juli 1960 teilte die Staatsanwaltschaft am OLG Stuttgart mit, in 
fünf von 42 Verfahren, die von OLG-Rat Walter Eisele am Sondergericht Prag geführt 

worden seien und die mit Todesurteilen endeten, habe Werner Rhode die Anklage vertreten. 

Aufgrund des Fehlens einer förmlichen Anzeige habe die Staatsanwaltschaft Stuttgart keine 
Ermittlungen gegen Rhode aufgenommen und vorsorglich einen fristgerechten Antrag auf 

Unterbrechung der Strafverfolgungsverjährung für die bekannten Fälle gestellt. Ausführlich 
behandelte der Stuttgarter Staatsanwalt die unter Beteiligung von Rhode ergangenen 

Todesurteile und bat die Kollegen in Schleswig um Übersendung von Unterlagen zum 
Verfahren, das nach Kriegsende vor dem Kreisstrafgericht Prag gegen Rhode geführt 

worden war, da diese für die Ermittlungen gegen Walter Eisele von Relevanz sein 

 
137 Vgl. LMJ Hessen an LMJ Schleswig-Holstein, Schreiben vom 1. Juni 1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 II. 
138 Vgl. ebd. 
139 Nehm, Dr. Eduard, geb. am 12.11.1908, U.-Gruppe: Leit.-Staatsanwälte Landgerichte, Beruf: Staatsanwalt, 
GO: systemtragend karrieristisch, Typ: Höherer Staatsbediensteter, Pol. Orient. WR: Unklar/keine Infos/zu jung, 
Bruch 1945: Behinderung im Fortkommen, Quellendichte: Befriedigend. 

28. Oktober bis 21. Dezember 1935: Staatsanwalt OLG Kiel, ab 22. Dezember 1935: bei Staatsanwaltschaft 
Flensburg, ab 1. Januar 1937: Staatsanwalt am LG Flensburg, ab 1. April 1938: Staatsanwalt Flensburg, ab 1. 
August 1943: EStA am OLG Hamm, ab 26. August 1939: Kriegseinsatz, NSDAP: 1. Mai 1933, NSKK: ab 25. 
September 1933 (Rottenführer, ab 24. September 1941: Obertruppführer), NSRB: ab Mai 1933 (Unterführer-
Anwärter), ab 21. Juni 1947: Staatsanwalt auf Wiederverwendung LG Flensburg, 1. März 1948: Beamter auf 
Lebenszeit, 1. Februar 1950: EStA, 15. Juli 1954: OStA, 3. Januar 1961: GStA, November 1973: Eintritt in den 
Ruhestand. Vgl. Klaus-Detlev Godau-Schüttke: Die Heyde/Sawade-Affäre. Wie Juristen und Mediziner den NS-
Euthanasieprofessor Heyde nach 1945 deckten und straflos blieben. Baden-Baden 2010, S. 242; Personalblatt: 
Eduard Nehm, LASH Abt. 786/Nr. 1014. 
140 Vgl. GStA Schleswig, Rundschreiben vom 19. Juli 1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 II. 
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könnten.141 Von der Staatsanwaltschaft Hannover traf erst im Oktober eine Rückmeldung 
ein. Sie berichtete von ihren Ermittlungen gegen Kurt Bellmann, den ehemaligen 

Vorsitzenden der III. Strafkammer des Sondergerichts Prag. In einem der Verfahren, in 
denen unter dem Vorsitz von Bellmann ein Todesurteil gefällt worden war, habe Rhode die 

Anklage vertreten. Die Strafverfolger aus Hannover baten um Auskunft, ob das 

Sondergerichtsverfahren in die Ermittlungen gegen Rhode mit einbezogen worden sei.142 Am 
selben Tag traf ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Koblenz ein, das den 

Generalstaatsanwalt am OLG Schleswig davon in Kenntnis setzte, dass gegen 
Amtsgerichtsrat Kohlstadt wegen des Verdachts auf Rechtsbeugung ermittelt werde. An 

einigen der Verfahren, an denen Kohlstadt als beisitzender Richter beteiligt war, sei Werner 
Rhode als Beamter der Staatsanwaltschaft beteiligt gewesen.143 

Der Kieler Oberstaatsanwalt Dr. Paul Thamm144 antwortete für die schleswig-holsteinische 
Justizbehörde. Am 13. Oktober übersandte er der Staatsanwaltschaft Hannover eine Liste 

mit Urteilen des Sondergerichts Prag, an denen Kurt Bellmann als Richter beteiligt gewesen 

war. Es handelte sich um Verfahren, die der Staatsanwaltschaft am Landgericht Kiel aus den 
Ermittlungen gegen Werner Rhode bekannt waren. Die Ermittler in Kiel wussten von elf 

Urteilen zu berichten, an denen beide beteiligt gewesen waren. In Hannover war bislang nur 
ein Verfahren bekannt. Die gelisteten Urteilskopien übersandten die Kollegen aus Schleswig-

Holstein nicht, wohl aber die beglaubigte Abschrift einer dienstlichen Erklärung Rhodes zu 
einem der Urteile.145 Noch am selben Tag übermittelte Thamm dem Oberstaatsanwalt in 

 
141 Vgl. StA beim OLG Stuttgart an GStA Schleswig, Schreiben vom 30. Juli 1960, LASH Abt. 352.3 Nr. 924 II. 
142 Vgl. EStA Schreyer an OStA Kiel, Schreiben vom 3. Oktober 1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 II. 
143 Vgl. OStA Koblenz an OStA Kiel, Schreiben vom 3. Oktober 1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 II. 
144 Thamm, Dr. Paul Adolf, geb. am 27.03.1904, U.-Gruppe: Leit.-Staatsanwälte Landgerichte, Beruf: Leitender 
Oberstaatsanwalt Kiel, GO: exponiert nationalsozialistisch, Typ: Verfolgungsakteur_in Variante B, Pol. Orient. 
WR: Unklar/keine Infos/zu jung, Bruch 1945: Kontinuierlich integriert, Quellendichte: Gut. 

Ab 1. Februar 1934: bei Staatsanwaltschaft Kiel, dort ab 1. Nov. 1936 Staatsanwalt, ab 1. April 1937: Ankläger 
am Sondergericht Schleswig-Holstein, ab 1942 Leiter der Sondergerichtsabteilung Kiel. Ab Juli 1945: OStA am 
LG Kiel, ab 1. Januar 1955: LG-Direktor Kiel, ab 1. Oktober 1956: OStA am LG Kiel, ab 1. Juli 1964: Leitender 
OStA am LG Kiel, 31. März 1969: Eintritt in den Ruhestand. Vgl. dazu Uwe Danker/Astrid Schwabe: Schleswig-
Holstein und der Nationalsozialismus. Neumünster 2006, S. 123. Klaus-Detlev Godau-Schüttke: Integration und 
Restauration. Demokraten, Mitläufer, NS-Eliten: Justizpersonalpolitik in Schleswig-Holstein nach 1945. Kiel 2019, 
S. 26ff.; Ders.: Ich habe nur dem Recht gedient. Die „Renazifizierung“ der Schleswig-Holsteinischen Justiz nach 
1945, S. 150 LASH Abt. 352.3/Nr. 2461 Bd. 2.; LASH Abt. 786/Nr. 482; BArch R 3001/ZB II 2096 A. 14; BArch R 
9361-IX Kartei/44340778. 
145 Vgl. OStA Thamm an Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hannover, Schreiben vom 13. Oktober 1960, 
LASH Abt. 352.3/Nr. 924 II. 
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Koblenz seine Rückantwort. Auch dieses Mal übersandte er keine Aktenkopien, wusste 
jedoch von einem Verfahren zu berichten, an dem sowohl Kohlstadt als auch Rhode beteiligt 

gewesen waren. In beiden Schreiben verwies Thamm auf den Freispruch Rhodes vor einem 
tschechoslowakischen Gericht 1948. Die Verfahrensakte aus Prag sei angefordert: „Bevor 

ich weitere Schritte unternehme, werde ich den Eingang der Akten des 

tschechoslowakischen Gerichts abwarten.“146 Die Unterlagen des Prager Gerichts von 1948 
trafen nie ein. Die Anfragen an die Militärmission blieben unbeantwortet.147 

Es fällt auf, wie wenig engagiert die Kieler Staatsanwaltschaft im Fall Rhode auftrat. Auf den 
allgemeinen Aufruf an die Justizbehörden aus ganz Westdeutschland folgten zahlreiche 

Einsendungen zu Ermittlungen, die direkt oder indirekt Werner Rhode betrafen, mit 
allgemeinen Ausführungen zu den Fällen und Kopien der vorliegenden Akten der NS-

Sondergerichte. Im Gegenzug lieferte OStA Thamm lediglich eine Mitteilung zu einer Anfrage 
an die tschechoslowakische Militärmission und im Fall von Kurt Bellmann eine Liste über 

Sondergerichtsurteile, an denen dieser beteiligt gewesen war und die der Kieler Behörde zur 

Kenntnis gelangt waren. In der Bewertung der Fälle stützten sich die Staatsanwaltschaft am 
Landgericht Kiel ebenso wie das Landesjustizministerium vorwiegend auf die Bewertungen 

der Kollegen aus den anderen Bundesländern, die gegen Dritte ermittelten, in Fällen, an 
denen Rhode zur Zeit des Nationalsozialismus in seiner Funktion als Vertreter der 

Staatsanwaltschaft am Sondergericht Prag beteiligt gewesen war. 

Die Staatsanwaltschaft Hannover bemühte sich derweil beim „Verband antifaschistischer 

Widerstandskämpfer“ um weiteres Dokumentenmaterial zu Kurt Bellmann. Der Verband 
übersandte im August 1960 weitere Aktenkopien und Mikrofilme, doch konnte er nur zu der 

Hälfte der geforderten Fälle die vollständigen Unterlagen liefern.148 Im Laufe der Ermittlungen 
gingen den Staatsanwaltschaften von verschiedenen Seiten zunehmend Aktenkopien zu, wie 

die mitunter umfangreichen Ermittlungsakten belegen. Sie speisten sich aus Kopien der 

Dokumente anderer Staatsanwaltschaften aus Ermittlungen gegen Dritte, sporadischen 
Aktensammlungen, die durch Beauftragte des Generalstaatsanwalts der DDR bei 

verschiedenen Staatsanwaltschaften im Bundesgebiet abgeliefert wurden und aus der 
Aktensammlung der Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“, die über den Umweg des 

 
146 Vgl. OStA Thamm an OStA Koblenz, Schreiben vom 13. Oktober 1960, LASH Abt. 352.3/Nr. 924 II. 
147 OStA Landwehr berichtet von den Ermittlungen gegen Dritte. OStA Landwehr, Einstellungsverfügung vom 5. 
Mai 1961, HStA NDS 711 Acc. 131/83 Nr. 24. 
148 Vgl. OStA Landwehr, Vermerk vom 27. September 1960, HStA NDS 711 Acc. 131/83 Nr. 23. 
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Bundestagsrechtsausschusses als Kopie oder Abschrift ermittelnden Staatsanwaltschaften 
zugeleitet wurden. Im Fall der Ermittlungen zu Kurt Bellmann sind Übersendungen von 

Abschriften der Verfahrensprotokolle des Sondergerichts Prag verbürgt.149 Ebenso geht aus 
den Durchschriften von Rundschreiben hervor, dass um Übersendung von 

Dokumentenkopien gebeten wurde. Präzise nachvollziehen lässt sich der Weg der 

Aktenkopien im Einzelfall kaum. Eindeutig belegt ist hingegen der Austausch von 
Vernehmungsprotokollen und Einstellungsverfügungen, anhand derer sich die ermittelnden 

Staatsanwälte über die Einschätzung einzelner Sondergerichtsverfahren durch ihre Kollegen 
orientierten.150 So fand die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Dortmund im 

Verfahren gegen Dr. Johannes Dannegger vom 1. September 1960 Eingang in die Kieler 
Ermittlungsakte gegen Werner Rhode und in Hannover in die Ermittlungsakte gegen Kurt 

Bellmann. Beide hatten in ihrer Zeit in Prag an Sondergerichtsurteilen mitgewirkt, an denen 
der damalige Landgerichtsrat Dannegger als Beisitzer beteiligt gewesen war.151 

Im Verfahren gegen Kurt Bellmann wurden zahlreiche Juristen vernommen, die entweder an 

den von Bellmann am Sondergericht Prag geleiteten Hauptverhandlungen als Mitglieder der 
Kammer oder Beamte der Staatsanwaltschaft teilgenommen hatten. Oberstaatsanwalt 

Landwehr reiste im März zu Vernehmungen nach Nürnberg, München und Heidelberg und 
nahm bei den Staatsanwaltschaften in Nürnberg, München und Stuttgart Einsicht in die 

Akten der Parallelverfahren. Später reiste er nach Hamburg, Kiel und Bonn.152 In Kiel 
vernahm er Oberregierungsrat Werner Rhode, von dem ihm bereits zwei schriftliche 

 
149 Vgl. Glienke: Ausstellung (Anm. 11), S. 271f., 281; Adolf Arndt an StA Schreyer, Schreiben vom 15. Februar 
1960, niedersächsisches Justizministerium Az. 4110.III A1.35, Bl. 39; Adolf Arndt an StA Hildesheim, Schreiben 
vom 18. Februar 1960, ebd.; Vors. Des BT-Rechtsausschusses Abg. Hoogen, Protokoll der 101. Sitzung des 
Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags vom 23. März 1960, Parlamentsarchiv des Deutschen 
Bundestags, Rechtsausschuss Protokolle Az. A3/12-Prot. 
150 Verwiesen sei hier stellvertretend auf den Beschluss der Strafkammer des Landgerichts Itzehoe vom 3. Mai 
1960 zum Ermittlungsverfahren gegen Amtsgerichtsrat Dr. Rudolf Plönnis und die Einstellungsverfügung gegen 
Dr. Johann Dannegger vom 1. September 1960. Beide finden sich in der Ermittlungsakte zu Oberregierungsrat 
Werner Rhode, die Einstellungsverfügung zu Johann Dannegger ebenfalls in der Ermittlungsakte zu Kurt 
Bellmann. Landgericht Itzehoe. Vgl. Ermittlungsverfahren gegen Amtsgerichtsrat Dr. Rudolf Plönnis, Beschluss 
vom 3. März 1960, LASH Abt. 786/Nr. 2449; Staatsanwaltschaft Dortmund: Ermittlungsverfahren gegen 
Oberamtsrichter Dr. Johann Dannegger, Einstellungsverfügung vom 1. September 1960, HStA NDS 711 Acc. 
131/83 Nr. 23. 
151 Vgl. OStA Dr. Brey, Einstellungsverfügung vom 1. September 1960, LASH Abt. 786/Nr. 2449 NDS 711 Acc. 
131/83 Nr. 23. 
152 Vgl. OStA Landwehr an Niedersächsischen Minister der Justiz und GStA in Celle, Schreiben vom 15. März 
1961, HStA NDS. 711 Acc. 131/83 Nr. 23. 
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